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Allgemeine Informationen

Dieser Verkaufsprospekt wird im Rahmen des laufenden Angebold
tes von Aktien der Quoniam Funds Selection SICAV (“die Gesell?
schaft"”), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, ver
offentlicht.

AuBerdem wird ein Basisinformationsblatt fur verpackte
Anlageprodukte fir Kleinanleger und Versicherungsanlaged
produkte ("BIB") erstellt, das die wesentlichen Informationen
Uber den Investmentfonds (der ,Fonds”) enthalt.

Die angebotenen Aktien (die , Aktien”) verbriefen Anteile an den
Teilfonds, welche das Gesamtnettovermogen der Gesellschaft bill
den. Der vorliegende Verkaufsprospekt wurde ausschlieBlich fur
das Angebot zum Kauf der Aktien an den Teilfonds, welche zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses Verkaufsprospektes existield
ren, erstellt. Die Ausgabe, Riicknahme und der Umtausch dieser
Aktien erfolgt zu dem Preis, der sich aus der Berechnung des Net{
toinventarwertes pro Aktie flr den entsprechenden Teilfonds er®
gibt (vergleiche Kapitel ,Ausgabe von Aktien”, ,Ricknahme von
Aktien” und ,Umtausch von Aktien”).

Der Verkaufsprospekt darf weder als Verkaufsgrundlage noch

zur Kontaktanbahnung in solchen Landern verwendet werden, in
denen der Vertrieb der Aktien nicht genehmigt ist. Dies gilt auch
fir spezifische Umsténde, bei denen der Vertrieb untersagt ist. Je@
der potentielle Investor der die Verkaufsunterlagen oder das
Zeichnungsformular auBerhalb des GroBherzogtums Luxemburg
erhalt, hat diese lediglich als Angebot zum Kauf oder zur Zeich@
nung von Aktien zu verstehen, wenn entweder

e die Kontaktanbahnung im entsprechenden Land des potenti
ellen Investors legal und ohne jegliche Registrierung oder ani
dere Formalitaten erfolgt oder

e wenn der potentielle Investor alle formellen und rechtlichen
Anforderungen im entsprechenden Land erfillt sowie Gber
alle erforderlichen Befugnisse verfligt.

Unterbindung von Geldwasche

Die Vertriebsstellen der Aktien sind zur Einhaltung der jeweils
auf der Richtlinie 2005/60/EG des Europaischen Parlamentes und
des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum
Zwecke der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung basieren
den luxemburgischen bzw. gleichwertigen gesetzlichen und auf@
sichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Bekampfung der
Geldwasche und Terrorismusfinanzierung sowie die diesbezigli@l
chen FATF-Standards (,International Standards on Combating
Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferati
on”, The FATF Recommendations) verpflichtet. Die Abkirzung
FATF steht fur Financial Action Task Force on Money Laundering.

FATF-Lander sind diejenigen Staaten, die die Bestimmungen der
Financial Action Task Force einhalten.

Dem entsprechend hat der Zeichner gegenuber der Vertriebsstel@
le, die seine Zeichnungs-, Umtausch- oder Ricknahmeantrage an
nimmt, seine Identitat anhand eines amtlichen Identitatsdokuld
ments nachzuweisen. Die Vertriebsstelle muss von den Personen,
die Zeichnungs-, Umtausch- und Riicknahmeantrage einreichen,
folgende Ausweisdokumente anfordern:

e Dbei Privatpersonen - eine beglaubigte Kopie des Reisepasses /

des Personalausweises (beglaubigt von der Vertriebsstelle
oder einer lokalen Verwaltungsbehorde);

e bei Unternehmen oder sonstigen juristischen Personen - eine
beglaubigte Kopie der Satzung, einen beglaubigten Auszug
aus dem Handelsregister, eine Ausfertigung der aktuellen ver?
offentlichten Jahresabschlisse, den Namen und Vornamen,
die Staatsangehdrigkeit, das Geburtsdatum und den Geburts@
ort sowie die Adresse des wirtschaftlichen Eigentimers.

Zudem mussen die Vertriebsstellen alle Bestimmungen zur Ver2
hinderung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung einhal
ten, die in den Vertriebslandern des Fonds gelten.

Die Verwaltungsgesellschaft muss gewahrleisten, dass die Ver
triebsstellen die vorgenannten Verfahren zur Feststellung und
Uberpriifung der Identitét streng einhalten. Die Verwaltungsgel
sellschaft kann von den Vertriebsstellen jederzeit Nachweise dar
Uber fordern, dass die Verfahren eingehalten werden.

Vereinigte Staaten von Amerika — Die Aktien wurden nicht ged
maB den Vorschriften des United States Securities Act von 1933
registriert. Aus diesem Grund durfen diese nicht in den Vereinig
ten Staaten von Amerika oder in deren Hoheitsgebieten vertrield
ben werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der “Verwaltungsrat”) hat
alle notwendigen VorsichtsmaBnahmen getroffen um zu gewéhrfd
leisten, dass die Informationen in diesem Verkaufsprospekt in al@
len zentralen Themenbereichen fehlerfrei und genau sind. Alle
Verwaltungsratsmitglieder Gbernehmen hierfur die volle Verant@
wortung.

Potentielle Investoren sind angehalten, persénlich Informationen
einzuholen sowie die Unterstltzung ihrer Bank aber auch ihrer
Finanz-, Rechts- oder Steuerberater in Anspruch zu nehmen, um
umfassende Kenntnis zu erhalten, Gber

e die mdglichen rechtlichen oder steuerlichen Konsequenzen
sowie

e die moglichen Umtauschrestriktionen, Beschrankungen in
der Zeichnung, dem Halten, der Ricknahme, dem Umtausch
und Transfer von Aktien,

e diein dem Land vorliegen, in dem der potentielle Investor seil
nen Wohnsitz, dauerhaften Aufenthalt oder seinen Geschafts?
sitz hat.

Niemand ist ermachtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche
nicht in dem Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die
der Offentlichkeit zugénglich sind und auf die sich der Verkaufs@
prospekt bezieht, enthalten sind.

Jede Information, die von einer nicht im Prospekt genannten Perld
son zur Verfligung gestellt wird, gilt als unzulassig. Die im Ver
kaufsprospekt enthaltenen Informationen gelten zum Zeitpunkt
der Ausgabe als korrekt; sollten wesentliche Anderungen vorgef
nommen werden, wird der Verkaufsprospekt zu gegebener Zeit
aktualisiert. Jeder potentielle Investor ist deshalb angehalten,

sich bei der Gesellschaft zu erkundigen, ob bereits eine neue Fas?
sung des Verkaufsprospektes vorliegt.



Verkaufsprospekt

Niemand ist erméachtigt, sich auf Angaben zu berufen, welche
nichtin dem Verkaufsprospekt oder in sonstigen Unterlagen, die
der Offentlichkeit zugénglich sind und auf die sich der Verkaufs
prospekt bezieht, enthalten sind.

Far die Ausgabe, Ricknahme sowie den Umtausch der Aktien der
Quoniam Funds Selection SICAV gelten die Bestimmungen des bel?
troffenen Landes.

Innerhalb der USA durfen Aktien der Teilfonds, welche in diesem
Prospekt genannt sind, weder angeboten, verkauft noch zugeld
teilt werden.
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Die Gesellschaft

Die Gesellschaft besteht seit ihrer auf unbestimmte Zeit erfolgten
Griindung am 5. September 2008 als Investmentgesellschaft, geld
genwartig nach Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezemf
ber 2010 Gber Organismen fiir gemeinsame Anlagen in seiner akl2
tuellen Fassung (,Gesetz vom 17. Dezember 2010") in Form einer
“Investmentgesellschaft mit variablem Kapital” (“SICAV") in einer
Umbrella-Struktur unter dem Namen UnionPanAgora Funds Seld
lection SICAV. Die Gesellschaft wurde im Handels- und Gesell@
schaftsregister in Luxemburg mit der Nummer B 141455 regis
triert.

Die Satzung der Gesellschaft wurde am 7. Oktober 2008 im Mél
morial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial”) verofld
fentlicht und wurde im Handels- und Gesellschaftsregister in Lul
xemburg zur Einsicht hinterlegt. Das Mémorial C wurde zum 1.
Juni 2016 durch die neue Informationsplattform Recueil
électronique des sociétés et associations ("RESA") des Handels-
und Gesellschaftsregisters in Luxemburg ersetzt. Alle Anderun
gen der Satzung wurden bis zum 31. Mai 2016 im Mémorial verof?
fentlicht, die Anderungen der Satzung nach diesem Datum werfl
den im RESA veroffentlicht. Die durch die Namensénderung der
Gesellschaft in Quoniam Funds Selection SICAV bedingte Andef
rung der Satzung ist im Mémorial am 29. April 2009, eine Weitel
re am 15. Oktober 2009 ver6ffentlicht. Zudem erfuhr die Satzung
zum 21. August 2012 eine zusatzliche Anpassung, deren Verof
fentlichung am 12. September 2012 im Mémorial erfolgte. Des
Weiteren erfolgte eine Anderung der Satzung zum 28. Mai 2015,
welche am 26. Juni 2015 im Mémorial verdffentlicht wurde. Die
letztmalige Anderung der Satzung erfolgte zum 1. April 2021,
welche am 23. April 2021 im RESA veroffentlicht wurde. Sobald
Anderungen von der Generalversammlung verabschiedet wurfl
den, werden diese fur alle Aktionare rechtlich bindend.

Das Gesellschaftskapital entspricht dem Gesamtnettovermégen
aller Teilfonds der Gesellschaft, welches zu jeder Zeit dem Wert
der voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert entspricht, und wird
in Euro angegeben.

Die Gesellschaft hat die Union Investment Luxembourg S.A., in
Ubereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010, als ihre Verwaltungsgesellschaft benannt. Die
Gesellschaft besteht dementsprechend in der Form einer fremd@
verwalteten Investmentgesellschaft.

Das Mindestkapital der Gesellschaft betréagt EUR 1.250.000.

Die Gesellschaft bietet den Investoren mehrere Teilfonds an, die
das Teilfondsvermégen entsprechend der in der Ubersicht , Der
Teilfonds im Uberblick” beschriebenen Anlagepolitik investieren.

Derzeit kdnnen Aktien an den folgenden Teilfonds erworben werlz
den:

Quoniam Funds Selection SICAV-

European Equities

Referenzwdhrung des Teilfonds: EUR
Aktienklassen: Ausschiittungsaktien EUR A dis und EUR | dis
Thesaurierungsaktien: EUR S acc, EUR | acc und GBP | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-
Emerging Markets Equities MinRisk

Referenzwahrung des Teilfonds: EUR

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR A dis und EUR I dis
Thesaurierungsaktien: EUR | acc, USD | acc, GBP | acc und CHF |
acc

Quoniam Funds Selection SICAV-
Global Equities MinRisk

Referenzwahrung des Teilfonds: EUR

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR hedged A dis und EUR
hedged | dis

Thesaurierungsaktien: USD | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-
Global Credit MinRisk

Referenzwahrung des Teilfonds: EUR

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR hedged A dis, EUR
hedged I dis und USD hedged | dis

Thesaurierungsaktien: CHF hedged A acc, CHF hedged | acc und
EUR hedged | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-

Euro Credit

Referenzwahrung des Teilfonds: EUR

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR A dis und EUR I dis
Thesaurierungsaktien: EUR | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-

Global High Yield MinRisk

Referenzwahrung des Teilfonds: USD

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR hedged A dis und EUR
hedged | dis

Thesaurierungsaktien: USD hedged | acc und CHF hedged | acc

Quoniam Funds Selection SICAV- Global Credit MinRisk
Defensive

Referenzwdhrung des Teilfonds: EUR

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR hedged A dis und EUR
hedged | dis

Quoniam Funds Selection SICAV-

Equities Climate Transition
Referenzwdhrung des Teilfonds: EUR
Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR A dis
Thesaurierungsaktien: EUR | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-
Global Data Sentiment

Referenzwdhrung des Teilfonds: EUR
Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR A dis
Thesaurierungsaktien: EUR I acc, GBP I acc und USD | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-
Global Credit

Referenzwahrung des Teilfonds: EUR

Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR hedged | dis
Thesaurierungsaktien: EUR hedged S acc, EUR hedged | acc und
CHF hedged | acc

Quoniam Funds Selection SICAV-
European Small Cap

Referenzwahrung des Teilfonds: EUR
Aktienklassen: Ausschittungsaktien EUR A dis und EUR I dis
Thesaurierungsaktien: EUR | acc und CHF | acc



Die Gesellschaft ist eine einzige juristische Person. Mit Bezug auf
die Aktionare sind die einzelnen Teilfonds unabhdngig voneinan@
der. Das jeweilige Teilfondsvermdgen kann nur zur Deckung der
Verpflichtungen des entsprechenden Teilfonds verwendet werl
den.

Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der
sich aus mindestens drei Mitgliedern, die keine Aktionéare sein
mussen, zusammensetzt. Sie werden flr einen Zeitraum von
héchstens sechs Jahren gewahlt. Die Verwaltungsratsmitglieder
werden von der Generalversammlung der Aktionare gewahlt.
Letztere bestimmt auBerdem die Anzahl der Verwaltungsratsmit?
glieder, deren Vergitung sowie ihre Amtszeit. Die Verwaltungs?
ratsmitglieder werden durch Mehrheitsbeschluss der anwesen
den oder vertretenen Aktien gewahlt. Jedes Mitglied des Verwali
tungsrats kann jederzeit und ohne Angabe von Griinden durch
einen Beschluss der Generalversammlung abberufen und/oder erlz
setzt werden. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmit?
glieds kénnen die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder die@
se Stelle zeitweilig besetzen. Die Aktionare treffen auf der nachsz
ten Generalversammlung eine endgtltige Entscheidung bezig®
lich einer solchen Nominierung.

Der Verwaltungsrat hat sich dazu verpflichtet, die von der ALFI
(Association of the Luxembourg Fund Industry, 12, Rue Erasme,
L-1468 Luxembourg) veréffentlichten Wohlverhaltensregeln
(ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds) zu bel?
achten. Der ALFI Code of Conduct formuliert einen Rahmen
grundlegender Prinzipien und Empfehlungen fir die Verwaltung
(Governance) luxemburgischer Investmentfonds.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit neue Teilfonds auflegen
und/oder bestehende Teilfonds liquidieren sowie neue Aktien
klassen mit spezifischen Charakteristiken innerhalb der Teilfonds
auflegen. Diese Aktienklassen kénnen sich unter anderem hin
sichtlich ihrer Kostenstruktur, der Mindestanlageanforderungen,
der Teilfondswahrung und der Ausschittungspolitik unterschei
den. Der Verkaufsprospekt wird bei Auflegung eines neuen Teil@
fonds oder einer neuen Aktienklasse aktualisiert.

Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Es besteht keil?
ne maximale Beschrankung des Gesellschaftskapitals. Das Rech
nungsjahr der Gesellschaft endet jedes Jahr am 30. September.
Das erste Rechnungsjahr startet zum Grindungszeitpunkt und
endet am 30. September 2009. Der erste Halbjahresbericht er
scheint zum 31. Marz 2009 und der erste geprifte Jahresbericht
zum 30. September 2009.

Die Rechtsstellung der Aktionare

Die Aktionare sind an dem jeweiligen Teilfondsvermégen in
Hohe ihrer Aktien als Miteigentlmer beteiligt.

In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie eines beliebi
gen Teilfonds und einer beliebigen Klasse unabhangig vom Nettol
inventarwert pro Aktie der Klasse innerhalb des Teilfonds gemaB
luxemburgischem Recht und den Artikeln der Satzung der Gesell®
schaft zu einer Stimme. Nur ganze Aktien haben ein Stimmrecht.
Ein Aktionar kann sich auf jeder Generalversammlung der Aktiol
nare durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person verfd
treten lassen, die kein Aktionar sein muss und Mitglied des Verl
waltungsrats sein kann.

Beschlisse, welche die Interessen der Aktionare der Gesellschaft
betreffen, sind in einer Generalversammlung und Beschlisse, wel
che die Sonderrechte der Aktionére eines spezifischen Teilfonds
betreffen, zusatzlich in der Generalversammlung dieses Teilfonds
zu fassen.

Sofern im Gesetz bzw. in der Satzung der Gesellschaft nichts an@@
deres vorgeschrieben ist, werden Beschlisse der Generalversamm@
lung mit einfacher Mehrheit der auf dieser Versammlung anweld
senden oder vertretenen Aktien gefasst.

Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen.
Sie kann auch auf Ersuchen der Aktionare, die wenigstens ein
Funftel des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

Die Jahreshauptversammlung findet entsprechend den Bestim@
mungen des Luxemburger Rechts am 27. (siebenundzwanzigs
ten) November eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr, am Geschafts
sitz der Gesellschaft in Luxemburg statt. Wenn dieser Tag kein Gel2
schaftstag in Luxemburg ist, findet die Jahreshauptversammlung
am darauf folgenden Geschéaftstag statt.

Andere Versammlungen der Aktiondre kénnen an solchen Orten
und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie es in der entsprefd
chenden Einladung angegeben wird.

Der Begriff “Geschéftstag” bezeichnet die Bankarbeitstage in Lu@
xemburg, d.h. jeder Tag an dem die Banken wéhrend ihrer reguldZ
ren Geschéftszeiten gedffnet sind.

Sofern Inhaberaktien ausgegeben wurden, wird die Einladung zu
der Versammlung gemafB den gesetzlichen Vorschriften zusatz?
lich im RESA, in einer oder mehreren luxemburgischen Tageszeil
tungen und in anderen Zeitungen gemaR den Bestimmungen
des Verwaltungsrats veréffentlicht. Sind alle Aktionare anwesend
oder vertreten und erklaren, sich als ordnungsgemaf geladen zu
betrachten und von der zur Beratung unterbreiteten Tagesord
nung Kenntnis gehabt zu haben, kann die Generalversammlung
ohne Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat weist die Aktionare auf die Tatsache hin,

dass flir den Fall, dass der Verwaltungsrat beschlieBen sollte, ein
Aktienregister zu fuhren, jeglicher Aktionar seine Aktionarrechte
in ihrer Gesamtheit unmittelbar gegen die Gesellschaft bezie
hungsweise den jeweiligen Teilfonds nur dann geltend machen
kann, insbesondere das Recht an Aktionarsversammelungen teil?
zunehmen, wenn der Aktionar selbst und mit seinem eigenen Na
men in dem Aktienregister des jeweiligen Teilfonds eingeschriel
ben ist. In den Fallen, wo ein Aktionar Uber eine Zwischenstelle in
einen Teilfonds investiert hat, welche die Investition in ihrem Nall
men aber im Auftrag des Aktionars unternimmt, kénnen nicht unz
bedingt alle Aktionarrechte unmittelbar durch den Aktionéar geld
gen die Gesellschaft bzw. den jeweiligen Teilfonds geltend geld
macht werden. Aktiondren wird geraten, sich Uber ihre Rechte zu
informieren.

Die Verwaltungsgesellschaft, der OGA-
Verwalter und die Hauptvertriebsstelle

Der Verwaltungsrat hat die Union Investment Luxembourg S.A.
(die "Verwaltungsgesellschaft” bzw. "UIL") zum OGA-Verwalter
und zur Hauptvertriebsstelle bestellt und mit dem Fondsmanagef
ment betraut. Die Ubertragung dieser Aufgaben beeintrachtigt
nicht die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die Gesell@



schaft. Insbesondere wird die Gesellschaft hierdurch nicht daran
gehindert, im besten Interesse der Aktionare zu handeln. Die Ver2
waltungsgesellschaft ist fir die Austibung der Gbertragenen
Funktionen gegenlber der Gesellschaft verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft entspricht den Anforderungen der
Richtlinie 2009/65/EG des Rates zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die Verwaltungsgel
sellschaft ist berechtigt, sich auf eigene Kosten in Fragen der Port
foliostrukturierung von Dritten beraten zu lassen. Sie darf ihre
Aufgaben auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung ganz
oder teilweise an qualifizierte Dritte tibertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft wurde am 19. August 1988 als Akti?
engesellschaft unter luxemburgischem Recht fiir eine unbestimm{@
te Dauer gegriindet. Sie hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt. Ihr Gel2
schaftsjahr endet jahrlich am 31. Dezember. Die Satzung der Verl
waltungsgesellschaft ist im Mémorial vom 31. Méarz 2008 verofd
fentlicht. Anderungen der Satzung wurden im Mémorial vom 13.
Marz 2012 verdffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine
Tochtergesellschaft der Union Asset Management Holding AG,
WeiBfrauenstraBe 7, D-60311 Frankfurt am Main.

Der Gesellschaftszweck der Verwaltungsgesellschaft ist gemaB Ariz
tikel 101 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Uber Organismen
flr gemeinsame Anlagen in seiner derzeit aktuellen Fassung die
Griindung und/oder Verwaltung eines oder mehrerer Organis
men flr gemeinsame Anlagen sowie die individuelle Verwaltung
einzelner Anlageportfolios mit einem Ermessensspielraum im
Rahmen eines Mandats der Anleger, wenn diese Anlageportfoli
os ein oder mehrere Finanzinstrumente gemaB Anhang 1 AbZ
schnitt C der Richtlinie 2014/65/EU des Europaischen Parlaments
und Rates vom 15. Mai 2014 Uber Markte fir Finanzinstrumente
sowie zur Anderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU
(,Richtlinie 2014/65/EU") (,Finanzinstrumente”), die in Anhang II
Abschnitt B des Gesetzes vom 5. April 1993 Uber den Finanzsek?
tor (,Gesetz vom 5. April 1993") in seiner derzeit aktuellen Fasd
sung genannt werden, enthalten.

Als Nebentatigkeit kann die Gesellschaft dariiber hinaus die Anla®
geberatung in Bezug auf ein oder mehrere Geschéafte mit Finanz@
instrumenten, die in Anhang Il Abschnitt B des Gesetzes vom 5.
April 1993 in seiner derzeit aktuellen Fassung genannt werden,
sowie die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug auf
Anteile von Organismen flir gemeinsame Anlagen im Sinne von
Artikel 101 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuel®
len Fassung tatigen.

Weiterhin ist gemaB Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Juli 2013
Uber Verwalter alternativer Investmentfonds in seiner derzeit gull
tigen Fassung der Gesellschaftszweck die Griindung und/oder
Verwaltung alternativer Investmentfonds sowie die individuelle
Verwaltung einzelner Portfolios mit einem Ermessensspielraum
im Rahmen eines Mandats der Anleger sowie die Verwaltung von
Portfolios, einschlieBlich solcher, die von Pensionsfonds und Einl@
richtungen der betrieblichen Altersversorgung geman Artikel 19
Absatz 1 der Richtlinie 2003/41/EG gehalten werden und im EinlZ
klang mit von den Anlegern erteilten Einzelmandaten im Ermes
senspielraum stehen.

Als Nebentéatigkeit kann die Gesellschaft auch die Anlagebera
tung und die Verwahrung und technische Verwaltung in Bezug

auf Anteile oder Aktien von Organismen flir gemeinsame Anlal
gen nach dem Gesetz vom 12. Juli 2013 Uber Verwalter alternati
ver Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung tatigen.

Die Gesellschaft kann auBerdem alle Handlungen vornehmen,
die zur Verwaltung dieser Organismen notwendig sind und alle
Geschéafte tatigen und alle MaBBnahmen treffen, die ihr Interesse
fordern oder ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nutzlich sind
und der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
bzw. des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entsprechen.

Die Verwaltungsgesellschaft, in ihrer Funktion als OGA-
Verwalter, ist fir die Ausiibung der Tatigkeiten eines OGA-
Verwalters gegenuber der Gesellschaft verantwortlich. Die Union
Investment Luxembourg S.A. hat in ihrer Funktion als OGA-
Verwalter (Ubernahme der Funktionen der Transferstelle, der BelZ
rechnung des Anteilwertes und der Buchhaltung sowie der
Kundenkommunikation) unter ihrer Verantwortung und Kontrol?
le verschiedene Aufgaben der Transferstellenfunktion, insbeson@
dere die zentrale Abwicklung des Anteilgeschafts, sowie verschiel
dene verwaltungstechnische Aufgaben, z.B. die Domizilierung,
die Berechnung der Nettoinventarwerte, die Erstellung der regelld
maBigen Berichte oder die Berechnung der Solvabilitatskennzif
fer an die Attrax Financial Services S.A. mit Sitz in 3, Heienhaff, L-
1736 Senningerberg Ubertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich gemaB Kapitel 15 des Gesetl
zes vom 17. Dezember 2010 verpflichtet, im Rahmen ihrer Tatig?
keiten jederzeit die Wohlverhaltensregeln im Artikel 111 des Gel2
setzes vom 17. Dezember 2010 zu beachten. Daneben hat sich
die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet den von der ALFI
(Association of the Luxembourg Fund Industry, 12, Rue Erasme,
L-1468 Luxembourg) veréffentlichten Verhaltensrichtlinien
.Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds” sowie die
vom BVI (Bundesverband Investment und Asset Management
e.V., Frankfurt am Main) veréffentlichten Wohlverhaltensregeln,
sofern diese mit dem Luxemburgischen Gesetz vereinbar sind, zu
beachten. Diese Wohlverhaltensregeln formulieren einen Stani
dard guten und verantwortungsvollen Umgangs mit dem Kapital
und den Rechten der Anleger. Sie stellen dar, wie die Kapitalanla@
ge- bzw. Verwaltungsgesellschaften den gesetzlichen Verpflich
tungen gegeniber Anlegern nachkommen und wie sie deren Ini2
teressen Dritten gegeniber vertreten.

In diesem Zusammenhang hat die Verwaltungsgesellschaft eine
Strategie aufgestellt, in der festgelegt ist, wann und wie die
Stimmrechte, die mit den Instrumenten in den von ihr verwaltel
ten Fonds bzw. Investmentgesellschaften verbunden sind, ausgeld
Ubt werden sollen, damit dies ausschlieBlich zum Nutzen des
oder der betreffenden Fonds bzw. Investmentgesellschaften ist.
Eine Kurzbeschreibung dieser Strategie kann im Internet auf der
unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage der
Verwaltungsgesellschaft eingesehen oder direkt von der Verwal@
tungsgesellschaft angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft wird den oder die betreffenden Teill®
fonds in rechtlichen Angelegenheiten im besten Interesse der An@
leger vertreten. Die Verwaltungsgesellschaft wird dem Teilfonds(
vermoégen die im Rahmen der Durchsetzung von fur den Teil®
fonds gerichtlich oder auBergerichtlich streitigen Ansprichen verZ
einnahmten Betrage, nach Abzug und Ausgleich aller der in dield
sem Zusammenhang entstandenen Kosten, gutschreiben.



Die Verwaltungsgesellschaft ist ferner verpflichtet, im besten IntelZ
resse der von ihr verwalteten Fonds bzw. Investmentgesellschaf
ten zu handeln, wenn sie fur die Fonds bzw. Investmentgesell?
schaften Handelsentscheidungen ausfihrt oder Handelsauftrage
zur Ausflihrung an andere Einrichtungen weiterleitet. Insbesonf
dere hat die Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen MaB
nahmen zu ergreifen, um das bestmdgliche Ergebnis fur den jed
weiligen Fonds bzw. die jeweilige Investmentgesellschaft zu erzie
len, wobei sie den Kurs, die Kosten, die Geschwindigkeit und
Wahrscheinlichkeit der Ausfihrung und Abrechnung, den Um@
fang und die Art des Auftrags sowie alle sonstigen fur die Auf
tragsausfiihrung relevanten Aspekte zu bertcksichtigen hat. Vor
diesem Hintergrund hat die Verwaltungsgesellschaft Grundsatze
festgelegt, die ihr die Erzielung des bestmdglichen Ergebnisses
unter Berlcksichtigung der vorgenannten Aspekte gestatten. In
formationen tiber diese Grundsétze und tiber wesentliche Andel?
rungen der Grundsatze kénnen im Internet auf der unter
www.union-investment.com abrufbaren Homepage der Verwal
tungsgesellschaft eingesehen oder direkt von der Verwaltungsgeld
sellschaft angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft handelt im besten Interesse der von
ihr verwalteten Fonds und deren Anleger. Sie ist sich bewusst,
dass bei Durchflihrung ihrer Dienstleistungen Interessenkonflikte
entstehen kénnen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten verfd
fligt sie im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und
den anwendbaren Verwaltungsvorschriften und Verordnungen
der luxemburgischen Aufsichtsbehérde, der Commission de Sur@@
veillance du Secteur Financier (,CSSF”), Gber angemessene Struk@
turen und Kontrollmechanismen. Die Verwaltungsgesellschaft
hat diesbezlglich Grundsatze zum Umgang mit InteressenkonflikZ
ten etabliert. Zur Vermeidung dass potentielle Interessenkonflik
te den Interessen des Fonds und seiner Anleger schaden, verfiigt
die Verwaltungsgesellschaft Gber angemessene MaBnahmen

und Prozesse, wie zum Beispiel MaBnahmen zur hierarchischen
und funktionalen Trennung, MaBnahmen zur Verhinderung bzw.
Kontrolle des Informationsaustauschs sowie MaBnahmen zur
Auslagerungssteuerung. Interessenkonflikte, die sich trotz der
MaBnahmen nicht vermeiden lassen, werden den Anlegern geld
geniber auf dauerhaftem Datentréger offengelegt.

Im Rahmen ihrer Geschéaftstatigkeit kann die Verwaltungsgesell®
schaft einzelne Tatigkeiten und Aufgaben an gruppenzugehdri
ge und -externe Unternehmen auslagern. Bei der Auslagerung
von Aufgaben an gruppenzugehdrige und -externe Unternehl
men vergewissert sich die Verwaltungsgesellschaft, dass die
gruppenzugehdrigen und -externen Unternehmen die notwendi
gen MaBBnahmen zur Einhaltung aller Anforderungen an die Ver
meidung von Interessenkonflikten wie sie in den anwendbaren
Luxemburger Gesetzen und Verordnungen festgelegt sind, ge
troffen haben und die Einhaltung dieser Anforderungen tGberwall
chen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat MaBnahmen ergriffen, um Anle@
ger vor Nachteilen zu schitzen, die durch das so genannte ,freld
quent trading” entstehen kédnnen. Hierunter werden kurzfristige
Umsatze in Gesellschaftsaktien verstanden, die die Wertentwick®
lung eines Fonds bzw. einer Investmentgesellschaft auf Grund
der GroBe und Haufigkeit der Umsatze durch auf Ebene des
Fonds bzw. der Investmentgesellschaft anfallende Transaktions?
kosten beeintrachtigen. Vor diesem Hintergrund werden die An

teilscheinumsatze einerseits regelmafBig beobachtet und ausge
wertet, andererseits wurden interne Regelungen fur Mitarbeiter
der Verwaltungsgesellschaft erlassen, die eine VerduBerung von
Fondsanteilen bzw. Aktien einer Investmentgesellschaft innerf?
halb von kurzen Zeitraumen verhindern.

Die Verwaltungsgesellschaft 1asst das so genannte ,market til
ming”, das die Interessen der anderen Anleger schadigen kann,
nicht zu. Unter ,market timing” versteht man Zeichnungen und
Ruckgaben von Anteilen des Fonds bzw. Gesellschaftsaktien der
Investmentgesellschaft in einem kurzen zeitlichen Abstand zur
Ausnutzung von Zeitunterschieden und/oder denkbaren Schwal
chen bzw. Unvollkommenheiten im Bewertungssystem des Nettold
inventarwertes. Die Verwaltungsgesellschaft behalt sich das

Recht vor, Auftrédge abzulehnen, wenn sie vermutet, dass solche
Praktiken eingesetzt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft lehnt auch das so genannte ,late tral@
ding” ab. Hierunter versteht man Zeichnungen und Riickgaben
von Anteilen bzw. Gesellschaftsaktien nach Orderannahmeld
schluss des jeweiligen Handelstages zum bereits feststehenden
bzw. absehbaren Schlusskurs. Die Verwaltungsgesellschaft stellt
sicher, dass die Ausgabe und Riicknahme von Anteilen bzw. Gel2
sellschaftsaktien auf der Grundlage eines dem Anleger vorher un@
bekannten Anteil- bzw. Aktienwertes abgerechnet wird. Sollte
der Verdacht bestehen, dass ein Anleger ,late-trading” betreibt,
kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Kauf- bzw.
Verkaufsantrages zurtickweisen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird durch ihren Vorstand vertred
ten. Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat beld
stellt. Der Vorstand fiihrt die Geschafte der Verwaltungsgesell
schaft. Er ist zustandig fur alle Angelegenheiten der Verwaltungsl
gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz, der
Gesellschaftssatzung oder einer Geschaftsordnung des Vorstanl
des oder des Aufsichtsrates, dem Aufsichtsrat oder der General
versammlung vorbehalten sind.

Die Generalversammlung hat Herrn Dr. Gunter HAUEISEN (Vorsit
zender des Aufsichtsrates), Herrn Karl-Heinz MOLL (unabhéngi
ges Mitglied des Aufsichtsrates) und Herrn Harald RIEGER zu Mit®
gliedern des Aufsichtsrates bestellt.

Die Verwaltungsgesellschaft wird grundséatzlich durch die geld
meinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Vord
stands rechtsverbindlich verpflichtet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Rechnung und eiged
ne Verantwortung Quoniam Asset Management GmbH zum Anfd
lageverwalter (,Anlageverwalter”) bestellt. Der Anlageverwalter
Ubernimmt die tagliche Umsetzung der Anlagepolitik des jeweili@l
gen Teilfondsvermogens. Die Erfullung dieser Aufgabe erfolgt unz
ter Beachtung der Grundséatze der Anlagepolitik und der Anlagel
beschrankungen wie sie vom Aufsichtsrat sowie dem Gesetz vom
17. Dezember 2010 festgelegt sind sowie unter Aufsicht und Konld
trolle der Verwaltungsgesellschaft. Der Anlageverwalter ist fur

die ihm Ubertragenen Aufgaben gegenuber der Verwaltungsgeld
sellschaft verantwortlich.

Der Anlageverwalter ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwick(
lung von Transaktionen in den Vermégenswerten der Gesell?
schaft auszuwahlen. Die Anlageentscheidung und die Orderertei
lung obliegen dem Anlageverwalter.

Der Anlageverwalter hat das Recht, sich auf eigene Kosten und



Verantwortung von Dritten, insbesondere von verschiedenen And
lageberatern, beraten zu lassen.

Es ist dem Anlageverwalter gestattet, seine Aufgaben mit Geneh@
migung der Gesellschaft bzw. der Verwaltungsgesellschaft ganz
oder teilweise an Dritte, deren Verglitung ganz zu seinen Lasten
geht, zu Gibertragen. In Falle einer solchen Ubertragung wird der
Verkaufsprospekt entsprechend angepasst.

Der Anlageverwalter tragt alle Aufwendungen, die ihm in Verbin®
dung mit den von ihm fir die Gesellschaft geleisteten Dienstleis?
tungen entstehen. Maklerprovisionen, Transaktionsgeblhren

und andere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerauBel
rung von Vermogenswerten anfallende Geschaftskosten werden
von dem jeweiligen Teilfonds getragen.

Die Quoniam Asset Management GmbH ist eine Gesellschaft mit
beschrankter Haftung nach deutschem Recht mit eingetragenem
Sitz in Frankfurt am Main.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Risikomanagement?
verfahren, das es ihr erlaubt, das mit den Anlagepositionen verlZ
bundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des An@
lageportfolios ihrer verwalteten Teilfonds jederzeit zu Gberwal?
chen und zu messen. Insbesondere darf die Verwaltungsgesell®
schaft sich nicht ausschlieBlich und automatisch auf Ratings sttt
zen welche von Ratingagenturen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europail@
schen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 tber
Ratingagenturen herausgegeben werden, um die Kreditwiirdig?
keit der Vermogenswerte des Fonds zu bewerten. Sie berichtet reld
gelmaBig der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(,CSSF") Uber das eingesetzte Risikomanagementverfahren.

In diesem Zusammenhang Uberwacht die Verwaltungsgesell?
schaft ihre Teilfonds gemaB den aktuell gliltigen, anwendbaren
gesetzlichen und aufsichtsbehoérdlichen Anforderungen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt im Rahmen des Risikomanageld
mentverfahrens anhand geeigneter Methoden sicher, dass das
mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko der verwalteten Teil@
fonds den Gesamtnettowert deren Portfolios nicht Uberschreitet.

Dazu bedient sich die Verwaltungsgesellschaft folgender Methold
den:

¢ Commitment Approach:

Bei der Methode ,Commitment Approach” werden die Posil
tionen aus derivativen Finanzinstrumenten in ihre entspre
chenden Basiswertdquivalente mittels des Delta-Ansatzes um@
gerechnet.

Dabei werden Netting- und Hedgingeffekt zwischen derivatil
ven Finanzinstrumenten und ihren Basiswerten bertcksich
tigt und durfen in Summe den Nettoinventarwert des Teil?
fonds nicht Gberschreiten.

e VaR-Ansatz:
Die Kennzahl Value-at-Risk (VaR) ist ein mathematisch-
statistisches Konzept und gibt den méglichen Verlust eines
Portfolios wahrend eines bestimmten Zeitraums, der mit eil

ner bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht Gberschritten wird,
an.

- Relativer VaR Ansatz:

Bei dem relativen VaR-Ansatz darf der VaR des Teilfonds

den VaR eines Referenzportfolios nicht um mehr als das
Doppelte Ubersteigen. Dabei ist das Referenzportfolio
grundsatzlich ein korrektes Abbild der Anlagepolitik des
Teilfonds.

- Absoluter VaR Ansatz:

Bei dem absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Teilfonds
ein durch die Verwaltungsgesellschaft bestimmtes Limit
nicht Gberschreiten.

Fir Teilfonds, deren Ermittlung des mit Derivaten verbunde
nen Gesamtrisikos durch die VaR-Ansatze erfolgt, ermittelt
die Verwaltungsgesellschaft zusatzlich die Summe der Nomild
nalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller relevanten Derivate und
schatzt diesbeziglich einen erwarteten Durchschnittswert
(Hebelwirkung). Dieser Schatzwert kann in Abhangigkeit von
der jeweiligen Marktlage vom tatsachlichen Wert abweichen
und Uber- als auch untertroffen werden. Der Investor wird da
rauf hingewiesen, dass sich aus dieser Angabe keine Riick
schlisse auf den Risikogehalt des Teilfonds ergeben.

Die verwendete Methode zur Bestimmung des mit Derivaten ver{d
bundenen Gesamtrisikos und, soweit anwendbar, die Offenle
gung des Vergleichsvermogens und Ermittlung eines erwarteten
Durchschnittswertes der Summe der Nominalwerte bzw. Aquivall
lenzwerte aller relevanten Derivate der verwalteten Fonds wird
im , Der Teilfonds im Uberblick” angegeben.

Das Risikomanagementverfahren der Verwaltungsgesellschaft
Uberprift ebenfalls die ausreichende Deckung der zuklnftigen
Verpflichtungen aus derivativen Geschaften.

Daneben flhrt sie eine Fair Value Bewertung der OTC-Derivate
wahrend der gesamten Laufzeit mit einer angemessenen Genauld
igkeit durch.

Weiterhin ermittelt sie die Anrechnungsbetrage fir die in Ziffer 2
a) bis g) des Kapitels "Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik"
festgelegten Anlagerestriktionen im Rahmen des vorgenannten
Commitment Approach.

Gemaf Artikel 1 Ziffer 13 Buchstabe a der Richtlinie EU
2014/91/EU vom 23. Juli 2014 zur Anderung der Richtlinie
2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorl
schriften betreffend bestimmte Organismen fiir gemeinsame Anf
lagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der
Verwahrstelle, die Vergltungspolitik und Sanktionen sowie gel
maB der ESMA Leitlinien ESMA/2016/411 Guidelines on sound
remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD fasst
die UIL ihre VergUtungspolitik wie folgt zusammen:

Die Vergutungspolitik und -praxis der UIL ist mit einem soliden
und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem
férderlich. Sie ermutigt weder zur Ubernahme von Risiken, die
mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen
der von der UIL verwalteten Fonds nicht vereinbar sind, noch die
UIL daran hindert, pflichtgemaB im besten Interesse des Fonds zu
handeln. Die Vergltungspolitik steht im Einklang mit
Geschaftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der UIL und
der von ihr verwalteten Fonds und der Anleger dieser Fonds und
umfasst MaBnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjdhrigen Rahmen,
der der Haltedauer, die den Anlegern des von der UIL verwalted
ten Fonds empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewahrleis



ten, dass die Bewertung auf die langerfristige Leistung des Fonds
und seiner Anlagerisiken abstellt und die tatsachliche Auszah@@
lung erfolgsabhéngiger Vergiitungskomponenten lber densel@
ben Zeitraum verteilt ist. Die festen und variablen Bestandteile
der Gesamtvergutung stehen in einem angemessenen Verhéltnis
zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der
Gesamtverglitung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen
Vergutungskomponenten véllige Flexibilitat zu bieten, einschlieBR?
lich der Méglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponen®
te zu verzichten.

Der Aufsichtsrat der UIL hat die Grundsatze des
VergUtungssystems festgelegt und tiberwacht deren Umsetzung.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergutungspolitik, darunter eine
Beschreibung, wie die Vergiitung und die sonstigen Zuwendun(@
gen berechnet werden, und die Identitat der fiir die Zuteilung
der Vergutung und sonstigen Zuwendungen zustandigen Persol?
nen sind auf der Homepage der UIL unter www.union-
investment.lu unter der Rubrik ,, Rechtliche Hinweise” erhéltlich.
Auf Anfrage wird eine kostenlose Papierversion zur Verfligung
gestellt.

Die Verwahrstelle

1. Die Gesellschaft hat eine einzige Verwahrstelle (,Verwahrsteld
le”) der Vermdgenswerte der Gesellschaft per schriftlichem
Vertrag (,Verwahrstellenvertrag”) bestellt (,Verwahrstellenl
bestellung”). Die Verwahrstelle ist die DZ PRIVATBANK S.A.,
Luxemburg. Die Verwahrstelle ist eine Aktiengesellschaft
nach dem Recht des GroBherzogtums Luxemburg und beld
treibt Bankgeschafte. Sie ist gemaR dem Gesetz vom 5. April
1993 als Kreditinstitut zugelassen und unterliegt der Aufsicht
der CSSF sowie der Europaischen Zentralbank (,EZB").

2. Die Rechte und Pflichten der Verwabhrstelle richten sich nach
dem Gesetz vom 17. Dezember 2010, der delegierten Verordd
nung (EU) 2016/438 der Kommission vom 17. Dezember
2015 zur Ergénzung der Richtlinie 2009/65/EG des Europaild
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Pflichten
der Verwahrstellen (,Verordnung EU 2016/438"), der Sat?
zung der Gesellschaft, dem Verkaufsprospekt und dem Verd
wahrstellenvertrag in ihrer jeweils giiltigen Fassung. Die Verl
wahrstelle handelt unabhangig und ausschlieBlich im Interes?
se der Anleger. In diesem Zusammenhang verflgt die Verd
wabhrstelle Uber angemessene MaBnahmen und Prozesse zur
Vermeidung von Interessenkonflikten, wie zum Beispiel MaBZ
nahmen zur hierarchischen und funktionalen Trennung sol@
wie MaBBnahmen zur Auslagerungssteuerung. Interessenkon
flikte, die sich trotz der MaBnahmen nicht vermeiden lassen,
werden den Anlegern gegeniiber offengelegt. Die Verwahrd
stelle nimmt keine Aufgaben in Bezug auf die
Anlageverwaltung oder das Risikomanagement des Fonds
wahr.

Die Funktion der Verwahrstelle kann von einem mit der Veri
waltungsgesellschaft verbundenen Unternehmen wahrgeld
nommen werden. Die Verwaltungsgesellschaft und die Ver2
wahrstelle, sofern eine Verbindung zwischen ihnen besteht,
verflgen Uber angemessene Strukturen, um mogliche Interesz
senkonflikte aus der Verbindung zu vermeiden. Kénnen Inteld
ressenkonflikte nicht vermieden werden, wird ein solcher Intel

ressenkonflikt durch die Verwaltungsgesellschaft und die Ver
wahrstelle geregelt, Giberwacht und offengelegt, um nachteil
lige Auswirkungen auf die Interessen des Fonds und seiner
Anleger zu verhindern.

Die Gesellschaft und Verwahrstelle sind berechtigt, die Verfd
wahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem jeweili@
gen Verwahrstellenvertrag zu kiindigen. Im Falle einer Kiindi@
gung der Verwahrstellenbestellung ist die Gesellschaft ver
pflichtet, innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der
zustandigen Aufsichtsbehdrde eine andere Bank zur Verwahrf2
stelle zu bestellen, da andernfalls die Kiindigung der Verwahrf?
stellenbestellung notwendigerweise die Auflésung der Gesellz
schaft gemaB dem Kapitel "Aufldsung der Gesellschaft und ihi
rer Teilfonds, sowie Zusammenlegung von Teilfonds" des Verl
kaufsprospektes zur Folge hat; bis dahin wird die bisherige
Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Aktionare ihren
Pflichten als Verwahrstelle vollumfanglich nachkommen.

Die Verwahrstelle

a) Stellt sicher, dass Verkauf, Ausgabe, Riicknahme, Auszah@
lung und Annullierung von Aktien der Gesellschaft gel
maB den geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie gel@
maB dem in der Satzung festgelegten Verfahren erfoll
gen;

b) Stellt sicher, dass die Berechnung des Nettoinventarwerf
tes pro Aktie gemaB den geltenden gesetzlichen Vorld
schriften sowie gemaB dem in der Satzung der GesellZ
schaft festgelegten Verfahren erfolgt;

c) Leistet den Weisungen der Gesellschaft oder der Verwal@
tungsgesellschaft Folge, es sei denn diese Weisungen ver{d
stoBen gegen die geltenden gesetzlichen Vorschriften
oder die Satzung der Gesellschaft;

d) Stellt sicher, dass bei Transaktionen mit Vermégenswerl
ten der Gesellschaft der Gegenwert innerhalb der bli@
chen Fristen an die Gesellschaft Gberwiesen wird;

e) Stellt sicher, dass die Ertrage der Gesellschaft gemaB den
geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie der Satzung
der Gesellschaft verwendet werden.

Die Verwabhrstelle stellt sicher, dass die Cashflows der Gesell@
schaft ordnungsgemaB tberwacht werden und gewahrleis
tet insbesondere, dass samtliche bei der Zeichnung von Akti
en der Gesellschaft von Aktionaren oder im Namen von AktioZ
naren geleistete Zahlungen eingegangen sind und dass samt{
liche Gelder der Gesellschaft auf Geldkonten verbucht wurl2
den, die:

a) auf den Namen der Gesellschaft oder auf den Namen der
fur die Gesellschaft handelnden Verwahrstelle eroffnet
werden;

b) bei einerin Artikel 18 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der
Richtlinie 2006/73/EG vom 10. August 2006 zur Durch@@
flhrung der Richtlinie 2004/39/EG des Europdischen Par
laments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen
Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingun@2
gen fiur die Auslibung ihrer Tatigkeit sowie in Bezug auf
die Definition bestimmter Begriffe fir die Zwecke der gel
nannten Richtlinie (,Richtlinie 2006/73/EG") genannten
Stelle eréffnet werden und



c¢) gemaRB den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelZ
legten Grundséatzen gefuhrt werden.

Sofern Geldkonten auf den Namen der Verwabhrstelle, die fir
Rechnung der Gesellschaft handelt, eroffnet werden, sind keil
ne Geldmittel der vorgenannten Stellen und keine Geldmittel
der Verwahrstelle selbst auf solchen Konten zu verbuchen.

Die Verwahrung der Vermogenswerte der Gesellschaft wird
wie folgt von der Verwahrstelle ausgefuhrt:

a) Fur Finanzinstrumente gemaB Anhang 1 Abschnitt C der
Richtlinie 2014/65/EU des Europaischen Parlaments und
Rates vom 15. Mai 2014 Giber Markte fur Finanzinstru@
mente sowie zur Anderung der Richtlinien 2002/92/EG
und 2011/61/EU (,Richtlinie 2014/65/EU") (,,Finanzinstruz
mente”), die in Verwahrung genommen werden kénnen,
gilt:

Die Verwahrstelle verwahrt samtliche Finanzinstru@
mente, die im Depot auf einem bei der Verwahrstelle
geflihrten Konto fir Finanzinstrumente verbucht werlz
den kénnen, und samtliche Finanzinstrumente, die
der Verwahrstelle physisch Gibergeben werden koni

nen;

zu diesem Zweck stellt die Verwahrstelle sicher, dass
alle Finanzinstrumente, die im Depot auf einem bei
der Verwahrstelle geflihrten Konto fiir Finanzinstrul
mente verbucht werden kénnen, nach den in Artikel
16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsat?
zen in den Blichern der Verwahrstelle auf gesonderd
ten Konten, die auf den Namen der Gesellschaft er6ff
net wurden, registriert werden, so dass die Finanzin@
strumente jederzeit nach geltendem Recht eindeutig
als zum Eigentum der Gesellschaft gehdrend identifil
ziert werden kénnen;

b) fur andere Vermdégenswerte gilt:

die Verwahrstelle prift, ob die Gesellschaft Eigentil
merin der betreffenden Vermogenswerte ist, indem
sie auf der Grundlage der von der Gesellschaft vorgel
legten Informationen oder Unterlagen, und, soweit
verflgbar, anhand externer Nachweise feststellt, ob
die Gesellschaft Eigentiimerin ist;

die Verwahrstelle fihrt Aufzeichnungen Uber die Ver
mogenswerte, bei denen sie sich vergewissert hat,
dass die Gesellschaft Eigentiimerin ist, und halt ihre
Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand.

Die Verwahrstelle Gbermittelt der Verwaltungsgesellschaft red
gelmaBig eine umfassende Aufstellung samtlicher Vermal
genswerte der Gesellschaft.

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermdgenswerte werfd
den von der Verwahrstelle oder einem Dritten, dem die
Verwahrfunktion Ubertragen wurde, nicht fir eigene Rech
nung wiederverwendet. Als Wiederverwendung gilt jede
Transaktion verwahrter Vermégenswerte, darunter Ubertral
gung, Verpfandung, Verkauf und Leihe.

Die von der Verwahrstelle verwahrten Vermogenswerte dirl
fen nur wiederverwendet werden, sofern

a) die Wiederverwendung der Vermogenswerte fir Rech@

nung der Gesellschaft erfolgt,

b) die Verwahrstelle den Weisungen der Gesellschaft oder
der im Namen der Gesellschaft handelnden Verwaltungs
gesellschaft Folge leistet,

c) die Wiederverwendung der Gesellschaft zugutekommt
sowie im Interesse der Aktionare liegt und

d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualitat
gedeckt ist, die die Gesellschaft gemaf einer Vereinbal
rung Uber eine Vollrechtsibertragung erhalten hat.

Der Verkehrswert der Sicherheiten muss jederzeit mindestens
so hoch sein wie der Verkehrswert der wiederverwendeten
Vermogenswerte zuzliglich eines Zuschlags.

Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle und/oder eines in

der Européischen Union anséssigen Dritten, dem die Verwah(
rung von Vermogenswerten der Gesellschaft Ubertragen wurl2
de, durfen die verwahrten Vermogenswerte der Gesellschaft
nicht an Glaubiger der Verwahrstelle und/oder dieses Dritten
ausgeschittet oder zu deren Gunsten verwendet werden.

8. Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgefd
nannter Ziffer 5. auf ein anderes Unternehmen (Unterverwah
rer bzw. Lagerstellen) unter Beriicksichtigung der gesetzliZ
chen Bedingungen auslagern. Im Rahmen einer solchen Uberf
tragung konnen bestimmte Aufgaben zur Ausliibung einer
oder mehrerer wesentlicher Funktionen im Zusammenhang
mit der Tatigkeit als Verwahrstelle auch von einem mit der
Verwahrstelle verbundenen Unternehmen, an welchem die
Verwahrstelle eine wesentliche Beteiligung hélt oder well
chem sie z.B. Mitglieder des Aufsichtsrates stellt, wahrgenomf
men werden. Die unter den Ziffern 3. und 4. beschriebenen
Funktionen darf die Verwahrstelle nicht auf Dritte Gbertral@
gen.

Die Unterverwahrer bzw. Lagerstellen konnen die ihr Gbertraged
nen Verwahraufgaben unter Beriicksichtigung der gesetzlichen
Bedingungen ihrerseits auslagern.

Die Liste der seitens der Verwahrstelle zur Durchfiihrung lokaler
Wertpapierinvestitionen derzeit genutzten Unterverwahrer bzw.
Lagerstellen (,Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerstellen”) wird
im Anschluss an das Kapitel ,Allgemeine Risikohinweise” aufge
fuhrt.

Die Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerstellen wird bei Bedarf
aktualisiert werden. Die Aktualisierungen werden bei jeweils
nachster Anpassung des Verkaufsprospektes erfolgen. Eine jeld
weils aktuelle Ubersicht kann bei der Verwaltungsgesellschaft
vom Anleger kostenlos erfragt werden.

Auf Antrag des Anlegers an die Verwaltungsgesellschaft werden
diesem kostenlos der neueste Stand der Information hinsichtlich
der Identitat der Verwahrstelle des Fonds, die Beschreibung der
Pflichten der Verwahrstelle sowie der Interessenkonflikte, die entf
stehen kénnen sowie die Beschreibung sédmtlicher von der Ver
wahrstelle Ubertragener Verwahrungsfunktionen, die Liste der
Unterverwahrer bzw. Lagerstellen und Angabe samtlicher Interesz
senkonflikte, die sich aus der Aufgabenlbertragung ergeben konlz
nen, Ubermittelt.

9. Die Verwahrstelle haftet gegentiber der Gesellschaft und de2
ren Aktionaren flr den Verlust durch die Verwahrstelle oder
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einen Dritten, dem die Verwahrung von verwahrten Finanzin@
strumenten Ubertragen wurde.

Bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments gibt die Ver@
wabhrstelle der Gesellschaft unverziiglich ein Finanzinstru@
ment gleicher Art zurlick oder erstattet einen entsprechen
den Betrag. Die Verwahrstelle haftet gemal dem Gesetz vom
17. Dezember 2010 sowie nach den geltenden Verordnunf
gen (insbesondere der Verordnung EU 2016/438) nicht,
wenn sie nachweisen kann, dass der Verlust auf duBere Ereigil
nisse, die nach verniinftigem Ermessen nicht kontrolliert werd
den kénnen und deren Konsequenzen trotz aller angemesseld
nen Anstrengungen nicht hatten vermieden werden kénnen,
zuriickzufihren ist.

Die Verwahrstelle haftet gegeniber der Gesellschaft und del
ren Aktionaren auch fir sdmtliche sonstige Verluste, die diell
se infolge einer fahrlassigen oder vorsatzlichen Nichterful
lung der gesetzlichen Verpflichtungen der Verwahrstelle erlei
den.

Die Haftung der Verwabhrstelle bleibt, unter Bericksichtigung
der gesetzlichen Ausnahmeregelungen von einer etwaigen
Ubertragung von Verwahraufgaben an Dritte, einschlieBlich
der ihrerseits Ubertragenen Verwahraufgaben an weitere
Dritte, unberihrt.

Aktionare der Gesellschaft kénnen die Haftung der Verwahr{d
stelle unmittelbar oder mittelbar Giber die Gesellschaft gel@
tend machen, vorausgesetzt, dass dies weder zur
Verdopplung von Regressansprichen noch zur
Ungleichbehandlung der Aktionére flhrt.

Die Verwahrstelle, die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellz
schaft sind sich bewusst, dass sich aus der Ubertragung der
Verwahraufgaben nach vorgenannter Ziffer 8. dieses Artikels
Interessenkonflikte ergeben kénnen und vergewissern sich
daher, dass sie selbst und die beauftragten Dritten alle not
wendigen MaBnahmen zur Einhaltung der Anforderungen

an Organisation und Vermeidung von Interessenkonflikten,
wie sie in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Ver
ordnungen festgelegt sind, getroffen haben und die Einhal@
tung dieser Anforderungen lberwachen.

Folgende Interessenkonflikte konnten sich aus der Unterver?
wahrung ergeben:

Die DZ BANK AG Frankfurt/Main ist ein mit der Verwahrstelle
verbundenes Unternehmen. Die DZ BANK AG Frankfurt/Main
halt eine wesentliche Beteiligung an der Verwahrstelle und
stellt Mitglieder des Aufsichtsrates.

Derzeit sind der Verwahrstelle keine Interessenkonflikte aus
aktuellen Unterverwahrungen bekannt.

Die Verwaltungsgesellschaft hat diese Informationen auf
Plausibilitat geprift. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Infor@
mationen durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die
Richtigkeit und Vollstandigkeit im Einzelnen nicht Gberpri
fen.

. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handeln die Gesell®

schaft, die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle
ehrlich, redlich, professionell, unabhangig und ausschlieBlich
im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionére.

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf die Gel@

sellschaft oder die fiir Rechnung der Gesellschaft tatige Ver
waltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte
zwischen der Gesellschaft, den Aktionéaren, der Verwaltungsl
gesellschaft und ihr selbst schaffen kénnten. Dies gilt nicht,
wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Aus2
fuhrung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenzi
ell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurl
de und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgeman
ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Aktiondren gegenld
Uber offengelegt werden.

Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik

Das jeweilige Teilfondsvermdgen wird unter Beachtung des
Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln des Teil | des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und den nachfolgend beschriel?
benen Allgemeinen Richtlinien der Anlagepolitik angelegt.

Abweichend respektive erganzend hierzu werden die spezifil
schen Anlageziele und Richtlinien der Anlagepolitik des jeweiliZ
gen Teilfonds in der jeweiligen Ubersicht ,Der Teilfonds im Uber@
blick” beschrieben.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentfl
wicklung in der Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine
zukunftige Wertentwicklung zulasst; sie kann sowohl héher
als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegel
ben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

1. Zulassige Anlagen der Gesellschaft

1.1 Die Anlagen eines OGAW mdssen ausschlieBlich bestehen
aus:

a) Wertpapieren, und Geldmarktinstrumenten die an einem
geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden;

b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf ei@
nem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der
Europaischen Union, der anerkannt, fur das Publikum of2
fen und dessen Funktionsweise ordnungsgeman ist, ged
handelt werden;

¢) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer
Wertpapierborse eines Staates auBerhalb der Europail
schen Union, amtlich notiert oder auf einem anderen gefd
regelten Markt eines Staates auBerhalb der Européischen
Union, der anerkannt, flir das Publikum offen und dessen
Funktionsweise ordnungsgemaf ist, gehandelt werden,

d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemisf
sionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflich
tung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notiel
rung an einer Wertpapierbdrse oder auf einem anderen
geregelten Markt, der anerkannt, fiir das Publikum offen
und dessen Funktionsweise ordnungsgemas ist, beanld
tragt wird, und die Zulassung spatestens vor Ablauf eines
Jahres nach der Emission erlangt wird.

Die unter ¢) und d) genannten Wertpapiere und Geld@
marktinstrumente werden innerhalb von Nordamerika,
Stdamerika, Australien (einschlieBlich Ozeanien), Afrika,
Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.

e) Anteilen von nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassel
nen OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Artikel
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f)

h)

1 Absatz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie
2009/65/EG, mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europaild
schen Union oder einem Drittstaat, sofern

diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelas
sen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, wel?
che nach Auffassung der Commission de surveillance
du secteur financier ("CSSF”) derjenigen nach dem GelZ
meinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende
Gewadhr flr die Zusammenarbeit zwischen den Behori
den besteht,

das Schutzniveau der Anteilseigner der anderen OGA
dem Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW
gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften
fur die getrennte Verwahrung des Vermdégens, die
Kreditaufnahme, die Kreditgewahrung und Leerver?
kdufe von Wertpapieren und Geldmarktinstru
menten den Anforderungen der Richtlinie
2009/65/EG gleichwertig sind,

die Geschaftstatigkeit der anderen OGA Gegenstand
von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlau@
ben, sich ein Urteil Gber das Vermdgen und die Ver2

bindlichkeiten, die Ertrdge und die Transaktionen im
Berichtszeitraum zu bilden,

der OGAW oder der andere OGA, dessen Anteile erl
worben werden sollen, nach seinen Grindungsdokul?
menten insgesamt hochstens 10 % seines Vermdgens
in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen darf,

Sichteinlagen oder kiindbare Einlagen mit einer Laufzeit
von hochstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern
das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mit
gliedstaat der Europdischen Union hat oder - falls der satd
zungsmaBige Sitz des Kreditinstituts sich in einem Dritt@
staat befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die
nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschafts
rechts gleichwertig sind;

abgeleiteten Finanzinstrumenten, einschlieBlich gleichl
wertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem
der unter den vorhergehenden Buchstaben a), b) und ¢)
bezeichneten geregelten Markte gehandelt werden,
und/oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an
einer Borse gehandelt werden (,OTC-Derivaten”), sofern

es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne
von Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezem(
ber 2010 oder um Finanzindizes, Zinssatze, Wechsell
kurse oder Wahrungen handelt, in die die Gesell@
schaft gemaB den in ihren Grindungsdokumenten
genannten Anlagezielen investieren darf,

die Gegenparteien bei Geschaften mit OTC-Derivaten
einer Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien
sind, die von der CSSF zugelassen wurden, und

die OTC-Derivate einer zuverlassigen und Gberprifbal@
ren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jeder®
zeit auf Initiative der Gesellschaft zum angemessenen
Zeitwert verauBert, liquidiert oder durch ein Gegengel?
schaft glattgestellt werden kénnen;

Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten

Markt gehandelt werden und die unter die Definition des
Artikels 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 fallen, so
fern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente
bereits Vorschriften tber den Einlagen- und den Anlegerf
schutz unterliegt, und vorausgesetzt, diese Instrumente
werden:

von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen
Kérperschaft oder der Zentralbank eines Mitglieds
taats, der Europaischen Zentralbank, der Europai@
schen Union oder der Europaischen Investitionsbank,
einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat
ist, einem Gliedstaat der Féderation oder von einer infd
ternationalen Einrichtung 6ffentlich-rechtlichen Chal@
rakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angeld
horen, begeben oder garantiert oder

von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiel?
re auf den unter den obenstehenden Buchstaben a),
b) oder c) bezeichneten geregelten Méarkten gehani
delt werden, oder

von einem Institut, das gemaB den im Gemeinschafts
recht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt
ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen,
die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng
sind wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und
diese einhélt, begeben oder garantiert, oder

von anderen Emittenten begeben, die einer Katego
rie angehoren, die von der CSSF zugelassen wurde, so
fern fiir Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften
fir den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten,
des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleich
wertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten
entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapi@
tal (le capital et les réserves) von mindestens zehn Mil&
lionen Euro (EUR 10.000.000), das seinen Jahresab@
schluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie
78/660/EWG erstellt und veroffentlicht, oder um
einen Rechtstrager, der innerhalb einer eine oder
mehrere borsennotierte Gesellschaften umfassenden
Unternehmensgruppe fiir die Finanzierung dieser
Gruppe zustandig ist, oder um einen Rechtstrager
handelt, der die wertpapiermaBige Unterlegung von
Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer

Bank eingerdumten Kreditlinie finanzieren soll.

1.2 Jedoch:

kann jeder Teilfonds héchstens 10 % seines Nettovermaol@
gens in anderen als den unter 1.1. genannten Wertpapie
ren und Geldmarktinstrumenten anlegen.

darf die Gesellschaft bewegliches und unbewegliches Ver2
mogen erwerben, das fur die unmittelbare Austibung ih@
rer Tatigkeit unerlasslich ist.

1.3 Jeder Teilfonds darf daneben flssige Mittel in Form von
Anlagekonten (Kontokorrentkonten) und Tagesgeld halten,
die jedoch nur akzessorischen Charakter haben diirfen. Genel2

rell ist die Anlage in flussigen Mitteln auf 20% des
Nettoteilfondsvermégens begrenzt, jedoch kann das
Nettoteilfondsvermdgen, wenn es aufgrund

auBergewdhnlich ungiinstiger Marktbedingungen als angef
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messen eingeschatzt wird, innerhalb der gesetzlich zulassi®
gen Grenzen (kurzfristig) auch dartber hinaus in flissigen
Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser
Anlagegrenze abgewichen werden.

Risikostreuung

a) Esdulrfen maximal 10 % des jeweiligen Netto-Teilfonds
vermogens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrul
menten ein und desselben Emittenten angelegt werden.

Der Teilfonds darf nicht mehr als 20 % seines Nettovermaol

gens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anleld
gen.

Das Ausfallrisiko bei Geschaften des Teilfonds mit OTC-
Derivaten darf folgende Satze nicht Gberschreiten:

10 % des Netto-Teilfondsvermdgens, wenn die Gel2
genpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 41

Absatz 1 Buchstabe f des Gesetzes vom 17. Dezember

2010 ist und

5 % des Netto-Teilfondsvermdgens in allen anderen
Fallen.

b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrul?
mente von Emittenten, in deren Wertpapieren und Geld@

marktinstrumente die Gesellschaft mehr als 5 % des jeweil

ligen Netto-Teilfondsvermdgens angelegt hat, darf 40 %
des betreffenden Netto-Teilfondsvermégens nicht Gber
steigen.

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen darf die Gesell@

schaft bei ein und derselben Einrichtung hochstens 20 %
des jeweiligen Teilfondsvermogens in einer Kombination
aus von dieser Einrichtung begebenen Wertpapiere oder

Geldmarktinstrumenten und/oder Einlagen bei dieser EinZ

richtung und/oder von dieser Einrichtung erworbenen
OTC-Derivaten investieren.

c) Dieunter 2 a), erster Satz genannte Anlagegrenze von 10
% des Netto-Teilfondsvermdgens erhdht sich in den Fal
len auf 35 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermdgens, in

denen die zu erwerbenden Wertpapiere oder Geldmarkt®

instrumente von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskor®

perschaften, einem Drittstaat oder anderen international?

len Organismen offentlich-rechtlichen Charakters, denen
ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehoren begeben
oder garantiert werden.

d) Die unter 2 a), erster Satz genannte Anlagegrenze von 10
% des Netto-Teilfondsvermégens erhéht sich in den Fali
len auf 25 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermdgens, in

denen die zu erwerbenden Schuldverschreibungen von ei2

nem Kreditinstitut ausgegeben werden, das seinen Sitz in
einem Mitgliedstaat hat und kraft Gesetzes einer besoni

deren 6ffentlichen Aufsicht unterliegt, durch die die Inhal@

ber dieser Schuldverschreibungen geschitzt werden sol?

len. Insbesondere muissen die Erlése aus der Emission dield

ser Schuldverschreibungen nach dem Gesetz in Vermao@
genswerten angelegt werden, die wahrend der gesamten
Laufzeit der Schuldverschreibungen in ausreichendem
MaBe die sich daraus ergebenden Verpflichtungen abde
cken und die mittels eines vorrangigen Sicherungsrechts
im Falle der Nichterfillung durch den Emittenten fur die

9)

h)

Rickzahlung des Kapitals und die Zahlung der laufenden
Zinsen zur Verfugung stehen.

Sollten mehr als 5 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermak
gens in von unter 2 d) beschriebenen Emittenten ausgeld
gebenen Schuldverschreibungen angelegt werden, darf
der Gesamtwert der Anlagen in solchen Schuldverschreil
bungen 80 % des betreffenden Netto-Teilfondsvermol
gens nicht Gberschreiten.

Die unter 2 b) erster Satz genannte Beschréankung des Ge@
samtwertes auf 40 % des betreffenden Netto-Teilfonds@
vermoégens findet in den Fallen des Lit. ), d) und e) keine
Anwendung.

Die unter 2 a) bis d) beschriebenen Anlagegrenzen von
10 %, 35 % bzw. 25 % des jeweiligen Netto-Teilfondsverfd
mogens dirfen nicht kumulativ betrachtet werden, soni
dern es durfen gemanB 2 a) bis d) getatigte Anlagen in
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten desselben
Emittenten oder in Einlagen oder Derivative bei demsel®
ben insgesamt nur maximal 35 % des jeweiligen Netto-
Teilfondsvermogens erreichen.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konl@
solidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 oder nach den
anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriff
ten derselben Unternehmensgruppe angehoren, sind bei
der Berechnung der in Nr. 2 vorgesehenen Anlagegrenl
zen als ein einziger Emittent anzusehen.

Der jeweilige Teilfonds darf 20 % seines Nettovermdgens
in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente ein und der2
selben Unternehmensgruppe investieren.

Unbeschadet der in Artikel 48 des Gesetzes vom 17. Deld
zember 2010 festgelegten Anlagegrenzen kann die Ge2
sellschaft fir den jeweiligen Teilfonds bis zu 20 % seinen
Nettovermdégens in Aktien und Schuldtiteln ein und des
selben Emittenten investieren, wenn die Nachbildung ei
nes von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelin
dex das Ziel der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds ist.
Voraussetzung hierflr ist jedoch, dass:

die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiZ
ziertist;

der Index eine adaquate Bezugsgrundlage fir den
Markt darstellt, auf den er sich bezieht, und

der Index in angemessener Weise veroffentlicht wird.

Die vorgenannte Anlagegrenze erhéht sich auf

35 % des jeweiligen Netto-Teilfondsvermogens in den Fal2
len, in denen es aufgrund auBergewdhnlicher Marktverf
haltnisse gerechtfertigt ist, insbesondere auf geregelten
Maérkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder Geld®
marktinstrumente stark dominieren. Diese Anlagegrenze
gilt nur fir die Anlage bei einem einzigen Emittenten.

Unbeschadet der Regelung von Artikel 43 des Gesetfl
zes vom 17. Dezember 2010 dirfen unter Beachtung
des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100 % des
jeweiligen Netto-Teilfondsvermégens in Gibertragbafd
ren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angef
legt werden, die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen
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Gebietskorperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat
oder von internationalen Organismen, denen ein oder
mehrere EU-Mitgliedstaaten angehoéren, ausgegeben
werden oder garantiert sind. In jedem Fall mussen die
im jeweiligen Teilfondsvermdégen enthaltenen Wertpall
piere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen
stammen, wobei der Wert der Wertpapiere, die aus

ein und derselben Emission stammen, 30 % des jeweilil
gen Netto-Teilfondsvermégens nicht tiberschreiten
darf.

Fur den jeweiligen Teilfonds dirfen nicht mehr als 20 %
des Nettovermdgens in Anteilen ein und desselben
OGAW oder ein und desselben anderen OGA gemal Arti
kel 41 Absatz 1 Buchstabe e des Gesetzes vom 17. Dezem[
ber 2010 angelegt werden. Zum Zwecke der Anwendung
dieser Anlagegrenze wird jeder Teilfonds eines OGAW/
OGA mit mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 181 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als eigenstandiger Emitl
tent betrachtet, unter der Voraussetzung, dass die Trenl
nung der Haftung der Teilfonds in Bezug auf Dritte sicherl?
gestellt ist.

Fir den jeweiligen Teilfonds dirfen nicht mehr als 30 %
des Nettovermdgens in andere OGA als OGAW angelegt
werden. In den Féllen, in denen ein Teilfonds Anteile ei@
nes anderen OGAW und/oder sonstigen OGA erworben
hat, missen die Anlagegrenzen des Artikels 43 des Gesetl
zes vom 17. Dezember 2010 hinsichtlich der VermégenslZ
werte der OGAW bzw. OGA, von denen Anteile erwor(d
ben werden, nicht gewahrt sein.

Bei der Anlage in Anteile anderer OGAW und/ oder sons[
tiger anderer OGA, die unmittelbar oder mittelbar von
der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer andel
ren Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch geld
meinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch
eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10
Prozent des Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, so
darf im Umfang von solchen Anlagen dem Fondsvermo
gen keine Verwaltungsvergiitung belastet werden. Die
Verwaltungsgesellschaft darf Gberdies allfallige Ausgabel?
aufschlage und Riicknahmeabschlége der verbundenen
Zielfonds nicht dem investierenden OGAW belasten.

Legt der OGAW in Anteile eines verbundenen OGAW
und/ oder sonstiger anderer OGA gemaf obigem Absatz
an, welcher eine tiefere Verwaltungsvergitung aufweist
als die Verwaltungsvergiitung des investierenden

OGAWs, so darf die Verwaltungsgesellschaft auf dem in
diesem Zielfonds investierten Volumen die Differenz zwil
schen der Verwaltungsvergiitung des investierenden
OGAW einerseits und der Verwaltungsvergitung des Ziel?
fonds andererseits belasten.

Generell kann es bei dem Erwerb von Anteilen an Ziel®
fonds zur Erhebung einer Verwaltungsvergitung auf EbelZ
ne des Zielfonds kommen. Der jeweilige Teilfonds wird dal
bei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsver?
gutung von mehr als 3 % unterliegen. Der Jahresbericht
des Teilfonds wird Informationen enthalten, wie hoch der

Anteil der Verwaltungsvergitung maximal ist, welche der
jeweilige Teilfonds sowie die Zielfonds zu tragen haben.

Die Vermogenswerte der Zielfonds werden nicht in die Bel
rechnung der Anlagegrenzen gemafB Nr. 2. ,Risikostreu@
ung” einbezogen.

Ein Teilfonds der Gesellschaft kann in Anteile eines oder
mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft investieren,
sofern dies mit den Anforderungen des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 vereinbar ist.

Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass das mit Derival@
ten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettowert des
jeweiligen Teilfonds nicht Gberschreitet.

Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert

der Basiswerte, das Ausfallrisiko, kiinftige Marktfluktua@
tionen und die Liquidationsfrist der Positionen berticksichi
tigt. Dies gilt auch fur die nachfolgenden Abséatze.

Fir den jeweiligen Teilfonds dirfen als Teil seiner Anlagel
politik und im Rahmen der Grenzen des Artikels 43 Ab@
satz 5 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Anlagen in
Derivate erworben werden, sofern das Gesamtrisiko der
Basiswerte die Anlagegrenzen des Artikels 43 des Gesetl
zes vom 17. Dezember 2010 nicht Uberschreitet. Werden
fur den Teilfonds indexbasierte Derivate erworben, so
werden diese bei den Anlagegrenzen des Artikels 43 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 nicht bertcksichtigt.

Sofern ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarkt
instrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der EinhalZ
tung der Vorschriften des Artikels 42 des Gesetzes vom

17. Dezember 2010 mit berlcksichtigt werden.

Es ist der Gesellschaft nicht gestattet, eine Anzahl an mit
Stimmrechten verbundenen Aktien zu erwerben, die es
ihr ermdglicht einen nennenswerten Einfluss auf die Ge
schaftsfiihrung eines Emittenten auszutiben.

m) Weiter darf die Gesellschaft

bis zu 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und des
selben Emittenten erwerben.

bis zu 10 % der ausgegebenen Schuldverschreibun@
gen ein und desselben Emittenten erwerben.

nicht mehr als 25 % der ausgegebenen Anteile ein
und desselben OGAW und/oder OGA erwerben.

nicht mehr als 10 % der Geldmarktinstrumente ein
und desselben Emittenten erwerben

n) Die unter Lit. I) bis m) genannten Anlagegrenzen finden

keine Anwendung soweit es sich um

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die
von einem Mitgliedstaat oder dessen Gebietskorper
schaften, oder von einem Drittstaat begeben oder gad
rantiert werden;

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt, die
von einer internationalen Korperschaft 6ffentlich-
rechtlichen Charakters begeben werden, der ein oder
mehrere EU-Mitgliedstaaten angehdren.

Aktien handelt, die der jeweilige Teilfonds an dem Ka
pital einer Gesellschaft eines Drittstaates besitzt, die
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ihr Vermoégen im Wesentlichen in Wertpapieren von
Emittenten anlegt, die in diesem Staat ansassig sind,
wenn eine derartige Beteiligung fir den jeweiligen
Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staalz
tes die einzige Moglichkeit darstellt, Anlagen in Wert
papieren von Emittenten dieses Staates zu tatigen.
Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Staates aul@
Berhalb der Europaischen Union in ihrer Anlagepoli@
tik die in Artikel 43, 46 und 48 Absatz 1 und 2 des Geld
setzes vom 17. Dezember 2010 festgelegten Grenzen
beachtet.

Die in diesem Kapitel genannten Anlagebeschrankungen
beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Wertpald
piere. Werden die Prozentsatze nachtraglich durch Kursf
entwicklungen oder aus anderen Grinden als durch Zul
kaufe Uberschritten, so wird die Gesellschaft unverziglich
unter Berlcksichtigung der Interessen der Aktionére eine
Ruckfihrung in den vorgegebenen Rahmen anstreben.

Die Teilfonds brauchen die in diesem Kapitel vorgeseheld
nen Anlagegrenzen bei der Ausliibung von Bezugsrechd
ten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geld
knupft sind, die Teil ihres Vermdgens sind, nicht einzuhal
ten.

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des
Grundsatzes der Risikostreuung zu achten, ist es den neu
zugelassenen Teilfonds gestattet, wahrend eines Zeit?
raums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den
Anlagegrenzen abzuweichen.

3. Anlagegrenzen

3.1 Kreditaufnahme und Belastungsverbote

a) Das jeweilige Teilfondsvermdgen darf nicht verpfandet
oder sonst belastet, zur Sicherung Ubereignet oder zur Si@
cherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich
um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Lit. b)
oder um Sicherheitsleistungen zur Erfillung von Ein@
schuss- oder Nachschussverpflichtungen im Rahmen der
Abwicklung von Geschaften mit.

b) Die Gesellschaft darf keine Kredite aufnehmen.

Jedoch darf ein Teilfonds Fremdwahrungen durch ,Back-to-
Back”— Darlehen erwerben.

Abweichend hiervon kénnen die Teilfonds Kredite aufnehi
men:

e bis zu 10 % ihres Nettovermogens, sofern es sich um kurz
fristige Kredite handelt;

e Dbiszu 10 % ihres Nettovermdégens, sofern es sich um Krel
dite handelt, die den Erwerb von Immobilien ermégli
chen sollen, die flr die unmittelbare Austibung ihrer Ta@
tigkeit unerlasslich sind; in diesem Fall durfen diese sowie
die Kredite nach Buchstabe a) zusammen 15 % ihres Netl
tovermdégens nicht Ubersteigen.

e Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermégens durfen welZ
der Kredite gewdhrt noch fir Dritte Blrgschaftsverpflich
tungen eingegangen werden, wobei dies dem Erwerb
von noch nicht voll eingezahlten Wertpapieren, Geld

marktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten gel2
maf Artikel 41 Absatz 1 Buchstaben e, g und h des Gesetl
zes vom 17. Dezember 2010 nicht entgegensteht.

3.2 Weitere Anlagerichtlinien

a) Wertpapierleerverkdufe sind nicht zulassig.

b) Das jeweilige Teilfondsvermégen darf nicht in Immobili
en, Edelmetallen oder Zertifikaten Gber solche Edelmetal
le, Edelmetallkontrakten, Waren oder Warenkontrakten
angelegt werden.

c) Firden jeweiligen Teilfonds dirfen keine Verbindlichkeil
ten eingegangen werden, die, zusammen mit den Kredil
ten nach Nr. 3.1. b), 15 % des betreffenden Netto-Teil?
fondsvermaogens Gberschreiten.

Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanziell
rungsgeschiften sowie Techniken und Instrumenten

Der jeweilige Teilfonds darf im Rahmen der Bedingungen
und Einschrankungen, wie sie von der CSSF vorgegeben wer
den, Derivate, Wertpapierfinanzierungsgeschafte, Techniken
und Instrumente, die Wertpapiere und Geldmarktinstru@
mente sowie Wechselkurse oder Wahrungen zum Gegenl
stand haben, verwenden, sofern diese Verwendung im Hin
blick auf eine effiziente Verwaltung und/oder Absicherung
des jeweiligen Teilfondsvermogens erfolgt.

Als Wertpapierfinanzierungsgeschafte gelten:

e Wertpapier-Darlehensgeschéafte
e Pensionsgeschéafte

o Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte)
oder Verkauf-/Rlckkaufgeschafte (Sell/Buy-back-
Geschafte)

Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von
Derivaten, so missen die Bedingungen und Grenzen mit den
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gberld
einstimmen.

Darliber hinaus ist es dem Teilfonds nicht gestattet, bei der
Verwendung von Techniken und Instrumenten von seinen in
der Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick” festgelegten Anlal
gezielen abzuweichen.

Der jeweilige Teilfonds hat sicherzustellen, dass das mit Deri
vaten verbundene Gesamtrisiko sein Nettovermégen nicht
Uberschreitet.

Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Ba
siswerte, das Ausfallrisiko, kiinftige Marktfluktuationen und
die Liquidationsfrist der Positionen beriicksichtigt. Dies gilt
auch fur den nachfolgenden beiden Absatze.

o Derjeweilige Teilfonds darf als Teil seiner Anlagepolitik
und im Rahmen der Grenzen des Artikels 43 Absatz 5 des
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Anlagen in Derivate t&@
tigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlage
grenzen des Artikels 43 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 nicht Gberschreitet. Investiert der Teilfonds in index®
basierte Derivate, so werden diese Anlagen bei den Anla@
gegrenzen des Artikels 43 des Gesetzes vom 17. Dezem(
ber 2010 nicht bertcksichtigt.

e Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein GeldmarktinZ
strument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der Einhal®
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4.

—_

4.2

tung der Vorschriften des Artikels 42 des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 mit berucksichtigt werden.

GemaB den Bestimmungen des Artikels 17 der Satzung, darf
die Gesellschaft die folgenden, nicht abschlieBende Aufzah@
lung von Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften,
Techniken und Instrumente fur den jeweiligen Teilfonds ein@
setzen:

Optionen

Eine Option ist das Recht, einen bestimmten Vermdgenswert,
Wechselkurse oder Wahrungen an einem im Voraus bestimm
ten Zeitpunkt (,Austibungszeitpunkt”) oder wahrend eines

im Voraus bestimmten Zeitraumes zu einem im Voraus beld
stimmten Preis (,Austbungspreis”) zu kaufen (Kauf- oder
.Call”-Option) oder zu verkaufen (Verkaufs- oder ,Put”-
Option). Der Preis einer Call- oder Put-Option ist die Options-
"Pramie”.

Fur den jeweiligen Teilfonds kénnen sowohl Kauf- als auch
Verkaufsoptionen erworben oder verkauft werden, denen

die in der jeweiligen Anlagepolitik genannten VermégensgelZ
genstande sowie Finanzindizes, Zinssatze, Wechselkurse,
Wahrungen, Finanzterminkontrakte und sonstige Finanzin@
strumente als Basiswerte zugrunde liegen, sofern diese Optiol
nen an einer Borse oder an einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden.

Darliber hinaus konnen fir einen Teilfonds Optionen der bel
schriebenen Art ge- und verkauft werden, die nicht an einer
Borse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt
werden (,over-the-counter”- oder ,,OTC"-Optionen), sofern
die Vertragspartner des Teilfonds erstklassige, auf solche Gel2
schéafte spezialisierte Finanzinstitute sind.

Der Teilfonds muss jederzeit in der Lage sein, die Deckung
von Positionen aus dem Verkauf ungedeckter Call-Optionen
sicherzustellen.

Verkauft die Gesellschaft fur einen Teilfonds Put-Optionen,

so muss der entsprechende Teilfonds wahrend der gesamten
Laufzeit der Optionen Uber ausreichende Zahlungsbereit?
schaft verfiigen, um den Verpflichtungen aus dem Optionsgeld
schaft nachkommen zu kénnen.

Far den jeweiligen Teilfonds konnen ebenfalls Swaptions erl
worben werden. Swaptions sind Optionen auf Swaps. Es dirl
fen nur solche Swaptions erworben werden, die sich aus den
oben genannten beschriebenen Optionen und den im nach@
folgenden Punkt 5 , Tauschgeschéfte (Swaps)” beispielhaft bel
schriebenen Swaps zusammensetzen. Eine Swaption ist das
Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten
Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hin@
sichtlich der Konditionen genau spezifizierten Swap einzutre
ten. Im Ubrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgel
schaften dargestellten Grundsatze.

Finanzterminkontrakte

Finanzterminkontrakte sind gegenseitige Vertrage, welche
die Vertragsparteien berechtigen beziehungsweise verpflich@
ten, einen bestimmten Vermbgenswert an einem im Voraus
bestimmten Zeitpunkt zu einem im Voraus bestimmten Preis
abzunehmen beziehungsweise zu liefern.

Die Gesellschaft kann fir einen Teilfonds Finanzterminkon@
trakte kaufen und verkaufen, denen die in der jeweiligen Ani2

4.3

lagepolitik genannten Vermogensgegenstande (auch EinzeltiZ
tel) sowie Finanzindizes, Zinssatze, Wechselkurse, Wahruni@
gen oder Geldmarktinstrumente als Basiswerte zugrunde lield
gen, soweit diese Finanzterminkontrakte an hierflir vorgeseld
henen Borsen oder anderen geregelten Markten gehandelt
werden.

Durch den Handel mit Finanzterminkontrakten kann die Ge2
sellschaft bestehende Aktien- und Rentenpositionen gegen
Kursverluste oder Zinsanderungsrisiken absichern.

Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkon(@
trakten und Optionsgeschéaften, die der Absicherung von Ver
mogenswerten dienen, darf, in Relation zum Underlying,
grundsatzlich den Gesamtwert der abgesicherten Werte

nicht Gbersteigen.

Ein Teilfonds kann Finanzterminkontrakte zu anderen als zu
Absicherungszwecken kaufen und verkaufen. Die Gesamtheit
der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Opti@
onsgeschaften, die nicht der Absicherung von Vermégenswerl?
ten dienen, darf das jeweilige Netto-Teilfondsvermégen zu
keiner Zeit Ubersteigen. Hierbei bleiben Verpflichtungen aus
Verkaufen von Call-Optionen auBer Betracht, die durch ange?
messene Werte im jeweiligen Teilfondsvermdgen unterlegt
sind.

Wertpapier-Darlehensgeschéafte

Ein Wertpapier-Darlehensgeschéaft ist ein Geschaft, durch das
eine Gegenpartei Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Inl2
vestmentanteile in Verbindung mit der Verpflichtung tber
tragt, dass die die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und
Investmentanteile entleihende Partei zu einem spéateren Zeitl
punkt oder auf Ersuchen der Ubertragenden Partei gleichwer(d
tige Papiere zurlickgibt; fur die Gegenpartei, welche die Wert
papiere Gbertragt, ist das ein Wertpapier-Darlehensgeschaft
(auch ,Wertpapierleihgeschaft” genannt) und fir die Gegen
partei, der sie Ubertragen werden, ein
Wertpapierentleihgeschaft.

Wertpapier-Darlehensgeschafte kénnen von der Verwal®
tungsgesellschaft abgeschlossen werden, um fir den jeweili@
gen Teilfonds zusétzliche Ertrdge zu erwirtschaften.

Soweit gemaf den rechtlichen Bestimmungen und insbesonf
dere dem Rundschreiben CSSF 08/356 vom 04. Juni 2008 in
Bezug auf den Einsatz von Finanztechniken und
—Instrumenten zuldssig und im Rahmen der darin festgeleg
ten Grenzen darf die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung
des jeweiligen Teilfonds zur Erzielung eines Kapital- oder Er2
tragszuwachses oder zur Senkung seiner Kosten oder Risiken
Wertpapier-Darlehensgeschéafte tatigen.

Die im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Wertpapiere, Geld®
marktinstrumente und Investmentanteile kdnnen dabei darlel
hensweise gegen marktgerechtes Entgelt an Dritte (Darlel
hensnehmer) Gbertragen werden.

Dritte in diesem Sinne sind in der Regel Kredit- und Finanz@
dienstleistungsinstitute (,Vertragspartner”) mit Sitz in einem
Mitgliedstaat der EU, einem anderen Vertragsstaat des Ab@
kommens tber den EWR oder einem Drittstaat, dessen Auf
sichtsbestimmungen nach Auffassung der CSSF denjenigen
des Rechts der EU gleichwertig sind. Grundsatzlich muss der
Vertragspartner Uber eine Mindestbonitatsbewertung von
JInvestment Grade” verfiigen, auf die jedoch in begriindeten
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Ausnahmefallen verzichtet werden kann. Als ,Investment Gral?
de"” bezeichnet man eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3”
oder besser im Rahmen der Kreditwurdigkeitsprafung durch
eine Rating-Agentur (beispielsweise Standard&Poor s,
Moody ‘s oder Fitch). Der konkrete Vertragspartner wird in
erster Linie unter Berlcksichtigung der angebotenen
Vertragskonditionen ausgewahlt. Auch beobachtet die Verl
waltungsgesellschaft die wirtschaftlichen Verhéltnisse der in
Frage kommenden Vertragspartner.

Der jeweilige Teilfonds muss im Rahmen von Wertpapier-Dari
lehensgeschaften grundsatzlich tGber die gesamte Dauer eine
Garantie erhalten, deren Verkehrswert jederzeit mindestens
der Hohe des Verkehrswertes der verliehenen Wertpapiere
entspricht. Diese Garantien muissen die im Rundschreiben
CSSF 14/592 festgelegten Anforderungen erflllen und setl?
zen sich zum Beispiel, aber nicht ausschlieBlich aus flissigen
Mitteln, Fondsanteilen, Staatsanleihen und Anleihen von erst
klassigen Emittenten sowie aus Aktien von Hauptindizes zull
sammen.

Erhaltene Barsicherheiten kénnen im Einklang mit dem oben
genannten Rundschreiben (CSSF 14/592) wiederangelegt
werden. Zwecks Tatigung von Wertpapier-Darlehensgeschaf
ten kann der jeweilige Teilfonds direkt oder Gber ein von eill
nem Finanzinstitut organisiertes Wertpapierleihsystem verleif
hen. Bei der Vermittlung und Abwicklung von Wertpapier-
Darlehensgeschaften Giber ein von einem Finanzinstitut orgald
nisiertes Wertpapierleihsystem kann auf die Stellung von Si
cherheiten verzichtet werden, da durch die Bedingungen dield
ses Systems die Wahrung der Interessen der Aktionéare gefd
wahrleistet ist. Entsteht dabei eine Hebelwirkung, ist diese in
der Gesamtrisikogrenze zu beriicksichtigen.

Die Ertrage aus Wertpapier-Darlehensgeschaften werden
nach Abzug der damit verbundenen Kosten (siehe Kapitel
.Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” des Verkaufs
prospektes) dem betreffenden Teilfondsvermdgen gutgeld
schrieben. Dem jeweiligen Teilfondsvermdgen werden min@
destens 60% der Bruttoertrage gutgeschrieben. Flr die An
bahnung, Vorbereitung und Durchfiihrung dieser Geschafte
erhalten die nachfolgend genannten Gesellschaften bis zu
40% der Bruttoertrage:

e State Street Bank Luxembourg S.A. (Collateral Manageld
ment): bis zu 5% der Bruttoertrage

e DZ PRIVATBANK S.A. (Settlement der Trades / Verwahrung
der Sicherheiten / Kontrolle und Sperre der verliehenen Wert
papiere / Anforderung der Wertpapierleiheertrage): bis zu
5% der Bruttoertrage

¢ Verwaltungsgesellschaft sowie andere der Union Investl
ment Gruppe angehdérende Gesellschaften mindestens 30%
der Bruttoertrage gemaB folgender Aufteilung

- Union Investment Institutional GmbH / Union Investment
Privatfonds GmbH (u.a. Handel und Best Execution): mindes@
tens 15% der Bruttoertrage;

- Union Service-Gesellschaft mbH (u.a. Collateral Desk und
zentraler Ansprechpartner fir den Collateral Manager): min@

destens 7% der Bruttoertrage;

- Verwaltungsgesellschaft (u.a. Fondsbuchhaltung /
Orderkontrolle / Erfillung des gesetzlichen Meldewesens):
mindestens 8% der Bruttoertrage.

Die darlehensweise Ubertragenen Vermdgensgegenstande
werden nach Ermessen des Darlehensnehmers verwahrt.

Alle im Rahmen von Wertpapier-Darlehensgeschaften tber
tragenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Invest®
mentanteile kdnnen jederzeit zuriick Gbertragen und alle ein@
gegangenen Wertpapier-Darlehensvereinbarungen kénnen
jederzeit beendet werden. Beim Abschluss eines Wertpapier-
Darlehensgeschaftes muss vereinbart werden, dass nach Beld
endigung des Darlehensgeschéafts dem jeweiligen Teilfonds
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile
gleicher Art, Gite und Menge innerhalb der tUblichen Abwick
lungszeit zurlick Ubertragen werden. Alle an einen einzigen
Darlehensnehmer bzw. konzernangehérige Unternehmen
Ubertragenen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und In@
vestmentanteile dirfen 10 Prozent des Wertes des jeweiligen
Teilfonds nicht Gbersteigen. Bei Abwicklung von Wertpapier-
Darlehensgeschaften tber ein von einem Finanzinstitut orgad
nisiertes Wertpapierleihsystem durfen die an einen Darleld
hensnehmer Gbertragenen Wertpapiere 10 Prozent des Werl2
tes des jeweiligen Teilfonds Gbersteigen.

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten fir Rechnung des
jeweiligen Teilfonds nicht gewahren.

Sofern Wertpapier-Darlehensgeschéfte getatigt werden,

wird dies in der Rubrik ,Wertpapierfinanzierungsgeschafte”
in der jeweiligen Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick" angel
geben.

4.4 Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder

Verkauf-/Rickkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte)

Ein Kauf-/Rickverkaufgeschaft (Buy/Sell-back-Geschaft) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschaft (Sell/Buy-back-Geschaft) ist ein
Geschéft, bei dem eine Gegenpartei Wertpapiere oder garanl
tierte Rechte an Wertpapieren mit der Vereinbarung kauft
oder verkauft, Wertpapiere oder garantierte Rechte mit den@@
selben Merkmalen zu einem bestimmten Preis zu einem zu2
kinftigen Zeitpunkt zurlickzuverkaufen bzw. zuriickzukau®
fen; dieses Geschaft ist ein ,Kauf-/Rickverkaufgeschaft” fur
die Gegenpartei, die Wertpapiere oder garantierte Rechte
kauft, und ein ,Verkauf-/Rilckkaufgeschaft” fiir die Gegenl
partei, die sie verkauft, wobei derartige ,Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte” oder ,Verkauf-/Ruckkaufgeschafte”
weder von einer Pensionsgeschéaftsvereinbarung noch von ei
ner umgekehrten Pensionsgeschaftsvereinbarung im Sinne
der Ziffer 4.5. erfasst sind.

Die Gesellschaft kann fir Rechnung des jeweiligen Teilfonds
Kauf-/Rickverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte) ab@
schlieBen.

Sie darf dabei fir Rechnung des jeweiligen Teilfonds Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte) mit
Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten (,Ver
tragspartner”), deren Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, eill
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens Gber den EWR
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oder einem Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach
Auffassung der CSSF denjenigen des Rechts der EU gleichwer
tig sind, liegt mit einer Hochstlaufzeit von zwélf Monaten ab@
schlieBen. Grundsatzlich muss der Vertragspartner tber eine
Mindestbonitdtsbewertung von ,Investment Grade” verfii
gen, auf die jedoch in begriindeten Ausnahmefallen verzichi
tet werden kann. Als ,Investment Grade” bezeichnet man
eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3" oder besser im Rah@
men der Kreditwirdigkeitsprifung durch eine Rating-Agen
tur (beispielsweise Standard&Poor ‘s, Moody ‘s oder Fitch).
Der konkrete Vertragspartner wird in erster Linie unter Bell
rlicksichtigung der angebotenen Vertragskonditionen ausge
wahlt. Auch beobachtet die Verwaltungsgesellschaft die wirt?
schaftlichen Verhaltnisse der in Frage kommenden Vertrags(
partner.

Die Gesellschaft kann sowohl Wertpapiere, Geldmarktinstru®
mente und Investmentanteile des jeweiligen Teilfonds gegen
Entgelt im Rahmen von Kauf-/Ruickverkaufgeschaften
(Buy/Sell-back-Geschaften) oder Verkauf-
/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschaften) verwenden.
Es kann der gesamte Bestand des jeweiligen Teilfonds an
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteil
len im Wege des Verkauf-/Ruckkaufgeschafts (Sell/Buy-back-
Geschéfts) an Dritte Gbertragen werden.

Die Gesellschaft hat die Moglichkeit, Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschéafte) jeder®
zeit zu kiindigen; dies gilt nicht fur Kauf-
/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte) mit ei
ner Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kiindigung eines
Verkauf-/Rickkaufgeschafts (Sell/Buy-back-Geschafts) ist die
Gesellschaft berechtigt, die im Rahmen des Verkauf-
/Ruckkaufgeschafts (Sell/Buy-back-Geschafts) verkauften
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile
zurtickzufordern. Die Kiindigung eines Kauf-
/Ruckverkaufgeschafts (Buy/Sell-back-Geschafts) kann entweld
der die Ruckerstattung des vollen Geldbetrags oder des ange?
laufenen Geldbetrags in Hohe des aktuellen Marktwertes des
im Rahmen des Kauf- /Ruckverkaufgeschafts (Buy/Sell-back-
Geschafts) verwendeten Vermogensgegenstandes zur Folge
haben.

Vermdégensgegenstande im Rahmen von Verkauf-
/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschaften) werden
nach Ermessen der Gegenpartei verwahrt. Die Verwahrung
von Vermogensgegenstanden im Rahmen von Kauf-
/Ruckverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-Geschaften) erfolgt
bei der fir die Gesellschaft bestellten Verwahrstelle.

Kauf-/Rlckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéafte) oder
Verkauf-/Ruckkaufgeschafte (Sell/Buy-back-Geschafte) werld
den getatigt, um fir den jeweiligen Teilfonds zuséatzliche Er
trége zu erzielen oder um zeitweise zusatzliche Liquiditat im
jeweiligen Teilfonds zu schaffen.

Die Ertrage aus Kauf-/Rickverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-
Geschaften) oder Verkauf-/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-
back-Geschaften) werden nach Abzug der damit verbundeld
nen Kosten (siehe Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer

4.5

Teilfonds” des Verkaufsprospektes) dem jeweiligen TeilfondslZ
vermogen gutgeschrieben. Fur die Anbahnung, Vorbereitung
und Durchfiihrung dieser Geschafte erhalten die Verwal@
tungsgesellschaft sowie andere der Union Investment Grup@
pe angehodrende Gesellschaften bis zu 40% der

Bruttoertrage. Dem jeweiligen Teilfondsvermégen werden
mindestens 60% der Bruttoertrage gutgeschrieben.

Sofern Kauf-/Ruckverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-
Geschaften) oder Verkauf-/Rlckkaufgeschaften (Sell/Buy-
back-Geschaften) getatigt werden, wird dies in der Rubrik
.Wertpapierfinanzierungsgeschafte” in der jeweiligen Uberi
sicht ,Der Teilfonds im Uberblick" angegeben.

Pensionsgeschafte

Ein Pensionsgeschaft ist ein Geschaft aufgrund einer Vereinfd
barung, durch die eine Gegenpartei Wertpapiere oder garani
tierte Rechte an Wertpapieren verauBert, und die Vereinbal
rung eine Verpflichtung zum Rickerwerb derselben Wertpa
piere oder Rechte — oder ersatzweise von Wertpapieren mit
denselben Merkmalen — zu einem festen Preis und zu einem
vom Pensionsgeber festgesetzten oder noch festzusetzenden
spateren Zeitpunkt enthélt; Rechte an Wertpapieren kénnen
nur dann Gegenstand eines solchen Geschéafts sein, wenn sie
von einer anerkannten Borse garantiert werden, die die Rech@@
te an den Wertpapieren halt, und wenn die Vereinbarung
der einen Gegenpartei nicht erlaubt, ein bestimmtes Wertpall
pier zugleich an mehr als eine andere Gegenpartei zu Ubertralz
gen oder zu verpfanden; bei dem Geschaft handelt es sich fur
die Gegenpartei, die die Wertpapiere verduBert, um eine
Pensionsgeschéaftsvereinbarung, und fir die Gegenpartei, die
sie erwirbt, um eine umgekehrte
Pensionsgeschaftsvereinbarung.

Bei Pensionsgeschaften werden Wertpapiere, Geldmarktin®
strumente oder Investmentanteile vom Pensionsgeber an
den Pensionsnehmer verkauft, wobei der Pensionsnehmer
und Pensionsgeber bereits zum Ruckverkauf bzw. —kauf der
verkauften Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente zu el
nem bei Vertragsabschluss festgelegten Preis und innerhalb
einer zum Vertragsabschluss vereinbarten Frist verpflichtet
sind.

Die Gesellschaft kann fir Rechnung des jeweiligen Teilfonds
Pensionsgeschafte mit Vertragspartnern abschlieBen, welche
folgende Kriterien erfiillen. Sie darf dabei fir Rechnung des
jeweiligen Teilfonds Pensionsgeschafte mit Kreditinstituten
und Finanzdienstleistungsinstituten, deren Sitz in einem Mitd
gliedstaat der EU, einem anderen Vertragsstaat des Abkomf
mens Uber den EWR oder einem Drittstaat, dessen Aufsichts
bestimmungen nach Auffassung der CSSF denjenigen des
Rechts der EU gleichwertig sind, liegt mit einer Héchstlaufzeit
von zwolf Monaten abschlieBen. Grundsatzlich muss der Ver2
tragspartner Uber eine Mindestbonitatsbewertung von ,In
vestment Grade” verfligen, auf die jedoch in begriindeten
Ausnahmefallen verzichtet werden kann. Als ,,Investment Gral
de"” bezeichnet man eine Benotung mit ,BBB-" bzw. ,Baa3”
oder besser im Rahmen der Kreditwirdigkeitsprifung durch
eine Rating-Agentur (beispielsweise Standard&Poor s,
Moody ‘s oder Fitch). Der konkrete Vertragspartner wird in
erster Linie unter Berlicksichtigung der angebotenen
Vertragskonditionen ausgewahlt. Auch beobachtet die Verl

17



waltungsgesellschaft die wirtschaftlichen Verhéltnisse der in
Frage kommenden Vertragspartner.

Die Gesellschaft kann sowohl Wertpapiere, Geldmarktinstru@
mente und Investmentanteile des Fonds gegen Entgelt auf
einen Pensionsnehmer Ubertragen (einfaches Pensionsge
schaft), als auch Wertpapiere im Rahmen der jeweils gelten®
den Anlagegrenzen in Pension nehmen (umgekehrtes Pensi
onsgeschaft).

Die Gesellschaft hat die Moglichkeit, das Pensionsgeschaft je
derzeit zu kiindigen; dies gilt nicht fir Pensionsgeschafte mit
einer Laufzeit von bis zu einer Woche. Bei Kiindigung eines
einfachen Pensionsgeschafts ist die Gesellschaft berechtigt,
die in Pension gegebenen Wertpapiere, Geldmarktinstru®@
mente und Investmentanteile zurtickzufordern. Die Kindi@
gung eines umgekehrten Pensionsgeschafts kann entweder
die Ruckerstattung des vollen Geldbetrags oder des angelaul?
fenen Geldbetrags in Hohe des aktuellen Marktwertes zur Fol?
ge haben. Pensionsgeschafte sind nur in Form sogenannter
echter Pensionsgeschafte zulassig. Dabei Gbernimmt der Penfd
sionsnehmer die Verpflichtung, die Wertpapiere, Geldmarkt
instrumente und Investmentanteile zu einem bestimmten
oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurtick
zu Ubertragen oder den Geldbetrag samt Zinsen zuriickzuzahl
len.

In Pension gegebene Vermogensgegenstande werden nach
Ermessen des Pensionsnehmers verwahrt. Die Verwahrung
von in Pension genommenen Vermdgensgegenstanden erld
folgt bei der fur die Gesellschaft bestellten Verwahrstelle.
Pensionsgeschéfte werden getatigt, um fir den jeweiligen
Teilfonds zusatzliche Ertrage zu erzielen (umgekehrtes PensilZ
onsgeschaft) oder um zeitweise zusatzliche Liquiditat im jel
weiligen Teilfonds zu schaffen (einfaches Pensionsgeschaft).
Die Ertrage aus Pensionsgeschaften werden nach Abzug der
damit verbundenen Kosten (siehe Kapitel ,Kosten der Gesell?
schaft und ihrer Teilfonds” des Verkaufsprospektes) dem jed
weiligen Teilfondsvermogen gutgeschrieben. Fir die Anbah@
nung, Vorbereitung und Durchfihrung dieser Geschafte erld
halten die Verwaltungsgesellschaft sowie andere der Union
Investment Gruppe angehdrende Gesellschaften bis zu 40%
der Bruttoertréage. Dem jeweiligen Teilfondsvermdgen werl
den mindestens 60% der Bruttoertrage gutgeschrieben.
Sofern Pensionsgeschéafte getatigt werden, wird dies in der
Rubrik ,Wertpapierfinanzierungsgeschafte” in der jeweiligen
Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick" angegeben.

Sicherheiten-Strategie

In Fallen, in denen die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung der
Teilfonds OTC-Derivate tatigt oder Wertpapierfinanzierungsgel

schéfte / Techniken fir eine effiziente Portfolioverwaltung anl

wendet, erflllen alle vom jeweiligen Kontrahenten zugunsten

des jeweiligen Teilfonds gestellten Sicherheiten stets samtliche

nachstehenden Kriterien. Alle von einem Kontrahenten gestell

ten Sicherheiten:

bestehen aus Vermdgensgegenstanden, die fir das jeweilige
Teilfondsvermogen nach MaBgabe des Gesetzes vom 17. Deld
zember 2010 erworben werden dirfen. Zu diesen Sicherheil
ten zdhlen insbesondere Staatsanleihen, Aktien, Anleihen
von Organisationen wie beispielsweise dem Internationalen
Wahrungsfonds, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Geld?

marktinstrumente und Wandelschuldverschreibungen. Die
Restlaufzeit solcher Sicherheiten ist nicht beschrankt.

sind hochliquide; Vermdgensgegenstande, die keine Barmit
tel sind, gelten als hochliquide, wenn sie kurzfristig und nahe
dem der Bewertung zugrunde gelegten Preis verauBert wer
den kénnen und an einem liquiden Markt mit transparenten
Preisfeststellungen gehandelt werden.

unterliegen einer zumindest borsentaglichen Bewertung anl@
hand von Vortagesschlusskursen. Soweit der Marktwert der
von einem Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten bei der Be2
rechnung des Anrechnungsbetrags flir das Kontrahentenrisi
ko abgezogen wird, erfolgt dies unter Berticksichtigung hin@
reichender Sicherheitsmargenabschlage (Haircuts). Basierend
darauf erfolgt im Fall der Unterdeckung taglich eine
Nachschussforderung.

mussen von Emittenten mit einer hohen Kreditqualitat ausgeld
geben worden sein. Erforderlichenfalls werden weitere Bel
wertungsabschldge gemaB der nachfolgend beschriebenen
Haircut-Strategie vorgenommen, sofern nicht die héchste Bol2
nitat vorliegt und die Preise volatil sind.

durfen nicht von einem Emittenten ausgegeben werden, der
Vertragspartner selbst oder ein Unternehmen ist, welches
enge Verbindungen im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezem[®
ber 2010 mit dem Vertragspartner hat.

sind in Bezug auf Lander, Markte und Emittenten angemesfd
sen risikodiversifiziert. Von einer angemessenen Diversifiziel
rung wird im Hinblick auf die Emittentenkonzentration ausgel
gangen, wenn der Wert der von einem Kontrahenten gestell?
ten Sicherheiten desselben Emittenten 20 Prozent des Werl
tes des Netto-Teilfondsvermdgens nicht Gbersteigt. Stellen
mehrere Kontrahenten Sicherheiten, sind die Werte der Sill
cherheiten desselben Emittenten zu aggregieren; ihr Gesamt?
wert darf 20 Prozent des Wertes des Netto-Teilfondsvermon
gens nicht Ubersteigen. Abweichend von der vorstehenden
Beschrankung darf der jeweilige Teilfonds vollstéandig durch
verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente besi
chert werden, die von einem Mitgliedstaat der Europaischen
Union oder seinen Gebietskorperschaften oder einem OECD-
Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen
offentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere
Mitgliedstaaten der Europaischen Union angehéren, begel
ben oder garantiert werden. Der jeweilige Teilfonds muss
Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs ver??
schiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei die
Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30 % des Netto-
Teilfondsvermdégens nicht Gbersteigen durfen.
Korrelationsaspekte finden bei der Sicherheiten-Strategie keil
ne Berlicksichtigung.

durfen keinen wesentlichen operationellen Risiken oder
Rechtsrisiken im Hinblick auf ihre Verwaltung und Verwah
rung unterliegen.

werden bei einer Verwahrstelle verwahrt, die der wirksamen
offentlichen Aufsicht unterliegt und vom Sicherungsgeber uniz
abhéangig ist oder vor einem Ausfall eines Beteiligten recht
lich geschiitzt sein, sofern sie nicht Gbertragen wurden.
kénnen durch die Verwaltungsgesellschaft ohne Zustimf@
mung des jeweiligen Sicherungsgebers tGberprift werden.
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e konnen fur den jeweiligen Teilfonds unverzuglich verwertet
werden.

e unterliegen rechtlichen Vorkehrungen fiir den Fall der Insol®
venz des Sicherungsgebers.

Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden nur in der Wah@
rung des Guthabens auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle oder
mit Zustimmung der Verwahrstelle bei anderen Kreditinstituten,
sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mit@
gliedstaat hat oder - falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem
Drittland befindet - es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die
nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts
gleichwertig sind; oder in Schuldverschreibungen, die eine hohe
Qualitat aufweisen und die von der Bundesrepublik Deutschland,
von einem Bundesland der Bundesrepublik Deutschland, der Eul?
ropaischen Union, einem Mitgliedstaat der Europaischen Union
oder seinen Gebietskorperschaften, einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder el
nem Drittstaat ausgegeben worden sind, in Geldmarktfonds mit
kurzer Laufzeitstruktur entsprechend den CESR-Leitlinien
(CESR/10-049), oder im Wege eines umgekehrten Pensionsgel
schaftes mit einem Kreditinstitut, das die jederzeitige Rickfordel
rung des aufgelaufenen Guthabens gewahrleistet, angelegt.

Sicherheiten in Form von anderen Vermégensgegenstanden wer
den nicht wiederverwendet, insbesondere nicht verauBert, tber
tragen, verpfandet oder investiert.

Etwaige Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenverwal®

tung, insbesondere operationelle und rechtliche Risiken, werden

durch das Risikomanagement identifiziert, bewertet und gesteul?
ert.

Soweit ein Kontrahent im Zusammenhang mit OTC-Derivaten Si
cherheiten zu stellen hat, findet auf so gestellte Sicherheiten ein
prozentualer Abschlag vom aktuellen Marktwert statt (,Hair@
cut”).

Die folgenden Bewertungsabschlage werden von der Verwal?
tungsgesellschaft auf Sicherheiten angewandt. Die Verwaltungs
gesellschaft behilt sich jedoch bei signifikanten Anderungen der
Markt-/ Kontrahenteneinschatzung das Recht vor, diese Haircut-
Strategie jederzeit zu &ndern, um die Auswirkungen auf das Teil?
fondsvermogen aufgrund der gednderten Einschatzungen im Sini2
ne des Anlegers risikoadaquat abbilden zu kénnen.

Zulassige Sicherheiten: Minimum Haircut
Aktien: 5 %

Cash und Geldmarktinstrumente*: 0 %
Staatsanleihen: 0-1 %

Anleihen von supranationalen Organisationen (z.B.
Internationaler Wahrungsfonds): 1 %

Pfandbriefe sowie Schuldverschreibungen multilateraler Entwick
lungsbanken: 1 %

Unternehmensanleihen: 5 %

*Bei dem Erhalt von Barsicherheiten in Fremdwdhrungen gegen
Gber der Teilfondswahrung kann von der Verwaltungsgesell@
schaft in Anbetracht méglicher Wahrungsschwankungen ein Bef2
wertungsabschlag von bis zu 5 % angewandt werden.

Die Haircuts werden mit dem Kontrahenten im Einklang mit der
von der Verwaltungsgesellschaft unterhaltenen Haircut-Strategie

vereinbart. Bei der Festlegung der Haircuts im Rahmen der Hair2
cut-Strategie bericksichtigt die Verwaltungsgesellschaft die assetl?
klassen- und instrumentenspezifischen Eigenschaften der als Sif
cherheit erhaltenen Vermdgenswerte, insbesondere die Kredit
wirdigkeit des Emittenten und die Preisvolatilitdt. Vorstehendes
gilt grundsatzlich auch fiir Wertpapierfinanzierungsgeschafte..

Soweit im Rahmen der Besicherung von Wertpapierfinanzierungsi
geschaften kein Haircut berlcksichtigt wird, bleiben vom Kontra@

henten gestellte Sicherheiten bei der Berechnung der Auslastung

des maximal zuldssigen Kontrahentenrisikos unbertcksichtigt.

Die schriftlich verfasste Haircut-Strategie wird von der Verwal®
tungsgesellschaft regelmaBig tberprift und erforderlichenfalls
angepasst.

Nimmt die Verwaltungsgesellschaft fur einen Teilfonds mehr als
30 % seiner Vermdgenswerte als Sicherheiten entgegen, fuhrt
die Verwaltungsgesellschaft zusatzlich angemessene Stresstests
gemaB ihrer Stressteststrategie durch. Sie stellt sicher, dass so@
wohl unter normalen als auch unter auBergewéhnlichen Liquidi@
tatsbedingungen regelmaBig Stresstests durchgefihrt werden,
damit sie das Liquiditatsrisiko bewerten kann, das mit den fur
den Teilfonds erhaltenen Sicherheiten verbunden ist.

Anlage von Sicherheiten sowie die damit verbundenen Risi2
ken

- Bankguthaben:

Sicherheiten in Form von Bankguthaben werden in der Wahi
rung des Guthabens auf Sperrkonten bei der Verwahrstelle
oder mit Zustimmung der Verwahrstelle bei anderen Kreditin®
stituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Européischen Unil
on oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Giber
den EWR oder bei anderen Kreditinstituten mit Sitz in einem
Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung
der Aufsichtsbehorde denjenigen des Rechts der EU gleich@
wertig sind, unterhalten oder in Schuldverschreibungen, die
eine hohe Qualitat aufweisen und die von der Europaischen
Union, einem Mitgliedstaat der Européaischen Union oder seil
nen Gebietskorperschaften, einem anderen Vertragsstaat des
Abkommens Uber den EWR oder einem Drittstaat ausgegeld
ben worden sind, in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruk®
tur entsprechend den Rundschreiben, die von der Aufsichts
behorde erlassen worden sind, oder im Wege eines umgeld
kehrten Pensionsgeschaftes mit einem Kreditinstitut, das die
jederzeitige Ruckforderung des aufgelaufenen Guthabens gelz
wahrleistet, angelegt.

Die Wiederanlage von Sicherheiten in die vorgenannten
Schuldverschreibungen sowie in kurzlaufende Geldmarkt
fonds geht mit dem Risiko von Kursverlusten einher. Kursver
luste der Schuldverschreibungen kénnen insbesondere durch
die Verschlechterung der Zahlungsfahigkeit des Emittenten
entstehen.

Hinsichtlich Bankguthaben, die bei einem Kreditinstitut in eil
nem Sperrkonto gehalten werden, besteht im Fall der Insol@
venz des kontoflihrenden Kreditinstituts grundsétzlich ein
Verlustrisiko. Durch die von der Verwaltungsgesellschaft zu
beachtende Diversifikationsvorgabe kann je insolventem Kre@
ditinstitut der Verlust maximal 20 Prozent des Netto-Fonds@
vermégens ausmachen. Soweit das kontofiihrende Kreditinsti
tut Mitglied der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes
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4.6

4.7

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist, ist das
dort verwahrte Kontoguthaben vollstéandig tber die von der
vorgenannten Sicherungseinrichtung abgegebenen Instituts
garantie vor Verlusten geschiitzt.

Bei umgekehrten Pensionsgeschaften besteht das Risiko, dass
bis zum Zeitpunkt des Rickkaufs des Pensionspapiers Markt@
bewegungen dazu fuhren, dass der von der Verwaltungsgel
sellschaft gezahlte Kaufpreis nicht mehr dem Wert der Pensi@
onspapiere entspricht. Der Fonds tréagt dann ein Kontrahen
tenrisiko in Hohe der Differenz, wenn der Wert der in Pensil
on gegebenen Wertpapiere tber den von ihm vereinnahmi
ten Kaufpreis steigt.

andere Sicherheiten:

Sicherheiten in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstru@
menten werden nicht wiederverwendet, insbesondere nicht
veraufBert, Ubertragen, verpfandet oder investiert.

Risiken von Sicherheiten:

Etwaige Risiken im Zusammenhang mit der Sicherheitenver
waltung, insbesondere operationelle und rechtliche Risiken,
werden durch das Risikomanagement der Verwaltungsgesell®
schaft identifiziert, bewertet und gesteuert.

Devisenterminkontrakte

Die Gesellschaft kann fiir den jeweiligen Teilfonds Devisenterfd
minkontrakte abschlieBen.

Devisenterminkontrakte sind flir beide Vertragspartner unbel
dingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten
Zeitpunkt, dem Falligkeitsdatum, eine bestimmte Menge der
zugrunde liegenden Devisen, zu einem im Voraus vereinbar{d
ten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen.

Die Gesellschaft kann auBerdem fur den jeweiligen Teilfonds
auch Devisen auf Termin kaufen oder verkaufen beziehungs
weise umtauschen im Rahmen freihdndiger Geschéafte, die

mit erstklassigen, auf solche Geschéafte spezialisierten Finanz
instituten abgeschlossen werden.

Tauschgeschéfte (,Swaps”)

Die Gesellschaft darf flir Rechnung des jeweiligen Teilfonds
im Rahmen der Anlagegrundsatze Swapgeschéafte abschlield
Ben.

Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Aus
tausch von Zahlungsstromen, Vermogensgegenstanden, ErlZ
tragen oder Risiken zum Gegenstand hat. Bei den Swapgel
schaften die flr den jeweiligen Teilfonds abgeschlossen werld
den kénnen, handelt es sich beispielsweise, aber nicht aus?
schlieBlich, um Zins-, Wahrungs-, Asset-, Varianz- und Credit
Default-Swapgeschéafte.

Ein Zinsswap ist eine Transaktion, in welcher zwei Parteien
Zahlungsstrome tauschen, die auf fixen bzw. variablen Zins®
zahlungen beruhen. Die Transaktion kann mit der Aufnahme
von Mitteln zu einem festen Zinssatz und der gleichzeitigen
Vergabe von Mitteln zu einem variablen Zinssatz verglichen
werden, wobei die Nominalbetrdge der Vermégenswerte
nicht ausgetauscht werden.

Wahrungsswaps beinhalten zumeist den Austausch der Nomil?
nalbetrdage der Vermogenswerte. Sie lassen sich mit einer Mitl
telaufnahme in einer Wahrung und einer gleichzeitigen Mit®
telvergabe in einer anderen Wahrung gleichsetzen.

4.8

Asset-Swaps, oft auch ,Synthetische Wertpapiere” genannt,
sind Transaktionen, bei denen jeweilige bestimmte VermoQ
genswerte, Zahlungsverpflichtungen oder ihre Renditen (z.B.
Einlage, Aktie, Anleihe, Index, floating rate note, Bankeinla®
ge, Hypothek) in andere Vermdégenswerte, Zahlungsverpflich
tungen oder deren Renditen (insbesondere Zinsfliisse, ob fest
oder variable) ausgetauscht werden.

Beim Varianz-Swap handelt es sich insofern um ein typisches
Swap-Geschaft, als mit der Initiierung eines solchen Geschéfts
der Tausch einer variablen zukinftigen quadrierten realisier?
ten Volatilitat gegen einen fest vereinbarten Abrechnungsi
preis fur Varianz (Volatilitat im Quadrat) vereinbart wird.

Ein Total Return Swap (, TRS") ist ein Kreditderivat im Sinne
des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012
Uber OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister, bei dem der Sicherungsnehmer das gel2
samte Risiko einer Referenzverbindlichkeit (beispielsweise ei@
nes Aktienindizes oder Anleihenbaskets, wobei grundsatzlich
alle Basiswerte gemaB3 dem Gesetz vom 17. Dezember 2010
zulassig sind) auf den Sicherungsgeber transferiert, indem

der Gesamtertrag einer Referenzverbindlichkeit einschlie3@
lich Einklinften aus Zinsen und Gebuhren, Gewinnen und Vera
lusten aus Kursschwankungen sowie Kreditverlusten Ubertra@
gen wird. Die Gesellschaft darf fur den jeweiligen Teilfonds
Geschafte mit TRS zu Absicherungszwecken sowie als Teil der
Anlagestrategie des jeweiligen Teilfonds tatigen. Dies

schlieBt Geschafte mit TRS zur effizienten Portfolioverwal@
tung und zur Erzielung von Zusatzertrdgen, d.h. auch zu speld
kulativen Zwecken, ein. Dadurch kann sich das Verlustrisiko
des jeweiligen Teilfonds zumindest zeitweise erhéhen. Alle
nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 zuldssigen Arten
von Vermdgensgegenstdnden des Fonds kénnen Gegenstand
von TRS sein. Wie viel Prozent des jeweiligen Teilfondsvermo@
gens im Regel- sowie Hochstfall Gegenstand von TRS sein konl
nen wird in der Rubrik ,Total Return Swaps” in der Ubersicht
.Der Teilfonds im Uberblick” des jeweiligen Teilfonds angegel
ben. Der tatsachliche Anteil des jeweiligen

Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von TRS ist, wird in
den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefihrt.
Die Ertrage aus TRS flieBen — nach Abzug der Transaktionskosl
ten —vollstdndig dem jeweiligen Teilfonds zu.

Die Gesellschaft kann Swaps eingehen, sofern es sich bei dem
Vertragspartner um ein Finanzinstitut erster Ordnung hanf
delt, das auf derartige Geschafte spezialisiert ist und der jel
weilige Teilfonds gemaB seinen in der Ubersicht ,Der Teil@l
fonds im Uberblick” genannten Anlagezielen in die zugrunde
liegenden Basiswerte investieren darf.

Techniken und Instrumente flr das Management von Kreditril
siken

Die Gesellschaft kann fir einen Teilfonds auch Wertpapiere
(Credit Linked Notes) sowie Techniken und Instrumente (Cred
dit Default Swaps) zum Management von Kreditrisiken einset
zen, sofern diese von erstklassigen Finanzinstituten begeben
wurden, mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds in Ein@
klang zu bringen sind und die Anlagegrenzen gemaB Punkt 2
JRisikostreuung” beachtet werden. Der Einsatz dieser Techni@
ken und Instrumente kann sowohl der Steigerung des Wert@
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zuwachses des jeweiligen Teilfondsvermogens als auch des
sen Absicherung dienen.

Bei einer Credit Linked Note handelt es sich um eine vom Si@
cherungsnehmer begebene Schuldverschreibung, die am
Laufzeitende nur dann zum Nennbetrag zurtickgezahlt wird,
wenn ein vorher spezifiziertes Kreditereignis nicht eintritt.

Far den Fall, dass das Kreditereignis eintritt, wird die CLN in
nerhalb einer bestimmten Frist unter Abzug eines Ausgleichs@
betrages zurtickgezahlt. CLNs sehen damit neben dem Anlei
hebetrag und den darauf zu leistenden Zinsen eine Risikopra
mie vor, die der Emittent dem Anleger fiir das Recht zahlt,
den Ruckzahlungsbetrag der Anleihe bei Realisierung des Krel2
ditereignisses zu kiirzen. Der jeweilige Teilfonds wird dabei
ausschlieBlich in CLNs investieren, die als Wertpapiere im Sin@
ne des Artikels 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 gelten.

Fur den jeweiligen Teilfonds kénnen auch Credit Default
Swaps (,CDS") auf Einzeltitel oder Baskets abgeschlossen wer
den. Die diesen CDS zu Grunde liegenden Einzeltitel sowie

die Bestandteile der vorgenannten Baskets mussen der in der
jeweiligen Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick” genannten
Anlagepolitik entsprechen.

Im Wesentlichen ist ein CDS ein Finanzinstrument, das die
Trennung des Kreditrisikos von der zu Grunde liegenden Krefd
ditbeziehung und damit den separaten Handel dieses Risikos
ermoglicht. Meist handelt es sich um eine bilaterale, zeitlich
begrenzte Vereinbarung, die die Ubertragung von definierf
ten Kreditrisiken (Einzel- oder auch Portfoliorisiken) von eil@
nem Vertragspartner zum anderen festlegt. Der Verkdufer

des CDS (Sicherungsgeber, Absicherungsverkaufer, Protecti
on Seller) erhalt vom Kaufer (Sicherungsnehmer, Absichel
rungskaufer, Protection Buyer) in der Regel eine auf den Nol@
minalbetrag berechnete periodische Pramie fiir die Ubernahf
me des Kreditrisikos. Diese Pramie richtet sich u.a. nach der
Qualitat des oder der zu Grunde liegenden Referenzschuld
ner(s) (=Kreditrisiko). Der jeweilige Teilfonds kann als Siche@
rungsnehmer oder als Sicherungsgeber auftreten. Solange
kein Kreditereignis (Credit Events, Default Events) stattfindet,
muss der CDS-Verkaufer keine Leistung erbringen. Bei Eintritt
eines vorher definierten Kreditereignisses zahlt der Verkaufer
den Nennwert. Der Kaufer hat das Recht, ein in der Vereinball
rung qualifiziertes Asset des Referenzschuldners anzudienen.
Die Pramienzahlungen des Kdufers werden ab diesem Zeit?
punkt eingestellt. Im Falle eines Kreditereignisses innerhalb eil?
nes CDS Baskets kann der Kontrakt um den ausgefallenen Nad
men bereinigt und mit reduziertem Nennwert weitergefiihrt
werden. Es besteht auch die Méglichkeit der Vereinbarung eil@
ner Ausgleichszahlung in Hohe der Differenz zwischen dem
Nominalwert der Referenzaktiva und ihrem Marktwert nach
Eintritt des Kreditereignisses (,cash settlement”).

Das Engagement der aus den CDS entstehenden Verpflichtun
gen muss sowohl im ausschlieBlichen Interesse des Teilfonds
als auch im Einklang mit seiner Anlagepolitik stehen. Bei den
Anlagegrenzen gem. Ziffer 2 ,Risikostreuung” sind die dem
CDS zu Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige
Emittent zu berlcksichtigen.

Die Bewertung von Credit Default Swaps erfolgt nach nach@
vollziehbaren und transparenten Methoden auf regelmaBi
ger Basis. Die Gesellschaft und der Abschlusspriifer werden

die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Bewertungs@
methoden und ihre Anwendung Giberwachen. Sollten im Rah@
men der Uberwachung Differenzen festgestellt werden, wird
die Beseitigung durch die Gesellschaft veranlasst.

4.9 Bemerkungen

Die vorgenannten Techniken und Instrumente kdnnen gegeld
benenfalls durch die Gesellschaft erweitert werden, wenn am
Markt neue, dem Anlageziel entsprechende, Instrumente an@
geboten werden, die der jeweilige Teilfonds gemaR den auf
sichtsrechtlichen und gesetzlichen Bestimmungen anwenden
darf.

Bewertung des Nettoinventarwertes pro
Aktie, Ausgabe- und Ricknahmepreis
pro Aktie

Der Nettoinventarwert pro Aktie sowie die Ausgabe- und Riick
nahmepreise werden von der Verwaltungsgesellschaft oder ei@
nem von ihr beauftragten Dritten an jedem einem Handelstag fol2
genden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Borsentag in Frank@
furt am Main (,Bewertungstag”) ist, berechnet.

Der Nettoinventarwert einer einzelnen Aktie eines Teilfonds erl
gibt sich durch Teilung des Nettovermogens des Teilfonds durch
die Anzahl seiner am Handelstag in Umlauf befindlichen Aktien.
Das Nettovermégen jedes Teilfonds entspricht der Differenz zwil2
schen den Vermogenswerten des Teilfonds und seinen Verbind@
lichkeiten. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird in der Wahrung
des jeweiligen Teilfonds berechnet und kann in anderen Wahrun@
gen angegeben werden, die vom Verwaltungsrat bestimmt wer
den.

Bei Teilfonds, in denen Aktien verschiedener Klassen ausgegeben
wurden, wird der Nettoinventarwert pro Aktie fur jede Klasse
von Aktien berechnet. Zu diesem Zweck wird der Nettoinventar®
wert des Teilfonds, der der entsprechenden Klasse zuzuordnen
ist, durch die Gesamtzahl der in Umlauf befindlichen Aktien die@
ser Klasse geteilt.

Das Gesamtnettovermdgen der Gesellschaft ist in Euro ausgel
driickt und entspricht der Summe der Nettovermégen aller ihrer
Teilfonds. Zum Zwecke dieser Berechnung wird das Nettovermaof@
gen aller Teilfonds, das nicht auf Euro lautet, in Euro umgerech
net und addiert.

Unter bestimmten auBergewdhnlichen Umstanden wie z.B. bei
hohem Transaktionsvolumen, bei Marktturbulenzen sowie in al
len anderen Fallen, in denen der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen der Auffassung ist, dass die Interessen der bestehenf
den Aktionare (bei Ausgabe/Umtausch) oder verbleibenden Ak
tionédre (bei Riicknahme/Umtausch) nachteilig beeinflusst werl2
den kénnten, kann das Verfahren des Swing Pricings

angewendet werden. Dabei wird sichergestellt, dass bereits bestel
hende Aktionare nicht indirekt an z.B. den Transaktionskosten belz
teiligt werden, die von Aktionaren verursacht werden, die Aktien
zeichnen oder zuriickgeben.

Zum Schutz der bestehenden Aktionare kann daher der Nettoin
ventarwert pro Aktie eines Teilfonds bei Zeichnungs- bzw. Riick®
nahmeantragen an einem bestimmten Bewertungstag um einen
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Ausgleichsbetrag von bis zu 2 % Swing-Faktor erhéht bzw. redul
ziert werden.

Der erhéhte oder verminderte Nettoinventarwert pro Aktie wird
fir alle Ausgaben, Ricknahmen oder Umtauschvorgéange dieses
Handelstages verwendet (,Single Swing Pricing”). Mit Hilfe dieses
Verfahrens wird der Nachteil ausgeglichen, den bestehende Ak
tionare (im Fall von Ausgaben) bzw. verbleibende Aktionare (im
Fall von Riickgaben) dadurch erleiden wirden, dass der
Nettokapitalfluss Transaktionen im Teilfonds auslost. Der Verwal@
tungsrat legt dazu einen Schwellenwert (Uberschreiten eines bel
stimmten Nettokapitalflusses) fiir die Anpassung des Nettoinven
tarwerts pro Aktie fest. Weiterhin legt der Verwaltungsrat den
Prozentsatz (,Swing-Faktor”) fest, um den der Nettoinventarwert
erhdht oder vermindert wird. Er orientiert sich dabei an zu erwarld
tenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-
/Briefspannen (,Spreads”).

Der Wert der von jedem Teilfonds gehaltenen Vermogenswerte
wird wie folgt berechnet:

a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Borse
amtlich notiert sind, werden zum letzten verfligbaren bezahl®
ten Kurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Borsentald
ges bewertet. Soweit Wertpapiere und Geldmarktinstrul
mente an mehreren Bérsen amtlich notiert sind, ist die Bérse
mit der hochsten Liquiditdt maBgeblich.

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer
Borse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen gerel?
gelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs beld
wertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht héher
als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden
Handelstages sein darf und den die Gesellschaft fir den best?
mdglichen Kurs halt, zu dem die Wertpapiere oder Geld®
marktinstrumente verkauft werden kénnen.

c¢) Aktien/Anteile von anderen OGAW und/oder OGA werden
zu ihrem letzten, unmittelbar vor dem Bewertungstag verofd
fentlichten Riicknahmepreis bewertet

d) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind, nicht zur Verfi@
gung stehen, fir andere als die unter Buchstaben a), b) und
¢) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente keine
Kurse festgelegt oder nicht an einem geregelten Markt gel
handelt werden , werden diese Wertpapiere und Geldmarkt
instrumente ebenso wie alle anderen Vermdgenswerte zum
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abl
schlussprifern nachprifbaren Bewertungsregeln (z. B. auf Bal2
sis der Marktrendite) festlegt.

e) Die Bankguthaben werden zum Nennwert zuzlglich Zinsen
bewertet.

f) Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen
werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein entsprechend
der Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Bank, bei der
das jeweilige Festgeld angelegt wurde, geschlossen wurde,
gemaB dem die Festgelder jederzeit kiindbar sind und der
Renditekurs dem Realisationswert entspricht.

g) Die Zinsertrage fir die Anzahl der Bewertungstage innerhalb
derer der Ausgabepreis nach dem jeweiligen Handelstag zu

zahlen ist, werden unter Berlicksichtigung der entsprechen
den Kosten in die Bewertung einbezogen.

h) Anlagen, welche auf eine Wahrung lauten, die nicht der Wah@@
rung des jeweiligen Teilfonds entspricht, werden zu dem unf@
ter Zugrundelegung des WM/ Reuters-Fixing um 17.00 Uhr
(16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem
Bewertungstag vorhergehenden Borsentages in die Wah
rung des jeweiligen Teilfonds umgerechnet. Gewinne und
Verluste aus abgeschlossenen Devisentransaktionen werden
jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Darliber hinaus werfd
den (bérsengehandelte) Futures auf Wahrungswechselkurse
mit dem ermittelten Kurs um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner
Zeit) bewertet.

i) Forderungen, z. B. abgegrenzte Zinsanspriche und Verbind@
lichkeiten, werden grundsatzlich zum Nennwert angesetzt.

Falls auBergewdhnliche Umstande eintreten, welche die Bewer
tung nach den vorstehend aufgefiihrten Kriterien unmaoglich
oder unsachgerecht erscheinen lassen, ist die Gesellschaft erl
méchtigt, andere, von ihr nach Treu und Glauben festgelegte, all
gemein anerkannte und von Abschlussprifern nachprifbare Bel
wertungsregeln zu befolgen, um eine sachgerechte Bewertung
des Nettovermdgens zu erreichen

Sollten verschiedene Teilfonds und/oder Aktienklassen angebol
ten werden, gelten die nachfolgenden Regelungen fiir die BelZ
rechnung des Nettoinventarwertes:

e Die Einnahmen aus der Ausgabe von Aktien einer Klasse wer
den in den Blichern der Gesellschaft der entsprechenden Klas@
se von Aktien zugeordnet, vorausgesetzt, dass, falls in dem
betreffenden Teilfonds mehrere Klassen von Aktien aussteld
hen, sich durch den betreffenden Betrag der Anteil des Nettold
vermogens des jeweiligen Teilfonds erhoht, der der Klasse
der auszugebenden Aktien zuzuordnen ist;

e Die Aktiva und Passiva sowie die Ertrdge und Aufwendungen,
die auf einen Teilfonds entfallen, werden der/den jeweiligen
Klasse(n) von Aktien des entsprechenden Teilfonds zugeord®
net;

e Vermdgensgegenstdnde, die von anderen Vermdgensgegenld
standen abgeleitet sind, werden in den Blichern der Gesell®
schaft demselben Teilfonds zugeordnet, wie die Vermogens
gegenstande, aus denen sie abgeleitet sind, und bei jeder
Neubewertung eines Vermogensgegenstands wird die Wert
steigerung bzw. der Wertverlust dem entsprechenden Teil®
fonds zugeordnet.

e Wenn die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, die im ZuZ
sammenhang mit einem bestimmten Vermogensgegenstand
eines bestimmten Teilfonds oder im Zusammenhang mit ei
ner Handlung in Verbindung mit einem Vermodgensgegenl
stand eines bestimmten Teilfonds steht, so wird diese Ver
bindlichkeit dem jeweiligen Teilfonds zugeordnet;

e Sofern Vermogenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesell?
schaft keinem bestimmten Teilfonds zugeordnet werden kéni
nen, werden diese Vermdgenswerte oder Verbindlichkeiten
allen Teilfonds im Verhaltnis des jeweiligen Nettoinventar
werts der jeweiligen Klasse von Aktien oder in anderer Weise,
wie vom Verwaltungsrat nach gutem Wissen und Gewissen
festgelegt, zugeordnet.
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e Nach Auszahlung der Ausschittungen an die Inhaber einer
beliebigen Klasse von Aktien verringert sich der Nettoinven
tarwert dieser Klasse von Aktien um den Betrag dieser Ausl
schittungen.

Ausgabe von Aktien

Der Verwaltungsrat ist uneingeschrankt berechtigt, jederzeit zu@
satzliche voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert in einer beliebi@
gen Klasse eines beliebigen Teilfonds auszugeben, ohne den bel
stehenden Aktionaren ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszuge
bender Aktien einzurdumen.

Zeichnungsantrage werden an jedem Tag, der zugleich Bankar@
beitstag und Borsentag in Frankfurt am Main ist, angenommen
(,Handelstag"). Der Erwerb von Aktien erfolgt grundséatzlich zum
Ausgabepreis des jeweiligen Handelstages.

Die Aktien kénnen bei der Gesellschaft, der Verwaltungsgesell
schaft, der Verwahrstelle und den in diesem Verkaufsprospekt
verzeichneten Zahl- und Vertriebsstellen erworben werden. Die
Gesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Aktil
en auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt der Ein@
reichung des Zeichnungsantrags unbekannten Aktienwertes ab
gerechnet wird.

Der Ausgabepreis pro Aktie basiert auf dem ermittelten Nettoin@
ventarwert pro Aktie der betreffenden Klasse des jeweiligen Teil
fonds an dem jeweiligen Handelstag zuziiglich zusatzlicher Zeichl
nungsgebuhren oder Kosten, die vom Verwaltungsrat festgelegt
und in der jeweiligen Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick” an@
gegeben werden. Steuern, Provisionen oder andere Gebuhren,
die gegebenenfalls in den jeweiligen Landern anfallen, in denen
die Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden, werden ebenl
falls erhoben.

Zeichnungsantrage, die bis spatestens 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind,
werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes dieses Han
delstages abgerechnet. Die Berechnung des Nettoinventarwertes
wird fur einen Handelstag am Bewertungstag durchgefiihrt, so
dass die entsprechende Abrechnung fir die Anleger ebenfalls am
Bewertungstag vorgenommen wird.

Zeichnungsantrage, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit)

an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgenden Handels?
tag eingegangen und werden auf der Grundlage des Nettoinven®
tarwertes des folgenden Handelstages abgerechnet. Da die Bell
rechnung des Nettoinventarwertes fir den folgenden HandelslZ
tag jedoch erst am nachsten Bewertungstag durchgefiihrt wird,
erfolgt eine entsprechende Abrechnung fir die Anleger ebenfalls
erst am nachsten Bewertungstag.

Bei den Teilfonds fiir welche ein ,forward pricing” angewandt
wird, gelten die Zeichnungsantrége, die bis spatestens 16.00 Uhr
(Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag
bei der Gesellschaft eingegangen sind, als am Handelstag eingel
gangen. Entsprechend gelten bei Anwendung des ,forward pri@l
cing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesell?
schaft eingegangen sind, als am nachsten Handelstag eingeganl
gen. Die Anwendung des ,forward pricing” wird in der jeweiligen
Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick” angegeben.

Aktien werden nur nach Ausfiihrung des Zeichnungsantrags und
vorbehaltlich des Eingangs des Ausgabepreises bei der Verwahr
stelle ausgegeben. Der Ausgabepreis ist in der Teilfondswahrung
innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem betreffenden
Handelstag zu zahlen. Der Zeichner erhalt nach Ausfiihrung des
Zeichnungsantrags und vorbehaltlich der Zahlung des Ausgabe
preises umgehend das Eigentumsrecht an den von ihm erworbeld
nen Aktien.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zeichnungsantrage nach eigenem
Ermessen abzulehnen. Zeichnungsantréage, die durch nicht befug®
te Personen eingereicht wurden, werden abgelehnt. Die Verwahr
stelle wird auf nicht ausgeflihrte Zeichnungsantrage eingehende
Zahlungen unverziglich zinslos zurtickzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Hauptvertriebsi
stelle gibt einen Teil des Ausgabeaufschlags (sofern ein solcher
Ausgabeaufschlag erhoben wird) und der Verwaltungsvergiitung
an ihre Vertriebspartner in Form von Provisionszahlungen fir de@
ren Vermittlungsleistungen weiter. Die Hohe der Provisionszah@
lungen wird je nach Vertriebsweg in Abhangigkeit vom Bestand
des vermittelten Fondsvolumens bemessen. Dabei kann ein we
sentlicher Teil des Ausgabeaufschlags (sofern ein solcher Ausgald
beaufschlag erhoben wird) und der Verwaltungsvergiitung in
Form von Provisionszahlungen an die Vertriebspartner der Ver@
waltungsgesellschaft weitergegeben werden. Daneben gewéhrt
die Verwaltungsgesellschaft ihren Vertriebspartnern weitere Zul2
wendungen in Form von unterstUtzenden Sachleistungen (z.B.
Mitarbeiterschulungen) und ggf. Erfolgsboni, die ebenfalls mit
den Vermittlungsleistungen der Vertriebspartner im Zusammen@
hang stehen. Die Zuwendungen stehen den Interessen der Anlel
ger nicht entgegen, sondern sind darauf ausgelegt, die Qualitat
der Dienstleistungen seitens der Vertriebspartner aufrechtzuer
halten und weiter zu verbessern.

Falls die Gesetze eines Landes niedrigere S&tze als die jeweils akd
tuellen Verkaufsprovisionen vorschreiben, kénnen die Banken jel
nes Landes die Gesellschaftsaktien mit einer niedrigeren VerkaufsZ
provision verkaufen, die jedoch die dort hochstzulassige Verkaufsz
provision nicht unterschreiten darf.

Die Gesellschaft kann in ihrem eigenen Ermessen vollstandige
oder teilweise Zeichnungen gegen Sachleistungen akzeptieren.

In diesem Fall muss die Sachanlage im Einklang mit der Anlagepol
litik und den Anlagebeschrankungen des jeweiligen Teilfonds sted
hen. AuBerdem werden diese Anlagen durch den von der Gesell@
schaft beauftragten Abschlussprifer gepriift.

Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer Verkaufstatigkeit und in
ihrem eigenen Ermessen gegentiber natirlichen oder juristischen
Personen in bestimmten Landern und Gebieten, die Ausgabe von
Aktien einstellen, Kaufantrage ablehnen und die Ausgabe fir
eine bestimmte Zeit oder dauerhaft aussetzen oder beschranken,
gemal den Bestimmungen des Kapitels ,Aussetzung der Berech
nung des Nettoinventarwertes pro Aktie sowie der Ausgabe, der
Rucknahme und des Umtausches von Aktien”.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Aktien der Teil@
fonds auch an anderen Markten gehandelt werden. (Beispiel: Ein
beziehung eines Teilfonds in den Freiverkehr einer Borse).

Der dem Borsenhandel oder Handel in sonstigen Markten zugruniz
de liegende Marktpreis wird nicht ausschlieBlich durch den Wert
der im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Vermégensgegenstdnde,
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sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher
kann dieser Marktpreis von dem ermittelten Nettoinventarwert
abweichen.

Zudem kann der Verwaltungsrat beschlieBen, dass samtliche Aktil
enklassen der einzelnen Teilfonds einem Aktiensplit bzw. einem
Reverse-Aktiensplit unterzogen werden kdénnen.

Aktienklassen

Der Verwaltungsrat kann zu jedem Zeitpunkt beschlieBen, Aktien
verschiedener Klassen zu den von ihm festgelegten Bedingungen
zur Zeichnung anzubieten. Die Aktienklassen kénnen sich unter
anderem hinsichtlich ihrer GebUhrenstruktur, der Mindestanlage,
der Teilfondswahrung und der Ertragspolitik unterscheiden.

Alle ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien haben in@
nerhalb ihrer Klasse und ihres Teilfonds die gleichen Rechte.

Form der Aktien

GemaB Beschluss des Verwaltungsrates werden die von der GelZ
sellschaft ausgegeben Aktien durch Globalzertifikate verbrieft.
Die Anleger haben kein Anrecht Inhaberzertifikate zu verlangen.
Die Aktien werden dem Aktionar durch Einbuchung auf ein Wert
papierkonto seiner Wahl gutgeschrieben.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, keine Namensaktien auszu
geben.

Die ausgegebenen Aktien der Gesellschaft sind Aktien an einem
der Teilfonds der Gesellschaft.

Es kénnen auch Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalstelle ausZ
gegeben werden. Der Bruchteil einer Aktie verleiht kein Stimm@@
recht, gibt jedoch ein Recht auf eine entsprechende Beteiligung
am Nettovermdgen der Gesellschaft.

Ricknahme von Aktien

Jeder Aktionar kann die Ricknahme aller oder eines Teils seiner
Aktien durch die Gesellschaft verlangen.

Ricknahmeantrdage kénnen an jedem Handelstag bei der Gesell@
schaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und den

in diesem Verkaufsprospekt verzeichneten Zahl- und Vertriebs
stellen eingereicht werden. Ein Riicknahmeantrag ist unwiderrufi
lich, auBer im Fall und wahrend einer Aussetzung der Riicknahf
me.

Der Riicknahmepreis basiert auf dem Nettoinventarwert pro Ak@
tie abzuglich einer gegebenenfalls vom Verwaltungsrat festgeleglz
ten Riicknahmegebiihr, deren Héhe in der jeweiligen Ubersicht
.Der Teilfonds im Uberblick” angegeben ist. Dariiber hinaus werfd
den Steuern, Provisionen oder andere GebUhren erhoben, die ge
gebenenfalls in den jeweiligen Landern anfallen, in denen die Ak@
tien der Gesellschaft ausgegeben werden.

Racknahmeantrage, die bis spatestens 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind,
werden auf der Grundlage des Nettoinventarwertes dieses Han@
delstages abgerechnet. Die Berechnung des Nettoinventarwertes
wird fUr einen Handelstag am Bewertungstag durchgefihrt, sofd
dass die entsprechende Abrechnung fir die Anleger ebenfalls am
Bewertungstag vorgenommen wird.

Ricknahmeantrage, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit)
an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgenden Handels?
tag eingegangen und werden auf der Grundlage des Nettoinven®
tarwertes des folgenden Handelstages abgerechnet. Da die Bell
rechnung des Nettoinventarwertes flir den folgenden Handels
tag jedoch erst am nachsten Bewertungstag durchgefiihrt wird,
erfolgt eine entsprechende Abrechnung fur die Anleger ebenfalls
erst am nachsten Bewertungstag.

Bei den Teilfonds fur welche ein ,forward pricing” angewandt
wird, gelten die Ricknahmeantrage, die bis spatestens 16.00 Uhr
(Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag
bei der Gesellschaft eingegangen sind, als am Handelstag einge
gangen. Entsprechend gelten bei Anwendung des ,forward pri@l
cing” die Riicknahmeantréage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesell@
schaft eingegangen sind, als am nachsten Handelstag eingeganfd
gen. Die Anwendung des ,forward pricing” wird in der jeweiligen
Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick” angegeben.

Die Gesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ricknahme
von Aktien auf der Grundlage eines dem Anleger zum Zeitpunkt
der Einreichung des Riicknahmeantrags unbekannten Aktienwerfd
tes abgerechnet wird.

Die Zahlung des Riicknahmepreises erfolgt in der jeweiligen Teil@
fondswahrung innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem
betreffenden Handelstag. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur
Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z. B.
devisenrechtliche Vorschriften oder andere, von der Verwahrstell
le nicht beeinflussbare Umstande die Uberweisung des Riicknah@
mepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

Die Gesellschaft kann in ihrem eigenen Ermessen auf Anfrage des
Anlegers Riicknahmen gegen Sachleistungen akzeptieren. In diel?
sem Fall durfen diese Riicknahmen keine negative Auswirkung
auf die Ubrigen Anleger haben und werden diese Riicknahmen
durch den von der Gesellschaft beauftragten Abschlussprifer ge
pruft.

Andere Zahlungen an die Aktionére, insbesondere Ausschittuni
gen, werden ebenfalls von den Zahlstellen, der Verwahrstelle
oder der Verwaltungsgesellschaft vorgenommen.

Falls die Erflllung eines Rlicknahmeantrags dazu fiihrt, dass die
Anzahl von Aktien oder der Gesamtnettowert der Aktien eines
Aktionars unter eine Anzahl oder einen Wert féllt, die der Verwal@
tungsrat zu gegebener Zeit festlegt, so kann die Gesellschaft ent®
scheiden, diesen Antrag als Antrag auf Riicknahme samtlicher vertz
bleibender Aktien dieses Aktionars zu behandeln.

Darlber hinaus kann der Verwaltungsrat dann, wenn an einem
bestimmten Handelstag die eingereichten Riicknahme- und Um@
tauschantrage eine bestimmte, im Hinblick auf die Zahl der in UmE
lauf befindlichen Aktien eines Teilfonds vom Verwaltungsrat fest
gelegte Schwelle Uiberschreiten, beschlieBen, dass die Riicknah
me oder der Umtausch aller oder eines Teils dieser Aktien fur

eine vom Verwaltungsrat festgelegte Frist und zu vom Verwal@
tungsrat unter Berlicksichtigung der Interessen des jeweiligen
Teilfonds festgelegten Bedingungen verschoben wird. Dies gilt
dann auch fir gleichzeitig eingereichte Zeichnungsauftrage fir
den Teilfonds. Diese Antrage auf Ricknahme oder Umtausch von
Aktien werden an dem dieser Frist folgenden Handelstag vorran®
gig gegenlber den spéter eingereichten Antrédgen behandelt.
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Bei massiven Riicknahmeantragen kann die Gesellschaft beschlield
Ben, Ricknahmeantrage erst dann auszufuhren, wenn die jeweili?
gen Vermogenswerte der Gesellschaft ohne unnétige Verzégel
rung verkauft worden sind. Ist eine solche MaBnahme notwen
dig, werden alle an einem gleichen Handelstag angenommenen
Ricknahmeantrdage zu demselben Nettoinventarwert abgerech
net.

Alle zurickgenommenen Aktien werden annulliert.

Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen Aktien gegen Ausi
zahlung des Riicknahmepreises von Aktionaren, die vom Erwerb
oder Besitz von Aktien der Gesellschaft ausgenommen sind, zul
ricknehmen. Sollte ein Aktionar bei Zeichnung von Aktien der
ausschlieBlich institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klassen
den Status eines institutionellen Investors im Wege der Erregung
oder Aufrechterhaltung eines Irrtums durch Vorspiegelung objek?
tiv oder subjektiv falscher oder durch Unterdrlickung wahrer TatZ
sachen erwecken beziehungsweise aufrechterhalten oder diesen
Status verlieren und die gezeichneten Aktien nicht unverziglich
zurlickgeben, muss er den entsprechenden Teilfonds flr jegliche
finanzielle und steuerliche Konsequenzen entschadigen.

Erfullt ein Anleger die an den Status eines institutionellen Anlel
gers gestellten Anforderungen nicht mehr, so kann die Gesell@
schaft im Einklang mit der Satzung alle im Besitz dieses Aktionars
befindlichen Aktien zwangsweise zurtickkaufen beziehungsweise
den Ruckkauf veranlassen.

Umtausch von Aktien

Jeder Aktionar kann den Umtausch aller oder eines Teils seiner zu
einem bestimmten Teilfonds gehérenden Aktien in Aktien eines
anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse verlangen, sold
fern die Ausgabe von Aktien dieses Teilfonds oder Aktienklasse
nicht ausgesetzt wurde und unter der Voraussetzung, dass der
Verwaltungsrat Beschréankungen u.a. hinsichtlich der Méglichkeit
und Haufigkeit des Umtauschs auferlegen und den Umtausch
von der Zahlung einer angemessenen Gebuhr abhdngig machen
kann, die von ihm festzulegen und in der jeweiligen Ubersicht
,Der Teilfonds im Uberblick” veréffentlicht ist. Beim Umtausch
von Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teil2
fonds entféllt die in den jeweiligen Ubersichten ,Der Teilfonds im
Uberblick” versffentlichte Riicknahmegebiihr. Fiir die Einrei
chung von Umtauschantragen gelten die gleichen Bestimmuni
gen wie fir die Einreichung von Zeichnungs- und Ricknahmean®
tragen.

Die Aktien werden auf der Grundlage der folgenden Umrech@
nungsformel umgetauscht:

B-y-d
a N ——
€
wobei:
a= Anzahl von Aktien des aufnehmenden Teilfonds
und/oder der aufnehmenden Aktienklasse
B= Anzahl von Aktien des abgebenden Teilfonds
und/oder der abgebenden Aktienklasse
y= Nettoinventarwert der zum Umtausch eingereichten

Aktien

0= Umtauschkurs zwischen den jeweiligen Teilfonds
und/oder den jeweiligen Aktienklassen. Sofern die
Bewertung beider Teilfonds oder Aktienklassen in

der gleichen Wahrung erfolgt, betragt dieser Wert 1.

€= Nettoinventarwert pro Aktie des aufnehmenden
Teilfonds und/oder der aufnehmenden Aktienklasse,
zuziiglich jedweder Steuern, Provisionen oder anderer

Geblihren

Der Verwaltungsrat kann den Umtausch einer oder mehrerer Ak
tienklassen eines Teilfonds in Aktien einer anderen Klasse dessel®
ben Teilfonds beschlieBen, wenn der Verwaltungsrat der Ansicht
ist, dass es aus wirtschaftlichen oder politischen Griinden nicht
mehr sinnvoll ist, diese Aktienklasse(n) weiterzufihren.

Nach Veroffentlichung eines solchen Beschlusses sind Aktionare
dieser Klasse(n) innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist bel
rechtigt, ihre Aktien ganz oder teilweise in Einklang mit den im
Kapitel ,Ricknahme von Aktien” dargelegten Richtlinien — gebUht
renfrei —zu dem dann geltenden Nettoinventarwert zur RiicknahlZ
me einzureichen.

Nicht zur Ricknahme eingereichte Aktien werden auf der Grund®
lage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Klasse von Akti
en, der fir den Tag des Inkrafttretens des Beschlusses berechnet
wurde, umgetauscht.

Dieser Umtausch erfolgt zum gerundeten Nettoinventarwert, ge@
gebenenfalls zuziglich anfallender Gebuhren und Transaktions?
abgaben. Die Vertriebsstelle kann jedoch eine von der Gesell
schaft festgelegte Verwaltungsgebuhr erheben.

Aussetzung der Berechnung des Nettoinf
ventarwertes pro Aktie sowie der Ausgall
be, der Riicknahme und des Umtausches
von Aktien

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwerts
pro Aktie sowie die Ausgabe, den Umtausch und den Ruickkauf
der Aktien eines Teilfonds zeitweise aussetzen:

a) Wenn eine oder mehrere wichtige Borsen oder andere Mark
te, auf denen ein wesentlicher Teil des Vermd&gens des jeweili
gen Teilfonds der Gesellschaft notiert oder gehandelt wird,
oder wenn die Devisenmarkte, die den Wéahrungen entsprel
chen, auf die der Nettoinventarwert oder ein erheblicher Teil
des Vermogens des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft lau@
tet, aus anderen Grinden als aufgrund allgemeiner Feiertage
geschlossen sind, oder wenn die Transaktionen dort ausgel
setzt oder Beschrankungen unterworfen wurden bzw. keine
valide Datenbasis zur Verfligung steht, vorausgesetzt, dass
diese SchlieBung, Einschrankung oder Aussetzung die Bewerld
tung der dort notierten Vermogenswerte des jeweiligen Teil?
fonds der Gesellschaft beeintrachtigt; oder

b) wenn Umstande bestehen, aufgrund derer der Verkauf bzw.
die Bewertung der Vermégenswerte des jeweiligen Teilfonds
der Gesellschaft nicht ausgefiihrt werden kann oder ein derarz
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tiger Verkauf bzw. eine Bewertung nachteilig fur die Interes
sen der Aktionare ware, oder

c) wenn die Kommunikationsmittel, die normalerweise zur Be@
stimmung von Preis oder Wert der Vermdgensanlagen des jel2
weiligen Teilfonds der Gesellschaft oder der Kurse an einer
Borse flir die Vermdgensanlagen dienen, auBer Funktion
sind; oder

d) wenn der Wert einer Vermégensanlage des jeweiligen Teill
fonds der Gesellschaft aus irgendeinem anderen Grund nicht
mit der notwendigen Geschwindigkeit oder Genauigkeit er
mittelt oder bestimmt werden kann, oder

e) solange der jeweilige Teilfonds der Gesellschaft nicht in aus®
reichendem Umfang Gelder zur Zahlung fir Riicknahmen der
Aktien riickfiihren kann oder solange die Uberweisung der
Gelder im Zusammenhang mit dem Verkauf oder Erwerb von
Vermogensanlagen oder der Zahlung fir die Ricknahme von
Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu Ublichen
Wechselkursen erfolgen kann;

f) bei Veroffentlichung der Einberufung einer Generalversamm(
lung, die tGber die Auflésung eines Teilfonds oder der Gesell@
schaft entscheiden soll.

Eine Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes, die
Aussetzung der Ausgabe oder Riicknahme von Aktien und eine
Aussetzung des Umtausches zwischen Teilfonds oder Aktienklas
sen wird unverziglich den verantwortlichen Aufsichtsbehérden
in denjenigen Landern mitgeteilt, in denen die Aktien der Gesell®@
schaft zum 6ffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Des Weiteren
wird diese Mitteilung im Internet auf der unter www.union-
investment.com abrufbaren Homepage der Verwaltungsgesell®
schaft publiziert.

Ertragsausschiittung

Die Generalversammlung der Aktionare des jeweiligen Teilfonds
kann auf Antrag des Verwaltungsrates und nach Abschluss des
Geschéftsjahres pro Teilfonds, dartber entscheiden, ob und in
welcher Héhe Ertragsausschittungen in den einzelnen Teilfonds
und/oder Aktienklassen ausgezahlt werden. Ertrdge werden an
die am Ausschiittungstag in Umlauf befindlichen Aktien ausgeld
zahlt. Durch die Auszahlung von Ausschittungen darf das Gesell?
schaftskapital die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgrenze
nicht unterschreiten.

Zur Ausschittung kdnnen die ordentlichen Ertrdge aus Zinsen
und/oder Dividenden abziiglich Kosten (,ordentliche Nettoertraf
ge") sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen. Ferner koni2
nen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgef
schiittet werden.

Ausschuttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von Aktien
klassen ausschlieBlich die Aktien der ausschittenden Klasse(n).
Die Generalversammlung der Aktionare oder der Verwaltungsrat
kann beschlieBen, Aktiendividenden anstelle von Dividenden in
bar gemaB den vom Verwaltungsrat festgelegten Bestimmungen
auszuschltten. Im Falle einer Ausschiittung von Gratisaktien sind
diese der/ den ausschittenden Aktienklasse(n) zuzurechnen.

Der Verwaltungsrat kann die Zahlung oder Ausschittung von
Zwischendividenden entsprechend den Bestimmungen des Gesetl
zes beschlieBen.

Die Zahlung der Ausschittungen erfolgt zugunsten des Wertpald
pierkontos auf welchem die Aktien verbucht sind. Die Ausschit?
tungen werden in der Referenzwahrung des betreffenden Teill
fonds ausbezahlt.

Fur jeden Teilfonds kann ein Ertragsausgleich durchgefiihrt werl
den, um die Ausschittung dem tatsachlichen Anspruch auf Er
trag anzupassen.

Steuern

Besteuerung des Gesellschaftsvermdgens bzw. der Teilfondsl
vermogen und der Ertrage

Das jeweilige Teilfondsvermdégen unterliegt im GroBherzogtum
Luxemburg einer "Taxe d'abonnement” von gegenwartig bis zu
0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quar@
talsende ausgewiesene Netto-Teilfondsvermégen. Bei Investitiol
nen in Luxemburger Zielfonds fallt keine zusatzliche ,Taxe
d’abonnement” an. Die Einnahmen aus der Anlage des Gesell
schaftsvermogens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie kon@
nen jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugssteuern in Landern unl
terliegen, in welchen das Gesellschaftsvermégen angelegt ist. Wel2
der die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden
Quittungen Uber solche Steuern fir einzelne oder alle Aktionare
einholen.

Mit der Richtlinie 2003/48/EG zur Besteuerung von Zinsertragen
(,Zinsertragsrichtlinie”) vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten die
gegenseitige Unterstiitzung bei der Erhebung der Einkommen(
steuer auf Zinseinkinfte, die in einem Mitgliedstaat an natirliche
Personen gezahlt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat
steuerlich ansassig sind. Dazu wurde ein automatischer Informati
onsaustausch zwischen den nationalen Steuerbehérden verein@
bart. Bis zum 1. Januar 2015 hat Luxemburg nicht an dem zwi@
schen den anderen Staaten vereinbarten automatischen Informald
tionsaustausch teilgenommen. Stattdessen wurde in Luxemburg
eine Quellensteuer auf Zinsertrage eingefihrt, die zuletzt 35 %
betrug und anonym an die Luxemburger Steuerbehérde abgeld
flhrt wurde.

Seit dem 1. Januar 2015 nimmt das GroBherzogtum Luxemburg
am automatischen Informationsaustausch unter der Richtlinie
2003/48/EG teil und sieht von dem Quellensteuerverfahren ab.
Als Konsequenz werden in den Anwendungsbereich der Richtli®
nie 2003/48/EG fallende Zinsertrage im Rahmen des automati
schen Informationsaustausches gemeldet.

Die folgende Etappe zur Einflihrung des automatischen
Informationsaustauschs besteht in der Anderung der Richtlinie
2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 Uber die Zusammenf
arbeit der Verwaltungsbehorden im Bereich der Besteuerung
(,Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehérden”). Mit dieser Richtlinie wird der OECD-
Standard fir den automatischen Informationsaustausch tber
Finanzkonten in EU-Recht aufgenommen.

Der Geltungsbereich der gednderten Richtlinie Gber die Zusam@
menarbeit der Verwaltungsbehorden ist weiter gefasst als jener
der Zinsertragsrichtlinie und umfasst Zinsen, Dividenden und ani
dere Einkiinfte sowie Kontensalden und andere Erldse aus der
VeraufBerung von Finanzvermdogen.

Da die Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
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Verwaltungsbehoérden auf einem Transparenzansatz (,Look-
through-Ansatz") beruht, gilt sie nicht nur fir naturliche Persold
nen, sondern auch fir

(i)  juristische Personen;

(i)  Vereinigungen, denen die Rechtsfahigkeit zuerkannt
wurde, die aber nicht tber die Rechtsstellung einer juris?
tischen Person verfligen, und

(iii) andere Rechtsvereinbarungen, welche einer der von der
Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehorden erfassten Steuern unterliegen.

Der mit der gednderten Richtlinie Gber die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehérden eingefiihrte automatische Informationsf
austausch betrifft Informationen in Bezug auf
Besteuerungszeitrdume ab dem 1. Januar 2016. Die Ubermitt@
lung der Informationen erfolgt jéhrlich und innerhalb von neun
Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. des entsprechen
den Meldezeitraums, auf den sich die Informationen beziehen.

Anleger, die nicht in Luxemburg ansassig sind, beziehungsweise
dort keine Betriebsstatte unterhalten, missen auf ihre Aktien
oder Ertrage aus Aktien im GroBherzogtum Luxemburg dariber
hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermdgensteuer entlZ
richten. FUr sie gelten die nationalen Steuervorschriften.

Natirliche Personen die im GroBherzogtum Luxemburg steuerl?
lich ansassig sind, mussen auf der Grundlage des Luxemburger
Gesetzes vom 23. Dezember 2005 zur Umsetzung der Richtlinie
auf die dort genannten, ausbezahlten Zinsertrage eine abgelten
de Quellensteuer in Hohe von 10 % zahlen. Diese Quellensteuer
kann unter bestimmten Bedingungen auch die Zinsertrage eines
Investmentfonds betreffen. Gleichzeitig wurde im GroBherzog®
tum Luxemburg die Vermdgenssteuer abgeschafft.

Es wird den Aktiondren empfohlen, sich Giber die Gesetze und
Verordnungen (wie etwa diejenigen Gber das Steuerwesen und
die Devisenkontrolle) beraten zu lassen, die fur die Zeichnung,
den Kauf, das Halten und die VerduBerung von Aktien sowie fir
den Erhalt von Ertragen an ihrem Herkunfts-, Wohn- und/oder
Aufenthaltsort gelten.

Kosten der Gesellschaft und ihrer Teil@
fonds

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fur die Verwaltung der Teil
fonds eine Verwaltungsvergltung sowie dariber hinaus eine
Pauschalvergiitung, deren jeweilige Hochstgrenze und aktuelle
Hohe in der jeweiligen Ubersicht “Der Teilfonds im Uberblick” aufz
geflhrt sind. Die Pauschalverglitung deckt derzeit nachfolgende
Vergltungen und Aufwendungen ab:

- Kosten fur Tatigkeiten des OGA-Verwalters, wie zum Beispiel
die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen;

- Kosten fir die Anbahnung, Vorbereitung und Durchfiihrung
von Geschaften mit OTC-Derivaten und Wertpapierfinanzie®
rungsgeschéaften einschlieBlich Sicherheitenverwaltung;

- Vergutung der Verwahrstelle;

- Kosten fiir den Druck und Versand der Verkaufsprospekte,
der Basisinformationsblatter (BIB) sowie der Jahres- und Halb@
jahresberichte und anderer Mitteilungen an die Aktionére in
den zutreffenden Sprachen, Kosten der Veroffentlichung der

Ausgabe- und Ricknahmepreise sowie aller anderen Bekannt?
machungen;

- Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der VerauBeld
rung von Vermdgensgegenstanden;

- Kosten des OGA-Verwalters sowie andere Kosten der Verwal®
tung einschlieBlich der Kosten von Interessensverbanden
(hiervon ausgenommen sind etwaige Verwaltungskosten, die
mit der Vorbereitung und Durchfiihrung einer Verschmel@
zung verbunden sind);

- Kosten fur Rechtsberatung, die der Gesellschaft, der Verwal@
tungsgesellschaft oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie
im Interesse der Aktiondre handeln (hiervon ausgenommen
sind etwaige Kosten fur Rechtsberatung, die mit der VorbereiZ
tung und Durchfiihrung einer Verschmelzung verbunden
sind);

- Kosten etwaiger Bérsennotierung(en) und die Gebiihren der
Aufsichtsbehorden und/oder Kosten fur die Registrierung
der Aktien zum &ffentlichen Vertrieb in verschiedenen Lan®
dern, sowie der Reprasentanten und steuerlichen Vertretern
sowie der Zahlstellen in den Léandern, in denen die Gesell@
schaftsaktien zum 6ffentlichen Vertrieb zugelassen sind;

- Bankubliche Depot- und Lagerstellengebihren fir die Ver
wahrung von Vermdgensgegenstanden;

- Kosten fir die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen;
- Honorare der Abschlussprufer;

- Kosten der Vorbereitung, der Griindung, der amtlichen Pri@
fung, der Hinterlegung und Vero6ffentlichung der Satzung eink
schlieBlich eventueller Anderungsverfahren und anderer mit
der Gesellschaft bzw. Teilfonds im Zusammenhang stehenl
den Vertrage und Regelungen (wie beispielsweise Vertriebs
vertrage oder Lizenzvertrage) sowie der Abwicklung und Kos@
ten von Zulassungsverfahren bei den zustandigen Stellen;

- etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschaften;

- ein angemessener Teil an den Kosten fir die Werbung und
an solchen, welche direkt in Zusammenhang mit dem Anbiel
ten und Verkauf von Gesellschaftsaktien anfallen;

- Kosten und evtl. entstehende Steuern, die auf das Gesell®
schafts- beziehungsweise Teilfondsvermdégen, deren Einkom(
men und die Auslagen zu Lasten der Gesellschaft beziehungs@
weise des Teilfonds erhoben werden;

- Kosten fur das Raten eines Teilfonds durch international anerf
kannte Ratingagenturen;

- Kosten der Aufldsung einer Aktienklasse, der Gesellschaft
oder eines Teilfonds;

- Gebtihren und andere Kosten bei Auszahlung von Ausschiit®
tungen an die Aktionare.

Die Verwaltungsvergutung sowie die Pauschalvergitung werden
auf Basis des jeweiligen kalendertaglichen Nettovermogens der
Teilfonds wahrend des entsprechenden Monats berechnet und
sind am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar.

Die Verwaltungsgesellschaft kann aus den jeweiligen Teilfonds
eine gegebenenfalls in der Ubersicht "Der Teilfonds im Uberblick”
geregelte erfolgsabhangige Vergitung in Hohe des Betrages erld
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halten, um den die Wertentwicklung der umlaufenden Aktien
die Wertentwicklung eines Referenzindexes Ubersteigt.

Die mit dem Erwerb oder der VerduBerung von Vermégenswer(d
ten verbundenen Kosten (Brokerkommissionen) und Bearbeil
tungsgebihren werden in den Einstandspreis eingerechnet bzw.
beim Verkaufserlos abgezogen.

AuBerdem kénnen der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion
als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft im Zusammenhang
mit Handelsgeschéften geldwerte Vorteile (,soft commissions”, z.
B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformations
systeme) entstehen, die im Interesse der Aktionare bei den AnlalZ
geentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handels?
geschafte nicht mit naturlichen Personen geschlossen werden,
diese im Jahresbericht des Fonds Berlicksichtigung finden, die beld
treffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds
handeln durfen, ihre Dienstleistungen im direkten Zusammen(
hang mit den Aktivitaten des Fonds erbringen und der Vorstand
der Verwaltungsgesellschaft fortlaufend Gber die erbrachten
,soft commissions” informiert wird. Die Verwaltungsgesellschaft
verpflichtet sich, den Aktionaren auf Wunsch weitere Einzelheil
ten zu den erhaltenen geldwerten Vorteilen offenzulegen.

Die Grindungskosten der Gesellschaft konnen Uber einen Zeit?
raum von 5 Jahren abgeschrieben werden.

Berichte, Veroffentlichungen und Infori2
mationen an die Aktionare

Die jeweils gliltigen Ausgabe- und Ricknahmepreise kdnnen bei
der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie den Zahl-
und Vertriebsstellen erfragt werden. Sie werden im Internet auf
der unter www.union-investment.com abrufbaren Homepage
der Verwaltungsgesellschaft veroffentlicht.

Alle Mitteilungen an die Aktionare werden fur das GroBherzog
tum Luxemburg im Internet auf der unter www.union-
investment.com abrufbaren Homepage der Verwaltungsgesell
schaft, in gesetzlich vorgesehenen Féllen auch in einer Tageszeild
tung (gegenwartig das ,Tageblatt”) veroffentlicht, vorbehaltlich
der Veréffentlichung von Mitteilungen wie hierin und in der Sat@
zung der Investmentgesellschaft beschrieben. Verkaufsprospekt,
BIB sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei allen Zahl-
und Vertriebsstellen kostenlos erhaltlich.

Die folgenden Dokumente liegen am Sitz der Gesellschaft und
den Vertriebsstellen zur Einsicht bereit:

1. die Satzung der Gesellschaft

2. der zwischen der Gesellschaft und der Verwahrstelle abgeld
schlossene Verwahrstellenvertrag sowie der zwischen der Ged
sellschaft und der Verwaltungsgesellschaft abgeschlossene
Verwaltungsgesellschafts- und Domizilierungsvertrag.

Der Jahresbericht, der innerhalb von vier Monaten nach dem Gel?
schaftsjahresende veréffentlicht wird, beinhaltet den durch einen
unabhangigen Abschlussprufer gepriften Jahresabschluss. Der
Jahres- und der Halbjahresbericht beinhalten Aufstellungen der
einzelnen Teilfonds und/oder Aktienklassen in der jeweiligen Reld
ferenzwahrung. Die konsolidierte Vermdgensaufstellung der Gel
sellschaft wird in Euro angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Verfahren geschaffen, um maogli®

che Beschwerden von Aktionaren angemessen und prompt zu be?
arbeiten. Nahere Informationen zu diesen Verfahren kénnenim
Internet auf der unter www.union-

investment.com abrufbaren Homepage der Verwaltungsgesell
schaft eingesehen oder direkt von der Verwaltungsgesellschaft
oder der Investmentgesellschaft angefordert werden.

Auflésung der Gesellschaft und ihrer Teil2
fonds, sowie Zusammenlegung von Teil#
fonds

Auflésung der Gesellschaft

Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generall
versammlung aufgel6st werden, die den gesetzlich vorgeschriebel?
nen Quorums- und Mehrheitserfordernissen unterliegt.

Wenn das Kapital der Gesellschaft zwei Drittel oder ein Viertel
des Mindestkapitals unterschreitet, muss der Verwaltungsrat der
Generalversammlung die Auflésung der Gesellschaft vorschlal
gen.

Wird die Gesellschaft aufgel6st, mlssen ein oder mehrere Liquil2
datoren von der Generalversammlung bestellt sowie deren Auf
gaben und Vergltung festgelegt werden.

Die Liquidatoren haben daflir Sorge zu tragen, dass das Gesell
schaftsvermdgen unter Bericksichtigung der Interessen der Ak
tiondre realisiert und im Verhaltnis der von dem jeweiligen Aktio
nar gehaltenen Aktien an den jeweiligen Teilfonds an diese aus
gezahlt wird. Nettoliquidationserlése, die nicht bis zum Abschluss
des Liquidationsverfahrens von Aktionaren geltend gemacht wurld
den, werden nach Abschluss des Liquidationsverfahrens fir Rechl?
nung der berechtigten Aktionare bei der Caisse de Consignation
im GroBherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Betrage
verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend
gemacht werden.

Die Auflésung von Teilfonds

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates kann die Generalversamm@
lung der Aktionéare eines Teilfonds das Kapital der Gesellschaft
durch Riicknahme aller von diesem Teilfonds ausgegebenen Aktil
en gegen Zahlung des Nettoinventarwertes ihrer Aktien an die
Aktionare reduzieren. Der Nettoinventarwert wird an dem Tag
berechnet, an dem dieser Beschluss in Kraft tritt, unter Berlicksichiz
tigung der Kurse und tatsachlich angefallenen Kosten im Zusam@@
menhang mit der Realisierung der Vermogenswerte.

Sofern der Wert der Vermogenswerte eines Teilfonds oder einer
oder mehrerer Klasse(n) von Aktien aus irgendeinem Grund unf@
ter den vom Verwaltungsrat festlegten Mindestwert von EUR 15
Mio. fallt und der jeweilige Teilfonds oder die jeweilige(n) KlasZ
se(n) damit nicht mehr in wirtschaftlich effizienter Weise verwal?
tet werden kann oder sofern eine Verdanderung der wirtschaftli@
chen oder politischen Situation eingetreten ist, die den jeweilil
gen Teilfonds oder eine oder mehrerer Klasse(n) von Aktien bed
trifft und wesentliche ungunstige Auswirkungen auf die Anlagen
dieses Teilfonds oder einer oder mehrerer Klasse(n) hat, kann der
Verwaltungsrat beschlieBen, alle Aktien der betreffenden Klas
se(n) dieses Teilfonds oder einer oder mehrerer Klasse(n) von Ak®
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tien zu ihrem Nettoinventarwert an dem Tag, an dem dieser Bel
schluss in Kraft tritt, zwangsweise zurtickzukaufen.

Die Aktionére werden Uber den Beschluss der Generalversamm(@
lung bzw. des Verwaltungsrats Gber die Riicknahme von Aktien
eines spezifischen Teilfonds Uber ein entsprechendes Bulletin in
einer oder mehreren Luxemburger Tageszeitungen sowie gegel
benenfalls in anderen, vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitun@
gen in Kenntnis gesetzt. Der Nettoliquidationserl6s, der nicht bis
zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Aktionaren eingel?
zogen worden ist, wird von der Verwahrstelle bei der Caisse de
Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag bis zum
Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Frist verbleibt.

Verschmelzung von Teilfonds oder eines Teill
fonds mit einem anderen OGAW

Auf Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft konnen Teil®
fonds unter Bericksichtigung der in Kapitel 8 des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 enthaltenen Bestimmungen zusammengel?
legt werden, in dem ein Teilfonds im Einklang mit Artikel 1 Ziffer
20 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 auf einen anderen beld
stehenden OGAW bzw. Teilfonds eines OGAW Ubertragen oder
gemeinsam mit einem oder mehreren OGAW bzw. Teilfonds ei@
nes oder mehrerer OGAW zu einem neuen OGAW zusammengell
legt wird. Ubertragung oder Zusammenlegung kénnen beispielsf
weise erfolgen, wenn die Verwaltung der Gesellschaft bzw. der
betroffenen Teilfonds nicht mehr in wirtschaftlicher Weise geld
wéhrleistet werden kann oder im Falle einer Anderung der wirt@
schaftlichen oder politischen Situation. Der Verwaltungsrat der
Gesellschaft kann ebenfalls beschlieBen, einen anderen bestehenl
den OGAW in die Gesellschaft bzw. einen ihrer Teilfonds im Rah@
men einer Verschmelzung aufzunehmen. Der Verwaltungsrat der
Gesellschaft entscheidet zugleich auch tber das Datum der Wirk@
samkeit einer Verschmelzung. Hiervon abweichend wird im Falle
einer Verschmelzung, in deren Konsequenz die Gesellschaft als
Ubertragender OGAW erlischt, das Wirksamwerden der Verfd
schmelzung im Einklang mit Artikel 66 des Gesetzes vom 17. Del?
zember 2010 durch die Generalversammlung der Aktionare befd
schlossen.

Im Fall einer Verschmelzung der Gesellschaft bzw. eines ihrer Teil?
fonds wird die Gesellschaft die Absicht der Verschmelzung den
betroffenen Aktionaren der Gesellschaft bzw. des Teilfonds

durch eine entsprechende Hinweisbekanntmachung im Sinne

von Artikel 72 Absatz 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
mindestens 30 Tage zuvor mitteilen. Den betroffenen Aktionaren
steht dann binnen 30 Tagen das Recht zu, ihre Aktien zum Anteil@
wert ohne weitere Kosten zurlickzugeben oder auszahlen zu lasl
sen oder gegebenenfalls umzutauschen in Aktien eines anderen
OGAW bzw. Teilfonds eines OGAW mit ahnlicher Anlagepolitik,
der von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesell
schaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch
eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch wesent(
liche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist. Dieses
Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die betroffenen
Aktionare des zu Ubertragenden und des aufnehmenden OGAW
bzw. Teilfonds Uber die geplante Verschmelzung unterrichtet
werden, und erlischt 5 Bankarbeitstage vor dem Zeitpunkt der Beld
rechnung des Umtauschverhaltnisses.

Unbeschadet des Vorstehenden behélt sich der Verwaltungsrat

der Gesellschaft das Recht vor, im Einklang mit Artikel 73 Absatz
2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 die Ausgabe, Ricknahme
oder Auszahlung von Aktien voribergehend auszusetzen, sofern
eine solche Aussetzung aus Grinden des Schutzes der betroffe
nen Aktiondre gerechtfertigt erscheint.

Die Entscheidung beziiglich einer Liquidation oder einer Verld
schmelzung von Teilfonds ist nicht an ein Anwesenheitsquorum
gebunden, Beschlisse kdnnen mit einfacher Mehrheit der auf dieZ
ser Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien getrofld
fen werden.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und
Vertragssprache

Rechtsstreitigkeiten zwischen Aktionaren, der Gesellschaft und
der Verwahrstelle unterliegen der Gerichtsbarkeit des zustandi@
gen Gerichts des GroBherzogtums Luxemburg. Anwendbares
Recht ist das Recht des GroBherzogtums Luxemburg. Die Gesell@
schaft und/oder die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst im
Hinblick auf Anspriiche von Anlegern aus anderen Landern der
Gerichtsbarkeit der Lander zu unterwerfen, in der Aktien der Geld
sellschaft 6ffentlich vertrieben werden.

Die deutsche Version dieses Verkaufsprospektes ist maBgeblich.
Soweit Aktien der Gesellschaft in anderen Landern offentlich verd
trieben werden, kénnen die Gesellschaft und die Verwahrstelle
gepriifte Ubersetzungen (z.B. gepriift durch die Gesellschaft) in
andere Sprachen als bindend anerkennen.

Allgemeine Risikohinweise

Allgemeines

Die Vermdgensgegenstdnde, in die die Verwaltungsgesellschaft
fur Rechnung der Teilfonds der Gesellschaft investiert, enthalten
neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So kdnnen
Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermdgensgel
genstande gegenlber dem Einstandspreis fallt. VerduBert der An@
leger Aktien der Gesellschaft zu einem Zeitpunkt, in dem die Kur@
se der in dem Teilfonds befindlichen Vermdgensgegenstande gel
genlber dem Zeitpunkt seines Aktienerwerbs gefallen sind, so erld
halt er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht oder
nicht vollstandig zurtick. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzu®
wachse anstrebt, kénnen diese nicht garantiert werden. Das Risi
ko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschrankt.
Eine Nachschusspflicht Gber das vom Anleger investierte Geld hinl@
aus besteht nicht.

Weitere Risiken kénnen dadurch entstehen, dass eine Konzentral
tion der Anlage in bestimmte Vermogensgegenstande oder Markl
te erfolgt. Dann ist der Teilfonds von der Entwicklung dieser Ver
mogensgegenstande oder Markte besonders stark abhangig. Des
Weiteren beinhaltet die Inflation ein Abwertungsrisiko fir alle
Vermdgensgegenstande.

Unter Beachtung der durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010
Uber Organismen fiir gemeinsame Anlagen und durch die Sat?
zung vorgegebenen Anlagegrundsatze und -grenzen, die fur
den/die Teilfonds einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die
tatsachliche Anlagepolitik auch darauf ausgerichtet sein, schwer2
punktmaBig Vermogensgegenstande z. B. nur weniger Branchen,
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Markte oder Regionen/Lander zu erwerben. Diese Konzentration
auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chan
cen verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.

B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter
Konjunkturzyklen) gegenlberstehen.

Zusétzliche Risikohinweise kénnen in der jeweiligen Ubersicht
.Der Teilfonds im Uberblick” genannt sein.

Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten
hangt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmaérkte ab,
die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft so
wie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in
den jeweiligen Landern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kurs@
entwicklung insbesondere an einer Bérse konnen auch irrational
le Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Geriichte einwir
ken. Schwankungen der Kurs- und Marktwerte kénnen auch auf
Veranderungen der Zinssatze, Wechselkurse oder der Bonitat eil
nes Emittenten zuriickzufihren sein. Schwankungen der Kurs-
und Marktwerte kénnen auch auf Verdanderungen der Zinssatze,
Wechselkurse oder der Bonitat eines Emittenten zurlickzufihren
sein.

Zinsanderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Moglich
keit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt
der Begebung eines Wertpapiers besteht, andern kann. Steigen
die Marktzinsen gegentber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emissil
on, so falleni.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.
Fallt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher
Wertpapiere. Diese Kursentwicklung fuhrt dazu, dass die aktuelle
Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen
Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen jedoch je
nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterd
schiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kiirzeren Laufzeil
ten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere
mit langeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kiirzed
ren Laufzeiten haben demgegentiber in der Regel geringere Renl
diten als festverzinsliche Wertpapiere mit langeren Laufzeiten.

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit
von maximal 12 Monaten tendenziell geringere Kursrisiken.

Risiko von negativen Habenzinsen

Die Verwaltungsgesellschaft legt liquide Mittel der Teilfonds bei
der Verwahrstelle oder anderen Banken fir Rechnung des Teil®
fonds an. Flr diese Bankguthaben ist oftmals ein Zinssatz verein
bart, der dem European Interbank Offered Rate (,Euribor”) ab@
zlglich einer bestimmten Marge entspricht. Sinkt der Euribor un@
ter die vereinbarte Marge, so flhrt dies zu negativen Zinsen auf
dem entsprechenden Konto. Abhangig von der Entwicklung der
Zinspolitik der EZB kénnen sowohl kurz-, mittel- als auch langfris
tige Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen. Entsprel
chend kénnen auch Anlagen liquider Mittel bei Zugrundelegung
eines anderen Zinssatzes als des Euribors sowie Anlagen liquider
Mittel in auslandischer Wahrung unter Bericksichtigung der
Leitzinsen auslandischer Zentralbanken zu einer negativen VerzinZ
sung fuhren.

Lander- oder Transferrisiko

Vom Lander- oder Transferrisiko spricht man, wenn z. B. ein ausi

landischer Schuldner trotz Zahlungsfahigkeit aufgrund fehlender
Transferfahigkeit oder —bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen
nicht fristgerecht oder Giberhaupt nicht oder nur in einer anderen
Wahrung erbringen kann. So kénnen z.B. Zahlungen, auf die der
Teilfonds Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Wahrung erfol®
gen, die aufgrund von Devisenbeschrankungen nicht mehr kon
vertierbar ist oder in einer anderen Wahrung erfolgen. Zahlt der
Schuldner in einer anderen Wahrung, so unterliegt diese Position
dem in diesem Kapitel beschriebenen Wéahrungsrisiko.

Risiken im Zusammenhang mit der Anlage in bestimmte zulas@
sige chinesische Aktien mit dem Programm Shanghai- und
Shenzhen Hong Kong Stock Connect

Das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ist ein
Programm flir gegenseitigen Marktzugang (Mutual Market
Access Programme), in dessen Rahmen Anleger (hier der jeweilil
ge Teilfonds der Gesellschaft) Gber die Bérse und Clearingstellen
in Hongkong in ausgewahlten Wertpapieren handeln kénnen.
Diese Wertpapiere sind an der Borse Shanghai (,Shanghai Stock
Exchange (SSE)”) und im Rahmen einer méglichen
Programmerweiterung auch an der Borse Shenzhen (,Shenzhen
Stock Exchange (SZSE)") notiert (,Northbound Trading”). Anleger
auf dem chinesischen Festland erhalten den Marktzutritt Gber
das sogenannte Southbound Trading. Die Union Investment LulZ
xemburg S.A. wird in diesem Zusammenhang am Northbound
Trading teilnehmen.

Der jeweilige Teilfonds wird gegebenenfalls gemaB seiner Anlal@
gepolitik bestimmte zuldssige chinesische A-Aktien (,A-Shares”)
mit dem Programm Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock
Connect erwerben. Eine mit A-Share bezeichnete Aktie der
Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange be?
zieht sich auf die Aktie eines Unternehmens, welche in Renminbi,
der Wahrung der Volksrepublik China, gehandelt wird.

Durch die Nutzung von Shanghai- und Shenzhen Hong Kong
Stock Connect kénnen folgende Risiken entstehen bzw. konnen
die in diesem Kapitel genannten Risiken erhéht werden:

e Der Handel Giber das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong
Stock Connect unterliegt einer taglichen Quote
(,Tagesquote”), was zur Folge haben kann, dass der jeweilige
Teilfonds in seinen Investitionsmdglichkeiten beschrankt ist
bzw. nicht in der Lage sein kann, seine gesamten beabsichtig
ten Anlagen Uber das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong
Stock Connect zu tatigen. Die Tagesquote beschrankt die mald
ximalen Nettokaufe im grenziibergreifenden Handel, die im
Rahmen des Programms auf taglicher Basis durchgefuhrt wer
den kénnen. Sobald der verbleibende Saldo der Northbound-
Tagesquote den Nullstand erreicht oder zu Beginn der Sit?
zung Uberschritten wird, werden neue Kaufauftrage abge
lehnt und erst wieder am folgenden Handelstag angenom@
men. Insofern bestehen Einschrankungen fir die
Gesamtbestande ausléandischer Investments, die auf alle Anleld
ger aus Hongkong und dem Ausland zutreffen, sowie Eind
schrankungen fur die Bestédnde einzelner Anleger aus dem
Ausland. Unterschiedliche Handelszeiten sowie verschiedene
Kontingente- und Bestandslimite kénnen die Fahigkeit des
entsprechenden Teilfonds zur Vornahme zeitgerechter Anla@
gen einschrénken.

e Die Uiber Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect
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verbundenen Bérsen behalten sich zur Gewahrleistung eines
ordnungsgemaBen Marktes das Recht vor, den Handel auszul@
setzen, wenn sie dies als erforderlich erachten. Zuséatzlich ist
zu beachten, dass Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock
Connect nur an Tagen betrieben wird, die als Handelstag in
der Volksrepublik China sowie in Hongkong gelten und der
Folgetag ein Bankarbeitstag in den genannten Landern ist.

e Aufgrund der Neuheit von Shanghai- und Shenzhen Hong
Kong Stock Connect sowie der Erstellung der daftir erforderli@
chen Prozesse und Ressourcen zur Nutzung des Programms
kénnen operationelle Risiken (wie z.B. die Tatsache, dass Sys
teme nicht ordnungsgemaB funktionieren), entstehen. Das
Abwicklungsrisiko wird dadurch gemindert, dass fir die Ab@
wicklung der Transaktionen des jeweiligen Teilfonds in A-
Shares ausschlieBlich das Prinzip der Lieferung gegen Zah@2
lung (Delivery versus Payment) Anwendung findet.

e Das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect un
terliegt der Aufsicht der chinesischen Finanzaufsichtsbehorde
(CSRC: China Securities Regulatory Commission) und somit
den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der
Volksrepublik China, welche aufgrund der Nutzung des
Programmes Einfluss auf den Teilfonds nehmen konnen.

e Wirtschaftliche Entwicklungen der Volksrepublik China kéni
nen aufgrund der Nutzung von Shanghai- und Shenzhen
Hong Kong Stock Connect und somit der Anlage in bestimm{@
te zulassige chinesische A-Aktien Einfluss auf das jeweilige
Teilfondsvermégen haben.

Risiken im Zusammenhang mit der Anlage in bestimmte zulas@
sige chinesische Renten liber den Direktzugang zum ,China
Interbank Bond Market (CIBM)”

Beim chinesischen Interbankenanleihenmarkt (CIBM) handelt es
sich um einen OTC-Markt, der seitens der People's Bank of China
(PBOQ) reguliert und Gberwacht wird. Im Rahmen der Erweiter
ung des Interbankenanleihemarktes wird einem eingeschrankten
Anlegerkreis Zugang gewahrt. Hierbei handelt es sich um einen
Direktzugang, der es erlaubt, lokale chinesische Anleihen am
CIBM zu erwerben.

Der jeweilige Teilfonds wird gegebenenfalls gemaf seiner Anlal
gepolitik bestimmte zulassige chinesische Anleihen am CIBM erf2
werben.

Durch die Teilnahme am CIBM kénnen folgende Risiken entstel
hen bzw. kénnen die in diesem Kapitel genannten Risiken erhéht
werden:

e Esistzu beachten, dass der Direktzugang zum CIBM nur an
Tagen betrieben wird, die als Handelstage in der Volksrepu2
blik China gelten.

e Aufgrund der Neuheit des Investitionsweges sowie der Erstel
lung der dafiir notwendigen und erforderlichen Prozesse und
Ressourcen zur Nutzung des Direktzugangs, kénnen operatiol
nelle Risiken (wie zum Beispiel die Tatsache, dass Systeme
nicht ordnungsgemaf funktionieren) entstehen.

e Wirtschaftliche Entwicklungen der Volksrepublik China kén
nen aufgrund der Nutzung des Direktzugangs und somit der
Anlage in zulassige Wertpapiere des Interbankenanleihel
marktes Einfluss auf das jeweilige Teilfondsvermdgen haben.

Abwicklungsrisiko

Insbesondere bei der Investition in nicht notierte Wertpapiere bel?
steht das Risiko, dass die Abwicklung durch ein Transfersystem
aufgrund einer verzégerten oder nicht vereinbarungsgemafBen
Zahlung oder Lieferung nicht erwartungsgeman ausgefihrt wird.

Adressenausfallrisiko/ Kontrahentenrisiko

Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten kénnen
Verluste fir den Teilfonds entstehen. Das Ausstellerrisiko be
schreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des jel
weiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der
Kapitalmarkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch
bei sorgfaltiger Auswahl der Vermdgensgegenstande kann nicht
ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermdgensverfall
von Ausstellern eintreten. Die Partei eines fiir Rechnung des Teil@
fonds geschlossenen Vertrags kann teilweise oder vollstandig ausk
fallen (Kontrahentenrisiko). Dies gilt fir alle Vertrage, die fur
Rechnung des Teilfonds geschlossen werden.

Wahrungsrisiko

Sofern Vermdégenswerte eines Teilfonds in anderen W&hrungen
als der jeweiligen Teilfondswéahrung angelegt sind, erhéalt der Teil?
fonds die Ertrage, Riickzahlungen und Erlése aus solchen Anlal
gen in der jeweiligen Wahrung. Fallt der Wert dieser Wahrung
gegenuber der Teilfondswahrung, so reduziert sich der Wert sol®
cher Anlagen und somit auch der Wert des Teilfonds.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermégensgegenstanden insbesondere
im Ausland ist ein Verlustrisiko verbunden, das aus Insolvenz,
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbrauchlichem Verhalten
des Verwahrers oder eines Unterverwahrers bzw. Lagerstelle rel
sultieren kann.

Hinsichtlich Bankguthaben bei einem Kreditinstitut besteht im
Fall der Insolvenz des kontoflihrenden Kreditinstituts grundsatz
lich das Verlustrisiko. Durch die von der Verwaltungsgesellschaft
zu beachtende Diversifikationsvorgabe kann je insolventem Krefd
ditinstitut der Verlust maximal 20 Prozent des Nettovermdgens
des jeweiligen Teilfonds ausmachen. Soweit das kontoflihrende
Kreditinstitut Mitglied der Sicherungseinrichtung des Bundesverd
bandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist, ist
das dort verwahrte Kontoguthaben vollstandig Giber die von der
vorgenannten Sicherungseinrichtung abgegebenen Institutsgall
rantie vor Verlusten geschitzt.

Liquiditatsrisiko

Far den Teilfonds dirfen auch Vermégensgegenstande erworf
ben werden, die nicht zum amtlichen Markt an einer Borse zugel
lassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind. Der Er
werb derartiger Vermégensgegenstande ist mit der Gefahr verd
bunden, dass es insbesondere zu Problemen bei der Weiterverdul
Berung der Vermogensgegenstande an Dritte kommen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft hat folgende schriftliche Grundsatze
und Verfahren festgelegt, die es ihr ermdglichen, die Liquiditatsril
siken zu Uberwachen:

Unter Berlicksichtigung der in den Ubersichten ,Der Teilfonds im
Uberblick” unter der Rubrik ,Anlagepolitik” dargelegten Anlagel
strategien ergibt sich fir die jeweiligen Teilfonds folgendes Liqui@
ditatsprofil:

Das Liquiditatsprofil des jeweiligen Teilfonds ist bestimmt durch
dessen Struktur hinsichtlich der im Teilfonds enthaltenen Vermof
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genswerte und Verpflichtungen sowie hinsichtlich der Anleger@
struktur des Teilfonds. Das Liquiditatsprofil des Teilfonds ergibt
sich somit aus der Gesamtheit dieser Informationen. Im Hinblick
auf die Vermdgenswerte und Verpflichtungen des Teilfonds balZ
siert das Liquiditatsprofil des Teilfonds dabei auf der Liquiditats@
einschatzung der einzelnen Anlageinstrumente und ihrem Anteil
im Portfolio. Hierflir werden fur jedes Anlageinstrument verschied
dene Faktoren wie beispielsweise Borsenumséatze oder
Instrumentenkategorie sowie gegebenenfalls qualitative Ein@
schatzungen berlcksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft hat die
im Kapitel ,Rlicknahme von Aktien” dargestellten Ricknahmel
grundséatze festgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft iberwacht
die Liquiditatsrisiken auf Ebene des Teilfonds in einem mehrstufi@
gen Prozess. Hierbei erfolgt eine Generierung von Liquiditatsin®
formationen sowohl fiir die zugrundeliegenden Anlageinstrud
mente im Teilfonds als auch fur Mittelzu- und Mittelabfllsse. Nel
ben einer laufenden Uberwachung der Liquiditatssituation an@
hand von Kennzahlen werden Szenario-basierte Simulationen
durchgefuhrt. In diesen wird untersucht, wie sich unterschiedli®
che Annahmen zur Liquiditat der Vermégensgegenstande im TeilZ
fonds auf die Fahigkeit auswirken, simulierte Mittelabflisse zu bel
dienen. Auf der Basis sowohl quantitativer als auch qualitativer
Faktoren erfolgt dann eine Gesamteinschatzung des Liquiditatsri@
sikos des Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft Gberprift diese Grundsatze regelmaz
Big und aktualisiert sie entsprechend. Die Verwaltungsgesell
schaft legt fur den Teilfonds adaquate Limits fur die Liquiditat
und llliquiditat fest. Vorlbergehende Schwankungen sind mé@
glich. Die Verwaltungsgesellschaft trifft Liquiditatsvorkehrungen
und hat ein Liquiditatsiberwachungsverfahren umgesetzt, um
quantitative und qualitative Risiken von Positionen und beabsich
tigten Investitionen zu bewerten, die wesentliche Auswirkungen
auf das Liquiditatsprofil des Vermdgenswertportfolios des Teil?
fonds haben. Diese Verfahren haben zum Gegenstand, die auf
Seiten der Verwaltungsgesellschaft vorhandenen und permanent
aktualisierten Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Liqui@
ditat der Vermogenswerte, in die der Teilfonds investiert hat

oder zu investieren beabsichtigt, einschlieBlich gegebenenfalls in
Bezug auf das Handelsvolumen und die Preissensitivitat und je
nach Fall auf die Spreads einzelner Vermdégenswerte unter nor
malen und auBergewdhnlichen Liquiditatsbedingungen, umzul
setzen. Die Verwaltungsgesellschaft fiihrt regelmaBig, derzeit
mindestens einmal jéhrlich, Stresstests durch, mit denen sie die Li
quiditatsrisiken des Teilfonds bewerten kann. Die Verwaltungsgel
sellschaft flihrt die Stresstests auf der Grundlage zuverlassiger
und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist,
qualitativer Informationen durch. Hierbei werden Anlagestratel?
gie, Ricknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, ini
nerhalb derer die Vermdgensgegenstande verauBert werden konlz
nen, sowie gegebenenfalls Informationen insbesondere in Bezug
auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktentwicklungen ein@
bezogen. Die Stresstests simulieren gegebenenfalls mangelnde
Liquiditat der Vermbgenswerte im Teilfonds sowie atypische
Riacknahmeforderungen. Sie decken Marktrisiken und deren Aus2
wirkungen ab, einschlieBlich der Auswirkungen von Nachschuss@
forderungen, Besicherungsanforderungen oder Kreditlinien. Sie
tragen Bewertungssensitivitdten unter Stressbedingungen Rech@
nung. Sie werden unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie,

des Liquiditatsprofils, der Anlegerart und der Rlicknahmegrund®

satze des Teilfonds in einer der Art des Teilfonds angemessenen
Haufigkeit durchgefihrt.

Rechtliches und steuerliches Risiko

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Teilfonds kann
sich in unabsehbarer und nicht beeinflussbarer Weise andern.

Risiken bei Austibung von Aktionarsrechten

Die Verwaltungsgesellschaft vertritt die Aktionarsrechte (Stimm@
rechte) auf Hauptversammlungen selbst oder beauftragt Dritte.
Durch die in einigen Ladndern bestehende Marktpraxis angemel
dete Bestande zu sperren, kann fir den Teilfonds bzw. den Aktiod
nar ein Performancenachteil entstehen.

Risiko der Anderung der Anlagepolitik

Durch eine Anderung der Anlagepolitik innerhalb des fiir den
Teilfonds zuldssigen Anlagespektrums kann sich das mit dem Teil®
fonds verbundene Risiko inhaltlich verandern.

Risiko der Anderung des Risikoprofils

Der Anleger hat damit zu rechnen, dass sich das ausgewiesene RiZ
sikoprofil eines Teilfonds jederzeit andern kann. Auf die Ausfuh@
rungen im Kapitel ,Risikoprofil der Teilfonds” wird verwiesen.

Anderungen der Verkaufsprospekte sowie Auflésung oder
Verschmelzung

Der Verwaltungsrat behalt sich das Recht vor, den Verkaufspro
spekt mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehérde und
im Rahmen der Bestimmungen der Satzung zu andern. GemafR
den Vorschriften der Satzung ist der Verwaltungsrat berechtigt,
Teilfonds aufzuldsen oder Teilfonds mit anderen Teilfonds der Gelz
sellschaft oder einem anderen OGAW zu verschmelzen. Fir den
Anleger besteht daher z. B. das Risiko, dass er die von ihm geplan
te Haltedauer nicht realisieren kann.

Risiko der Riicknahmeaussetzung

Die Anleger kdnnen grundsatzlich von der Gesellschaft die bewerlz
tungstagliche Ricknahme ihrer Aktien verlangen. Die Geselll
schaft kann die Ricknahme der Aktien jedoch bei Vorliegen aull
Bergewdhnlicher Umstande mit Zustimmung der Luxemburger
Aufsichtsbehdrde zeitweilig aussetzen und die Aktien erst spater
zu dem dann glltigen Preis zurlicknehmen (siehe hierzu auch Ka
pitel ,Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro
Aktie sowie der Ausgabe, der Rlicknahme und des Umtausches
von Aktien”. Dieser Preis kann niedriger liegen als derjenige vor
Aussetzung der Ricknahme.

Zu einer Ricknahmeaussetzung kann die Gesellschaft insbeson
dere auch dann gezwungen sein, wenn ein oder mehrere Fonds,
deren Anteile fir den Teilfonds erworben wurden, ihrerseits die
Anteilriicknahme aussetzen.

Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschaften

Der Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Ter
minkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbun@
den:

e Durch die Verwendung von Derivaten kénnen potenzielle
Verluste entstehen, die unter Umstanden nicht vorhersehbar
sind und sogar die Einschusszahlungen Uberschreiten konl
nen.

e Kursénderungen des Basiswertes kénnen den Wert eines OpQ
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tionsrechts oder Terminkontraktes vermindern. Vermindert
sich der Wert und wird das Derivat hierdurch wertlos, kann
die Verwaltungsgesellschaft gezwungen sein, die erworbe
nen Rechte verfallen zu lassen. Durch Wertdnderungen des eilZ
nem Swap zugrunde liegenden Vermdgenswertes kann der
Teilfonds ebenfalls Verluste erleiden.

e Einliquider Sekundarmarkt fir ein bestimmtes Instrument zu
einem gegebenen Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in Del
rivaten kann dann unter Umstanden nicht wirtschaftlich neul
tralisiert (geschlossen) werden.

e Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengel
schafts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.

e Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des
Teilfondsvermdégens stéarker beeinflusst werden, als dies beim
unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das Verlust
risiko kann bei Abschluss des Geschafts nicht bestimmbar
sein.

e Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht
ausgelibt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erZ
wartet entwickeln, so dass die vom Teilfonds gezahlte Opti
onspramie verfallt. Beim Verkauf von Optionen besteht die
Gefahr, dass der Teilfonds zur Abnahme von Vermogenswerd
ten zu einem hoheren als dem aktuellen Marktpreis oder zur
Lieferung von Vermdgenswerten zu einem niedrigeren als
dem aktuellen Marktpreis verpflichtet wird. Der Teilfonds erl
leidet dann einen Verlust in Hohe der Preisdifferenz minus
der eingenommenen Optionspramie.

e Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass die Verwal@
tungsgesellschaft fir Rechnung des Teilfonds verpflichtet ist,
die Differenz zwischen dem bei Abschluss zugrunde gelegten
Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt der Glattstellung
bzw. Falligkeit des Geschaftes zu tragen. Damit wiirde der
Teilfonds Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts ist bei Ab@
schluss des Terminkontrakts nicht bestimmbar.

e Die von der Verwaltungsgesellschaft getroffenen Prognosen
Uber die kiinftige Entwicklung von zugrunde liegenden Ver@
mogensgegenstanden, Zinssatzen, Kursen und Devisenmark®
ten kénnen sich im Nachhinein als unrichtig erweisen.

e Die den Derivaten zugrunde liegenden Vermdgensgegenstanl
de kénnen zu einem an sich glinstigen Zeitpunkt nicht ge
kauft bzw. verkauft werden oder mussen zu einem ungiinsti
gen Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden.

Bei Geschaften mit OTC-Derivaten kdnnen folgende Risiken aufl
treten:

e Eskann ein organisierter Markt fehlen, so dass die Verwal@
tungsgesellschaft die fur Rechnung des Teilfonds am OTC-
Markt erworbenen Finanzinstrumente schwer oder gar nicht
verauBern kann.

e Der Abschluss eines Gegengeschéafts (Glattstellung) kann aufld
grund der individuellen Vereinbarung schwierig, nicht mo@
glich bzw. mit erheblichen Kosten verbunden sein.

Derivate kdnnen alternativ zur Absicherung von Kapitalmarktrisi
ken oder zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Dabei konlZ
nen wie bei einer Direktanlage in Wertpapieren offene Aktien-,
Zinsanderungs-, Bonitats- und Wahrungsexposures aufgebaut
werden. Diese ,Exposures" mussen sich nicht in der jeweiligen

Vermogensanlage eines Teilfonds widerspiegeln; insofern konl2
nen sich die Risiken im Teilfonds bei Abschluss solcher Geschafte
erhdhen.

Risiken im Zusammenhang mit Wertpapier-Darlehensgeschaf
ten

Gewadhrt die Verwaltungsgesellschaft fir Rechnung des jeweili
gen Teilfonds ein Darlehen tGber Wertpapiere, Geldmarktinstru
mente oder Investmentanteile, so Gbertragt sie diese an einen
Darlehensnehmer, der nach Beendigung des Geschafts Wertpal
piere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile in gleicher
Art, Menge und Gute zurlick Gbertragt ("Wertpapier-
Darlehensgeschaft"). Auch wenn der Darlehensnehmer zur Stel@
lung von Sicherheiten in einem Umfang verpflichtet ist, der min@
destens dem Kurswert der verliehenen Verm&gensgegenstande
nebst etwaiger Ertrage hieraus und einem markttblichen Aufl
schlag hierauf entspricht, und dartber hinaus zusatzliche Sicher
heiten zu leisten hat, wenn eine Verschlechterung seiner wirt
schaftlichen Verhéltnisse eintritt, besteht das Risiko, dass der jeld
weilige Teilfonds aufgrund von Wertverdnderungen bei den Si@l
cherheiten und/oder den verliehenen Vermégensgegenstanden
untersichert ist. Ferner besteht das Risiko, dass ein Darlehensneh(
mer einer Nachschusspflicht zur Stellung von Sicherheiten nicht
nachkommt, sodass der bestehende Riicklibertragungsanspruch
bei Ausfall des Vertragspartners nicht vollumfanglich abgesichert
ist. In solchen Fallen besteht ein Kontrahentenrisiko in Héhe der
Untersicherung. Werden erhaltene Sicherheiten bei einer ande
ren Einrichtung als der Verwahrstelle des Fonds verwahrt, bel
steht zudem das Risiko, dass diese bei Ausfall des Entleihers gegeld
benenfalls nicht sofort bzw. nicht in vollem Umfang verwertet
werden kénnen.

Soweit die Verwaltungsgesellschaft flir Rechnung des jeweiligen
Teilfonds Barsicherheiten erhélt, besteht ein Ausfallrisiko beziig®
lich des maBgeblichen kontoflihrenden Kreditinstituts.

Die Verwaltungsgesellschaft hat wahrend der Geschaftsdauer keil?
ne Verfugungsmaoglichkeit Gber verliehene Vermogensgegenstani
de. Verliert der Vermogensgegenstand wahrend der Dauer des
Geschafts an Wert und méchte die Verwaltungsgesellschaft den
Vermdégensgegenstand insgesamt verduBern, so muss sie das Dar2
lehensgeschaft kiindigen und den Ublichen Abwicklungszyklus
zur Umbuchung der verliehenen Vermdgensgegenstande auf das
Depot des Fonds abwarten, bevor ein Verkaufsauftrag erteilt werl
den kann, wodurch in dieser Zeit ein Verlust fir den Fonds entsteld
hen kann.

Risiken im Zusammenhang mit Pensionsgeschaften

Gibt die Verwaltungsgesellschaft fiir Rechnung des Fonds Wert@
papiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile in Pensill
on, so verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie gegen Aufl
schlag zum Ende einer vereinbarten Laufzeit zuriickzukaufen.
Der zum Laufzeitende vom Verkaufer zu zahlende Rickkaufpreis
nebst Aufschlag wird bei Abschluss des Geschaftes festgelegt. Bei
Pensionsgeschéaften besteht das Risiko, dass bis zum Zeitpunkt
des Ruckkaufs des Pensionspapiers Marktbewegungen dazu fuh@
ren dass der vom Pensionsnehmer gezahlte Kaufpreis nicht mehr
dem Wert der Pensionspapiere entspricht. Der Pensionsnehmer
tragt dann ein Kontrahentenrisiko in Hohe der Differenz, wenn
der Wert der in Pension genommenen Wertpapiere, Geldmarktin@
strumente oder Investmentanteile unter den von ihm gezahlten
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Kaufpreis fallt. Der Pensionsgeber tragt dann ein Kontrahentenril
siko in Hohe der Differenz, wenn der Wert der in Pension gegebeld
nen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile
Gber den von ihm vereinnahmten Kaufpreis steigt.

Zur Vermeidung des Ausfalls eines Vertragspartners wahrend der
Laufzeit eines Pensionsgeschéafts muss sich die Verwaltungsgesell?
schaft ausreichende Sicherheiten stellen lassen. Bei einem Ausfall
des Vertragspartners hat die Verwaltungsgesellschaft ein
Verwertungsrecht hinsichtlich der gestellten Sicherheiten. Ein Ver2
lustrisiko fur den Fonds kann daraus folgen, dass die gestellten Sil
cherheiten etwa wegen steigender Kurse der in Pension gegebel
nen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile
nicht mehr ausreichen, um den Ruckubertragungsanspruch der
Verwaltungsgesellschaft der vollen Héhe nach abzudecken. Die
Besicherung des vorstehend beschriebenen Kontrahentenrisikos
bedarf einer separaten Vereinbarung zwischen der Verwaltungsd
gesellschaft und dem jeweiligen Kontrahenten. Eine solche Ver@
einbarung hat die Verwaltungsgesellschaft mit allen fir Pensions®
geschafte in Frage kommenden Kontrahenten abgeschlossen. In
diesen Vereinbarungen ist geregelt, dass das vorstehend beschriel2
bene Kontrahentenrisiko aus Pensionsgeschafte einen Mindestbel2
trag erreichen muss, bis Sicherheiten zu stellen sind. Die Besicheld
rung erfolgt in dem Fall durch die Ubereignung von Wertpapief
ren. Das vom jeweiligen Teilfonds im Zusammenhang mit Pensi
onspapieren zu tragende Kontrahentenrisiko besteht mithin ma
ximal in Hohe des vorstehend beschriebenen Mindestbetrags.

Ein Kontrahentenrisiko kann auch dann bestehen, wenn die Verld
waltungsgesellschaft dem Kontrahenten Sicherheiten gestellt
hat, dieser aufgrund von Wertverdnderungen bei der Sicherheit
und/oder den Pensionspapieren tbersichert ist, die Verwaltungs?
gesellschaft aber mangels Erreichen des vorgenannten Mindest
betrages noch nicht die Rickiibertragung der gestellten Sicher@
heiten im entsprechenden Umfang beanspruchen kann oder der
Kontrahent die Riickiibertragung gestellter Sicherheiten vertrags@d
widrig verweigert.

Der Umfang des Kontrahentenrisikos betragt ungeachtet des Vorz
stehenden maximal finf Prozent des Fondsvermdgens bzw. zehn
Prozent des Fondsvermdgens, wenn der Vertragspartner ein Kred
ditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder, falls der Sitz des
Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbel
stimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenil
gen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, ist.

Soweit die Verwaltungsgesellschaft fiir Rechnung des jeweiligen
Teilfonds Barsicherheiten erhalt, besteht ein Ausfallrisiko bezlig?
lich des maBgeblichen kontofiihrenden Kreditinstituts.

Sollten die in Pension gegebenen Wertpapiere, Geldmarktinstru@
mente oder Investmentanteile wéhrend der Geschaftslaufzeit an
Wert verlieren und die Verwaltungsgesellschaft sie zur Begren(
zung der Wertverluste verauBern wollen, so kann sie dies nur
durch die Austibung des vorzeitigen Kiindigungsrechts tun. Die
vorzeitige Kiindigung des Geschafts kann mit finanziellen Einbul
Ben fiir den jeweiligen Teilfonds einhergehen. Auch kann dem jel
weiligen Teilfonds in einem solchen Fall dadurch ein Verlust ent
stehen, dass die Verwaltungsgesellschaft den iblichen Abwick®
lungszyklus zur Umbuchung der Wertpapiere, Geldmarktinstru@
mente oder Investmentanteile auf das Depot des Fonds abwarl
ten muss, bevor ein Verkaufsauftrag erteilt werden kann. Zudem
kann sich herausstellen, dass der zum Laufzeitende zu zahlende

Aufschlag hoher ist als die Ertrége, die die Verwaltungsgesell@
schaft durch die Wiederanlage der erhaltenen Barmittel erwirt
schaftet hat.

Nimmt die Verwaltungsgesellschaft Wertpapiere, Geldmarktin@
strumente oder Investmentanteile in Pension, so kauft sie diese
und muss sie am Ende einer Laufzeit wieder verkaufen. Der Riick
kaufpreis nebst einem Aufschlag wird bereits bei
Geschaftsabschluss festgelegt. Die in Pension genommenen WertlZ
papiere, Geldmarktinstrumente oder Investmentanteile dienen
als Sicherheiten fir die Bereitstellung der Liquiditat an den Ver
tragspartner. Etwaige Wertsteigerungen der Wertpapiere, Geld®
marktinstrumente oder Investmentanteile kommen dem jeweilil
gen Teilfonds nicht zugute.

Risiken im Zusammenhang mit Kauf-/Riickverkaufgeschaften
(Buy/Sell-back-Geschaften) oder Verkauf-
/Ruckkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschéaften)

Bei Kauf-/Ruckverkaufgeschaften (Buy/Sell-back-Geschaften)
oder Verkauf-/Rickkaufgeschaften (Sell/Buy-back-Geschéften)
besteht das Risiko, dass Marktbewegungen dazu fuhren, dass der
vereinbarte Kaufpreis bzw. Verkaufspreis des im Rahmen des
Kauf-/Ruckverkaufgeschafts (Buy/Sell-back-Geschéafts) oder
Verkauf-/Rickkaufgeschafts (Sell/Buy-back-Geschafts) verwendel
ten Vermdgensgegenstandes nicht mehr dem Marktwert ent@
spricht.

Risiken im Zusammenhang mit Total Return Swaps

Total Return Swaps unterliegen dem Kreditrisiko und Kursrisiko
des zugrunde liegenden Basiswertes. Es bestehen auch Markt-
und Adressenausfallrisiken, dadurch dass das Adressenausfallrisi?
ko nicht isoliert werden kann und gleichzeitig sich die
Marktrisikostruktur des Fondsvermogens verandern kann.

Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt von Sicherheiten

Die Verwaltungsgesellschaft erhalt fur Derivatgeschafte, Wertpal
pierleihe, Pensionsgeschafte und Total-Return-Swaps Sicherheil
ten. Derivate, verliehene oder in Pension gegebene Wertpapiere,
Geldmarktinstrumente und Investmentanteile kénnen im Wert
steigen. Die erhaltenen Sicherheiten kénnten dann nicht mehr
ausreichen, um den Lieferungs- bzw. Riicklibertragungsanspruch
der Verwaltungsgesellschaft gegenliber dem Kontrahenten in
voller Hohe abzudecken.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Barsicherheiten auf Sperrkon@
ten, in Staatsanleihen hoher Qualitat oder in Geldmarktfonds mit
kurzer Laufzeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei dem die
Bankguthaben verwahrt werden, kann jedoch ausfallen. Staatsanl
leihen und Geldmarktfonds kdnnen sich negativ entwickeln. Bei
Beendigung des Geschafts kénnten die angelegten Sicherheiten
nicht mehr in voller Hohe verfligbar sein, obwohl sie von der Verfd
waltungsgesellschaft fir den Fonds in der urspriinglich gewahr2
ten Hohe wieder zurlick gewahrt werden muissen. Dann musste
der Fonds die bei den Sicherheiten erlittenen Verluste tragen.

Risiken im Zusammenhang mit Investmentanteilen

Die Risiken der Investmentanteile, die fiir den Teilfonds erworben
werden (Zielfondsanteile), stehen in engem Zusammenhang mit
den Risiken der in diesen Fonds enthaltenen Vermdgensgegenf
stande bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die geld
nannten Risiken kdnnen jedoch durch die Streuung der Vermaéf
gensanlagen innerhalb der Fonds, deren Anteile erworben wer(d
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den, und durch die Streuung innerhalb des anlegenden Teilfonds
reduziert werden.

Die Zielfonds kdnnen gleiche, oder einander entgegen gesetzte
Anlagestrategien verfolgen. Hierdurch kénnen bestehende Risi
ken kumulieren, und eventuelle Chancen kénnen sich gegenein
ander aufheben.

Es ist der Gesellschaft nicht méglich, das Management der grup@
penexternen Zielfonds zu kontrollieren. Deren Anlageentscheil
dungen missen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwar
tungen der Verwaltungsgesellschaft Gbereinstimmen.

Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den
Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfiihrung, deren
Eintreten tatséchlich oder potenziell wesentliche negative Auswirz
kungen auf den Wert der Investition der Teilfonds haben konni
ten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Bestandteil der bereits bekanni
ten Risikoarten wie beispielsweise Marktrisiko, Liquiditatsrisiko,
Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko und kénnen die
Wesentlichkeit dieser Risiken beeinflussen.

I. Berticksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch Union Inf
vestment

a. Investitionsentscheidungen

Investitionsentscheidungen werden bei Union Investment auf Bal
sis eines fundamentalen Research-Prozesses getroffen. Dabei ist
auch das Prinzip der ESG Integration bei allen Investitionsent?
scheidungen verankert. Unter ESG Integration versteht man die
systematische Berucksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren in
den wesentlichen Schritten des Investmentprozesses. Nachhaltig?
keitsfaktoren sind dabei unter anderem Umwelt-, Sozial- und
Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die
Bekampfung von Korruption und Bestechung.

Die Integration von Nachhaltigkeitsfaktoren in den fundamental@
en Researchprozess wird bei Union Investment grundsatzlich
Uber ein ESG Committee sichergestellt. Es behandelt unter andel
rem spezielle Unternehmen, Sektoren und Lander, die aufgrund
konkreter Geschehnisse und/oder struktureller Trends unter
Nachhaltigkeitsaspekten fiir Risiko-, Ertrags- und Bewertungsi
Uberlegungen von besonderer Relevanz sind. Das Committee
gibt bindende Investmentsignale und Empfehlungen mit
Relevanz fir alle betroffenen Assetklassen und alle Portfoliomal@
nager.

Die Gesellschaft berlicksichtigt nachteilige Auswirkungen von In@
vestitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren derzeit
nicht. Die maBgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewich
tung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen herangezo
gen werden mussen, liegen im Markt noch nicht in ausreichenl
dem Umfang vor.

b. Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsentil
scheidungen

Nachhaltigkeitsanalysten und Portfoliomanager analysieren die
wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken furr eine entsprechende Bran@
che bzw. Assetklasse und erweitern damit die klassische
Fundamentalanalyse um finanziell relevante
Nachhaltigkeitsrisken. Die Ergebnisse der ESG Analyse und einzel
ne Nachhaltigkeitsfaktoren werden dokumentiert. Die Portfoliol
manager von Union Investment greifen auf diese Dokumentation

zu und koénnen die Nachhaltigkeitsrisiken von Portfolios

einsehen, messen und ihren Investitionsentscheidungen zu Grun
de legen.

Um Nachhaltigkeitsrisiken zu verringern, sucht das Portfoliomald
nagement den konstruktiven Dialog mit den Emittenten, in die in2
vestiert wird. Ziel ist es, aktiv Einfluss auf Emittenten in Bezug auf
Chancen und Risiken zu nehmen, die in Verbindung mit Nachhal®@
tigkeitsfaktoren stehen kénnen.

c. Auswirkungen auf die Rendite

Die Berlicksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren kann langfris@
tig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung einer In2
vestition haben. Emittenten mit mangelhaften Nachhaltigkeits®@
standards konnen anfalliger fir Ereignis-, Reputations-,
Regulierungs-, Klage- und Technologierisiken sein. Diese Risiken
im Bereich Nachhaltigkeit kénnen unter anderem Auswirkungen
auf das operative Geschéaft, auf den Marken- bzw.
Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der
Unternehmung oder der Investition haben. Das Eintreten dieser
Risiken kann zu einer negativen Bewertung der Investition fih@
ren, die wiederum Auswirkungen auf die Rendite der Teilfonds
haben kann.

Il. Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken durch
Auslagerungsunternehmen

Informationen Uber die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisi@
ken in den Investmentprozess einbezogen werden, sowie Uber
das mogliche Ausmaf der Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisi?
ken auf die Rendite kénnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung der Teilfonds beauftragten Unternehmens entz
nehmen.

Risiken betreffend einen Fehler in der Nettoinventarwert-
Berechnung, einen VerstoB gegen die geltenden
Anlagevorschriften sowie sonstige Fehler in Sinne des
Rundschreibens CSSF 24/856

Sollte den Anlegern durch einen Fehler in der Berechnung des
Nettoinventarwerts (,NIW"), einen VerstoB gegen die geltenden
Anlagevorschriften oder sonstige Fehler ein Schaden entstehen,
ist dieser entsprechend den Vorgaben des Rundschreibens CSSF
24/856 zu ersetzen.

Fur den Fall, dass Anteile Uber einen Finanzintermediar (z.B. Krel
ditinstitute oder Vermogensverwalter) gezeichnet wurden, kon
nen die Rechte der endbeguinstigten Anleger (,Endanleger”) in
Bezug auf Entschadigungszahlungen beeintrachtigt werden. Fir
die Endanleger, die Fondsanteile Uber Finanzintermediare zeich®
nen, besteht das Risiko im Falle einer fehlerhaften Berechnung
des NIW, eines VerstoBes gegen die geltenden
Anlagevorschriften sowie sonstiger Fehler keine Entschadigung
zu erhalten.

Eine Entschadigung der Endanleger betreffend einen Fehler in
der NIW-Berechnung, einen Versto3 gegen die geltenden
Anlagevorschriften sowie sonstige Fehler, erfolgt stets entspreld
chend den Bestimmungen des Rundschreibens CSSF 24/856. Hin
sichtlich der Endanleger, die keine Anteile an dem jeweiligen Teil®
fonds mehr halten, jedoch einen Anspruch auf Entschadigung
hatten und nicht mehr zu ermitteln sind, wird die Entschadigung
bei der Caisse de consignation der Luxemburger Finanzverwal@
tung hinterlegt.
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Risikoprofil der Teilfonds

Die bestehende Einschatzung zum Risikoprofil eines Teilfonds
driickt die Verwaltungsgesellschaft in den nachfolgenden Risiko@
klassen aus:

e Geringes Risiko
e MaBiges Risiko
e Erhohtes Risiko
e Hohes Risiko

e Sehr hohes Risiko bis hin zum méglichen vollstdndigen Kapil@
talverzehr.

Die Zuordnung zu einer Risikoklasse erfolgt auf Basis eines interl
nen Modells, bei dem die Risikofaktoren eines Teilfonds auf der
Grundlage der in diesem Prospekt beschriebenen Anlagepolitik
und der in einem Teilfonds enthaltenen Risiken bericksichtigt
werden. Hierbei werden jedoch nicht alle potenziell méglichen Ri
siken (siehe Kapitel , Allgemeine Risikohinweise”) berlcksichtigt,
da es sich bei einigen der dargestellten Risiken um solche hanld
delt, die nicht nur von der im Verkaufsprospekt eines Teilfonds
beschriebenen Anlagepolitik beeinflusst werden, sondern auch
anderen Faktoren ausgesetzt sind, z.B. Inflationsrisiken oder
Schlusselpersonenrisiko. Vor diesem Hintergrund werden im ver
wendeten internen Modell allein die nachfolgend aufgefiihrten
Risiken bewertet: Aktienkursrisiko (Marktrisiko), Zinsanderungsril
siko, Corporate Risiko (Adressenausfallrisiko), Wahrungsrisiko, Im@
mobilienrisiko, Commodity Risiko, Private Equity Risiko, Hedge
fonds Risiko, High Yield Risiko, Emerging Markets Risiko (Ladnder-
und Transferrisiko), Branchenrisiko (Konzentrationsrisiko), Lever
agerisiko (Risiko im Zusammenhang mit Derivatgeschéaften), Liquil?
ditatsrisiko, Risiko eines marktgegenlaufigen Verhaltens.

Fur jeden Teilfonds wird analysiert, in welchem AusmaR es den jel
weiligen verwendeten Risikofaktoren ausgesetzt ist. Die Zusam(
menfassung dieser Auspragungen miindet in einer Einschatzung
zum Risikoprofil eines Teilfonds. Dabei gilt, dass je hoher eine
Auspragung ausfallt, es umso wahrscheinlicher ist, dass die Wert®
entwicklung eines Teilfonds durch diesen Risikofaktor beeinflusst
wird.

Zu berucksichtigen ist dabei, dass bei einer entsprechenden BelZ
wertung die jeweiligen Risiken unterschiedlich gewichtet werl
den. Die Gewichtung und Bewertung der Risiken erfolgen an@
hand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung. Dies bedeu
tet, dass sich die in einem Teilfonds enthaltenen Risiken tatsach@
lich starker auf die Wertentwicklung des Teilfonds niederschlal
gen koénnen, als dies durch die vorgenommene Einschatzung
zum Risikoprofil zum Ausdruck gebracht wird. Dies droht insbe@
sondere dann, wenn sich etwaige in einem Teilfonds enthaltene
Risiken starker niederschlagen, als dies in der Vergangenheit zu
beobachten war.

Darliber hinaus ist zu berticksichtigen, dass die Vergabe einer RisilZ
koklasse unter Beriicksichtigung der Risikofaktoren nach dem zu@
vor beschriebenen internen Modell bei Fonds bzw. Teilfonds mit
bestimmten Ausstattungsmerkmalen nicht sachgerecht ist. Vor
diesem Hintergrund werden Garantie- und wertgesicherte Fonds
bzw. Teilfonds mit einem maBigen Risiko klassifiziert.

Aus den zuvor genannten Griinden ist zu berticksichtigen,

dass sich sowohl die Gewichtung der einzelnen Risikofaktoren
als auch die Auspragungen fiir jeden Risikofaktor durch neue
Marktgegebenheiten im Zeitverlauf &ndern kénnen. Der Anlef
ger muss insofern damit rechnen, dass sich auch die Zugehof
rigkeit zu einer ausgewiesenen Risikoklasse &ndern kann. Dies
kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich durch die
neuen Marktgegebenheiten nachhaltig zeigt, dass die einzel@
nen Risikofaktoren anders zu gewichten oder zu bewerten
sind.

Durch den Ausweis einer Einschdatzung zum Risikoprofil eifd
nes Teilfonds kann daher keine Aussage Uber tatséchlich
eintretende Wertverluste oder Wertzuwiéchse getroffen
werden.

Sofern fir die Zuordnung eines Teilfonds zu einer Risikoklasse
nicht das zuvor beschriebene Standardmodell verwendet

wird, so wird das fir den Teilfonds abweichend hiervon veri2
wendete Modell in der Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick”
des Verkaufsprospekts unter dem Kapitel ,Risikoprofil des TeilE
fonds” néher beschrieben.

Unterschiede zwischen dem Risikoprofil im Verkaufsprospekt
und im Basisinformationsblatt

Im BIB fur den Teilfonds bzw. fur dessen Aktienklassen, welches
aufgrund der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. November
2014 Uber Basisinformationsblatter fir verpackte
Anlageprodukte fiir Kleinanleger und Versicherungsanlage
produkte (,PRIIPs-VO"), der Delegierten Verordnung (EU)
2017/653 der Kommission vom 8. Méarz 2017 zur Ergénzung der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (,DelVO zur PRIIPs- VO") und der
Delegierten Verordnung (EU) 2021/2268 der Kommission vom 6.
September 2021 zur Anderung der Delegierten Verordnung (EU)
2017/653 ab 1. Januar 2023 zusatzlich zu dem Verkaufsprospekt
zu erstellen ist, wird im Kapitel ,Welche Risiken bestehen und
was konnte ich im Gegenzug dafir bekommen” ein
Gesamtrisikoindikator ausgewiesen. Dieser Indikator umfasst
eine Reihe von Risikoklassen auf einer Skala der Ziffern 1 bis 7. Al
lein anhand der friheren Volatilitat erfolgt eine Einstufung auf
dieser Skala bzw. wird in Fallen, in denen eine solche Volatilitat
nicht berechnet werden kann, gemaf des Anhangs Il der DelVO
zur PRIIPs-VO pauschal ein Gesamtrisikoindikator von 6 oder 7
vergeben. Ist keine ausreichende Anteilspreishistorie vorhanden,
so ist die Volatilitdt anhand geeigneter Referenzwerte zu ermit@
teln. Der Indikator wird dariber hinaus ergénzt durch eine Beld
schreibung derjenigen Risiken, die wesentlich sind und nicht vom
Indikator angemessen erfasst werden.

Die in der Ubersicht ,Der Teilfonds im Uberblick” unter ,Risikol
profil des Teilfonds” ausgewiesene Einschdtzung zum Risikol
profil des Teilfonds ist nicht vergleichbar mit dem Ausweis uni
ter dem Kapitel ,Welche Risiken bestehen und was kénnte ich
im Gegenzug dafiir bekommen?” in den
Basisinformationsblattern ("BIBs"). Zudem kdnnen die dort anfl
gegebenen Erlduterungen zu weiteren Risiken, die die Einstul
fung nicht unmittelbar beeinflussen, aber trotzdem fiir den jel
weiligen Teilfonds bzw. die jeweilige Aktienklasse von Bedeul
tung sein konnen, von den im Verkaufsprospekt angegebef
nen Risikohinweisen abweichen.
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Wesentliche Unterschiede im Uberblick:

Im Gegensatz zu der verwendeten Skala 1 bis 7 im BIB beruht
die von der Verwaltungsgesellschaft im Verkaufsprospekt vorZ
genommene Einstufung auf insgesamt funf Risikoklassen.

StandardmaBig erfolgt von der Verwaltungsgesellschaft eine
Zuordnung zu einer Risikoklasse im Verkaufsprospekt auf BalZ
sis eines (Scoring-)Modells, bei dem bestimmte Risikofakto
ren eines Teilfonds berlcksichtigt werden. Die Gewichtung
und Bewertung dieser Risiken ist unterschiedlich und erfolgt
anhand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung. Eine
vom Standard abweichende Vergabe einer Risikoklasse ist moE
glich, wenn diese sachgerecht ist und hierauf gesondert hin@
gewiesen wird. Im BIB wird hingegen allein auf die Volatilitat
abgestellt.

Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise zur Ermitt
lung und Erlauterung des auszuweisenden Risikoprofils im
BIB und im Verkaufsprospekt weichen auch die auszuweisenl
den Risiken inhaltlich voneinander ab.

Datenschutz

Ausfihrliche Datenschutzhinweise sowie Informationen in Bezug
auf die Definition und den Umgang mit personenbezogenen Dal@
ten kénnen im Internet unter www.union-investment.com bzw.

der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.union-

investment.lu) in der Rubrik ,Datenschutz” (https://www.union-

investment.lu/datenschutzhinweise) eingesehen werden.
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Liste der Unterverwahrer bzw. Lagerstellen

AO Unicredit Bank

Attrax Financial Services S.A.

Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Bank Hapoalim B.M.

BNP Paribas Securities Services Athen Branch

BNP Paribas Securities Services Milano Branch

BNP Paribas Securities Services S.A. Australia Branch
Brown Brothers Harriman & Co

Ceskoslovenska Obchodni Banka AS

Citibank Canada

Citibank Europe plc Hungarian Branch Office
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Citibank NA London Branch

Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)
Clearstream Banking S.A. Luxembourg

Credit Suisse (Schweiz) AG

Deutsche Bank SAE

DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG

DZ PRIVATBANK S.A. Niederlassung Stuttgart
Euroclear Bank SA/NV

Euroclear Bank SA/NV w/lIrland

Euroclear Bank SA/NV w/Mexico Anleihen
Euroclear Bank SA/NV w/Peru

Hongkong & Shanghai Banking Corp Manila Branch
Hongkong & Shanghai Banking Corp Singapore Branch
Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd. Seoul Branch
HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

HSBC Bank Egypt S.A.E.

HSBC Bank Malaysia Berhad

HSBC Bank Middle East Ltd. Doha Branch

HSBC Bank Middle East Ltd. Dubai

HSBC Bank Middle East Ltd. Kuwait City Branch
HSBC Saudi Arabia

Islandsbanki HF.

MUFG Bank Ltd.

PT Bank HSBC Indonesia

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Raiffeisenbank International AG

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

SIX SIS AG

Skandinaviska Enskilda Banken

Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsinki Branch
Skandinaviska Enskilda Banken Copenhagen Branch
Skandinaviska Enskilda Banken Oslo Branch
Standard Chartered Bank (China) Ltd.

Standard Chartered Bank (HK) Ltd.

Standard Chartered Bank (Pakistan) Ltd.

Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd.

Standard Chartered Bank Colombo Branch
Standard Chartered Bank C6te D’Ivoire S.A.
Standard Chartered Bank Dhaka Branch

Standard Chartered Bank Ghana PLC

Standard Chartered Bank Johannesburg Branch

Standard Chartered Bank Kenya Ltd.
Standard Chartered Bank Mumbai Branch
Standard Chartered Bank Nigeria Ltd.
Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
Turk Ekonomi Bankasi AS

Unicredit Bank Austria AG

Unicredit Bank S.A.
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —

European Equities

Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Wahrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR A dis (Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR A in
EUR A dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
EUR | dis (Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR | in
EUR | dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
EUR S acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
EUR I acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
GBP |l acc

Vertrieb der Aktienklasse EUR | dis, EUR
S acc, EUR I accund GBP | acc

Anlageziel

Quoniam Funds Selection SICAV — European Equities (bis zum 30. November 2020 lautete der
Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds Selection SICAV — European Equities Dynamic

und bis zum 19. Februar 2012 lautete der Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds
Selection SICAV — European Equities Core)

Union Investment Luxembourg S.A.
Quoniam Asset Management GmbH
EUR

A0Q5L9 / LU0374936432

A12C7B / LU1120174377

A3ETON / LU2674669390

A4182L / LU3056067070

A4182Q /LU3056067153

AusschlieBlich institutionelle Kunden

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV — European Equities (der
JTeilfonds"”) ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen,
die zu einer Zusatzrendite gegenliber dem europdischen Aktienmarkt fuhrt.

Dabei werden fiir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfallung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 lber die Einrichtung eines

Funds Selection SICAV - European Equities sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu
den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds Quoniam Funds
Selection SICAV — European Equities im Anschluss an die Ubersichten ,Der Teilfonds im
Uberblick” enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fur diese Teilfonds ein VergleichsmafBstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaB Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des

Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
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Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermogen wird Gberwiegend angelegt in

a) voll eingezahlten Aktien und/oder Genussscheinen bzw. Genussrechten, die in einen
organisierten Markt nach §@ Abs. 11 des deutschen Gesetzes liber den Wertpapierhandel
oder gleichwertiger Vorschriften eines anderen Staates des EWR oder des Vereinigten
Konigreichs GroBbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Kénigreich nicht mehr
EU-Mitgliedstaat ist) einbezogen sind (organisierter Markt) und/oder

b) voll eingezahlten, an einer Borse in einem Staat auBerhalb des EWR zum amtlichen Handel
zugelassenen Aktien oder Genussscheinen bzw. Genussrechten.

Die unter a) genannten organisierten Markte sowie die unter b) genannten Bérsen mussen als
geregelte Markte im Sinne von Ziffer 1.1 a) bis d) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” gelten.

Daneben kann der Teilfonds in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen, Total Return Swaps, mit denen sowohl ein Long- als auch ein Short-Exposure
zu europadischen Aktien unterschiedlicher Marktkapitalisierung aufgebaut wird, und in
Indexzertifikate und Optionsscheine investieren, wobei Optionsscheine auf Wertpapiere nur
in geringem Umfang erworben werden diirfen.

Daruber hinaus wird das Teilfondsvermdgen angelegt in Bankguthaben und/oder
Geldmarktinstrumente in Wahrungen weltweit, die von als bonitdtsmaBig einwandfrei
geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitatsmaBig
einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden
dann erfullt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitdtsmaBig
einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

Die unter a) bzw. b) genannten Genussscheine und Genussrechte sowie die im
vorhergehenden Absatz genannten Indexzertifikate und Optionsscheine missen als
Wertpapiere gemaf Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten.

Die firr den Teilfonds erworbenen Wertpapiere werden tUberwiegend an europaischen
Wertpapierbdrsen oder anderen geregelten Markten in Europa, die anerkannt, fir das
Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemaB ist, gehandelt.

Eine Absicherung der Aktien ist grundséatzlich nicht vorgesehen und soll deshalb nur in
Ausnahmefallen erfolgen.

Der Teilfonds legt hochstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermégens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Der Teilfonds kann auch abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Ziffer 4 (Allgemeine Hinweise
zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten)
einsetzen.

Zusatzlich zu bericksichtigende Anlagegrundsatze:

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absatzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermégens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) angelegt werden, die nach diesem
Verkaufsprospekt flr den Teilfonds erworben werden kénnen.

Dabei kénnen die tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten von OGAW und anderen OGA,
soweit Anteile an diesen erwerbbar sind, beriicksichtigt werden.
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Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschafte

Risikoprofil des Teilfonds

Risikoprofil des typischen Investors

Wahrungs-Risiken fur Anleger der

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmaBstab (MSCI EUROPE) als Orientierung,
welcher in seiner Wertentwicklung Gbertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im
VergleichsmafBstab enthaltenen Vermégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 40% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 60% des
Teilfondsvermégens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschéafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschéafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermdégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte libertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermégens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall iberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefuhrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Rlckverkaufgeschéfte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Ruckkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der dritthdchsten von insgesamt funf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein erhéhtes Risiko auf.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps oder Techniken und Instrumente zur
effizienten Portfolioverwaltung (Wertpapierfinanzierungsgeschéafte) tatigen.

Die vorgenannten Geschafte konnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschéften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel , Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
Commitment Approach verwendet.

Der Teilfonds eignet sich fir Anleger, welche die Chancen einer Anlage in den breiten
europdischen Aktienmarkt nutzen méchten, fir erhdhte Ertragschancen auch erhdhte Risiken
in Kauf nehmen, ihr Kapital langfristig anlegen mochten, das Risiko subjektiver
Managementfehler ausschlieBen méchten oder Wert auf eine deckungsstockfahige
Aktienfondsanlage legen.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, welche einen sicheren Ertrag anstreben oder ihr
Kapital kurzfristig anlegen méchten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Eine Wahrungsabsicherung ist grundsatzlich nicht vorgesehen und soll deshalb nurin
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Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR S Ausnahmefillen erfolgen.
acc, EUR I acc und GBP | acc

Ausgabe und Riicknahme von Die an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen

Aktien Antrage fur die Ausgabe und Ricknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrage, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschéaftstag vor einem Handelstag

vorliegen.
Ausgabe- und Ricknahmepreis Ausgabe- und Riicknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.
von Aktien Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantrdgen kann der ermittelte Nettoinventarwert pro Aktie

fir die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage pro Aktie
um einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhdht oder verringert werden.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhangigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Hohe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Ertragsverwendung Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertrdge aus Zinsen und/oder Dividenden
Aktienklassen EUR A disund EUR I dis  abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Aktienklassen EUR S acc, EUR 1 accund Die ordentlichen Ertrédge aus Zinsen und/oder Dividenden abzuglich Kosten (,ordentliche
GBP | acc Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Verbriefung Globalurkunden
Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR S
acc, EUR I accund GBP | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie EUR@.000,00
der Klasse EUR A dis Am 10. November 2014 wurde ein Aktiensplit im Verhaltnis 1:10 durchgefihrt.
Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA.000,00
EUR | dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA 00,00
EUR S acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EUR 1.000,00
EURI acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse GBP 1.000,00
GBP | acc

Mindesterstanlagesumme Keine

Aktienklasse EUR A dis

Mindesterstanlagesumme EURM@.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse EUR | dis Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme EUR®00.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse EUR S acc Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse EUR | acc Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme GBP 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse GBP | acc Summen zu akzeptieren.

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Kosten, die vom Aktionéar zu tragen sind
Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor) Biszu 2 %

Kosten, die aus dem Teilfondsvermdgen
erstattet werden
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Verwaltungsvergltung

Die maximale Verwaltungsvergltung betrdgt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine

Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR S Verwaltungsvergltung von 1,2 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis, 0,60 % p.a. fur die

acc, EUR I accund GBP | acc

Pauschalvergiitung

Aktienklassen EUR | dis, EUR | acc und GBP | acc und 0,25% p.a. fir die Aktienklasse EUR S acc,
berechnet auf Basis des kalendertdglichen Netto-Teilfondsvermégens, erhoben.

Die maximale Pauschalverglitung betragt 0,2% p.a.; derzeit wird eine Pauschalverglitung von

Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR S 0,14 % p.a. fir die Aktienklasse EUR A dis sowie 0,12 % p.a. fur die Aktienklassen EUR | dis,

acc, EUR | accund GBP | acc

Taxe d “abonnement
Aktienklasse EUR A dis

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR | dis

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR S acc

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR | acc

Taxe d "abonnement
Aktienklasse GBP | acc

Grindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR S acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/Tag
der 1. Einzahlung Aktienklasse EUR | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/Tag
der 1. Einzahlung Aktienklasse GBP | acc

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Berichte

Dauer des Teilfonds
Boérsennotierung

Vertriebslander
Aktienklasse EUR A dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR | dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR S acc

Vertriebslander
Aktienklasse EUR | acc

Vertriebslander
Aktienklasse GBP | acc

Veroffentlichung Mémorial und RESA

EUR S acc, EUR | acc und GBP | acc erhoben.

Die Pauschalvergitung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermogens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,05 % p.a.

0,01 % p.a.

0,01 % p.a.

0,01 % p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008

9. September 2011

28. November 2014

4. Oktober 2023

21. Mai 2025

21. Mai 2025

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2010 — 30. September 2011

1. Halbjahresbericht: 31. Méarz 2012
1. Jahresbericht: 30. September 2011

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Nicht vorgesehen

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien
und Nordirland, Italien, Niederlande

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Vereinigtes Konigreich GroBbritannien und
Nordirland, Schweden, Norwegen, Finnland, Osterreich, Frankreich, Niederlande

GroB3herzogtum Luxemburg, Deutschland

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland,
Danemark, Frankreich, Niederlande

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien
und Nordirland
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(ab 2016)

—Satzung 7. Oktober 2008
29. April 2009
15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015
1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick - Quoniam Funds Selection SICAV -
Emerging Markets Equities MinRisk

Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Waéhrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR A dis (Anderung der

Aktienklassenbezeichnung von EUR A in

EUR A dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR | dis (Anderung der

Aktienklassenbezeichnung von EUR | in

EUR | dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse USD | acc (Anderung der

Aktienklassenbezeichnung von USD | in
USD I dis am 15. April 2016 und von USD

| dis in USD | acc am 25. Mai 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse GBP | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse CHF | acc

Quoniam Funds Selection SICAV — Emerging Markets Equities MinRisk

Union Investment Luxembourg S.A.

Quoniam Asset Management GmbH

EUR

A1CS27 /LU0489951870

A12C7C/LU1120174450

A2AGOY / LU1395298554

ATH8TF / LU0612194984

A4182J / LU3056067237

A4182N / U3056067310

Vertrieb der Aktienklassen EUR | dis, EUR AusschlieBlich institutionelle Kunden

l acc, USD | acc, GBP | acc und CHF | acc

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV — Emerging Markets Equities
MinRisk (der ,Teilfonds”) ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu
erreichen, die Uiber einen vollen Marktzyklus zu einer Zusatzrendite gegentber den Emerging
Markets Aktienmaérkten fuhrt.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel verfolgt, ein
benchmark-agnostisches Investment in Emerging Markets Aktien mit méglichst geringem
Gesamtrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Dabei wird ein deutlich geringeres
Gesamtrisiko im Vergleich zum VergleichsmaBstab MSCI Emerging Markets angestrebt. Ferner
wird das Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des
Vergleichsmafstabs zu tbertreffen.

Dabei werden fiir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erflllung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Funds Selection SICAV — Emerging Markets Equities MinRisk sind im Anhang ,Vorvertragliche
Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV — Emerging Markets Equities MinRisk im Anschluss an die
Ubersichten , Der Teilfonds im Uberblick” enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fur diese Teilfonds ein Vergleichsmafstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
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Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

Aktiver Managementansatz

Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaB Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermdégen wird vorwiegend international, einschlieBlich in Emerging Markets
Landern, angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie
daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American
Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts) von Unternehmen kénnen ebenfalls erworben
werden.

Die fur den Teilfonds erworbenen Wertpapiere werden an den Wertpapierborsen oder
anderen geregelten Markten, die anerkannt, fir das Publikum offen und deren
Funktionsweise ordnungsgemaB ist gehandelt. Soweit Bérsen der oben genannten Lander
derzeit nicht als regulierte Markte im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 gelten, sind Anlagen in diesen nicht regulierten Méarkten insgesamt auf 10 % des
Netto-Teilfondsvermdgens begrenzt.

Ebenso kann das Teilfondsvermdgen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente
angelegt werden, die gemanB Ziffer 1.1 des Kapitels ,,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”
von zulassigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von zulassigen
Emittenten begeben werden.

Der Teilfonds legt hochstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermégens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Der Teilfonds kann auch abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Ziffer 4 (Allgemeine Hinweise
zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten)
einsetzen.

Zusatzlich zu bericksichtigende Anlagegrundsatze:

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absatzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermogens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) angelegt werden, die nach diesem
Verkaufsprospekt fur den Teilfonds erworben werden kénnen.

Dabei kénnen die tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten von OGAW und anderen OGA,
soweit Anteile an diesen erwerbbar sind, beriicksichtigt werden.

Die Anlageentscheidungen fir den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Mérkte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
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Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Risikoprofil des Teilfonds

entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmaBstab (MSCI Emerging Markets) als
Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung Ubertroffen werden soll. Dabei wird nicht
versucht, die im VergleichsmaBstab enthaltenen Vermdégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment mit
geringerem Gesamtrisiko im Vergleich zum VergleichsmafBstab zu erreichen. Ferner wird das
Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des VergleichsmaBstabs zu
Ubertreffen.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermogens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird flir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Gbertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermdgens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefiihrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweithéchsten von insgesamt flinf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein hohes Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmarkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgféltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermdégensverfall der Aussteller eintreten.
Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zuséatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit Gber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Gberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Veranderungen, Wechselkursénderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und -riickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kdnnen. Ferner ist zu
bertcksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Landern einer geringeren 6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlussprifung nicht immer mit dem in Industrieldandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschéafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen

Der Teilfonds kann Gber das Shanghai-Hong Kong Stock Connect (,SHSC") Programm in
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Risikoprofil des typischen Investors

Wahrungs-Risiken fiir Anleger der
Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis, EUR |
acc, USD | acc, GBP | acc und CHF | acc

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung
Aktienklassen EUR A dis und EUR | dis

Aktienklassen EUR | acc, USD | acc, GBP |
accund CHF | acc

Verbriefung
Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis, EUR |
acc, USD | acc, GBP | acc und CHF | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der
Klasse EUR A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der
Klasse EUR I dis

bestimmte zulassige chinesische A-Aktien anlegen, was zusatzliche Clearing- und
Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschréankungen
der Investitionsmoglichkeiten mit sich bringen kann. Im Hinblick hierauf wird auf das Kapitel
LAllgemeine Risikohinweise” des Verkaufsprospektes verwiesen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps oder Techniken und Instrumente zur
effizienten Portfolioverwaltung (Wertpapierfinanzierungsgeschéafte) tatigen.

Die vorgenannten Geschéafte kénnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
Commitment Approach verwendet.

Der Teilfonds eignet sich fiir Anleger, welche die Chancen einer Anlage in die Emerging
Markets nutzen mochten, fur erhéhte Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen, ihr
Kapital langfristig anlegen méchten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, welche einen sicheren Ertrag anstreben oder ihr
Kapital kurzfristig anlegen méchten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Eine Wahrungsabsicherung ist grundséatzlich nicht vorgesehen und soll deshalb nurin
Ausnahmefallen erfolgen.

Die an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage flr die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrédge, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrdge, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Riicknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantragen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhdht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhdngigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionéare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Héhe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertrage aus Zinsen und/oder Dividenden
abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrdge”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kénnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden abzlglich Kosten (,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermoégen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

EUR@A .000,00
Am 10. November 2014 wurde ein Aktiensplit im Verhaltnis 1:10 durchgefihrt.

EUR@ .000,00

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EUR 1.000,00

EUR I acc
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Erster Ausgabepreis pro Aktie der
Klasse USD | acc (in USD denominiert)

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
GBP | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
CHF l acc

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse
EUR A dis

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse
EUR I dis und EUR | acc

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse USD | acc (in USD
denominiert)

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse
GBP | acc

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse CHF | acc

Verwabhrstelle
Kosten, die vom Aktionar zu tragen sind
Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen
erstattet werden

Verwaltungsvergitung
Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis, EUR |
acc, USD | acc, GBP | acc und CHF | acc

Pauschalvergiitung
Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis, EUR |
acc, USD | acc, GPB | acc und CHF l acc *)

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR A dis

Taxe d “abonnement
Aktienklassen EUR | dis, EUR | acc, USD |
acc, GPB | accund CHF | acc

Griindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
der Aktienklasse EUR A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
der Aktienklasse EUR | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/Tag
der 1. Einzahlung Aktienklasse EUR | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
der Aktienklasse USD | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/Tag
der 1. Einzahlung Aktienklasse GBP | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/

USD 1000,00
Am 10. November 2014 wurde ein Aktiensplit im Verhaltnis 1:10 durchgefihrt.

GBP 1.000,00

CHF 1.000,00

keine

EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

USD 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

GBP 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

CHF 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.

Bis zu 2 %

Die maximale Verwaltungsvergitung betragt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine
Verwaltungsvergltung von 1,50 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis und 0,75 % fur die
Aktienklassen EUR | dis, EUR | acc, USD | acc, GBP | acc und CHF | acc, berechnet auf Basis des
kalendertaglichen Netto-Teilfondsvermdgens, erhoben.

Die maximale Pauschalvergltung betrégt 0,2% p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergltung von
0,17 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis und 0,15 % p.a. fur die Aktienklassen EUR I dis, EUR |
acc, USD | acc, GBP | acc und CHF | acc erhoben.

Die Pauschalvergttung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermdgens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,05 % p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008
3. Mai 2010

28. November 2014

15. April 2016

31. Méarz 2011

21. Mai 2025

Wird noch festgelegt
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Tag der 1. Einzahlung
der Aktienklasse CHF | acc

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Berichte

Dauer des Teilfonds
Bérsennotierung

Vertriebslander der Aktienklasse

EUR A dis

Vertriebslander der Aktienklasse

EUR | dis

Vertriebslander der Aktienklasse EUR |
acc

Vertriebslander der Aktienklasse

USD | acc

Vertriebslander der Aktienklasse GBP |
acc

Vertriebslander der Aktienklasse CHF |
acc

Veroffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2009 - 30. September 2010

1. Halbjahresbericht:31. Marz 2011
1. Jahresbericht:30. September 2010

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Nicht vorgesehen

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich, Finnland, Frankreich, Vereinigtes
Konigreich GroBbritannien und Nordirland, Niederlande, Norwegen, Schweiz

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich, Finnland, Frankreich, Vereinigtes
Konigreich GroBbritannien und Nordirland, Niederlande, Norwegen, Schweiz

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich, Finnland, Frankreich, Vereinigtes
Konigreich GroBbritannien und Nordirland, Niederlande, Norwegen, Schweiz

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien
und Nordirland

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26.Juni 2015

1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —
Global Equities MinRisk

Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Waéhrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR hedged A dis
(Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR
hedged A in EUR hedged A dis am
15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR hedged | dis
(Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR
hedged | in EUR hedged I dis am 15.
April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse USD | acc

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk
Union Investment Luxembourg S.A.

Quoniam Asset Management GmbH

EUR

A1CS26 / LU0489951797

A12C7E / LU1120174617

A2AQQS /LU1481644281

Vertrieb der Aktienklassen EUR hedged I AusschlieBlich institutionelle Kunden

dis und USD | acc

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk (der
,Teilfonds”) ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen,
die Uber einen vollen Marktzyklus zu einer Zusatzrendite gegeniiber dem weltweiten
Aktienmarkt fihrt.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel verfolgt, ein
benchmark-agnostisches Investment in globalen Aktien mit méglichst geringem Gesamtrisiko
zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Dabei wird ein deutlich geringeres Gesamtrisiko im
Vergleich zum VergleichsmaBstab MSCl World angestrebt. Ferner wird das Ziel verfolgt, auf
risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des VergleichsmaBstabs zu tbertreffen.

Dabei werden fur den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine zuklinftige Wertentwicklung zuldasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 tiber die Einrichtung eines

Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk sind im Anhang ,Vorvertragliche
Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV — Global Equities MinRisk im Anschluss an die Ubersichten
,Der Teilfonds im Uberblick” enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fiir diese Teilfonds ein VergleichsmaBstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Abséatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaB Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung"”) des
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Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und

Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung")

Anlagepolitik

Aktiver Managementansatz

2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EVU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermdgen wird vorwiegend international, einschlieBlich in Emerging Markets
Landern, angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie
daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American
Deposit Receipts oder Global Deposit Receipts) von Unternehmen kénnen ebenfalls erworben
werden.

Die fur den Teilfonds erworbenen Wertpapiere werden an den Wertpapierborsen oder
anderen geregelten Markten, die anerkannt, fir das Publikum offen und deren
Funktionsweise ordnungsgeman ist gehandelt. Soweit Borsen der oben genannten Lander
derzeit nicht als regulierte Markte im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 gelten, sind Anlagen in diesen nicht regulierten Mérkten insgesamt auf 10 % des
Netto-Teilfondsvermégens begrenzt.

Ebenso kann das Teilfondsvermoégen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente
angelegt werden, die gemaRB Ziffer 1.1 des Kapitels ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”
von zuldssigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von zulassigen
Emittenten begeben werden.

Der Teilfonds legt hochstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermégens in andere Organismen
flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen flir gemeinsame
Anlagen gemaB ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Der Teilfonds kann auch abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Ziffer 4 des Kapitels
+Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” (Allgemeine Hinweise zu Derivaten,
Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten) einsetzen.

Zusétzlich zu berlcksichtigende Anlagegrundsatze:

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absatzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermdgens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) angelegt werden, die nach diesem
Verkaufsprospekt fur den Teilfonds erworben werden kénnen.

Dabei konnen die tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten von OGAW und anderen OGA,
soweit Anteile an diesen erwerbbar sind, bertcksichtigt werden.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen lGber Unternehmen und Mérkte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fiir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmaBstab (MSCI WORLD) als Orientierung, welcher
in seiner Wertentwicklung Gbertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im
VergleichsmaBstab enthaltenen Vermégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
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Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéafte

Risikoprofil des Teilfonds

investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment mit
geringerem Gesamtrisiko im Vergleich zum VergleichsmaBstab zu erreichen. Ferner wird das
Ziel verfolgt, auf risikoadjustierter Basis die Wertentwicklung des VergleichsmaBstabs zu
Ubertreffen.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermégens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschéafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschéfte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermogens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte libertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermdgens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefuhrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschéafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Rlckverkaufgeschéfte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Ruckkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der dritthdchsten von insgesamt funf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein erhéhtes Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmérkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.
Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zusatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit tiber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen.

Emerging Markets sind eher Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und
einem daraus resultierenden langerfristig Gberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie
entsprechendem Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Veranderungen, Wechselkursanderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und -rickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu
beriicksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Landern einer geringeren &6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlussprifung nicht immer mit dem in Industrielandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschafte konnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
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Risikoprofil des typischen Investors

Wahrungs-Risiken fur Anleger der
Aktienklassen EUR hedged A dis und
EUR hedged | dis

Wahrungs-Risiken fiir Anleger der
Aktienklasse USD | acc
Wahrungs-Risiken (gilt far alle
Aktienklassen)

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung
Aktienklassen EUR hedged A dis und
EUR hedged | dis

Aktienklasse USD | acc

Verbriefung

4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
Commitment Approach verwendet.

Der Teilfonds eignet sich fiir Anleger, welche die Chancen einer Anlage in den weltweiten
Aktienmarkt (einschlieBlich der Emerging Markets Lander) nutzen mochten, fir hohe
Ertragschancen auch erhohte Risiken in Kauf nehmen und ihr Kapital langfristig anlegen
mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, welche einen sicheren Ertrag anstreben oder ihr
Kapital kurzfristig anlegen méchten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Die Vermobgensgegenstande des Teilfonds lauten auf Wahrungen weltweit. Daraus
resultierende Fremdwahrungsrisiken werden weitgehend gegen die entsprechenden
Aktienklassenwahrungen EUR abgesichert.

Die Vermogensgegenstande des Teilfonds lauten auf Wahrungen weltweit. Daraus
resultierende Fremdwahrungsrisiken werden nicht abgesichert.

Durch den Einsatz von Finanz- bzw. Devisenterminkontrakten fir nur eine Aktienklasse
kénnen Kontrahentenrisiken und operationelle Risiken auch fir die Anleger in den anderen
Aktienklassen des Teilfonds entstehen. Es kann aber auch dazu fuhren, dass die Anleger der
abgesicherten Aktienklassen von einer wahrungsbedingten Wertsteigerung der
Vermogensgegenstande des Teilfonds bzw. der nicht abgesicherten Aktienklassen nicht
profitieren. Die Wahrungsabsicherung kann unter Umsténden erst nachtréglich erfolgen bzw.
angepasst werden, so dass sie sich erst zu einem spateren Zeitpunkt in dem Nettovermdgen
der abgesicherten Aktienklassen darstellt. Die Durchfiihrung der Absicherung ist mit
Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die
Absicherung die Wahrungsschwankungen jederzeit vollstandig reduziert werden.

Die an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage flr die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrédge, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantragen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhéht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhéngigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Héhe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kdnnen die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden
abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden abzlglich Kosten (,,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA .000,00

EUR hedged A dis

Am 10. November 2014 wurde ein Aktiensplit im Verhaltnis 1:10 durchgefihrt.

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA.000,00

EUR hedged | dis
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Erster Ausgabepreis pro Aktie
der Aktienklasse USD | acc

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse

EUR hedged A dis

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse

EUR hedged | dis

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse

USD | acc

Verwahrstelle

Kosten, die vom Aktionar zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermdgen

erstattet werden

Verwaltungsvergitung
Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR
hedged | dis und USD | acc

Pauschalvergiitung
Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR
hedged | dis und USD | acc *)

USD 1.000,00

keine

EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

USD 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.

Biszu 2 %

Die maximale Verwaltungsvergltung betrégt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine
Verwaltungsvergltung von 1,0 % p.a. fir die Aktienklasse EUR hedged A dis, 0,60 % p.a. fir
die Aktienklasse EUR hedged | dis und 0,60 % p.a. fur die Aktienklasse USD | acc, berechnet
auf Basis des kalendertaglichen Netto-Teilfondsvermdgens, erhoben.

Die maximale Pauschalverglitung betrégt 0,2 % p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergiitung von
0,14 % p.a. fur die Aktienklasse EUR hedged A dis und 0,12 % p.a. fir die Aktienklassen EUR
hedged | dis und USD | acc erhoben.

Die Pauschalvergttung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermodgens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

Taxe d “abonnement 0,05 % p.a.
Aktienklasse EUR hedged A dis
Taxe d "abonnement 0,01 % p.a.

Aktienklassen EUR hedged | dis und USD
| acc

5. September 2008
9. August 2010

Griindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 28. November 2014
Tag der 1. Einzahlung

Aktienklasse EUR hedged | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 23. Dezember 2016
Tag der 1. Einzahlung

Aktienklasse USD | acc
1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2009 — 30. September 2010

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Dauer des Teilfonds Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

1. Halbjahresbericht: 31. Marz 2011
1. Jahresbericht: 30. September 2010

Berichte

Vertriebslander GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Konigreich GroBbritannien

Aktienklasse EUR hedged A dis und Nordirland, Norwegen

Vertriebslander GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien

Aktienklasse EUR hedged | dis und Nordirland, Norwegen, Osterreich

Vertriebslander GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland

Aktienklasse USD | acc

Veroffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)
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- Satzung 7. Oktober 2008
29. April 2009
15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015
1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —
Global Credit MinRisk

Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Wahrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
EUR hedged A dis (Anderung der

Aktienklassenbezeichnung von EUR A in

EUR A dis am 15. April 2016 und von
EUR A dis in EUR hedged A dis am 4.
Oktober 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR hedged | dis
(Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR | in

EUR | dis am 15. April 2016 und von EUR

I dis in EUR hedged | dis am 4. Oktober
2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
USD hedged I dis (Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von USD
hedged | acc in USD hedged I dis am 21.
Mai 2025)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code Aktienklasse
CHF hedged | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse CHF hedged A acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR hedged | acc

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk
(bis zum 27. November 2014 lautete der Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds Selection
SICAV - Euro Fixed Income MinRisk)

Union Investment Luxembourg S.A.
Quoniam Asset Management GmbH
EUR

A1CS24 /1LU0489951441

A12C7F / LU1120174708

A2DMCC/ LU1565453252

A2DMKA / LU1573954911

A2DW?2N / LU1679511045

LU2250014052 / A2QGNW

Vertrieb der Aktienklassen EUR hedged | AusschlieBlich institutionelle Kunden

dis, USD hedged I dis, CHF hedged | acc
und EUR hedged | acc

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk (der
. Teilfonds”) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, eine hohe
absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem
Abschreibungsrisiko zu erreichen. Dabei werden fiir den Teilfonds Nachhaltigkeitskriterien bei
der Investition seiner Mittel zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zuldasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk sind im Anhang ,Vorvertragliche
Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV — Global Credit MinRisk im Anschluss an die Ubersichten ,Der
Teilfonds im Uberblick” enthalten.
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Erfillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 tiber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung")

Anlagepolitik

Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fiir diese Teilfonds ein VergleichsmaBstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaf Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kédnnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermdgen wird Gberwiegend in fest- und variabel verzinsliche
Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Anleihen supranationaler Aussteller
weltweit, einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, investiert.

Darliber hinaus wird das Teilfondsvermdgen angelegt in Bankguthaben und/oder
Geldmarktinstrumente in Wahrungen weltweit, die gemaB Ziffer 1.1 des Kapitels ,Allgemeine
Richtlinien der Anlagepolitik” von zuladssigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen
oder von zuldssigen Emittenten begeben werden.

Auch kénnen firr den Teilfonds daneben alle anderen gesetzlich zuldssigen Werte erworben
und abgeleitete Finanzinstrumente gemanB Ziffer 4. des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” eingesetzt werden, insbesondere auch die in Ziffer 4.8 aufgefihrten Techniken
und Instrumente zum Management von Kreditrisiken.

Der Teilfonds legt héchstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermdgens in andere Organismen
flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen flir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Giber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fur einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf
der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird
zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen
Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen
(Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem
benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Renteninvestment angestrebt.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermégens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermégens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
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Risikoprofil des Teilfonds

Risikoprofil des typischen Investors

Pensionsgeschéafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermdégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Gibertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermégens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall iberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefihrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Rlckverkaufgeschéfte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Ruckkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweitniedrigsten von insgesamt flinf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein maBiges Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmarkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.
Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zusatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit tiber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Verdnderungen, Wechselkursanderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und -riickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu
beriicksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Landern einer geringeren &6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlussprifung nicht immer mit dem in Industrielandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschafte konnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”,
Ziffer 4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie
Techniken und Instrumenten”, sowie auf das Kapitel ,, Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehorige Referenzportfolio ist ICE BofA 1-5 Year
Global Corporate Index (Vergleichsvermégen).

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller
relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 380 % des Fondsvolumens geschéatzt.

Der Teilfonds eignet sich fir Anleger, die die Chancen einer Anlage in globalen Renten,
einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, nutzen méchten,
zwischenzeitlich maBige Risiken akzeptieren und ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen
mochten.
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Wahrungs-Risiken fur Anleger der
Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR
hedged | dis, USD hedged | dis, CHF

hedged A acc, CHF hedged | acc und EUR

hedged | acc

Wahrungs-Risiken (gilt fir alle
Aktienklassen)

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung Aktienklassen EUR
hedged A dis, EUR hedged | dis und USD
hedged | dis

Aktienklassen CHF hedged A acc, CHF
hedged | acc und EUR hedged | acc

Verbriefung

Erster Ausgabepreis pro Aktie
der Klasse hedged EUR A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie
der Klasse EUR hedged | dis

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, die ihr Kapital kurzfristig anlegen méchten.
Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Die Vermoégensgegenstande des Teilfonds lauten auf Wahrungen weltweit. Daraus
resultierende Fremdwahrungsrisiken werden weitgehend gegen die entsprechenden
Aktienklassenwahrungen EUR, USD bzw. CHF abgesichert.

Durch den Einsatz von Finanz- bzw. Devisenterminkontrakten fir nur eine Aktienklasse
kénnen Kontrahentenrisiken und operationelle Risiken auch fir die Anleger in den anderen
Aktienklassen des Teilfonds entstehen. Es kann aber auch dazu fuhren, dass die Anleger der
abgesicherten Aktienklassen von einer wahrungsbedingten Wertsteigerung der
Vermogensgegenstande des Teilfonds bzw. der nicht abgesicherten Aktienklassen nicht
profitieren. Die Wahrungsabsicherung kann unter Umstanden erst nachtréglich erfolgen bzw.
angepasst werden, so dass sie sich erst zu einem spateren Zeitpunkt in dem Nettovermdgen
der abgesicherten Aktienklassen darstellt. Die Durchfiihrung der Absicherung ist mit
Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die
Absicherung die Wahrungsschwankungen jederzeit vollstandig reduziert werden.

Die an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage flr die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrédge, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantragen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fr
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erh6ht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhdngigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionéare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Héhe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kdnnen die ordentlichen Ertrédge aus Zinsen und/oder Dividenden
abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrdge”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kénnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.
Die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden abzlglich Kosten (,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermoégen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

EUR@.000,00
Am 10. November 2014 wurde ein Aktiensplit im Verhaltnis 1:10 durchgefihrt.

EURM@.000,00

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse USD 1.000,00

USD hedged I dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse CHF 100,00

CHF hedged A acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse CHF 1.000,00

CHF hedged | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EUR 1.000,00

EUR hedged | acc

Mindesterstanlagesumme

Keine
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Aktienklassen EUR hedged A dis und
CHF hedged A acc

Mindesterstanlagesumme EURM@.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse EUR hedged | dis Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse USD 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
USD hedged I dis Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse CHF 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
CHF hedged I acc Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
EUR hedged | acc Summen zu akzeptieren.

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Kosten, die vom Aktionar zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor) Bis zu 2,0 %

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen

erstattet werden

Verwaltungsvergltung Die maximale Verwaltungsvergltung betrdgt 1,5 % p.a.; derzeit wird eine

Aktienklassen EUR hedged A dis, EUR  Verwaltungsvergitung von 0,35 % p.a. fur die Aktienklassen EUR hedged A dis und CHF
hedged | dis, USD hedged I dis, CHF hedged A acc sowie 0,25 % p.a. flr die Aktienklasse EUR hedged | dis, USD hedged | dis, CHF
hedged A acc, CHF hedged | acc und EURhedged | acc und EUR hedged | acc berechnet auf Basis des kalendertaglichen

hedged | acc Netto-Teilfondsvermogens, erhoben.

Pauschalvergiitung Die maximale Pauschalverglitung betragt 0,2 % p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergiitung von

Aktienklassen EUR hedged Adis, EUR 0,11 % p.a. fur die Aktienklassen EUR hedged A dis und CHF hedged A acc und 0,09 % p.a. fur

hedged | dis, USD hedged I dis, CHF die Aktienklassen EUR hedged | dis, USD hedged | dis, CHF hedged | acc und EUR hedged | acc

hedged A acc, CHF hedged | acc und EURerhoben.

hedged | acc *) Die Pauschalvergitung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermdgens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

Taxe d "abonnement 0,05@% p.a.
Aktienklassen EUR hedged A dis und
CHF hedged A acc

Taxe d "abonnement 0,01 % p.a.
Aktienklassen EUR hedged I dis, USD

hedged | dis, CHF hedged | acc und EUR

hedged | acc

Grindung der Gesellschaft 5. September 2008

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 12. April 2010
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 28. November 2014
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 31. Mérz 2017
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse USD hedged I dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 15. September 2017
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse CHF hedged | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 15. September 2017
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse CHF hedged A acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 1. Dezember 2020
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged | acc
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Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wurde

Dauer des Teilfonds

Berichte

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged A dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged | dis

Vertriebslander
Aktienklasse USD hedged I dis

Vertriebslander
Aktienklasse CHF hedged A acc

Vertriebslander
Aktienklasse CHF hedged | acc

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged | acc

Veroffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

—Satzung

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2009 — 30. September 2010

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

1. Halbjahresbericht: 31. Marz 2011

1. Jahresbericht: 30. September 2010

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Vereinigtes Konigreich
GroBbritannien und Nordirland

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien

und Nordirland, Ddnemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Frankreich, Osterreich

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26.Juni 2015

1. April 2021

*)im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —

Euro Credit

Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Wahrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR A

dis (Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR A in
EUR A dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR | dis (Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR | in
EUR | dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR | acc

Vertrieb der Aktienklassen EUR | dis und
EUR I acc

Anlageziel

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit
(bis zum 27. November 2014 lautete der Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds Selection
SICAV - Euro Fixed Income Credit)

Union Investment Luxembourg S.A.
Quoniam Asset Management GmbH
EUR

AOQ5MA /LU0374936515

A12C7G /LU1120174880

A2JLSQ /LU1820073580

AusschlieBlich institutionelle Kunden

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit (der , Teilfonds”) ist es,
unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer
Zusatzrendite gegenliber dem européischen Markt von Unternehmensanleihen fuhrt.

Dabei werden fir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 tiber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

Funds Selection SICAV — Euro Credit sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in
Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds Quoniam Funds
Selection SICAV — Euro Credit im Anschluss an die Ubersichten ,Der Teilfonds im Uberblick”
enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fiir diese Teilfonds ein VergleichsmaBstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaR Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
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Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschafte

(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EVU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermdgen wird Gberwiegend in fest- und variabel verzinsliche
Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Anleihen supranationaler Aussteller
weltweit, einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, investiert.

Dariber hinaus wird das Teilfondsvermdgen angelegt in Bankguthaben und/oder
Geldmarktinstrumente in Wahrungen weltweit, die von als bonitatsmaBig einwandfrei
geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitatsmaBig
einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden
dann erfillt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitdtsmaBig
einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

Zudem konnen fur den Teilfonds alle anderen gesetzlich zuldssigen Werte erworben und
abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Kapitel ,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”
Ziffer 4 (,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie
Techniken und Instrumenten”) eingesetzt werden, insbesondere auch die in Ziffer 4.8
aufgefuhrten Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken.

Der Teilfonds legt hochstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermdgens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmafBstab (iBoxx EUR Corporates) als Orientierung,
welcher in seiner Wertentwicklung Gbertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im
Vergleichsmafstab enthaltenen Vermégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermégens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschéfte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschéafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermdégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte libertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermégens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall berschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefuhrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine

64



Risikoprofil des Teilfonds

Risikoprofil des typischen Investors

Wahrungs-Risiken fiir den
Euro-Anleger

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweitniedrigsten von insgesamt finf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein maBiges Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalméarkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.
Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenldnder) sind zusé&tzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit Gber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Veranderungen, Wechselkursanderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und —rickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu
bertcksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Léandern einer geringeren 6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlusspriifung nicht immer mit dem in Industrielandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erflllung vorsehen. Hierdurch kénnen zuséatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschafte konnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschéften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehorige Referenzportfolio ist Markit iBoxx EUR
Corporates Index.

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller
relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 310 % des Fondsvolumens geschatzt.

Der Teilfonds eignet sich fiir Anleger, die die Chancen einer Anlage in europaischen Renten,
einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, nutzen méchten,
zwischenzeitlich méaBige Risiken akzeptieren und ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen
mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, die ihr Kapital kurzfristig anlegen méchten.
Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Die fir den Teilfonds erworbenen Vermdgenswerte lauten groBtenteils auf Euro. Andere
Wahrungen werden nur in geringem MaBe erworben.

Die aus den Fremdwahrungspositionen resultierenden Wahrungsrisiken werden weitgehend
wahrungsgesichert.

Die an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrége fiir die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantréage, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
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Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung
Aktienklassen EUR A dis und EUR | dis

Aktienklasse EUR | acc

Verbriefung

Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis und
EUR I acc

Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantragen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erh6ht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhdngigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionéare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Héhe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kdnnen die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden
abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kénnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden abzlglich Kosten (,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA.000,00

EUR A dis

Am 10. November 2014 wurde ein Aktiensplit im Verhaltnis 1:10 durchgefihrt.

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA .000,00

EUR | dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EUR 1.000,00

EUR I acc

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR A dis

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR | dis

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR | acc

Verwahrstelle

Kosten, die vom Aktionér zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen
erstattet werden

Verwaltungsvergitung
Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis und
EUR | acc

Pauschalvergiitung
Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis und
EUR | acc

Taxe d “abonnement
Aktienklasse EUR A dis

Taxe d "abonnement
Aktienklassen EUR | dis und EUR | acc

Grindung der Gesellschaft
Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/

Keine

EURMA .000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.

Bis zu 2,0 %

Die maximale Verwaltungsvergltung betragt 1,5 % p.a.; derzeit wird eine
Verwaltungsvergltung von 0,35 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis und 0,25 % p.a. fir die
Aktienklassen EUR | dis und EUR | acc, berechnet auf Basis des kalendertaglichen
Netto-Teilfondsvermogens, erhoben.

Die maximale Pauschalverglitung betrégt 0,2 % p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergiitung von
0,11 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis sowie 0,09 % p.a. fur die Aktienklassen EUR | dis und
EUR I acc erhoben.

Die Pauschalvergttung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermdgens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,05@% p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008
25. Marz 2009
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Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ 28. November 2014
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ Tag 1. Juni 2018
der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR | acc

Rechnungsjahr 1. Oktober — 30. September

Erstes Rechnungsjahr, in welchem Griindungstag — 30. September 2009
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wurde

Dauer des Teilfonds Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Berichte 1. Halbjahresbericht: 31. Marz 2009
1. Jahresbericht: 30. September 2009
Vertriebslander GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien
Aktienklasse EUR A dis und Nordirland
Vertriebslander GroB3herzogtum Luxemburg, Deutschland, Vereinigtes Kénigreich GroBbritannien und
Aktienklasse EUR | dis Nordirland, Norwegen, Frankreich
Vertriebslander GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Niederlande, Frankreich

Aktienklasse EUR | acc

Ver6ffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung 7. Oktober 2008
29. April 2009
15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015
1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick - Quoniam Funds Selection SICAV -
Global High Yield MinRisk

Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV — Global High Yield MinRisk
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.

Anlageverwalter Quoniam Asset Management GmbH

Wahrung usb

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A2AQQU / LU1481644448

Aktienklasse EUR hedged A dis

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A12C7Q / LU1120175770

Aktienklasse EUR hedged | dis

(Anderung der

Aktienklassenbezeichnung EUR hedged |
in EUR hedged | dis am 15. April 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A2AN17 / LU1525535875
Aktienklasse USD hedged | acc
WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A3ET9D / LU2675204296

Aktienklasse CHF hedged | acc

Vertrieb der Aktienklassen EUR hedged | AusschlieBlich institutionelle Kunden
dis, USD hedged | acc und CHF hedged |
acc

Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk (der
LTeilfonds"”) ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt, eine hohe
absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig méglichst geringem
Abschreibungsrisiko zu erreichen.

Dabei werden fir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 derVO  Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk sind im Anhang ,Vorvertragliche

(EU) 2019/2088 Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und

(,Offenlegungsverordnung”) Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV — Global High Yield MinRisk im Anschluss an die Ubersichten
.Der Teilfonds im Uberblick” enthalten.

Erfillung 6kologischer und/oder Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
sozialer Merkmale durch Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fur diese Teilfonds ein VergleichsmafBstab
Auslagerungsunternehmen verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen

Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Angabe gemaB Verordnung (EU) Informationen zu der Angabe gemaR Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
2020/852 tiber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und

Investitionen 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
(,Taxonomie-Verordnung”) genannten Finanzprodukten” enthalten.
Anlagepolitik Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der

Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088

68



Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EVU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermdgen in fest- und variabel verzinsliche
Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Anleihen supranationaler Aussteller
weltweit, einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, investiert. Dabei wird
schwerpunktmaBig in Anleihen mit einem Rating von BB+ bis B- investiert.

Unbeschadet des Vorstehenden kann das Teilfondsvermdgen bis zu 100 % in Bankguthaben
und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden, die gemaB Ziffer 1.1 des Kapitels
+Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” von zuldssigen Kreditinstituten als Bankeinlagen
angenommen oder von zuldssigen Emittenten begeben werden.

Auch kénnen fir den Teilfonds daneben alle anderen gesetzlich zuldssigen Werte erworben
und abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Ziffer 4. des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” eingesetzt werden, insbesondere auch die in Ziffer 4.8 aufgefiihrten Techniken
und Instrumente zum Management von Kreditrisiken.

Der Teilfonds legt héchstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermdgens in andere Organismen
flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen flir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fur einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmafstab (ICE BofA Global High Yield BB-B Index)
als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung tGbertroffen werden soll. Dabei wird nicht
versucht, die im VergleichsmaBstab enthaltenen Vermégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.

Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, ein Investment in
globalen Unternehmensanleihen mit einem hohen Diversifikationsgrad, bei Fokussierung auf
attraktive Segmente des High-Yield Creditmarktes mit méglichst geringem Gesamtrisiko zu
erreichen.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermogens Gegenstand solcher Geschéafte sein.

Pensionsgeschéafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschéfte abschlieBen. Hierbei kdnnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Gbertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermogens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefiihrt.
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Risikoprofil des Teilfonds

Risikoprofil des typischen Investors

Waéhrungs-Risiken fiir Anleger der
Aktienklassen EUR hedged A dis und
EUR hedged | dis, USD hedged I acc und
CHF hedged | acc

Wahrungs-Risiken (gilt fir alle
Aktienklassen)

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der dritthdchsten von insgesamt finf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein erhohtes Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmarkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgféltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.

Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zuséatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit Gber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Veranderungen, Wechselkursénderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und —riickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu
berlcksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Landern einer geringeren 6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlusspriifung nicht immer mit dem in Industrieldandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschéafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschéfte kdnnen auch zum Zweck der Absicherung getéatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”,
Ziffer 4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie
Techniken und Instrumenten”, sowie auf das Kapitel ,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehdrige Referenzportfolio ist ICE BofA Global High
Yield BB-B (Vergleichsvermdgen).

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller
relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 200 % des Fondsvolumens geschatzt.

Der Teilfonds eignet sich fuir Anleger, die die Chancen einer Anlage in globalen High Yield
Renten, einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, nutzen méchten,
zwischenzeitlich erh6hte Risiken akzeptieren und ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen
mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht flr Anleger, die ihr Kapital kurzfristig anlegen mochten.
Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Die Vermogensgegenstande des Teilfonds lauten auf Wahrungen weltweit. Daraus
resultierende Fremdwahrungsrisiken werden weitgehend gegen die
Aktienklassenwahrungen EUR, USD bzw. CHF abgesichert.

Durch den Einsatz von Finanz- bzw. Devisenterminkontrakten fiir nur eine Aktienklasse
konnen Kontrahentenrisiken und operationelle Risiken auch fir die Anleger in den anderen
Aktienklassen des Teilfonds entstehen. Es kann aber auch dazu fuhren, dass die Anleger der
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Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung Aktienklassen EUR
hedged A dis und EUR hedged | dis

Ertragsverwendung Aktienklasse USD
hedged | acc und CHF hedged | acc

Verbriefung

Erster Ausgabepreis pro Aktie
Aktienklasse EUR hedged A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie
Aktienklasse EUR hedged | dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
USD hedged | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
CHF hedged I acc

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse
EUR hedged A dis

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR hedged |

dis

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse
USD hedged | acc

Mindesterstanlagesumme Aktienklasse
CHF hedged | acc

Verwahrstelle
Kosten, die vom Aktionar zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen
erstattet werden

abgesicherten Aktienklassen von einer wahrungsbedingten Wertsteigerung der
Vermogensgegenstande des Teilfonds bzw.der nicht abgesicherten Aktienklassen nicht
profitieren. Die Wahrungsabsicherung kann unter Umstanden erst nachtraglich erfolgen bzw.
angepasst werden, so dass sie sich erst zu einem spateren Zeitpunkt in dem Nettovermdgen
der abgesicherten Aktienklassen darstellt. Die Durchfiihrung der Absicherung ist mit
Ineffizienzen verbunden. Aus diesem Grund kann nicht garantiert werden, dass durch die
Absicherung die Wahrungsschwankungen jederzeit vollstandig reduziert werden.

Die an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrége fiir die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrage, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antrdgen, die der Gesellschaft einen Geschéaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantrdgen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie flr
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhoht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhangigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Hohe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden
abziglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Die ordentlichen Ertrage aus Zinsen und/oder Dividenden abzlglich Kosten (,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

EUR 100,00

EURM@ .000,00

uUsD 1.000,00

CHF 1.000,00

keine

EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

USD 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

CHF 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.

Bis zu 2,0 %
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Verwaltungsvergitung Aktienklassen

Die maximale Verwaltungsvergltung betrdgt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine

EUR hedged A dis, EUR hedged | dis, USD Verwaltungsvergiitung von 0,75 % p.a. fur die Aktienklasse EUR hedged A dis, 0,6 % p.a. fur
die Aktienklassen EUR hedged | dis und USD hedged | acc und 0,4% p.a. fur die Aktienklasse

hedged | acc und CHF hedged | acc

Pauschalvergiitung

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR hedged A dis

Taxe d "abonnement
Aktienklassen EUR hedged | dis, USD
hedged | acc und CHF hedged | acc

Grindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/Tag

der 1. Einzahlung Aktienklasse EUR
hedged A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/Tag

der 1. Einzahlung Aktienklasse EUR
hedged | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse USD hedged | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse CHF hedged | acc

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Berichte

Dauer des Teilfonds
Vertriebslander Aktienklasse EUR
hedged A dis

Vertriebslander

Aktienklasse EUR hedged | dis
Vertriebslander Aktienklasse USD
hedged | acc

Vertriebslander Aktienklasse CHF
hedged | acc

Veroffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen

CHF hedged I acc, berechnet auf Basis des kalendertédglichen Netto-Teilfondsvermégens,

erhoben.

Die maximale Pauschalverglitung betragt 0,2% p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergltung von
0,11 % p.a. fur die Aktienklasse EUR hedged A dis und 0,09 % p.a. fir die Aktienklassen EUR

hedged | dis, USD hedged | acc und CHF hedged | acc erhoben.
Die Pauschalvergltung wird auf Basis des kalendertdglichen Nettovermégens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des

Folgemonats zahlbar.

0,05 % p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008
4. Oktober 2016

15. Juni 2016

23. Dezember 2016

4. Oktober 2023

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2015 — 30. September 2016

1. Halbjahresbericht: 31. Méarz 2017
1. Jahresbericht: 30. September 2016

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Vereinigtes Kénigreich

GroBbritannien und Nordirland

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26.Juni 2015

1. April 2021
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —
Global Credit MinRisk Defensive

Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Wahrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR hedged A dis
(Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR A in
EUR A dis am 15. April 2016 und von
EUR A dis in EUR hedged A dis am 4.
Oktober 2016)

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR hedged | dis
(Anderung der
Aktienklassenbezeichnung von EUR | in
EUR | dis am 15. April 2016 und von EUR
I dis in EUR hedged | dis am 4. Oktober
2016)

Vertrieb der Aktienklasse EUR hedged |
dis

Anlageziel

Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive (bis zum 31. Marz 2017
lautete der Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Libor
und bis zum 15. Juli 2018 auf Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit Cash Duration)
Union Investment Luxembourg S.A.

Quoniam Asset Management GmbH

EUR

AT4WSP / LU1262879767

A14WSQ / LU1262880427

AusschlieBlich institutionelle Kunden

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive
(der ,Teilfonds") ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.

Durch die gleichzeitige Anlage in globale Unternehmensanleihen und das Management der
Zinsanderungsrisiken ergibt sich fir den Teilfonds ein im Vergleich zu kurzfristigen
weltweiten, in EUR denominierten Renten hdheres Renditepotenzial.

Mit der defensiven MinRisk-Strategie wird zugunsten des Teilfonds das Ziel angestrebt,
Zusatzertrage in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko
zu erreichen.

Dabei werden fiir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive sind im Anhang ,Vorvertragliche
Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV -Global Credit MinRisk Defensive im Anschluss an die
Ubersichten ,Der Teilfonds im Uberblick” enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fur diese Teilfonds ein Vergleichsmafstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
JVorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.
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Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Informationen zu der Angabe gemaB Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermégen wird tiberwiegend angelegt in fest- und variabel verzinsliche
Unternehmensanleihen (einschlieBlich von Emittenten aus der Finanzindustrie), sonstige
verzinsliche Wertpapiere (ausgeschlossen sind Asset Backed Securities wie zum Beispiel
Collateralized Debt Obligations, Collateralized Bond Obligations, Collateralized Swap
Obligations und dhnliche Werte) sowie Zero-Bonds, Staatsanleihen und Credit Default Swaps
(CDS auf Einzeltitel sowie Index CDS).

Die vorgenannten Vermbgenswerte werden von internationalen Emittenten (einschlieBlich
aus Landern der Emerging Markets) begeben.

Der Teilfonds kann auch von den in Kapitel ,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4.8 aufgefiihrten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch
machen sowie abgeleitete Finanzinstrumente gemag Ziffer 4 (,Allgemeine Hinweise zu
Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten”)
einsetzen.

Der Teilfonds legt hochstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermégens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Mérkte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf
der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird
zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen
Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen
(Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem
benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Renteninvestment angestrebt.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermogens Gegenstand solcher Geschéafte sein.

Pensionsgeschéafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Gbertragen
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Waéhrungs-Risiken fiir Anleger der

werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermogens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefiihrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweitniedrigsten von insgesamt fiinf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein maBiges Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmaérkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgféltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.

Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zusatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit Uber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Veranderungen, Wechselkursénderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und —riickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu
berlcksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Landern einer geringeren 6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlussprifung nicht immer mit dem in Industrieldandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschéafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschéfte kdnnen auch zum Zweck der Absicherung getéatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
absolute VaR-Ansatz verwendet. Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte
bzw. Aquivalenzwerte aller relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 200 % des
Fondsvolumens geschatzt.

Der Teilfonds eignet sich zur Anlage kurzfristiger Mittel zur Erzielung attraktiver Ertrage bei
gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko im kurzfristigen Anlagebereich.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, die die Risiken einer Anlage in internationale
Unternehmensanleihen und/oder Kreditderivaten sowie anderer strukturierter Produkte,
einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, nicht akzeptieren méchten und
ihr Kapital langfristig anlegen mochten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Die Vermogensgegenstande des Teilfonds lauten auf Wahrungen weltweit. Daraus
resultierende Fremdwahrungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
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Aktienklassen EUR hedged A dis und
EUR hedged | dis

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung
Aktienklassen EUR hedged A dis und
EUR hedged | dis

Verbriefung

Erster Ausgabepreis pro Aktie
der Aktienklasse EUR hedged A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie
der Aktienklasse EUR hedged I dis

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR hedged A dis

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR hedged | dis

Verwahrstelle

Kosten, die vom Aktionar zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen

erstattet werden

Verwaltungsvergltung
Aktienklassen EUR hedged A dis und
EUR hedged | dis

Pauschalvergiltung

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR hedged A dis

Taxe d “abonnement
Aktienklasse EUR hedged | dis

Grindung der Gesellschaft
Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/

Die an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage fir die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrdge, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschéaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantrédgen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhdht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhangigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Hohe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung konnen die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden
abziglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Globalurkunden

EUR@A 00,00

EURM@.000,00

keine

EURMA .000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.

Bis zu 2 %

Die maximale Verwaltungsvergitung betragt 1,0 % p.a.; derzeit wird eine
Verwaltungsvergltung von 0,30 % p.a. fur die Aktienklasse EUR hedged A dis und 0,10 % p.a.
fir die Aktienklasse EUR hedged | dis, berechnet auf Basis des kalendertaglichen
Netto-Teilfondsvermogens, erhoben.

Die maximale Pauschalvergltung betrégt 0,2% p.a.; derzeit wird eine Pauschalverglitung von
0,11 % p.a. fur die Aktienklasse EUR hedged A dis und 0,09 % p.a. fir die Aktienklasse EUR
hedged | dis erhoben.

Die Pauschalvergttung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermodgens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,05 % p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008
15. Dezember 2015
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Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged | dis

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Dauer des Teilfonds

Berichte

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged A dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged | dis

Veroéffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

15. Dezember 2015

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2015 — 30. September 2016

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

1. Halbjahresbericht: 31. Marz 2016
1. Jahresbericht: 30. September 2016

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015

1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —
Equities Climate Transition

Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Wahrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR A dis
WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code

Aktienklasse EUR | acc
Vertrieb der Aktienklasse EUR | acc

Anlageziel

Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transition
(bis zum 29. April 2024 lautete der Name dieses Teilfonds auf Quoniam Funds Selection SICAV
— Equities Climate Transformation)

Union Investment Luxembourg S.A.
Quoniam Asset Management GmbH
EUR

A2QGNX / LU2250014219

A2QGNZ / LU2250014300

AusschlieBlich institutionelle Kunden

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transition (der
JTeilfonds”) ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen,
die zu einer Zusatzrendite gegeniiber den globalen Aktienmaérkten fihrt. Dies erfolgt unter
gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie ethischer, sozialer und
okologischer Kriterien.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

Funds Selection SICAV - Equities Climate Transition sind im Anhang ,Vorvertragliche
Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV — Equities Climate Transition im Anschluss an die Ubersichten
,Der Teilfonds im Uberblick” enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fur diese Teilfonds ein Vergleichsmafstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaB Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds investiert mindestens 80% des Netto-Teilfondsvermégens Uberwiegend in
Vermogensgegenstande die unter transformativen Gesichtspunkten ausgewahlt wurden.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1,2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.
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Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Das Teilfondsvermogen wird Gberwiegend international, einschlieBlich in Emerging Markets
Landern (inkl. China), angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen,
Optionsanleihen und, sofern diese als Wertpapiere gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie
daneben in Indexzertifikaten, bérsengehandelte Indexfonds (inkl. geschlossene REITS) und
Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien (wie z. B. American Deposit Receipts oder Global
Deposit Receipts) von Unternehmen kénnen ebenfalls erworben werden.

Die fir den Teilfonds erworbenen Wertpapiere werden weltweit an den Wertpapierborsen
oder anderen geregelten Markten, die anerkannt, fir das Publikum offen und deren
Funktionsweise ordnungsgemaf ist gehandelt. Soweit Bérsen der oben genannten Lander
derzeit nicht als regulierte Markte im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 gelten, sind Anlagen in diesen nicht regulierten Markten insgesamt auf 10 % des
Netto-Teilfondsvermogens begrenzt.

Ebenso kann das Teilfondsvermégen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente
angelegt werden, die gemaRB Ziffer 1.1 des Kapitels ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”
von zulassigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von zulassigen
Emittenten begeben werden.

Der Teilfonds legt héchstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermdgens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Der Teilfonds kann auch abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Ziffer 4 des Kapitels
+Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” (Allgemeine Hinweise zu Derivaten,
Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten) einsetzen.

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Aktien von Unternehmen mit Klimazielen.
Zusatzlich zu berlcksichtigende Anlagegrundsatze:

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absatzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermdgens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) angelegt werden, die nach diesem
Verkaufsprospekt fur den Teilfonds erworben werden kénnen.

Dabei kdnnen die tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten von OGAW und anderen OGA,
soweit Anteile an diesen erwerbbar sind, bericksichtigt werden.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fiir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmafBstab (MSCI World) als Orientierung, welcher
in seiner Wertentwicklung Ubertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im
VergleichsmaBstab enthaltenen Vermégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermégens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermégens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
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Teilfondsvermogens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte libertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermdgens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefuhrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweithéchsten von insgesamt funf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein hohes Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalméarkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.

Der Teilfonds kann Gber das Shanghai-Hong Kong Stock Connect (,SHSC") Programm in
bestimmte zul&dssige chinesische A-Aktien anlegen, was zusétzliche Clearing- und
Abwicklungsrisiken sowie rechtliche, operationelle und Risiken in Form von Beschréankungen
der Investitionsmoglichkeiten mit sich bringen kann. Im Hinblick hierauf wird auf das Kapitel
+Allgemeine Risikohinweise” des Verkaufsprospektes verwiesen.

Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenldnder) sind zusé&tzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit tiber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial. Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungslander beinhaltet aber
auch besondere Risiken, beispielsweise aus politischen Verédnderungen,
Wechselkursanderungen, fehlenden Bérsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen
auslandischer Kapitalanlagen und —riickflisse (Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die
im internationalen Vergleich eine geringere Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil
und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu berlicksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen
Landern einer geringeren 6ffentlichen Kontrolle sowie einer weniger strukturierten
Gesetzgebung unterliegen und Rechnungswesen sowie Abschlussprifung nicht immer mit
dem in Industrielandern herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der
Wertpapiergeschafte und Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen
Anlagemarkte, die nicht immer die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen
zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken entstehen.

Bei dem Teilfonds besteht das Risiko, dass die individuellen Nachhaltigkeits- und
Ethikvorstellungen der Anleger von der Anlagepolitik abweichen kénnen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschéafte kénnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der rel.
VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehdorige Referenzportfolio ist MSCI World
(Vergleichsvermégen).

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller
relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 200 % des Fondsvolumens geschatzt.

Der Teilfonds eignet sich fir Anleger, die unter Berlcksichtigung ethischer, sozialer und
Okologischer Kriterien die Chancen der globalen Aktienmarkte nutzen méchten und fir hohe
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Wahrungs-Risiken fiir Anleger der
Aktienklassen EUR A dis und EUR | acc

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung
Aktienklasse EUR A dis

Aktienklasse EUR | acc

Verbriefung

Erster Ausgabepreis pro Aktie der
Aktienklasse EUR A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der
Aktienklasse EUR | acc

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR A dis

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse EUR | acc

Verwahrstelle

Kosten, die vom Aktionar zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen

erstattet werden

Verwaltungsvergitung
Aktienklassen EUR A dis und EUR | acc

Pauschalvergiitung

Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen und ihr Kapital langfristig anlegen
mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, welche einen sicheren Ertrag anstreben oder ihr
Kapital kurzfristig anlegen méchten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Eine Wahrungsabsicherung ist grundsatzlich nicht vorgesehen und soll deshalb nurin
Ausnahmefallen erfolgen.

Die an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage flr die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrédge, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschaftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantragen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhéht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhéngigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Héhe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden
abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.
Die ordentlichen Ertréage aus Zinsen und/oder Dividenden abzlglich Kosten (,,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

EUR@.000,00
Am 21. Mai 2025 wird ein Aktiensplit im Verhéltnis 1:10 durchgefihrt.

EURM@.000,00

Keine

EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.

Bis zu 2 %

Die maximale Verwaltungsverglitung betragt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine
Verwaltungsverglitung von 1,00 % p.a. fir die Aktienklasse EUR A dis und 0,60% p.a. fur die
Aktienklasse EUR | acc, berechnet auf Basis des kalendertaglichen Netto-Teilfondsvermégens,
erhoben.

Die maximale Pauschalverglitung betragt 0,2% p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergltung von

Aktienklassen EUR A dis und EUR | acc *) 0,14 % p.a. fir die Aktienklasse EUR A dis und 0,12% p.a. fur die Aktienklasse EUR | acc

erhoben.
Die Pauschalvergitung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermogens des Teilfonds
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Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR A dis

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR | acc

Grindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung

Aktienklasse EUR | acc
Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Berichte

Dauer des Teilfonds

Vertriebslander
Aktienklasse
EUR A dis

Vertriebslander
Aktienklasse
EUR I acc

Vero6ffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,05 % p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008
17. Januar 2023

17. Januar 2023

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2022 - 30. September 2023

1. Halbjahresbericht 31. Mérz 2024
1. Jahresbericht 30. September 2023

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Danemark, Finnland,
Frankreich, Schweden

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Danemark, Finnland,
Frankreich, Schweden, Norwegen

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015

1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —
Global Data Sentiment

Teilfonds Quoniam Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageverwalter Quoniam Asset Management GmbH
Wahrung EUR

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A40LNO / LU2877719836
Aktienklasse EUR A dis

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A40LN1 / LU2877720099
Aktienklasse EUR | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A4182K / LU3056066775
Aktienklasse GBP | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code A4182M / LU3056066932

Aktienklasse USD | acc

Vertrieb der Aktienklasse EUR | acc, GBP IAusschlieBlich institutionelle Kunden
accund USD | acc

Anlageziel Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV — Global Data Sentiment (der
.Teilfonds"”) ist die Erwirtschaftung bestandiger Renditen des angelegten Kapitals bei einer
annualisierten realisierten Volatilitat gleichgewichtet Gber die letzten 5 Jahre (rollierend) von
15% p.a. und unter Beachtung der Risikostreuung. Dabei soll an Long- und Short-Positionen
an globalen Aktien-, Renten und Wahrungsmarkten partizipiert werden. Der Teilfonds ist
bestrebt, Renditen zu erzielen, unabhangig davon, ob die Markte nach oben oder unten
tendieren. Dabei werden fiir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner
Mittel zugrunde gelegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer
Benchmark.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Ruckschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zulasst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 derVO  Funds Selection SICAV - Global Data Sentiment sind im Anhang ,Vorvertragliche

(EU) 2019/2088 Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und

(,Offenlegungsverordnung”) Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds
Quoniam Funds Selection SICAV — Global Data Sentiment im Anschluss an die Ubersichten
,Der Teilfonds im Uberblick” enthalten.

Erfallung 6kologischer und/oder Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
sozialer Merkmale durch Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fur diese Teilfonds ein Vergleichsmafstab
Auslagerungsunternehmen verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen

Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Angabe gemaB Verordnung (EU) Informationen zu der Angabe gemaB Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
2020/852 Uber die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Teilfonds sind im Anhang , Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und

Investitionen 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
(,Taxonomie-Verordnung”) genannten Finanzprodukten” enthalten.
Anlagepolitik Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der

Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
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Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie, wobei angestrebt wird, eine annualisierte
realisierte Volatilitat gleichgewichtet Gber die letzten 5 Jahre (rollierend) von 15% p.a. i
einzuhalten. Die Gesellschaft bezieht taglich automatisiert eine Vielzahl von Daten aus
verschiedenen alternativen Datenquellen, wie z. B. Nachrichten zu Kapitalmarkten,
wirtschaftlichen Entwicklungen oder globalen Ereignissen. Diese werden durch den Einsatz
einer Kl-gestltzten Themenauswahl gefiltert und analysiert, um daraus sogenannte
Sentiment Scores abzuleiten. Diese Sentiment Scores erfassen die Marktstimmung an mehr als
30 Aktien, Anleihe- und Wahrungsmarkten und werden in Anlagesignale fir Long- und
Short-Positionen Ubersetzt, um Investitionsentscheidungen zu in den jeweiligen Markten zu
tatigen. Dabei bestimmt die Starke des Signals das AusmaB der jeweiligen Long- oder
Short-Position. Hierbei kbnnen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen grundsatzlich
einen Hebelwert von jeweils 170 % des Fondsvolumens erreichen.

Das Teilfondsvermdgen kann in globale Renten, Aktien, Derivate und bérsengehandelte
Indexfonds weltweiter Emittenten, einschlieBlich der Emerging Markets Lander, angelegt
werden. Bei den Derivaten handelt es sich insbesondere um Futures auf Aktienindizes, Renten
und Zinsen, Optionen auf Aktienindizes und Termingeschéafte auf Wahrungen.

Bei den borsengehandelten Indexfonds handelt es sich um Organismen fiir gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemaf3 Artikel 41, Ziffer 1, Buchstabe e) des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 Uber Organismen flir gemeinsame Anlagen. Der Einsatz von Derivaten
erfolgt in Einklang mit Ziffer 1.1, Buchstabe g) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik”. Dabei werden als Basiswerte der Derivate vorwiegend anerkannte Aktien- und
Rentenindizes dienen.

Die Investition erfolgt Gber Staatsanleihen und Covered Bonds sowie fir die risikobehafteten
Vermdgenswerte Uber entsprechende Derivate. Neben Futures und Devisentermingeschaften,
welche schwerpunktméBig eingesetzt werden, kdnnen auch weitere Derivate genutzt
werden.

Die Positionierung erfolgt weltweit (insbesondere Developed Markets) gestreut in
verschiedene risikobehaftete Vermogenswerte. Die Positionen kénnen beispielsweise in
globalen Aktien-, globalen Renten- und den weltweiten Wahrungsmarkten eingegangen
werden Einzelpositionen in Futures-Kontrakten und Wahrungen werden basierend auf
systematischen Rendite-Prognosen und unter Berticksichtigung ihres jeweiligen Risikos
allokiert. Die Renditesignale werden innerhalb der Segmente Aktien, Renten und Wahrungen
jeweils gleichgewichtet und sollen eine mdglichst identische Wertentwicklung generieren.
Durch das kontrollierte Eingehen von Risiken soll ein Mehrertrag fiir das Portfolio erzielt
werden.

Ebenso kann das Teilfondsvermdgen in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente
angelegt werden, die gemaB Ziffer 1.1 des Kapitels ,,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”
von zulassigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von zulassigen
Emittenten begeben werden. Das Anlagekonzept verfolgt eine Total Return Strategie mit
maglichst hoher Performance. Hierzu werden sowohl Long- als auch Short-Positionen in
verschiedenen Assetklassen eingegangen.

Der Teilfonds legt hochstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermégens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Zur Verminderung des Ausfallrisikos der Gegenparteien bei Geschaften mit OTC-Derivaten
kénnen Sicherheiten in Form von Einlagen oder Wertpapieren eingesetzt werden. Sofern die
in Ziffer 2., Buchstabe a) des Kapitels ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” genannten
Grenzen im Hinblick auf das Ausfallrisiko der Gegenpartei Gberschritten werden, ist dies
verpflichtend. OTC-Geschéafte gemaf Ziffer 1.1, Buchstabe g) des Kapitels ,Allgemeine
Richtlinien der Anlagepolitik” miussen im Interesse der Anleger und zu marktiblichen Preisen
abgeschlossen werden. Um eine ausreichende Liquiditat zu gewahrleisten, muss bei der
Auswahl der Kontrahenten darauf geachtet werden, dass eine vorzeitige VerduBerung oder
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Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéafte

Risikoprofil des Teilfonds

Glattstellung moglich ist. Die OTC-Geschéafte unterliegen einer zuverlassigen und
Uberprifbaren Bewertung auf Tagesbasis.

Der Teilfonds kann auch von den in Kapitel ,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4.8 aufgefiihrten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch
machen sowie abgeleitete Finanzinstrumente gemag Ziffer 4 (,Allgemeine Hinweise zu
Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten”)
einsetzen.

Die fest- und variabel verzinslichen Anleihen missen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis
erstklassige Ratingqualitat, d.h. mindestens Investmentgrade (von anerkannten
Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor’s, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt) aufweisen.

Far den Fall, dass zwei oder mehr unterschiedliche Ratings vorliegen, gilt das Composite
Rating auf Basis externer Ratings. Liegt kein externes Rating vor, dann mdssen die fur den
Fonds direkt bzw. durch den Einsatz derivativer Instrumente erworbenen Rentenwertpapiere
nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualitat sein.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen liber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fiir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt systematisch und regelbasiert, wobei
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen VergleichsmaBstab und verfolgt kein
indexgebundenes Ziel. Das Anlagekonzept verfolgt eine Total Return Strategie mit moglichst
hoher Performance, hierzu werden sowohl Long- als auch Short-Positionen in verschiedenen
Assetklassen eingegangen. Long-Positionen kénnen mit Wertpapieren oder Gber den Einsatz
von Derivaten bspw. durch Verwendung von Futures oder FX Forwards synthetisch aufgebaut
werden; Short-Positionen werden ausschlieBlich Gber den Einsatz von Derivaten bspw. durch
Verwendung von Futures, Optionen oder FX Forwards synthetisch aufgebaut.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermogens Gegenstand solcher Geschafte sein.

Pensionsgeschéafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschéfte abschlieBen. Hierbei kdnnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermogens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Gbertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermégens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefiihrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschéafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweithéchsten von insgesamt funf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein hohes Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalméarkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Anlagen kann
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Risikoprofil des typischen Investors

Wahrungs-Risiken fur Anleger der

nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.
Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zusatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit Uber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Bei dem Teilfonds besteht das Risiko, dass die individuellen Nachhaltigkeits- und
Ethikvorstellungen der Anleger von der Anlagepolitik abweichen kénnen.

Aufgrund des Einsatzes von Finanzinstrumenten und/oder bestimmter Techniken kann sich
das Portfolio konzeptionell marktgegenlaufig zu den ansonsten im Teilfonds enthaltenen
Vermogensgegenstanden verhalten (,Risiko eines marktgegenlaufigen Verhaltens”).

Der Anteilwert weist aufgrund der Zusammensetzung des Teilfonds ein erhdhtes
Kursschwankungsrisiko auf.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschéfte kdnnen auch zum Zweck der Absicherung getéatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschéften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
absolute VaR-Ansatz verwendet.

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller
relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 500 % des Fondsvolumens geschéatzt.

Die tatsachlich erzielte Hebelwirkung kann allerdings in Folge von Marktbedingungen
und/oder Positionsverdnderungen temporar Uber diesem Wert liegen und ist nicht als
Risikogrenze anzusehen.

Die erhohte Hebelwirkung lasst sich vor allem auf den erhéhten Einsatz von Derivaten
(insbesondere Futures auf Aktien- und Rentenindizes sowie Devisentermingeschéfte)
zurlickfihren. Die Derivate werden sowohl zu Investitionszwecken als auch zur Absicherung
eingesetzt. Zusatzlich fihrt die Bruttobetrachtung im Rahmen der Hebelwirkung zu einem
erhoéhten Ausweis des Hebelniveaus. So werden die verwendeten Derivate unabhangig von
ihrem Verwendungszweck, ob Anlage- oder Absicherungszweck, in gleicher Weise
angerechnet. Zinsderivate werden grundsatzlich ohne Berlicksichtigung ihrer Zinsreagibilitat
(Duration) angerechnet. Gegengeschafte, welche zum Teilclosing von initialen
Derivatepositionen verwendet werden, erhohen zudem die Hebelwirkung aufgrund der
Bruttobetrachtung. Der Nettohebel, bei welchem Netting- und Absicherungsgeschafte
berlcksichtigt werden, wird niedriger ausfallen, da ein GroBteil des nominalen Leverage in
der Regel durch relative Transaktionen mit gegenldufigen Engagements und/oder
kurzfristigen Derivaten generiert wird.

Die Hebelwirkung spiegelt dabei nicht notwendigerweise das tatsachliche wirtschaftliche
Risiko des Fonds wider. Die Risiken, welche mit einem hohen Derivateeinsatz einhergehen
kénnen, sind im Kapitel ,Allgemeine Risikohinweise” unter Risiken im Zusammenhang mit
Derivategeschaften ndher beschrieben.

Der Teilfonds eignet sich fiir Anleger, die unter Beriicksichtigung ethischer, sozialer und
okologischer Kriterien die Chancen der globalen Aktien-, Renten-, und Wahrungsmarkte
nutzen mochten und fur hohe Ertragschancen auch hohe Risiken in Kauf nehmen und ihr
Kapital langfristig anlegen mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, welche einen sicheren Ertrag anstreben oder ihr
Kapital kurzfristig anlegen méchten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Eine Wahrungsabsicherung ist grundséatzlich nicht vorgesehen und soll deshalb nurin
Ausnahmefallen erfolgen.
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Aktienklassen EUR A dis, EUR | acc, GBP |
accund USD | acc

Ausgabe und Riicknahme von Die an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen

Aktien Antrage fur die Ausgabe und Ricknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrdge, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschéftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschéaftstag vor einem Handelstag

vorliegen.
Ausgabe- und Ricknahmepreis Ausgabe- und Riicknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.
von Aktien Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantrédgen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir

die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhdht oder verringert.

In Ausnahmefallen bzw. in Abhangigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Hohe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Ertragsverwendung Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertrdge aus Zinsen und/oder Dividenden
Aktienklasse EUR A dis abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Aktienklassen EUR | acc, GBP l accund  Die ordentlichen Ertrédge aus Zinsen und/oder Dividenden abzuglich Kosten (,ordentliche
USD | acc Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Verbriefung Globalurkunden

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA 00,00

EUR A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EUR 1.000,00

EUR I acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse GBP 1.000,00

GBP | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse USD 1.000,00

USD | acc

Mindesterstanlagesumme Keine

Aktienklasse EUR A dis

Mindesterstanlagesumme EUR 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse EUR | acc Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme GBP 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse GBP | acc Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme USD 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse USD | acc Summen zu akzeptieren.

Verwabhrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Kosten, die vom Aktionér zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor) Bis zu 2,0 %

Kosten, die aus dem Teilfondsverm&gen

erstattet werden

Verwaltungsvergitung Die maximale Verwaltungsvergltung betrdgt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine

Aktienklassen EUR A dis, EUR | acc, GBP | Verwaltungsvergltung von 1,00 % p.a. fir die Aktienklasse EUR A dis und 0,50% p.a. fur die

accund USD | acc Aktienklassen EUR | acc, GBP | acc und USD | acc, berechnet auf Basis des kalendertaglichen
Netto-Teilfondsvermdgens, erhoben.

Erfolgsabhangige Vergiitung Bei einer erfolgsabhéngigen Vergiitung handelt es sich um eine Verguitung als zusatzlichen

Aktienklassen EUR A dis und EUR | acc  Leistungsanreiz fir das Fondsmanagement. Die Vergtitung wird nur dann gezahlt, wenn sich
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die Wertentwicklung des Teilfonds bzw. einer Aktienklasse besser als sein VergleichsmaBstab
in der Abrechnungsperiode entwickelt (Outperformance) und zugleich den Hochststand des
Anteilwerts von vorausgegangenen Abrechnungsperiodenenden (maximal fiinf)
Uberschritten hat. Die Voraussetzungen, unter denen eine erfolgsabhangige Vergtitung
entnommen werden darf, kdnnen den nachfolgenden Buchstaben a) bis d) entnommen
werden:

a) Definition der erfolgsabhangigen Vergltung

Die Verwaltungsgesellschaft kann flr die Verwaltung des Teilfonds zusatzlich zu den
vorgenannten Vergltungen und Gebihren gemaf je ausgegebenen Anteil eine
erfolgsabhéngige Vergltung in Hohe von bis zu 10 Prozent des Betrages erhalten, um den die
Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als
VergleichsmafBstab herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode
Ubersteigt, jedoch insgesamt hochstens bis zu 2,5 Prozent des durchschnittlichen
Nettoinventarwertes des Teilfonds bzw. der etwaigen Aktienklasse in der
Abrechnungsperiode, der aus den kalendertaglichen Werten errechnet wird. Ist der
Anteilwert zu Beginn der Abrechnungsperiode niedriger als der Hochststand des Anteilwertes
des Teilfonds bzw. der etwaigen Aktienklasse, der am Ende der fiinf vorangegangenen
Abrechnungsperioden erzielt wurde (nachfolgend ,High Water Mark"), so tritt zwecks
Berechnung der Anteilwertentwicklung nach Satz 1 die High Water Mark an die Stelle des
Anteilwerts zu Beginn der Abrechnungsperiode. Existieren fir den Teilfonds bzw. die etwaige
Aktienklasse weniger als finf vorangegangene Abrechnungsperioden, so werden bei der
Berechnung des Vergutungsanspruchs alle vorangegangenen Abrechnungsperioden
berlcksichtigt. Die dem Teilfonds belasteten Kosten werden fiir die Ermittlung der
Outperformance vor dem Vergleich von der Entwicklung des Teilfonds abgezogen bzw. bei
dem Ausweis der Wertentwicklung des Teilfonds grundséatzlich bertcksichtigt. Diese Kosten
durfen vor dem Vergleich hingegen nicht von der Entwicklung des Vergleichsindex
abgezogen werden. Als VergleichsmaBstab wird die Euro Short-Term Rate (€STR) festgelegt.
Der Administrator des vorgenannten VergleichsmaBstabs (Referenzzinssatz) ist die European
Europaéische Zentralbank (EZB), Frankfurt am Main. Falls der VergleichsmaBstab entfallen oder
sich wesentlich andern sollte, wird die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage eines robusten
schriftlichen Plans, in welchem die MaBnahmen dargelegt sind, die sie ergreifen wird, einen
angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten VergleichsmaBstabs
tritt. Dieser Plan liegt am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie in den Vertriebslandern
kostenlos zur Einsicht bereit.

b) Definition der Abrechnungsperiode

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September eines
Kalenderjahres. Die erste Abrechnungsperiode beginnt mit Auflage des Teilfonds und endet
am 30. September 2026.

¢) Berechnung der Anteilwertentwicklung

Die erfolgsabhangige Vergitung wird durch den Vergleich der Entwicklung des
VergleichsmafBstabs mit der Anteilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode berechnet
wird, in der Abrechnungsperiode unter Berlicksichtigung des vereinbarten zusatzlichen
Schwellenwertes ermittelt. Bei der BVI-Methode handelt es sich um eine international
anerkannte Standardmethode zur Wertentwicklungsberechnung von Investmentvermégen.
Diese ermdglicht eine einfache, nachvollziehbare und exakte Berechnung. Die
Wertentwicklung stellt dabei die prozentuale Verdanderung zwischen dem angelegten
Vermdgen zu Beginn des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes
dar. Ausschittungen werden rechnerisch dabei umgehend in neue Aktien des Teilfonds
investiert, um eine Vergleichbarkeit der Wertentwicklungen ausschiittender und
thesaurierender Teilfonds sicherzustellen. Entsprechend dem Ergebnis eines taglichen
Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhéngige Vergitung im Teilfonds je ausgegebenen
Anteil zurlckgestellt bzw. bei Unterschreiten der vereinbarten Wertsteigerung wieder
aufgeldst. Die am Ende der Abrechnungsperiode bestehende, berechnete erfolgsabhéngige
Vergltung kann entnommen werden.

d) Ruckstellung

Entsprechend dem Ergebnis einer taglichen Berechnung wird eine rechnerisch angefallene
erfolgsabhéngige Vergltung im Teilfonds je ausgegebenen Anteil zurlickgestellt oder eine
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bereits gebuchte Rickstellung entsprechend aufgelost. Aufgeloste Rickstellungen fallen dem
Teilfonds zu. Eine erfolgsabhangige Vergltung kann nur entnommen werden, soweit
entsprechende Riickstellungen gebildet wurden.

e) Beispiel der Berechnung einer erfolgsabhangigen Vergitung

Die nachfolgende schematische Darstellung beschreibt die grundsatzliche Vorgehensweise
zur Entnahme einer erfolgsabhangigen Vergltung:

I. Beispiel bei einer positiven Outperformance

Bei dem Teilfonds wurde als VergleichsmaBstab eine Geldmarktanlage, die Euro Short-Term
Rate (€STR), (als sog. Hurdle Rate) vereinbart. Dieser VergleichsmafBstab muss in einer
Abrechnungsperiode Gbertroffen werden.

Der Teilfonds bzw. die etwaige Aktienklasse (nachfolgend ,der Teilfonds”) hat in der
Abrechnungsperiode einen Wertzuwachs von sieben Prozent erzielt, wobei der Anteilwert
zum Beginn der Abrechnungsperiode 100 EUR betrégt und zum Ende der
Abrechnungsperiode 107 EUR. Der Anteilwert zum Ende der vorangegangenen
Abrechnungsperioden erreichte mit 100 EUR seinen Hochstwert (High Water Mark). Der
Wertzuwachs des zugrunde liegenden VergleichsmaBstabs betragt in der
Abrechnungsperiode vier Prozent. Unter Berlicksichtigung dieser Annahmen ergeben sich
nachfolgende Berechnungen:

i) Berechnung der Outperformance:

Performance des Teilfonds 7%
abziglich Hurdle Rate 1%

= Outperformance des Teilfonds in der Abrechnungsperiode 3 %

ii) Berlicksichtigung der ,High Water Mark":

Die High Water Mark ist der hochste Anteilspreis des Teilfonds der vorherigen
Abrechnungsperiodenenden. Da der neue Anteilspreis von 107 EUR die bisherige High Water
Mark von 100 EUR Ubertrifft, ist eine Berechnung einer erfolgsabhéngigen Vergltung
moglich.

iii) Berechnung der erfolgsabhangigen Vergitung:
Outperformance 3 Prozent * Entnahmesatz erfolgsabhangige Vergiitung 10 Prozent
=0,30 Prozent

iv) Berlicksichtigung der vereinbarten Obergrenze:

Die Hohe einer erfolgsabhangigen Vergitung ist auf maximal 2,5 Prozent begrenzt (sog.
Obergrenze). Im Beispiel liegt der unter Ziffer iii) ermittelte Prozentwert in Héhe von 0,30
Prozent unterhalb der vereinbarten Obergrenze von 2,5 Prozent.

Die vorgenannte Berechnung findet an jedem Bewertungstag (des Anteilswerts) statt und
eine erfolgsabhangige Vergltung wird entsprechend taglich im Teilfondsvermogen
abgegrenzt, d.h. istim Anteilwert berlcksichtigt. Bezogen auf den Anteilwert zum Beginn der
Abrechnungsperiode ergabe sich am Ende der Abrechnungsperiode eine Abgrenzung in
Hohe von 0,30 EUR (100 EUR * 0,30 Prozent).

Der Zeitpunkt der Entnahme einer abgegrenzten erfolgsabhangigen Vergitung hat aufgrund
der laufenden Anpassung der Rickstellung keinen Einfluss auf den Anteilwert.

II. Beispiel bei einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds

Der Teilfonds hat in der Abrechnungsperiode einen Wertverlust von 0,2 Prozent erzielt, wobei
der Anteilwert zum Beginn der Abrechnungsperiode 100 EUR und zum Ende der
Abrechnungsperiode 99,80 EUR betragt. Der Anteilwert zum Ende der vorangegangenen
Abrechnungsperioden erreichte mit 100 EUR seinen Hochstwert (High Water Mark). Der
Wertverlust des zugrundeliegenden VergleichsmaBstabs betragt in der Abrechnungsperiode
-0,5 Prozent. Unter Berlicksichtigung dieser Annahmen ergeben sich nachfolgende
Berechnungen:

i) Berechnung der Outperformance:
Performance des Teilfonds -0,2 %

abzlglich Performance der Benchmark 05%

= Outperformance des Teilfonds in der Abrechnungsperiode 0,3 %
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Pauschalvergiitung
Aktienklassen EUR A dis, EUR | acc, GBP |
accund USD | acc *)

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR A dis

Taxe d "abonnement
Aktienklasse EUR | acc, GBP | acc und
USD | acc

Grindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ Tag
der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse GBP | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/ Tag
der 1. Einzahlung
Aktienklasse USD | acc

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Berichte

Dauer des Teilfonds

Vertriebslander
Aktienklasse EUR A dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR | acc

Vertriebslander
Aktienklasse GBP | acc

Vertriebslander
Aktienklasse USD | acc

Vero6ffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

ii) Berlicksichtigung der ,High Water Mark”

Da der Anteilwert von 99,80 EUR die bisherige High Water Mark von 100 EUR unterschreitet,
ist eine Entnahme einer erfolgsabhdngigen Vergltung nicht méglich, obwohl eine
Outperformance gegenliber dem VergleichsmaBstab in der aktuellen Abrechnungsperiode
erzielt wurde.

Die maximale Pauschalverglitung betragt 0,2% p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergltung von
0,14 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis und 0,12% p.a. fir die Aktienklasse EUR | acc, GBP |
accund USD | acc erhoben.

Die Pauschalvergltung wird auf Basis des kalendertdglichen Nettovermégens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

0,05@% p.a.

0,01 % p.a.

5. September 2008
29. Oktober 2024

29. Oktober 2024

21. Mai 2025

21. Mai 2025

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2024 — 30. September 2025

1. Halbjahresbericht 31. Marz 2025
1. Jahresbericht 30. September 2025

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz und Vereinigten Kénigreichs
GroBbritannien und Nordirland

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Finnland, Danemark und Vereinigten Koénigreichs GroBbritannien und Nordirland

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015

1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —

Global Credit

Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Waéhrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR hedged S acc
WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR hedged | dis
WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR hedged | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse CHF hedged | acc

Quoniam Funds Selection SICAV — Global Credit
Union Investment Luxembourg S.A.

Quoniam Asset Management GmbH

EUR

A40LN2/ LU2877720172

A40LN3/ LU2877720255

A40LN4/ LU2877720339

A40LN5 / LU2877720412

Vertrieb der Aktienklassen EUR hedged SAusschlieBlich institutionelle Kunden

acc, EUR hedged | dis, EUR hedged | acc

und CHF hedged | acc

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit (der , Teilfonds”) ist
es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einer
Zusatzrendite gegenliber dem weltweiten Markt von Unternehmensanleihen fihrt.

Dabei werden fir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zuldsst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den &kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO

(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfillung 6kologischer und/oder

sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)

2020/852 tiber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger

Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

Funds Selection SICAV — Global Credit sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den
in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds Quoniam Funds
Selection SICAV - Global Credit im Anschluss an die Ubersichten ,Der Teilfonds im Uberblick”
enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fiir diese Teilfonds ein VergleichsmaBstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaR Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absédtze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
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Aktiver Managementansatz

Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéfte

Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermdgen wird Gberwiegend in fest- und variabel verzinsliche
Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Staatsanleihen und Anleihen supranationaler Aussteller
von Developed Markets weltweit investiert. Anleihen von Emittenten der Emerging Markets
Lander kénnen beigemischt werden. Fur den Teilfonds kénnen bis zu 10% des
Netto-Teilfondsvermdgens in Anleihen aus dem hochverzinslichen Segment angelegt werden.

Dariber hinaus wird das Teilfondsvermogen angelegt in Bankguthaben und/oder
Geldmarktinstrumente in Wahrungen weltweit, die von als bonitdtsmaBig einwandfrei
geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitatsmaBig
einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden
dann erfullt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitdtsmaBig
einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

Zudem koénnen fur den Teilfonds alle anderen gesetzlich zuldssigen Werte erworben und
abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Kapitel ,Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik”
Ziffer 4 (,,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie
Techniken und Instrumenten”) eingesetzt werden, insbesondere auch die in Ziffer 4.8
aufgefihrten Techniken und Instrumente zum Management von Kreditrisiken.

Der Teilfonds legt héchstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermdgens in andere Organismen
flir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen flir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Der Uberwiegende Teil der fest- und variabel verzinsliche Anleihen muss zum Zeitpunkt des
Erwerbs eine gute bis erstklassige Ratingqualitat, d.h. mindestens Investmentgrade (von
anerkannten Ratingagenturen, z.B. Standard&Poor’s, Moody's oder Fitch Ratings festgelegt)
aufweisen.

Fur den Fall, dass zwei oder mehr unterschiedliche Ratings vorliegen, gilt das Composite
Rating auf Basis externer Ratings. Liegt kein externes Rating vor, dann missen die fiir den
Fonds direkt bzw. durch den Einsatz derivativer Instrumente erworbenen Rentenwertpapiere
nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualitat sein.

Die Anlageentscheidungen fir den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Gber Unternehmen und Mérkte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fir einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmafBstab (Bloomberg Global Aggregate
Corporate EUR hedged) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung tbertroffen
werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im VergleichsmaBstab enthaltenen
Vermdgensgegenstande zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem
VergleichsmaBstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des
VergleichsmaBstabs sind.

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermogens Gegenstand solcher Geschéafte sein.

Pensionsgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird flir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschéfte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschafte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermégens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte Gbertragen
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Risikoprofil des Teilfonds

Risikoprofil des typischen Investors

werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermogens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall Gberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefiihrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschéafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der zweitniedrigsten von insgesamt fiinf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein maBiges Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmaérkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgféltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.

Mit der Anlage in Emerging Markets (aufstrebende Lander/ Schwellenlander) sind zusatzliche
Chancen und Risiken verbunden. Emerging Markets sind Lander, die in der Regel derzeit Uber
ein niedriges oder mittleres Pro-Kopf-Einkommen verfligen. Emerging Markets sind eher
Lander mit einer dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung und einem daraus resultierenden
langerfristig Uberdurchschnittlichen Wachstumspotenzial sowie entsprechendem
Kurssteigerungspotenzial.

Die Anlage in hochverzinsliche Wertpapiere, deren Bonitat vom Markt nicht als erstklassig
eingeschatzt wird, hat ein erhdhtes Ausfallrisiko zur Folge. Bestehende Zins- und
Tilgungsverpflichtungen kénnten durch die jeweiligen Emittenten ggf. nicht immer
eingehalten werden. AuBerdem kann die Handelbarkeit dieser Wertpapiere nicht
gewahrleistet werden. Dies kann sich in nicht unerheblichen Wertverlusten beim Anteilwert
niederschlagen.

Die Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsléander beinhaltet aber auch besondere Risiken,
beispielsweise aus politischen Verdnderungen, Wechselkursanderungen, fehlenden
Borsenkontrollen, Steuern, Beschrankungen auslandischer Kapitalanlagen und —riickflisse
(Transferrisiko) sowie aus Kapitalmarkten, die im internationalen Vergleich eine geringere
Marktkapitalisierung aufweisen und eher volatil und illiquide sein kénnen. Ferner ist zu
beriicksichtigen, dass die Gesellschaften in diesen Landern einer geringeren &6ffentlichen
Kontrolle sowie einer weniger strukturierten Gesetzgebung unterliegen und
Rechnungswesen sowie Abschlussprifung nicht immer mit dem in Industrielandern
herrschenden Standard vergleichbar sind. Die Abwicklung der Wertpapiergeschafte und
Gelddispositionen erfolgt nach den Usancen der jeweiligen Anlagemarkte, die nicht immer
die Zug-um-Zug-Erfillung vorsehen. Hierdurch kénnen zusatzliche Zins- und Ausfallrisiken
entstehen.

Bei dem Teilfonds besteht das Risiko, dass die individuellen Nachhaltigkeits- und
Ethikvorstellungen der Anleger von der Anlagepolitik abweichen kénnen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps, Techniken und Instrumente zum
Management von Kreditrisiken oder Wertpapierfinanzierungsgeschéafte / Techniken und
Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung tatigen.

Die vorgenannten Geschéafte kénnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,, Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehorige Referenzportfolio ist Bloomberg Global
Aggregate Corporate EUR hedged.

Die erwartete durchschnittliche Summe der Nominalwerte bzw. Aquivalenzwerte aller
relevanten Derivate (Hebelwirkung) wurde auf 310 % des Fondsvolumens geschatzt.

Der Teilfonds eignet sich fir Anleger, die die Chancen einer Anlage in globalen Renten,
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Waéhrungs-Risiken fir den Euro-Anleger

Ausgabe und Ricknahme von
Aktien

Ausgabe- und Ricknahmepreis
von Aktien

Ertragsverwendung
Aktienklasse EUR hedged | dis

Aktienklassen EUR hedged S acc, EUR
hedged | acc und CHF hedged | acc

Verbriefung

Aktienklassen EUR hedged S acc, EUR
hedged | dis, EUR hedged | acc und CHF
hedged | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
EUR hedged S acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie

der Klasse EUR hedged | dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
EUR hedged | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse
CHF hedged I acc
Mindesterstanlagesumme

Aktienklasse EUR hedged S acc

Mindesterstanlagesumme der
Aktienklassen EUR hedged | dis, EUR
hedged | acc

Mindesterstanlagesumme
Aktienklasse CHF hedged | acc

Verwahrstelle

Kosten, die vom Aktionér zu tragen sind

einschlieBlich von Emittenten der Emerging Markets Lander, nutzen méchten,
zwischenzeitlich maBige Risiken akzeptieren und ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen
mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fir Anleger, die ihr Kapital kurzfristig anlegen mochten.
Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Die fur den Teilfonds erworbenen Vermogenswerte lauten gréBtenteils auf US Dollar und
Euro. Andere Wahrungen werden nur in geringem Maf3e erworben.

Die aus den Fremdwahrungspositionen resultierenden Wahrungsrisiken werden Gberwiegend
wahrungsgesichert.

Die an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage fur die Ausgabe und Ricknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrage, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschéaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschéftstag vor einem Handelstag
vorliegen.

Ausgabe- und Ricknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.

Bei Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantragen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fir
die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantrage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhdht oder verringert.

In Ausnahmeféllen bzw. in Abhangigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionéare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Hohe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertradge aus Zinsen und/oder Dividenden
abziglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kénnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschittet werden.

Die ordentlichen Ertrage aus Zinsen und/oder Dividenden abziiglich Kosten (,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Globalurkunden

EURM@ 00,00

EUR@.000,00

EUR 1.000,00

CHF 1.000,00

EUR 50.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

EURMA .000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Summen zu akzeptieren.

CHF 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere

Summen zu akzeptieren.

DZ PRIVATBANK S.A.
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Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor)

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen

erstattet werden

Verwaltungsvergltung
Aktienklassen EUR hedged S acc, EUR

hedged | dis, EUR hedged | acc und CHF

hedged | acc

Pauschalvergitung
Aktienklassen EUR hedged S acc, EUR

hedged | dis, EUR hedged | acc und CHF

hedged | acc

Taxe d “abonnement
Aktienklassen EUR hedged S acc, EUR

hedged | dis, EUR hedged | acc und CHF

hedged | acc
Grindung der Gesellschaft

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR hedged S acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung

Aktienklasse EUR hedged | dis
Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung

Aktienklasse EUR hedged | acc
Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung

Aktienklasse CHF hedged | acc

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wurde

Dauer des Teilfonds

Berichte

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged S acc

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged | dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR hedged | acc

Vertriebslander
Aktienklasse CHF hedged | acc

Veroffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

Bis zu 2,0 %

Die maximale Verwaltungsvergitung betragt 1,5 % p.a.; derzeit wird eine

Verwaltungsvergltung von 0,15 % p.a. fur die Aktienklasse EUR hedged S accund 0,25 % p.a.
fir die Aktienklassen EUR hedged | dis, EUR hedged | acc und CHF hedged | acc, berechnet auf

Basis des kalendertaglichen Netto-Teilfondsvermdgens, erhoben.

Die maximale Pauschalverglitung betrégt 0,2 % p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergiitung von

0,09 % p.a. fur die Aktienklassen EUR hedged S acc, EUR hedged | dis, EUR hedged | acc und

CHF hedged | acc erhoben.

Die Pauschalvergitung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermoégens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des

Folgemonats zahlbar.

0,01 % p.a.

5. September 2008
28. Oktober 2024

28. Oktober 2024

Wird noch festgelegt

Wird noch festgelegt

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2024 - 30. September 2025

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

1. Halbjahresbericht: 31. Mérz 2025
1. Jahresbericht: 30. September 2025

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Niederlande

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Niederlande

GroBBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Niederlande

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Niederlande

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
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26.Juni 2015
1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Der Teilfonds im Uberblick — Quoniam Funds Selection SICAV —

European Small Cap

Teilfonds
Verwaltungsgesellschaft
Anlageverwalter
Waéhrung

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR A dis

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR | dis

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse EUR | acc

WP-Kenn-Nr. / ISIN-Code
Aktienklasse CHF | acc

Vertrieb der AktienklassenEUR | dis, EUR
I acc und CHF | acc

Anlageziel

Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap
Union Investment Luxembourg S.A.

Quoniam Asset Management GmbH

EUR

A4182P / LU3056066262

A4182H / LU3056066346

A4182S / LU3056066429

A4182R / LU3056066692

AusschlieBlich institutionelle Kunden

Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV — European Small Cap (der
JTeilfonds"”) ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen,
die zu einer Zusatzrendite gegenliber dem europaischen Aktienmarkt fur kleine
Unternehmen fuhrt.

Dabei werden fir den Teilfonds nachhaltige Kriterien bei der Investition seiner Mittel
zugrunde gelegt.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der
Vergangenheit keinen Riickschluss auf eine zukiinftige Wertentwicklung zuldsst; sie
kann sowohl héher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben
werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Okologische und/oder soziale Merkmale Informationen zu den &kologischen und/oder sozialen Merkmalen des Teilfonds Quoniam

des Teilfonds gemaB Artikel 8 der VO
(EU) 2019/2088
(,Offenlegungsverordnung”)

Erfillung 6kologischer und/oder
sozialer Merkmale durch
Auslagerungsunternehmen

Angabe gemaB Verordnung (EU)
2020/852 tiber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger
Investitionen
(,Taxonomie-Verordnung”)

Anlagepolitik

Funds Selection SICAV — European Small Cap sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen
zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz
1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” des Teilfonds Quoniam Funds
Selection SICAV — European Small Cap im Anschluss an die Ubersichten ,Der Teilfonds im
Uberblick” enthalten.

Informationen Uber die Art und Weise, wie 6kologische und/oder soziale Merkmale des
Teilfonds erfullt werden sowie Angaben dazu, ob fiir diese Teilfonds ein VergleichsmaBstab
verwendet wird und ob und gegebenenfalls wie dieser auf die 6kologischen und sozialen
Merkmale des Teilfonds ausgerichtet ist, kdnnen Sie der Internetseite des mit der
Anlageverwaltung des Teilfonds beauftragten Unternehmens sowie im Anhang
.Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU)
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” entnehmen.

Informationen zu der Angabe gemaR Verordnung (EU) 2020/852 Uber die Einrichtung eines
Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (,Taxonomie-Verordnung”) des
Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absédtze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852
genannten Finanzprodukten” enthalten.

Der Teilfonds bewirbt 6kologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der
Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088
(Offenlegungs-Verordnung). Weitere Informationen zu den 6kologischen und/oder sozialen
Merkmalen des Teilfonds sind im Anhang ,Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8
Absatze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten” enthalten und kénnen auf der Webseite der
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Aktiver Managementansatz

Union Investment (www.union-investment.de) unter der entsprechenden Rubrik abgerufen
werden.

Das Teilfondsvermdgen wird iberwiegend angelegt in Aktien und in aktiendhnliche
Wertpapiere wie z.B. Vorzugsaktien mit Umwandlungsrecht, stimmrechtslose Vorzugsaktien
und in Genuss- und Partizipationsscheine mit Aktiencharakter, sofern diese als Wertpapiere
gem. Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten sowie in Zertifikate
(Aktienindex-/Aktienzertifikate), Optionsscheine auf Aktien und bérsengehandelte
Indexfonds (inkl. geschlossene REITS).

Dabei werden mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermégens in Vermdgenswerte investiert,
die von Unternehmen mit einer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung und mit
juristischem Sitz oder wirtschaftlichem Schwerpunkt in Europa begeben werden
beziehungsweise von Emittenten, deren Mutterkonzern ihren juristischen Sitz oder
wirtschaftlichen Schwerpunkt in Europa haben.

Daneben kann das Fondsvermdgen in sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie
etwa Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Unternehmensanleihen
einschlieBlich Nachranganleihen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Optionsanleihen, deren
Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Umtausch- und Wandelanleihen, Genussscheine,
Linked Bonds (Credit Linked Loans, Loan Participation Notes) und Zero-Bonds angelegt
werden.

Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B.
Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized
Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb
ausgeschlossen.

Darlber hinaus kann das Teilfondsvermégen in Bankguthaben und/oder
Geldmarktinstrumente angelegt werden, die gemaRB Ziffer 1.1 des Kapitels ,,Allgemeine
Richtlinien der Anlagepolitik” von zuldssigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen
oder von zuldssigen Emittenten begeben werden.

Der Teilfonds legt héchstens 10 % seines Netto-Teilfondsvermdgens in andere Organismen
flr gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Organismen fir gemeinsame
Anlagen gemaB Ziffer 1.1, Buchstabe e) des Kapitels ,,Allgemeine Richtlinien der
Anlagepolitik” an.

Der Teilfonds kann auch abgeleitete Finanzinstrumente gemaB Ziffer 4 (Allgemeine Hinweise
zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken und Instrumenten)
einsetzen.

Zusatzlich zu berlcksichtigende Anlagegrundsatze:

Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absatzen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem,
dass mehr als 50% des Netto-Teilfondsvermdgens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2
Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (InvStG) angelegt werden, die nach diesem
Verkaufsprospekt fur den Teilfonds erworben werden kénnen.

Dabei kénnen die tatsachlichen Kapitalbeteiligungsquoten von OGAW und anderen OGA,
soweit Anteile an diesen erwerbbar sind, bertcksichtigt werden.

Die Anlageentscheidungen fur den Teilfonds erfolgen nach einem strukturierten
Investmentprozess.

Hierbei werden fundamentale Informationen Giber Unternehmen und Markte mittels
quantitativer Methoden zu Renditeprognosen fur einzelne Anlageinstrumente verarbeitet.
Die Zusammenstellung des Portfolios erfolgt in einem Optimierungsschritt, bei dem
Renditeprognosen und Risikoparameter aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise
entstehen aktiv verwaltete, risikokontrollierte Portfolios. Der Investmentansatz unterscheidet
sich damit von anderen Investmentansatzen in der Verarbeitung der gesammelten
Informationen.

Die Anlagestrategie nimmt einen VergleichsmaBstab (MSCI EUROPE Small Cap) als
Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung Ubertroffen werden soll. Dabei wird nicht
versucht, die im VergleichsmaBstab enthaltenen Vermdégensgegenstande zu replizieren. Das
Fondsmanagement kann erheblich von diesem VergleichsmaBstab abweichen und in Titel
investieren, die nicht Bestandteil des VergleichsmaBstabs sind.
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Total Return Swaps

Wertpapierfinanzierungsgeschéafte

Risikoprofil des Teilfonds

Risikoprofil des typischen Investors

Waéhrungs-Risiken fiir Anleger der
Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR |
accund CHF | acc

Ausgabe und Riicknahme von
Aktien

Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall 0 bis 20% des Teilfondsvermdgens
Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein geschatzter Wert, der
im Einzelfall Gberschritten werden kann. Es dirfen insgesamt nicht mehr als 35% des
Teilfondsvermégens Gegenstand solcher Geschéfte sein.

Pensionsgeschéfte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fiir Rechnung des Teilfonds keine
Pensionsgeschéafte abschlieBen.

Wertpapier-Darlehensgeschafte: Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des
Teilfonds Wertpapier-Darlehensgeschéfte abschlieBen. Hierbei konnen in geeigneten
Marktphasen sowie unter Berlicksichtigung der Anlagestrategie des Teilfonds 80 % des
Teilfondsvermogens (in Form von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen) auf unbestimmte Zeit als Wertpapier-Darlehen an Dritte libertragen
werden. Die Verwaltungsgesellschaft erwartet, dass im Regelfall zwischen 40 bis 60 % des
Teilfondsvermégens Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschaften sind. Dies ist jedoch
lediglich ein geschatzter Wert, der im Einzelfall iberschritten werden kann. Der tatsachliche
Anteil des Teilfondsvolumens, welcher Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschéaften ist,
wird in den jeweiligen Halbjahres- und Jahresberichten aufgefuhrt.

Kauf-/Ruckverkaufgeschafte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte): Die Verwaltungsgesellschaft wird fir Rechnung des Teilfonds keine
Kauf-/Rlckverkaufgeschéfte (Buy/Sell-back-Geschafte) oder Verkauf-/Rickkaufgeschafte
(Sell/Buy-back-Geschafte) abschlieBen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Teilfonds der dritthdchsten von insgesamt funf
Risikoklassen zugeordnet, damit weist der Teilfonds ein erhéhtes Risiko auf.

Wertpapiere enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerung auch Risiken; sie unterliegen
dem nicht vorhersehbaren Einfluss der Entwicklung der Kapitalmérkte oder besonderen
Entwicklungen der jeweiligen Aussteller. Auch bei sorgfaltiger Auswahl der Anlagen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste durch Vermogensverfall der Aussteller eintreten.

Bei dem Teilfonds besteht das Risiko, dass die individuellen Nachhaltigkeits- und
Ethikvorstellungen der Anleger von der Anlagepolitik abweichen kénnen.

Zur Steigerung des Wertzuwachses kann der Teilfonds Geschafte in Optionen,
Finanzterminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Swaps oder Techniken und Instrumente zur
effizienten Portfolioverwaltung (Wertpapierfinanzierungsgeschafte) tatigen.

Die vorgenannten Geschéafte kénnen auch zum Zweck der Absicherung getatigt werden.

Im Hinblick hierauf wird auch auf das Kapitel ,, Allgemeine Richtlinien der Anlagepolitik” Ziffer
4 ,Allgemeine Hinweise zu Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschaften sowie Techniken
und Instrumenten” sowie auf das Kapitel ,, Allgemeine Risikohinweise” verwiesen.

Zur Uberwachung und Messung des mit Derivaten verbundenen Gesamtrisikos wird der
Commitment Approach verwendet.

Der Teilfonds eignet sich fiir Anleger, welche die Chancen einer Anlage in Aktien von kleinen
Unternehmen (Small Caps) nutzen mochten, fir erhéhte Ertragschancen auch erhéhte Risiken
in Kauf nehmen und ihr Kapital langfristig anlegen mochten.

Der Teilfonds eignet sich nicht fiir Anleger, welche einen sicheren Ertrag anstreben oder ihr
Kapital kurzfristig anlegen méchten.

Anlegern wird empfohlen, eine konkrete Halteempfehlung dem jeweils aktuellen BIB zu
entnehmen.

Eine Wahrungsabsicherung ist grundsatzlich nicht vorgesehen und soll deshalb nurin
Ausnahmefallen erfolgen.

Die an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangenen
Antrage flr die Ausgabe und Riicknahme von Aktien gelten als am entsprechenden
Handelstag eingegangen (,forward pricing”). Die Zeichnungsantrage, die bis spatestens 16.00
Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft
eingegangen sind, gelten als am Handelstag eingegangen. Entsprechend gelten bei
Anwendung des ,forward pricing” die Zeichnungsantrage, die nach 16.00 Uhr (Luxemburger
Zeit) an einem Geschaftstag vor einem Handelstag bei der Gesellschaft eingegangen sind, als
am nachsten Handelstag eingegangen. Die Ausgabe und Riicknahme von Aktien erfolgt
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daher aufgrund von Antragen, die der Gesellschaft einen Geschéaftstag vor einem Handelstag

vorliegen.
Ausgabe- und Ricknahmepreis Ausgabe- und Riicknahmepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie.
von Aktien Bei Zeichnungs- bzw. Rlicknahmeantrédgen wird der ermittelte Nettoinventarwert je Aktie fur

die an diesem Bewertungstag erhaltenen Zeichnungs- bzw. Riicknahmeantréage je Aktie um
einen Swing Faktor von bis zu 2 % erhoht oder verringert.

In Ausnahmeféllen bzw. in Abhdngigkeit von den Marktbedingungen kann der
Verwaltungsrat im Interesse der Aktionare beschlieBen, den vorstehend angegebenen
maximalen Swing-Faktor bis maximal zur Hohe der Transaktionskosten zu erhéhen.

Ertragsverwendung Zur Ausschittung kénnen die ordentlichen Ertrdge aus Zinsen und/oder Dividenden
Aktienklassen EUR A dis und EUR I dis  abzlglich Kosten (,ordentliche Nettoertrage”) sowie netto realisierte Kursgewinne gelangen.
Ferner kdnnen nicht realisierte Kursgewinne sowie sonstige Aktiva ausgeschuttet werden.

Aktienklasse EUR | acc und CHF | acc Die ordentlichen Ertrage aus Zinsen und/oder Dividenden abziiglich Kosten (,ordentliche
Nettoertrage”), netto realisierte Kursgewinne sowie nicht realisierte Kursgewinne werden im
Vermogen des Teilfonds thesauriert.

Verbriefung Globalurkunden

Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis. EUR |

accund CHF | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EURA 00,00
EUR A dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie EUR®@.000,00
der Klasse EUR I dis

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse EUR 1.000,00

EUR | acc

Erster Ausgabepreis pro Aktie der Klasse CHF 1.000,00
CHF l acc

Mindesterstanlagesumme Keine

Aktienklasse EUR A dis

Mindesterstanlagesumme der EUR@ .000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklassen EUR | dis, EUR | acc Summen zu akzeptieren.

Mindesterstanlagesumme CHF 1.000.000,00; Die Gesellschaft ist berechtigt, nach eigenem Ermessen auch geringere
Aktienklasse CHF | acc Summen zu akzeptieren.

Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Kosten, die vom Aktionér zu tragen sind

Ausgleichsbetrag (Swing-Faktor) Bis zu 2,0 %

Kosten, die aus dem Teilfondsvermégen

erstattet werden

Verwaltungsvergitung Die maximale Verwaltungsvergitung betrdgt 2,0 % p.a.; derzeit wird eine

Aktienklassen EUR A dis, EUR | dis, EUR | Verwaltungsvergltung von 1,5 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis sowie 0,75 % p.a. fur die

accund CHF | acc Aktienklassen EUR | dis. EUR | acc und CHF | acc, berechnet auf Basis des kalendertéglichen
Netto-Teilfondsvermogens, erhoben.

Pauschalvergiitung Die maximale Pauschalverglitung betrégt 0,2 % p.a.; derzeit wird eine Pauschalvergiitung von

Aktienklassen EUR A dis, EUR I dis, EUR | 0,14 % p.a. fur die Aktienklasse EUR A dis sowie 0,12 % p.a. fur die Aktienklassen EUR | dis,

accund CHF | acc EUR | acc und CHF | acc erhoben.
Die Pauschalvergitung wird auf Basis des kalendertaglichen Nettovermogens des Teilfonds
wahrend des entsprechenden Monats berechnet und ist am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar.

Taxe d “abonnement 0,05 % p.a.

Aktienklasse EUR A dis

Taxe d “abonnement 0,01 % p.a.
Aktienklassen EUR | dis, EUR | accund

CHF l acc

Griindung der Gesellschaft 5. September 2008
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Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR A dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR | dis

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse EUR | acc

Erstzeichnungstag/Erstausgabetag/
Tag der 1. Einzahlung
Aktienklasse CHF | acc

Rechnungsjahr

Erstes Rechnungsjahr, in welchem
der Teilfonds in den Jahresabschluss
der Gesellschaft konsolidiert wird

Dauer des Teilfonds

Berichte

Bérsennotierung

Vertriebslander
Aktienklasse EUR A dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR | dis

Vertriebslander
Aktienklasse EUR | acc

Vertriebslander
Aktienklasse CHF | acc

Veréffentlichung Mémorial und RESA
(ab 2016)

- Satzung

2. Juni 2025

2. Juni 2025

2. Juni 2025

Wird noch festgelegt

1. Oktober — 30. September
1. Oktober 2024 - 30. September 2025

Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

1. Halbjahresbericht: 31. Marz 2026
1. Jahresbericht: 30. September 2025

Nicht vorgesehen

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande,
Norwegen, Schweden, Finnland, und Déanemark

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande,
Norwegen, Schweden, Finnland, und Danemark

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande,
Norwegen, Schweden, Finnland, und Danemark

GroBherzogtum Luxemburg, Deutschland, Schweiz

7. Oktober 2008

29. April 2009

15. Oktober 2009
12. September 2012
26. Juni 2015

1. April 2021

*) im Ubrigen wird auf das Kapitel ,Kosten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds” verwiesen
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

TR Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Investition ist Sine Quoniam Funds Selection SICAV - 52990529900RFOUYOK5VOF185
Investition in eine European Equities

Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines N
Umweltziels oder Okologische und/oder soziale Merkmale
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die

Unternehmen, in die . Ja () n Nein

investiert wird,

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Verfahrensweisen einer Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale

t f e n q
E ) nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
Unternehmensfiihrung o ) o
SEReEn. einem Umweltziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthélt es einen Mindestanteil von

Die EU-Taxonomie ist in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der % an nachhaltigen Investitionen
ein EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
Klassifikationssystem, einzustufen sind
das in der Verordnung mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
(EU) 2020/852 die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

festgelegt ist und ein nachhaltig einzustufen sind
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst mit einem sozialen Ziel
kein Verzeichnis der

sozial nachhaltigen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Wi’:ﬁhlafts"éﬂgkeite“- Es wird damit ein Mindestanteil an x Eswerden damit 6kologische/soziale
Nachhaltige

Investiti = nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
nvestitionen mit einem . . . . . . e
Uil [Emimia einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getétigt.
taxonomiekonform sein

oder nicht.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Vermbégensgegenstande, die unter Transformations-Gesichtspunkten, bzw.
Kriterien, ausgewahlt wurden. Unter Transformation versteht man einen eindeutigen und messbaren Weg der
Unternehmen zu einem sozialen oder 6kologischen Ubergang. Zu den entsprechenden Kriterien, die auf die
Transformation hinweisen, zéhlen unter anderem die Dekarbonisierung, gesetzte Klimaziele, die Férderung
nachhaltiger Praktiken, Investitionen in nachhaltige Projekte, eine kontinuierliche Verbesserung der 6kologischen
und sozialen Merkmale sowie das Potenzial eines Unternehmens, sein Geschaftsmodell nachhaltig zu
transformieren. Bei der Berticksichtigung 6kologischer und/oder sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in
Vermogensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflllung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen berticksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaBgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden anhand von
Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fur den Erwerb bestimmter Vermogensgegenstande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
grundsatzlich ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken,

-mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Ristungsguiter erwirtschaften,

-mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes aus Teersand oder Fracking erzielen,

- Umsétze in Bezug auf gedchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen,

- aktuell Umséatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen,

- Umséatze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen,

- oder bei denen nach einer systematischen Analyse nur ein geringes transformatives Potenzial festgestellt
wurde.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungentigender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green
Bonds und sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt
verfolgt?” naher beschrieben). Genligend ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die
Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll
beendet wird und c) Klimaneutralitat bis spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermégen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fiir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermogensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemal Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
JKorruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariber hinaus werden Vermdégensgegenstande von Unternehmen, die gemaf Artikel 10 Absatz 1
Buchstaben a bis c der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergédnzung der Verordnung (EU)
2016/1011 des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fur
EU-Referenzwerte fir den klimabedingten Wandel und fur Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den
Administratoren von Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen
sind, fur den Teilfonds nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstdnde von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen oder

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind, oder

) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen verstoBBen.

Dies gilt nicht fur

- EU-Green Bonds gemafB § 2 Ziffer 6 und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds geméaB § 2 Ziffer 6, bei denen die Verwendung
der Emissionserlése nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitaten
begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der Delegierten
Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fiir Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
Unternehmen gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
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Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) flr multinationale
Unternehmen verstoBt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” ndher beschrieben.

Indikatoren fir nachhaltige Transformation

In unserem System fir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
ESG-Daten, wie gewichtete Kohlenstoffintensitat, Energieverbrauch, Emissionen in Gewasser, gefahrliche
Abfalle, Umsatze aus der Férderung fossiler Brennstoffe gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen.
Auf diese Weise Uberwachen und steuern wir die Erflllung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem
ist durch die regelméaBige Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erfillung der
8kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und
Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des
Sondervermdgens in der Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien),
sind auBerdem technische Kontrollmechanismen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den
Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermégensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zurlick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitat zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zuriick

Im Rahmen des Transformationsansatzes wird fir den Teilfonds ein Nachhaltigkeitsindikator (Indikator fur
nachhaltige Transformation) je Dimension definiert.

Unternehmen, in welche der Teilfonds im Rahmen des Transformations-Ansatzes investiert, erhalten in jeder
der funf transformativen Dimensionen (Dekarbonisierung, Erméglichung, Investition, Verbesserung,
Potenzial) eine Kennziffer. Diese Dimensionen sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem
Finanzprodukt verfolgt?” ndher beschrieben. Je mehr Kriterien einer Dimension das jeweilige Unternehmen
erfullt, desto héher wird die Kennziffer fir nachhaltige Transformation fiir diese Dimension.

Diese sind:

- Dekarbonisierungs-Indikator: Dieser Indikator bewertet das Transformationspotenzial eines Unternehmens
im Bereich der Dekarbonisierung. Er berticksichtigt Kriterien, wie unter anderem MaBnahmen zur Reduktion
von Treibhausgasemissionen des Unternehmens, Ausrichtung an dem Net-Zero-Fahrplans 2050 der
Internationalen Energieagentur (IEA) und die Erreichung der Net-Zero-Klimaziele (Scope 1,2 und 3 CO2
Emissionen).

- Ermoglichungs-Indikator: Hier wird das Engagement eines Unternehmens zur Férderung nachhaltiger
Praktiken und Innovationen bewertet. Dabei wird beispielweise analysiert, ob ein Unternehmen im Bau- oder
Transportgewerbe tatig ist oder Produkte fiir den Energiesektor herstellt und in welchem Umfang seine
Tatigkeit positiv, insbesondere zur Erreichung derjenigen Ziele fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen (,UN Sustainable Development Goals” oder ,SDGs") beitragt, die im Bereich der erneuerbaren
Energien liegen.

- Investitions-Indikator: Dieser Indikator bewertet die Geschaftstatigkeiten eines Unternehmens in Bezug auf
Transformation. Dabei werden Indikatoren, wie der Umfang der Investitionen in nachhaltige Projekte, die
Umséatze in nachhaltigen Geschéaftsfeldern, die zur Erreichung der SDGs beitragen, oder der Anteil an
taxonomiekonformen Investitionsausgaben (CapEx) sowie die von externen Dritten zugeordnete Kennziffer,
die Anreize in der Vorstandsvergltung beurteilt, bewertet.

- Verbesserungs-Indikator: Der Fokus dieses Indikators liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der
ESG-Kriterien eines Unternehmens. Unternehmen, die sich im Jahresvergleich in Relation zur Entwicklung
anderer Unternehmen uberdurchschnittlich verbessert haben, oder eine ihnen von externen Dritten
zugeordnete Nachhaltigkeitskennziffer eine Verbesserung aufweist, erhalten eine hohere Bewertung.

- Potenzial-Indikator: Dieser Indikator bewertet das Potenzial des Unternehmens, sein Geschaftsmodell
nachhaltig zu transformieren bzw. auszurichten. und basiert auf einer Transformationskennziffer. Auf Basis
einer systematischen Analyse werden dazu Nachhaltigkeitskriterien analysiert und aufbauend auf dieser
Analyse wird den Emittenten eine Kennziffer zugeordnet. Diese Kriterien beziehen sich nicht auf das
Verhalten der Unternehmen in der Vergangenheit oder der Gegenwart, sondern auf ihr Verhalten in der
Zukunft. Entsprechende Kriterien sind unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von
Klimaneutralitét durch das analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige
Produktangebote oder nachhaltige Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Unternehmen
(z.B. Hinterlegung von Nachhaltigkeitszielen in der Vorstandsvergltung).

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt téatigt keine nachhaltigen Investitionen.
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Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Bei den wichtigsten

nachteiligen Auswirkungen Wie wurden die Indikatoren flr nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

handelt es sich um die berticksichtigt?

bedeutendsten nachteiligen

Auswirkungen von Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Investitionsentscheidungen (,Principal Adverse Impact” oder ,PAI") werden beim Erwerb von Wertpapieren und

auf Nachhaltigkeitsfaktoren Geldmarktinstrumenten berticksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese nachteiligen

in den Bereichen Umwelt, Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden,
Soziales und Beschéaftigung, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfalle
Achtung der sowie Soziales und Beschaftigung.

Menschenrechte und Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen erfolgt die
Bekampfung von Korruption Bertcksichtigung der PAl insbesondere durch (1) die Festlegung von Ausschlusskriterien sowie (2)
und Bestechung. das Durchflihren von Unternehmensdialogen und die Austibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Dariiber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Auslibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsétzen fir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Ndhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
dirfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefuigt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fur 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten berlcksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fir dkologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?

X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getatigt werden, bericksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlicksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?” zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelméaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfuigbar.

Nein
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die transformationsbezogene Ausrichtung
des Teilfonds durch die Bericksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewéhrleistet werden soll.

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV-
European Equities" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erldutert. Fir den Erwerb bestimmter
Vermoégensgegenstande des Teilfonds werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese Kriterien sind im Abschnitt
.Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen
Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?” beschrieben.

Daran anschlieBend werden die vergangenen, gegenwartigen und angekindigten Nachhaltigkeitsaktivitaten von
Unternehmen als Emittenten der Vermdgensgegenstande auf Basis eines Transformationsansatzes analysiert.
Dabei wird untersucht, inwieweit sich die Unternehmen auf einem klaren und messbaren Transformationspfad
befinden. Hierzu hat die Gesellschaft flinf transformative Dimensionen definiert. Jede dieser Dimensionen
beschreibt Kriterien, anhand derer die Unternehmen analysiert werden. Unternehmen, die die Anforderungen
mindestens einer Dimension erfillen, werden als Unternehmen, die sich auf einem 6kologischen und/oder sozialen
Ubergang befinden (sogenannte ,Transformations-Unternehmen”), bezeichnet.

Die flinf Dimensionen sind:

- .Dekarbonisierung”,
- ,Ermoglichung”,

- Investition”,

- ,Verbesserung” und
- ,Potenzial”.

1. Dekarbonisierung:

Ein Unternehmen wird unter anderem als Dekarbonisierer betrachtet, wenn es

- sich umfassende Net-Zero-Klimaziele (Scope 1,2 und 3 CO2 Emissionen) mit einem Zieldatum bis spatestens 2050
gesetzt hat,

- prognostiziert unter dem Emissionsbudget bleibt, das der Net-Zero-Fahrplan 2050 der Internationalen
Energieagentur (IEA) vorsieht oder

- eigene publizierte Klimaziele zur Reduzierung von CO2 Emissionen nachweislich erreicht oder tibertroffen hat.

2. Erméglichung:

Ein Unternehmen gilt unter anderem als Erméglicher, wenn es in Geschaftsfeldern wie Bau- oder Transportgewerbe
oder in der Herstellung fir den Energiesektor wichtiger Produkte (z.B. Kabel, Rohre, Transistoren) tatig ist und seine
Tatigkeit darlber hinaus positiv insbesondere zur Erreichung derjenigen Ziele fuir nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen (,UN Sustainable Development Goals” oder ,SDGs") beitragt, die im Bereich der erneuerbaren
Energien liegen (z.B. ,Bezahlbare und saubere Energie”).

3. Investition

Zu den Unternehmen der Dimension Investition gehéren zum Beispiel Unternehmen,

- deren Anteil an taxonomiekonformen Investitionsausgaben (CapEx) den von der Gesellschaft festgelegten
Mindestanteil von 10 Prozent Uberschreiten,

- die mindestens 50 Prozent ihrer Umsé&tze in nachhaltigen Geschaftsfeldern tatigen, die zur Erreichung der SDGs
beitragen oder

- in denen das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ein Bestandteil der variablen Vorstandsvergitung ist.

4. Verbesserung

Zu den Unternehmen der Dimension Verbesserung gehéren Unternehmen, die sich im Hinblick auf die
Berlicksichtigung von ESG-Kriterien stark verbessern. Um das Nachhaltigkeitsniveau eines Unternehmens zu
bewerten, erhebt die Gesellschaft eine Nachhaltigkeitskennziffer. Diese kann je nach Art des Emittenten die
Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung umfassen. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien auf
Basis einer systematischen Analyse zusammengefiihrt und den Unternehmen zugeordnet. Die Analyse
beriicksichtigt auch Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Dritter (z.B. Erreichung der U.N.
Sustainable Development Goals, Umsatzanteil fossiler Brennstoffe), um ein umfassendes Bild des
Nachhaltigkeitsprofils der Unternehmen zu erhalten. Verbesserer zeichnen sich dadurch aus, dass sich ihre von der
Gesellschaft ermittelte Nachhaltigkeitskennziffer im Jahresvergleich Gberdurchschnittlich verbessert hat. Hierbei
wird die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennziffer in Relation zur durchschnittlichen positiven Entwicklung der
Nachhaltigkeitskennziffern anderer Unternehmen gesetzt. Darliber hinaus werden Unternehmen als VVerbesserer
angesehen, wenn eine ihnen von externen Dritten zugeordnete Nachhaltigkeitskennziffer eine Verbesserung zum
Vorjahr aufweist.
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5. Potenzial

Zu den Unternehmen der Dimension Potenzial gehéren Unternehmen, deren von der Gesellschaft ermittelte
Transformationskennziffer einen vorab festgelegten Mindestwert von 3 auf einer Skala von 1 bis 5 erreicht. Diese
Transformationskennziffer bewertet das Potenzial des Unternehmens, sein Geschaftsmodell nachhaltig zu
transformieren bzw. auszurichten. Auf Basis einer systematischen Analyse werden dazu Nachhaltigkeitskriterien
analysiert, und aufbauend auf dieser Analyse wird den Emittenten eine Transformationskennziffer zugeordnet.
Entsprechende Kriterien sind unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von Klimaneutralitat durch
das analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige Produktangebote oder nachhaltige
Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Emittenten (z.B. Hinterlegung von Nachhaltigkeitszielen
in der Vorstandsvergltung).

Die Analyse der Kriterien und die Bewertung der Unternehmen im Rahmen der entsprechenden Dimensionen
erfolgt auf Basis von internen Recherchen, berichteten Informationen der Unternehmen,
Unternehmensbefragungen, sowie unter Verwendung von ESG-Kennzahlen externer Dritter.

Im Rahmen der Portfoliokonstruktion werden verschiedene Nachhaltigkeitskennziffern beriicksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einer niedrigeren CO2-Intensitat oder geringerem Energieverbrauch
auswahlen, verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern auf Portfolioebene zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu
berticksichtigen. Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die
Investmentplattform von Quoniam jederzeit fir das Portfoliomanagement verfligbar. So kdnnen die verschiedenen
nachhaltigen Strategien regelmé&Big Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die
Erfallung der 6kologischen und sozialen Merkmale Gberprift und gesteuert.

Es konnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
,Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fur griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitdt verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Uber européische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
bertcksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) bertcksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserldse fur soziale Projekte unter anderem in den
Geschaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitareinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA bertcksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA berticksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
bertcksichtigt
und dartber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

¢ in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die

Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.

Nachhaltigkeitszielen dienen.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt. Nahere Ausfihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?” erlautert.

Fur den Teilfonds kénnen aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente
Vermogensgegenstande erworben werden, deren Emittenten sich auf Basis zuvor beschriebener Prozesse auf dem
Transformationspfad befinden. Die Vermdgensgegenstdnde des Teilfonds werden je nach Marktsituation flexibel
angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten fihren kann. Bei der Entscheidung tber
den Erwerb von Vermdgensgegenstdnden werden wirtschaftliche, als auch nachhaltige Aspekte betrachtet.
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur far
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berutcksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergutung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”),

- der Transformationsansatz und die Steuerung von Nachhaltigkeitskennziffern im Rahmen der
Portfoliokonstruktion (,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?”),

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt?”),

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fur den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstoBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fir die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein férdern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Daruber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
die Unternehmensfuhrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschéafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft tiber die
Austbung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fir eine gute
Unternehmensfiihrung ein.
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Welche Vermoégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermégensallokation Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien

gibt den jeweiligen Anteil unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermoégen wird in Prozent dargestellt.

der Investitionen in Mit , Investitionen” werden alle fur den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande abzuglich der

bestimmte Vermégenswerte aufgenommenen Teilfonds Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

an. Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale” umfasst diejenigen Vermégensgegenstande,
die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale
getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, fur die nicht
genugend Daten vorliegen, um sie fur die nachhaltige Anlagestrategie des Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltig” umfasst nachhaltige Investitionen gemaB Artikel 2 Ziffer 17 der
Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen” Umweltzielen,
+Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale") beigetragen werden soll.

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische/soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlése, die den

Anteil der Einnahmen aus #1 Ausgerichtet auf
umweltfreundlichen Skologische/soziale
Aktivitaten der Investitionen Merkmale
Unternehmen, in die 100% ~51%

investiert wird,
widerspiegeln
— Investitionsausgaben #2 Andere
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die

investiert wird, aufzeigen, #1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur
z. B. fiir den Ubergang zu Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx), #2 Andere umfasst die Gbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
die die Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

° In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Erméglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstétigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

Q sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht berucksichtigen.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein

" Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen - siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen
Kriterien fir EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitét
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie) Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten zéhlen, kann
aus den zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
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Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fur den Teilfonds werden Vermogensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz berticksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?g=Quoniam+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

TR Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Investition ist gme Quoniam Funds Selection SICAV - 52990043NU5EJF2D6Z96
Investition in eine Emerging Markets Equities MinRisk

Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines N
Umweltziels oder Okologische und/oder soziale Merkmale
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Unternehmen, in die . Ja ® n Nein
investiert wird,
Ve aiieTET ek Eer Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale

T A A a q
E ) nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
Unternehmensfiihrung o ) o
SEReEn. einem Umweltziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthélt es einen Mindestanteil von

Die EU-Taxonomie ist in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der % an nachhaltigen Investitionen
ein EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
Klassifikationssystem, einzustufen sind
das in der Verordnung mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
(EU) 2020/852 die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

festgelegt ist und ein nachhaltig einzustufen sind
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst mit einem sozialen Ziel
kein Verzeichnis der

sozial nachhaltigen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Wi’:ﬁhlafts"éﬂgkeite“- Es wird damit ein Mindestanteil an x Eswerden damit 6kologische/soziale
Nachhaltige

Investiti = nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
nvestitionen mit einem . . . . . . e
Uil [Emimia einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getétigt.
taxonomiekonform sein

oder nicht.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Vermégensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten
ausgewahlt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social - S)
Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kriterien sind unter
anderem CO2-Emissionen, Schutz der naturlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewasser (Umwelt),
MaBnahmen zur Korruptionsbekdmpfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berlicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die
Gesellschaft in Vermogensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfihrung
anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflllung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen berticksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaBgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird tiber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fur den Erwerb bestimmter Vermogensgegenstande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken oder

- Umséatze in Bezug auf gedchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaBig Umséatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen,
die regelmaBig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim
Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und
sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt
verfolgt?” néher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschaftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Dariber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr
als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf RUstungsguter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungenlgender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen. Genligend
ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis
spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermoégen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermodgensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemaf Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
LKorruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariber hinaus werden Vermdégensgegenstdnde von Unternehmen, die gemaB Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergdnzung der Verordnung (EU) 2016/1011
des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fir EU-Referenzwerte fur den
klimabedingten Wandel und fiir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen sind, fir den Teilfonds
nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstdnde von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

¢) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen verstoBen.
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Dies gilt nicht far

- EU-Green Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b), bei denen die
Verwendung der Emissionserldse nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher
Aktivitdten begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fur Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
Unternehmen gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen verstoBt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” nédher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern

Die Nachhaltigkeitskennziffern kénnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das
Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von
Themen wie beispielsweise der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der
Wasserintensitat oder der Reduzierung von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das
Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die
Gewadhrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die
Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten
Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance Standards
auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. Dabei wird das
Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz sowie am Risiko-
und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft beriicksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings
und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten
zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die
einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fiir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise Gberwachen
und steuern wir die Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelméBige
Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erflillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von
Anlagerestriktionen, die zur Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdégens in der
Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder
Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern), sind auBerdem technische Kontrollmechanismen
fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermégensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriuick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitat zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getatigt werden sollen, und wie trégt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getdtigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschéaftigung,
Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von Korruption
und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren fir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
(,Principal Adverse Impact” oder ,PAI") werden beim Erwerb von Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen bertcksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen
ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen,
Biodiversitat, Wasser, Abfalle sowie Soziales und Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente von Staaten werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und
Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb
von Investmentanteilen erfolgt die Berlcksichtigung der PAIl insbesondere durch (1) die Festlegung
von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchfihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung
der Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien
berticksichtigt. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kdnnen dazu fiihren, dass
sich die im Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?” beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Dartber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Austibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.
Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dartber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
durfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefligt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fur okologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten berlcksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?
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X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getéatigt werden, berlcksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bericksichtigt?” zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelmaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds
durch die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Emerging
Markets Equities MinRisk" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erldutert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen
Geschéaftspraktiken oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser
SI-Komitee verabschiedet und quartalsweise Gberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von
Herstellern kontroverser Waffen. Es werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoBen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch
die Produktion von Kohleférderung oder Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion bertcksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.
Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit fur das Portfoliomanagement verfligbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien
regelméaBig Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfullung der
okologischen und sozialen Merkmale tGberprift und gesteuert.

Es kdnnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
,Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fur griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Gber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
berticksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) berucksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserlose fur soziale Projekte unter anderem in den
Geschéaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitareinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA berticksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserlése fir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA bercksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
berticksichtigt und dartber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabh&ngigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

¢ in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur fur
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berucksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergutung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.

Nachhaltigkeitszielen dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgréBen
beachtet, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berlicksichtigt. Diese ZielgréBen werden
insbesondere dann beflrwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und
damit den langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Gléubigerrechte, Zusammensetzung und Vergitung von
Vorstand und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fir eine Engagement-Agenda mit, die
in Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitaten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fur die Ausiibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze
der Stimmrechtsaustbung. Darlber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fir
verantwortliches Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt. Nahere Ausfihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?”)

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fur den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstdBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fur die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein férdern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Darlber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergultung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
die Unternehmensfuhrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft tiber die
Austbung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fur eine gute
Unternehmensfiihrung ein.
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Die Vermdgensallokation
gibt den jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermégenswerte
an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlése, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen,
z. B. fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx),

die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Welche Vermoégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdégensgegensténde des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien
unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermoégen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fur den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen
Vermégensgegenstande, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ékologischen
oder sozialen Merkmale getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder
Finanzinstrumente, fir die nicht gentigend Daten vorliegen, um sie fur die nachhaltige Anlagestrategie des
Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)” umfasst nachhaltige Investitionen gemaf Artikel 2
Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu , Taxonomiekonformen”
Umweltzielen, ,Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale") beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf
okologische/soziale
Investitionen Merkmale

100% >51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur

Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getétigt wurden.

#2 Andere umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen

okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Erméglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstétigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

Q sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht berucksichtigen.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein

" Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen - siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen
Kriterien fir EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitét
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie) Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten zéhlen, kann
aus den zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
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Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fur den Teilfonds werden Vermogensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz berticksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?g=Quoniam+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeichnis
von okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstéatigkeiten.
Nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel
kénnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Quoniam Funds Selection SICAV - Global

Equities MinRisk

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900A9ZTGMOYLAQ476

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

.Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getatigt: %

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getatigt: %

beworben?

.n Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden,
enthalt es einen Mindestanteil von % an
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getitigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Vermégensgegenstande, die unter Transformations-Gesichtspunkten, bzw.

Kriterien, ausgewahlt wurden. Unter Transformation versteht man einen eindeutigen und messbaren Weg der
Unternehmen zu einem sozialen oder 6kologischen Ubergang. Zu den entsprechenden Kriterien, die auf die
Transformation hinweisen, zdhlen unter anderem die Dekarbonisierung, gesetzte Klimaziele, die Férderung
nachhaltiger Praktiken, Investitionen in nachhaltige Projekte, eine kontinuierliche Verbesserung der 6kologischen und
sozialen Merkmale sowie das Potenzial eines Unternehmens, sein Gesché&ftsmodell nachhaltig zu transformieren. Bei
der Beriicksichtigung 6kologischer und/oder sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in Vermdgensgegenstande
von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen und/oder
sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflillung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam*). Dieses Unternehmen berlicksichtigt die zuvor beschriebenen ¢kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MalRgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
Okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden anhand von
Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fiir den Erwerb bestimmter Vermdgensgegensténde Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen grundsatzlich
ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken,

- mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Rustungsguter erwirtschaften,

- mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes aus Teersand oder Fracking erzielen,

- Umsétze in Bezug auf geachtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen,

- aktuell Umsatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen,

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen,

- oder bei denen nach einer systematischen Analyse nur ein geringes transformatives Potenzial festgestellt
wurde.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit der
Stromerzeugung durch Kohle bei ungeniigender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen. Dies gilt
nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds
und sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?*
naher beschrieben ). Genligend ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung
nicht ausgebaut wird, b) die Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c)
Klimaneutralitat bis spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermégen der
Gesellschaft) miissen sich grundsétzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fiir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermoégensgegenstéande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemal Freedom House-Index ,unfrei* ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
LKorruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariiber hinaus werden Vermdgensgegenstande von Unternehmen, die gemaR Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a
bis ¢ der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergénzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des
Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fir EU-Referenzwerte fur den
klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlief3en sind, fir den Teilfonds nicht
erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen oder

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind, oder

c) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact® der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen verstof3en.

Dies gilt nicht fir

- EU-Green Bonds gemaR § 2 Ziffer 6 und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds geman § 2 Ziffer 6, bei denen die Verwendung
der Emissionserlése nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitadten begrenzt
ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments®), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der Delegierten Verordnung (EU)
2020/1818 aufgefuhrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fiir Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende Unternehmen
gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsétze der
Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen
verstoft.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ naher beschrieben.

Indikatoren fiir nachhaltige Transformation

In unserem System fiir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
ESG-Daten, wie gewichtete Kohlenstoffintensitat, Energieverbrauch, Emissionen in Gewasser, gefahrliche
Abfalle, Umsatze aus der Forderung fossiler Brennstoffe gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf
diese Weise lUberwachen und steuern wir die Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist
durch die regelméaRige Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erfiillung der 6kologischen und
sozialen Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von
Anlagerestriktionen, die zur Erflllung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdgens in der
Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien), sind aulerdem technische
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren in
den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaftigung,
Achtung der Menschenrechte
und Bekdmpfung von
Korruption und Bestechung.

Kontrolimechanismen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermdgensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen hierbei
auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriick, um von einer méglichst hohen
Datenqualitat zu profitieren. Zuséatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitét durch
automatisierte, stichprobenartige Prifmechanismen sicher. Rohdaten flieRen in eine Software fiir nachhaltiges
Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr geringer Anteil
dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene geschatzt. Hierbei greifen
wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurtick

Im Rahmen des Transformationsansatzes wird fiir den Teilfonds ein Nachhaltigkeitsindikator (Indikator fiir
nachhaltige Transformation) je Dimension definiert.

Unternehmen, in welche der Teilfonds im Rahmen des Transformations-Ansatzes investiert, erhalten in jeder der
funf transformativen Dimensionen (Dekarbonisierung, Ermdglichung, Investition, Verbesserung, Potenzial) eine
Kennziffer. Diese Dimensionen sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt
verfolgt?” naher beschrieben. Je mehr Kriterien einer Dimension das jeweilige Unternehmen erfiillt, desto hoher
wird die Kennziffer fir nachhaltige Transformation fiir diese Dimension.

Diese sind:

- Dekarbonisierungs-Indikator: Dieser Indikator bewertet das Transformationspotenzial eines Unternehmens im
Bereich der Dekarbonisierung. Er beriicksichtigt Kriterien, wie unter anderem MafRnahmen zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen des Unternehmens, Ausrichtung an dem Net-Zero-Fahrplans 2050 der Internationalen
Energieagentur (IEA) und die Erreichung der Net-Zero-Klimaziele (Scope 1,2 und 3 CO2 Emissionen).

- Erméglichungs-Indikator: Hier wird das Engagement eines Unternehmens zur Férderung nachhaltiger Praktiken
und Innovationen bewertet. Dabei wird beispielweise analysiert, ob ein Unternehmen im Bau- oder
Transportgewerbe tatig ist oder Produkte fiir den Energiesektor herstellt und in welchem Umfang seine Tatigkeit
positiv, insbesondere zur Erreichung derjenigen Ziele fir nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (,UN
Sustainable Development Goals" oder ,SDGs") beitragt, die im Bereich der erneuerbaren Energien liegen.

- Investitions-Indikator: Dieser Indikator bewertet die Geschéftstatigkeiten eines Unternehmens in Bezug auf
Transformation. Dabei werden Indikatoren, wie der Umfang der Investitionen in nachhaltige Projekte, die
Umsatze in nachhaltigen Geschaftsfeldern, die zur Erreichung der SDGs beitragen, oder der Anteil an
taxonomiekonformen Investitionsausgaben (CapEx) sowie die von externen Dritten zugeordnete Kennziffer, die
Anreize in der Vorstandsvergutung beurteilt, bewertet.

- Verbesserungs-Indikator: Der Fokus dieses Indikators liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der
ESG-Kriterien eines Unternehmens. Unternehmen, die sich im Jahresvergleich in Relation zur Entwicklung
anderer Unternehmen Uberdurchschnittlich verbessert haben, oder eine ihnen von externen Dritten zugeordnete
Nachhaltigkeitskennziffer eine Verbesserung aufweist, erhalten eine héhere Bewertung.

- Potenzial-Indikator: Dieser Indikator bewertet das Potenzial des Unternehmens, sein Geschéftsmodell
nachhaltig zu transformieren bzw. auszurichten. und basiert auf einer Transformationskennziffer. Auf Basis einer
systematischen Analyse werden dazu Nachhaltigkeitskriterien analysiert und aufbauend auf dieser Analyse wird
den Emittenten eine Kennziffer zugeordnet. Diese Kriterien beziehen sich nicht auf das Verhalten der
Unternehmen in der Vergangenheit oder der Gegenwart, sondern auf ihr Verhalten in der Zukunft.
Entsprechende Kriterien sind unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von Klimaneutralitat
durch das analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige Produktangebote oder
nachhaltige Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Unternehmen (z.B. Hinterlegung von
Nachhaltigkeitszielen in der Vorstandsvergultung).

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getétigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getétigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
bericksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Principal
Adverse Impact” oder ,PAI“) werden beim Erwerb von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten
beriicksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien:
Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfélle sowie Soziales und Beschaftigung.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen erfolgt die
Berticksichtigung der PAIl insbesondere durch (1) die Festlegung von Ausschlusskriterien sowie (2) das
Durchfiihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschaftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen
auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Dariiber hinaus beabsichtigt die
Gesellschaft, mit der Beriicksichtigung von PAI in Unternehmensdialogen und bei der Ausiibung von
Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fiir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nahere Angaben:

n.a.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen* festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen dirfen, und
es sind spezifische EU-Kriterien beigefugt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen® findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitdten beriicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde
liegenden Investitionen berlicksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 0Okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
X Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale getétigt werden, beriicksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fir

nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?“ zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind auch im

Jahresbericht im Anhang ,RegelmaRige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten

Finanzprodukten“ des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die transformationsbezogene Ausrichtung des
Teilfonds durch die Berlicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewéhrleistet werden soll.

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV-
Global Equities MinRisk" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik* erlautert. Fir den Erwerb
bestimmter Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese Kriterien sind im
Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder
sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?* beschrieben.

Daran anschlieRend werden die vergangenen, gegenwartigen und angekundigten Nachhaltigkeitsaktivitaten von
Unternehmen als Emittenten der Vermdgensgegensténde auf Basis eines Transformationsansatzes analysiert. Dabei
wird untersucht, inwieweit sich die Unternehmen auf einem klaren und messbaren Transformationspfad befinden.
Hierzu hat die Gesellschaft flinf transformative Dimensionen definiert. Jede dieser Dimensionen beschreibt Kriterien,
anhand derer die Unternehmen analysiert werden. Unternehmen, die die Anforderungen mindestens einer Dimension
erfiillen, werden als Unternehmen, die sich auf einem ékologischen und/oder sozialen Ubergang befinden (sogenannte
,Transformations-Unternehmen*), bezeichnet.

Die fiinf Dimensionen sind:

- ,Dekarbonisierung®,
- ,Ermoglichung®,

- Investition®,

- ,Verbesserung® und
- ,Potenzial®.

1. Dekarbonisierung:

Ein Unternehmen wird unter anderem als Dekarbonisierer betrachtet, wenn es

- sich umfassende Net-Zero-Klimaziele (Scope 1,2 und 3 CO2 Emissionen) mit einem Zieldatum bis spatestens 2050
gesetzt hat,

- prognostiziert unter dem Emissionsbudget bleibt, das der Net-Zero-Fahrplan 2050 der Internationalen Energieagentur
(IEA) vorsieht oder

- eigene publizierte Klimaziele zur Reduzierung von CO2 Emissionen nachweislich erreicht oder Ubertroffen hat.

2. Erméglichung:
Ein Unternehmen gilt unter anderem als Ermdglicher, wenn es in Geschéaftsfeldern wie Bau- oder Transportgewerbe
oder in der Herstellung fiir den Energiesektor wichtiger Produkte (z.B. Kabel, Rohre, Transistoren) tatig ist und seine
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Tatigkeit dariiber hinaus positiv insbesondere zur Erreichung derjenigen Ziele fiir nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen (,UN Sustainable Development Goals" oder ,SDGs") beitragt, die im Bereich der erneuerbaren Energien
liegen (z.B. ,Bezahlbare und saubere Energie).

3. Investition

Zu den Unternehmen der Dimension Investition gehdéren zum Beispiel Unternehmen,

- deren Anteil an taxonomiekonformen Investitionsausgaben (CapEx) den von der Gesellschaft festgelegten
Mindestanteil von 10 Prozent (iberschreiten,

- die mindestens 50 Prozent ihrer Umsatze in nachhaltigen Geschéaftsfeldern tatigen, die zur Erreichung der SDGs
beitragen oder

- in denen das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ein Bestandteil der variablen Vorstandsvergultung ist.

4. Verbesserung

Zu den Unternehmen der Dimension Verbesserung gehéren Unternehmen, die sich im Hinblick auf die
Beriicksichtigung von ESG-Kriterien stark verbessern. Um das Nachhaltigkeitsniveau eines Unternehmens zu
bewerten, erhebt die Gesellschaft eine Nachhaltigkeitskennziffer. Diese kann je nach Art des Emittenten die
Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung umfassen. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien auf Basis
einer systematischen Analyse zusammengefiihrt und den Unternehmen zugeordnet. Die Analyse beriicksichtigt auch
Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Dritter (z.B. Erreichung der U.N. Sustainable Development Goals,
Umsatzanteil fossiler Brennstoffe), um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Unternehmen zu erhalten.
Verbesserer zeichnen sich dadurch aus, dass sich ihre von der Gesellschaft ermittelte Nachhaltigkeitskennziffer im
Jahresvergleich Gberdurchschnittlich verbessert hat. Hierbei wird die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennziffer in
Relation zur durchschnittlichen positiven Entwicklung der Nachhaltigkeitskennziffern anderer Unternehmen
gesetzt.Darliber hinaus werden Unternehmen als Verbesserer angesehen, wenn eine ihnen von externen Dritten
zugeordnete Nachhaltigkeitskennziffer eine Verbesserung zum Vorjahr aufweist.

5. Potenzial

Zu den Unternehmen der Dimension Potenzial gehéren Unternehmen, deren von der Gesellschaft ermittelte
Transformationskennziffer einen vorab festgelegten Mindestwert von 3 auf einer Skala von 1 bis 5 erreicht. Diese
Transformationskennziffer bewertet das Potenzial des Unternehmens, sein Geschaftsmodell nachhaltig zu
transformieren bzw. auszurichten. Auf Basis einer systematischen Analyse werden dazu Nachhaltigkeitskriterien
analysiert, und aufbauend auf dieser Analyse wird den Emittenten eine Transformationskennziffer zugeordnet.
Entsprechende Kriterien sind unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von Klimaneutralitat durch das
analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige Produktangebote oder nachhaltige
Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Emittenten (z.B. Hinterlegung von Nachhaltigkeitszielen in
der Vorstandsvergutung).

Die Analyse der Kriterien und die Bewertung der Unternehmen im Rahmen der entsprechenden Dimensionen erfolgt
auf Basis von internen Recherchen, berichteten Informationen der Unternehmen, Unternehmensbefragungen, sowie
unter Verwendung von ESG-Kennzahlen externer Dritter.

Im Rahmen der Portfoliokonstruktion werden verschiedene Nachhaltigkeitskennziffern beriicksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einer niedrigeren CO2-Intensitat oder geringerem Energieverbrauch
auswabhlen, verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern auf Portfolioebene zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu
beriicksichtigen. Die Ausschlusskriterien und sémtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind iber die Investmentplattform
von Quoniam jederzeit fiir das Portfoliomanagement verfiigbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien
regelmaRig uberpruft und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfilllung der 6kologischen
und sozialen Merkmale Uberpriift und gesteuert.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
»2Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieflich fir griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Uber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
bericksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) beriicksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserldse fir soziale Projekte unter anderem in den
Geschéftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitareinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA bertiicksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse fir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und der
Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA bertcksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und anhand
von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von CO2-Emissionen
bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA beriicksichtigt und dariiber
hinaus entweder

« eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an den
entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

« in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschéftsfeldern bzw. Nachhaltigkeitszielen
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Die Anlagestrategie dient als
Richtschnur fiir
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz beriicksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergutung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

dienen.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
beriicksichtigt. Nahere Ausfiihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren furr nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beruicksichtigt?” erlautert.

Fir den Teilfonds kénnen aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente Vermégensgegenstande

erworben werden, deren Emittenten sich auf Basis zuvor beschriebener Prozesse auf dem Transformationspfad

befinden. Die Vermbdgensgegenstande des Teilfonds werden je nach Marktsituation flexibel angelegt, was zu einem

jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten fiihren kann. Bei der Entscheidung Uber den Erwerb von
Vermogensgegenstéanden werden wirtschaftliche, als auch nachhaltige Aspekte betrachtet.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der dkologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt
beworben werden, herangezogen?*),

- der Transformationsansatz und die Steuerung von Nachhaltigkeitskennziffern im Rahmen der
Portfoliokonstruktion (,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“),

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden die
Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlicksichtigt?”) ,

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in
Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fir den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien des Global Compact
der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstéRen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fiir die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie sollen die
Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das Umweltbewusstsein férdern
und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen gegen alle Arten der Korruption,
einschliefl3lich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Darliber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergiitung von Vorstand und
Aufsichtsrat, Kapitalmafnahmen, Wirtschaftspriifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft die
Unternehmensfiihrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und Recherchen
von Stimmrechtsberatern unterstiitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft (iber die Ausiibung ihrer
Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fiir eine gute Unternehmensfiihrung ein.
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Die Vermégensallokation
gibt den jeweiligen Anteil der
Investitionen in bestimmte
Vermdgenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlose, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen, z.
B. fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben
(OpEXx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fiir
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien fir Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschriften

Welche Vermégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt.
Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermégen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fiir den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande abzuglich der
aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale“ umfasst diejenigen Vermdgensgegenstande, die
im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen dkologischen oder sozialen Merkmale getatigt
werden.

Die Kategorie ,#2 Andere” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, fiir die nicht geniigend
Daten vorliegen, um sie fir die nachhaltige Anlagestrategie des Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltig® umfasst nachhaltige Investitionen gemaR Artikel 2 Ziffer 17 der
Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen* Umweltzielen, ,Anderen
6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale") beigetragen werden soll.

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische/soziale Merkmale“ umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und soziale
Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf
Okologische/soziale

Investitionen
100%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung
der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die librigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale Merkmale
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der
EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1
investiert?
Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein
1 Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erlduterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fir

EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten sind
Tatigkeiten, fir die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die unter
anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

° sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten gemaf
der EU-Taxonomie nicht
beriicksichtigen.

@

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in
griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitat von Staatsanleihen*
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in Bezug auf die
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 %

100,0 %

I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen® alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fiir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten zahlen, kann aus den
zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstétigkeiten und ermdglichende Tétigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,,#2 Andere“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fir den Teilfonds werden Vermdgensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die nicht
zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fiir solche Investitionen sind Derivate, Investitionen,
fiir die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermdgensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz beriicksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?
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Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird, ob
das Finanzprodukt die
beworbenen ékologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam+Funds+Selection+SICAV %3A+Nachhaltigkei
tsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

TR Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Investition ist gme Quoniam Funds Selection SICAV - Global 52990007RF3J4KVRXJ55
Investition in eine Credit MinRisk

Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines N
Umweltziels oder Okologische und/oder soziale Merkmale
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die

Unternehmen, in die . Ja () n Nein

investiert wird,

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Verfahrensweisen einer Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale

t f e n q
E ) nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
Unternehmensfiihrung o ) o
SEReEn. einem Umweltziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthélt es einen Mindestanteil von

Die EU-Taxonomie ist in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der % an nachhaltigen Investitionen
ein EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
Klassifikationssystem, einzustufen sind
das in der Verordnung mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
(EU) 2020/852 die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

festgelegt ist und ein nachhaltig einzustufen sind
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst mit einem sozialen Ziel
kein Verzeichnis der

sozial nachhaltigen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Wi’:ﬁhlafts"éﬂgkeite“- Es wird damit ein Mindestanteil an x Eswerden damit 6kologische/soziale
Nachhaltige

Investiti = nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
nvestitionen mit einem . . . . . . e
Uil [Emimia einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getétigt.
taxonomiekonform sein

oder nicht.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Vermégensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten
ausgewahlt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social - S)
Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kriterien sind unter
anderem CO2-Emissionen, Schutz der naturlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewasser (Umwelt),
MaBnahmen zur Korruptionsbekdmpfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berlicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die
Gesellschaft in Vermogensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfihrung
anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflllung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen berticksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaBgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird tiber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fur den Erwerb bestimmter Vermogensgegenstande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken

- Umséatze in Bezug auf gedchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaBig Umséatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die
regelmaBig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim
Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und
sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?”
néher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschaftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Dariber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr
als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Ristungsguter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungentigender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Genligend
ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis
spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermégen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Grinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fur das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermogensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemaf Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
.Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Darliber hinaus werden Vermégensgegenstidnde von Unternehmen, die gemaf Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergdnzung der Verordnung (EU) 2016/1011
des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fur EU-Referenzwerte fur den
klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen sind, fir den Teilfonds
nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermégensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitaten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fur multinationale Unternehmen verstoBBen.
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Dies gilt nicht far

- EU-Green Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b), bei denen die
Verwendung der Emissionserldse nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher
Aktivitdten begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fur Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
Unternehmen gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen verstoBt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” nédher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern

Die Nachhaltigkeitskennziffern kénnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das
Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von
Themen wie beispielsweise der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der
Wasserintensitat oder der Reduzierung von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das
Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die
Gewadhrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die
Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten
Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance Standards
auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. Dabei wird das
Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz sowie am Risiko-
und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft beriicksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings
und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten
zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die
einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fiir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise Gberwachen
und steuern wir die Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelméBige
Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erflillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von
Anlagerestriktionen, die zur Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdégens in der
Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder
Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern), sind auBerdem technische Kontrollmechanismen
fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermégensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriuick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitat zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getatigt werden sollen, und wie trégt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getdtigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschéaftigung,
Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von Korruption
und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren fir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
(,Principal Adverse Impact” oder ,PAI") werden beim Erwerb von Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen bertcksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen
ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen,
Biodiversitat, Wasser, Abfalle sowie Soziales und Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente von Staaten werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und
Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb
von Investmentanteilen erfolgt die Berlcksichtigung der PAIl insbesondere durch (1) die Festlegung
von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchfihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung
der Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien
berticksichtigt. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kdnnen dazu fiihren, dass
sich die im Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?” beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Dartber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Austibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.
Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dartber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
durfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefligt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fur okologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten berlcksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

134



X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getéatigt werden, berlcksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bericksichtigt?” zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelmaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds
durch die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Global Credit
MinRisk" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erldutert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen
Geschéaftspraktiken oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser
SI-Komitee verabschiedet und quartalsweise Gberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von
Herstellern kontroverser Waffen. Es werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoBen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch
die Produktion von Kohleférderung oder Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion bertcksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.
Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit fur das Portfoliomanagement verfligbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien
regelméaBig Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfullung der
okologischen und sozialen Merkmale tGberprift und gesteuert.

Es kdnnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
,Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fur griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Gber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
berticksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) berucksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserlose fur soziale Projekte unter anderem in den
Geschéaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitareinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA berticksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserlése fir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA bercksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
berticksichtigt und dartber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabh&ngigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

¢ in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur fur
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berucksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergutung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.

Nachhaltigkeitszielen dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgréBen
beachtet, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berlicksichtigt. Diese ZielgréBen werden
insbesondere dann beflrwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und
damit den langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Gléubigerrechte, Zusammensetzung und Vergitung von
Vorstand und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fir eine Engagement-Agenda mit, die
in Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitaten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fur die Ausiibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze
der Stimmrechtsaustbung. Darlber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fir
verantwortliches Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt. Nahere Ausfihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Fonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?”)

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fur den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstdBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fur die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein férdern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Darlber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergultung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
die Unternehmensfuhrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft tiber die
Austbung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fur eine gute
Unternehmensfiihrung ein.
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Die Vermdgensallokation
gibt den jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermégenswerte
an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlése, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen,
z. B. fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx),

die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Welche Vermoégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdégensgegensténde des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien
unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermoégen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fur den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen
Vermégensgegenstande, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen ékologischen
oder sozialen Merkmale getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder
Finanzinstrumente, fir die nicht gentigend Daten vorliegen, um sie fur die nachhaltige Anlagestrategie des
Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)” umfasst nachhaltige Investitionen gemaf Artikel 2
Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu , Taxonomiekonformen”
Umweltzielen, ,Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale") beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf
okologische/soziale
Investitionen Merkmale

100% >51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur

Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getétigt wurden.

#2 Andere umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen

okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Erméglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstétigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

Q sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht berucksichtigen.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein

" Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen - siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen
Kriterien fir EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitét
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie) Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten zéhlen, kann
aus den zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
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Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fur den Teilfonds werden Vermogensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz berticksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?g=Quoniam+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

TR Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Investitiontist gme Quoniam Funds Selection SICAV - Euro 529900QN6SB3PGS68481
Investition in eine Credit

Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines N
Umweltziels oder Okologische und/oder soziale Merkmale
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die

Unternehmen, in die . Ja () n Nein

investiert wird,

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Verfahrensweisen einer Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale

t f e n q
E ) nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
Unternehmensfiihrung o ) o
SEReEn. einem Umweltziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthélt es einen Mindestanteil von

Die EU-Taxonomie ist in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der % an nachhaltigen Investitionen
ein EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
Klassifikationssystem, einzustufen sind
das in der Verordnung mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
(EU) 2020/852 die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

festgelegt ist und ein nachhaltig einzustufen sind
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst mit einem sozialen Ziel
kein Verzeichnis der

sozial nachhaltigen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Wi’:ﬁhlafts"éﬂgkeite“- Es wird damit ein Mindestanteil an x Eswerden damit 6kologische/soziale
Nachhaltige

Investiti = nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
nvestitionen mit einem . . . . . . e
Uil [Emimia einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getétigt.
taxonomiekonform sein

oder nicht.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Vermégensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten
ausgewahlt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social - S)
Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kriterien sind unter
anderem CO2-Emissionen, Schutz der naturlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewasser (Umwelt),
MaBnahmen zur Korruptionsbekdmpfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berlicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die
Gesellschaft in Vermogensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfihrung
anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflllung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen berticksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaBgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird tiber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fur den Erwerb bestimmter Vermogensgegenstande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken oder

- Umséatze in Bezug auf gedchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaBig Umséatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen,
die regelmaBig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim
Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und
sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt
verfolgt?” néher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschaftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Dariber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr
als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf RUstungsguter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungenlgender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Genligend
ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis
spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermoégen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermodgensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemaf Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
LKorruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariber hinaus werden Vermdégensgegenstdnde von Unternehmen, die gemaB Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergdnzung der Verordnung (EU) 2016/1011
des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fir EU-Referenzwerte fur den
klimabedingten Wandel und fiir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen sind, fir den Teilfonds
nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstdnde von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

¢) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen verstoBen.
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Dies gilt nicht far

- EU-Green Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b), bei denen die
Verwendung der Emissionserldse nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher
Aktivitdten begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fur Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
Unternehmen gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen verstoBt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” nédher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern

Die Nachhaltigkeitskennziffern kénnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das
Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von
Themen wie beispielsweise der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der
Wasserintensitat oder der Reduzierung von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das
Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die
Gewadhrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die
Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten
Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance Standards
auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. Dabei wird das
Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz sowie am Risiko-
und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft beriicksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings
und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten
zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die
einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fiir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise Gberwachen
und steuern wir die Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelméBige
Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erflillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von
Anlagerestriktionen, die zur Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdégens in der
Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder
Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern), sind auBerdem technische Kontrollmechanismen
fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermégensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriuick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitat zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getatigt werden sollen, und wie trégt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getdtigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschéaftigung,
Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von Korruption
und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren fir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
(,Principal Adverse Impact” oder ,PAI") werden beim Erwerb von Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen bertcksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen
ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen,
Biodiversitat, Wasser, Abfalle sowie Soziales und Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente von Staaten werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und
Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb
von Investmentanteilen erfolgt die Berlcksichtigung der PAIl insbesondere durch (1) die Festlegung
von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchfihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung
der Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien
berticksichtigt. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kdnnen dazu fiihren, dass
sich die im Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?” beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Dartber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Austibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.
Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dartber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
durfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefligt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fur okologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten berlcksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?
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X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getéatigt werden, berlcksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bericksichtigt?” zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelmaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds
durch die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Euro Credit"
dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erlautert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen
Geschéaftspraktiken oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser
SI-Komitee verabschiedet und quartalsweise Gberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von
Herstellern kontroverser Waffen. Es werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoBen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch
die Produktion von Kohleférderung oder Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion bertcksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.
Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit fur das Portfoliomanagement verfligbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien
regelméaBig Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfullung der
okologischen und sozialen Merkmale tGberprift und gesteuert.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
,Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fur griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschéaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Gber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
beriicksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) bericksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserlose flr soziale Projekte unter anderem in den
Geschaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitareinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA berticksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse flr eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA berlcksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
berticksichtigt und dartiber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhéngigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

¢ in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur far
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz bericksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergltung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.
Nachhaltigkeitszielen dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgréBen
beachtet, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berlcksichtigt. Diese ZielgréBen werden
insbesondere dann beflirwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und
damit den langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Glaubigerrechte, Zusammensetzung und Vergitung von
Vorstand und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fir eine Engagement-Agenda mit, die
in Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitdten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fiir die Austibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze
der Stimmrechtsaustibung. Dartiber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fur
verantwortliches Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
bertcksichtigt. Nahere Ausfiihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt?”),

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fur den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstéBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fur die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein férdern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Daruber hinaus fordert Quoniam mit Unterstitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftspriifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
die Unternehmensfiuhrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft tiber die
Austbung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fir eine gute
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Die Vermégensallokation
gibt den jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermogenswerte
an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedrickt
durch den Anteil der:

— UmsatzerlGse, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen,
z. B. fir den Ubergang zu
einer grinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx),

die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Unternehmensfihrung ein.

Welche Vermdgensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermoégensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien
unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermégen wird in Prozent dargestellt.

Mit , Investitionen” werden alle fir den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen
Vermogensgegenstande, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder
Finanzinstrumente, fur die nicht genligend Daten vorliegen, um sie fur die nachhaltige Anlagestrategie des
Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)” umfasst nachhaltige Investitionen geman Artikel 2
Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu , Taxonomiekonformen”
Umweltzielen, ,Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale"”) beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf
okologische/soziale
Investitionen Merkmale

100% >51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur

Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die Ubrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
o6kologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstatigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

X Nein

T Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Eindammung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen — siehe Erlduterung am linken Rand. Die vollsténdigen
Kriterien fur EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitét
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

[ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fiir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten z&hlen, kann
aus den zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betrégt derzeit 0
Prozent.
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@Smd redilielifeg Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die

Investitionen mit einem nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht beriicksichtigen.

e Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fur den Teilfonds werden Vermogensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fiir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz berticksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeichnis
von okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstéatigkeiten.
Nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel
kénnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Quoniam Funds Selection SICAV - Global

High Yield MinRisk

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299001EUT7USFZBK883

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

.Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getatigt: %

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getatigt: %

beworben?

.n Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden,
enthalt es einen Mindestanteil von % an
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getitigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt

Der Teilfonds investiert Uberwiegend in Vermdgensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewahlt
wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social — S) Kriterien sowie gute
Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kiriterien sind unter anderem CO2-Emissionen,
Schutz der natiirlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewéasser (Umwelt), Manahmen zur
Korruptionsbekampfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
(Soziales). Bei der Beriicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in
Vermdgensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflillung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam*). Dieses Unternehmen beriicksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den Malgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
Okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird Giber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen. Die
Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fiir den Erwerb bestimmter Vermdgensgegensténde Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen,
die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken

- Umsétze in Bezug auf geachtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaRig Umsatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

regelméaRig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim Erwerb
von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und sonstigen Green
Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ ndher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschéftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Darliber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als
10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Riistungsgliter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit der
Stromerzeugung durch Kohle bei ungeniligender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen. Dies gilt
nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Genligend ist eine
solche Strategie grundsétzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis spatestens
2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermdgen der
Gesellschaft) miissen sich grundsétzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fiir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermdgensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemal Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
,Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International“) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariiber hinaus werden Vermdgensgegenstande von Unternehmen, die gemaR Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Erganzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des
Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fiir EU-Referenzwerte flr den
klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieRen sind, fir den Teilfonds nicht
erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

c) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) flir multinationale Unternehmen verstoRen.

Dies gilt nicht fur

- EU-Green Bonds gemaR § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaR § 2 Ziffer 6b), bei denen die Verwendung
der Emissionserlése nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitaten begrenzt
ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments*), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der Delegierten Verordnung (EU)
2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fiir Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende Unternehmen
gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsétze der
Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen
verstoRt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?* naher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren in
den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaftigung,
Achtung der Menschenrechte
und Bekampfung von
Korruption und Bestechung.

Die Nachhaltigkeitskennziffern kdnnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschéaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das Nachhaltigkeitsniveau
des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen wie beispielsweise der
Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der Wasserintensitat oder der Reduzierung
von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum
Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die Gewahrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards,
Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen
betreffen, gemessen. Im Bereich der guten Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die
Einhaltung guter Governance Standards auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von
Stimmrechtsberatern. Dabei wird das Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption,
Compliance, Transparenz sowie am Risiko- und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft
beriicksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes
Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine
Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise liberwachen und
steuern wir die Erfiillung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelmaRige Erstellung
von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erfiillung der dkologischen und sozialen Merkmale des
Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur
Erflillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdgens in der Investmentstrategie definiert
wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern),
sind auRerdem technische Kontrollmechanismen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den
Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermdgensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen hierbei
auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriick, um von einer moglichst hohen
Datenqualitat zu profitieren. Zuséatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fiir nachhaltiges
Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr geringer Anteil
dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene geschétzt. Hierbei greifen
wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurlick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getétigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getitigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berlcksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Principal
Adverse Impact” oder ,PAI“) werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen beriicksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den
folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfélle sowie Soziales und
Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden
Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb von
Investmentanteilen erfolgt die Beriicksichtigung der PAl insbesondere durch (1) die Festlegung von
Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchflihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen
auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung der
Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAl-Kategorien berlicksichtigt.
Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kénnen dazu fiihren, dass sich die im Abschnitt
,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen
oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“
beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Darliber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft,
mit der Beriicksichtigung von PAI in Unternehmensdialogen und bei der Ausiibung von Stimmrechten
eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.

Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dariiber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fiir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nahere Angaben:

n.a.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen* festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen dirfen, und
es sind spezifische EU-Kriterien beigefugt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen® findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitdten beriicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde
liegenden Investitionen berlicksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 0Okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
X Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale getétigt werden, beriicksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fir

nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?“ zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind auch im

Jahresbericht im Anhang ,RegelmaRige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten

Finanzprodukten“ des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch
die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Global High Yield
MinRisk" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik® erlautert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen Geschaftspraktiken
oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser SI-Komitee verabschiedet und
quartalsweise Uberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen. Es
werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend gegen die Prinzipien des UN Global
Compact verstolRen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch die Produktion von Kohleférderung oder
Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion berticksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.

Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind tber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit flr das Portfoliomanagement verfiigbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien regelmaRig
Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfiillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale Uberpriift und gesteuert.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
»Sustainable Bonds*) erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fiir griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschéaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder

- die Verordnung (EU) 2023/2631 lber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
beriicksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,

- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) beriicksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),

- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir soziale Projekte unter anderem in den
Geschéftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitéreinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA beriicksichtigt,

- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und der
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Die Anlagestrategie dient als
Richtschnur fir
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz bertcksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergiitung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA berticksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und anhand
von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von CO2-Emissionen
bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA beriicksichtigt und dariiber
hinaus entweder

« eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an den
entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

« in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschéftsfeldern bzw. Nachhaltigkeitszielen
dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgroRen beachtet,
sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berticksichtigt. Diese Zielgroen werden insbesondere
dann befiirwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und damit den
langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Glaubigerrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand und
Aufsichtsrat, Kapitalmafnahmen, Wirtschaftspriifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fiir eine Engagement-Agenda mit, die in
Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitdten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fir die Ausiibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze der
Stimmrechtsaustbung. Darliber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fiir verantwortliches
Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berucksichtigt. Nahere Ausfiihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiilllung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der dkologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fir den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt
beworben werden, herangezogen?*)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden die
Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?”)

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in
Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fir den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien des Global Compact
der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstdRen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fiir die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstéatigkeit eintreten. Sie sollen die
Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das Umweltbewusstsein férdern
und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen gegen alle Arten der Korruption,
einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Darliber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand und
Aufsichtsrat, KapitalmalRnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft die
Unternehmensfiihrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
verdffentlichten Geschéfts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und Recherchen
von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft Gber die Ausubung ihrer
Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fiir eine gute Unternehmensfiihrung ein.
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Die Vermégensallokation
gibt den jeweiligen Anteil der
Investitionen in bestimmte
Vermdgenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlose, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen, z.
B. fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben
(OpEXx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fir
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien fir Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschriften

Welche Vermégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt.
Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermégen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fiir den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen Vermdgensgegenstande, die
im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt
werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, fir
die nicht genligend Daten vorliegen, um sie fiir die nachhaltige Anlagestrategie des Teilfonds bewerten zu kdnnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)* umfasst nachhaltige Investitionen gemaR Artikel 2 Ziffer 17
der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen* Umweltzielen,
+Anderen Okologischen” und sozialen Zielen (,Soziale*) beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale® umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und soziale
Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf

okologische/soziale

Investitionen Merkmale
100% = 51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung
der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die librigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale Merkmale
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der
EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1
investiert?
Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein
' Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz*) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erladuterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fir

EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten sind
Tatigkeiten, fir die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die unter
anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

° sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten geman
der EU-Taxonomie nicht
beriicksichtigen.

@

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in
gruner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitat von Staatsanleihen*
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitét in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschlieRlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitét nur in Bezug auf die
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 %

100,0 %

Il Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen® alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten ermoglichenden Tétigkeiten und der Ubergangstétigkeiten zéhlen, kann aus den
zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstéatigkeiten und ermdglichende Tétigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,,#2 Andere“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fir den Teilfonds werden Vermdgensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die nicht
zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele firr solche Investitionen sind Derivate, Investitionen,
fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditadtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz beriicksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?



Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird, ob
das Finanzprodukt die
beworbenen ékologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam+Funds+Selection+SICAV %3A+Nachhaltigkei
tsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeichnis
von okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstéatigkeiten.
Nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel
kénnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Quoniam Funds Selection SICAV - Global

Credit MinRisk Defensive

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299001F6BD4ZR62QE41

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

.Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getatigt: %

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getatigt: %

beworben?

.n Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden,
enthalt es einen Mindestanteil von % an
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getitigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt

Der Teilfonds investiert Uberwiegend in Vermdgensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewahlt
wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social — S) Kriterien sowie gute
Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kiriterien sind unter anderem CO2-Emissionen,
Schutz der natiirlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewéasser (Umwelt), Manahmen zur
Korruptionsbekampfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
(Soziales). Bei der Beriicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in
Vermdgensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflillung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam*). Dieses Unternehmen beriicksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den Malgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
Okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird Giber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen. Die
Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fiir den Erwerb bestimmter Vermdgensgegensténde Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen,
die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken

- Umsétze in Bezug auf geachtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaRig Umsatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

regelméaRig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim Erwerb
von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und sonstigen Green
Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ ndher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschéftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Darliber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als
10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Riistungsgliter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit der
Stromerzeugung durch Kohle bei ungeniligender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen. Dies gilt
nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Genligend ist eine
solche Strategie grundsétzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis spatestens
2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermdgen der
Gesellschaft) miissen sich grundsétzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fiir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermdgensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemal Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
,Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International“) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariiber hinaus werden Vermdgensgegenstande von Unternehmen, die gemaR Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Erganzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des
Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fiir EU-Referenzwerte flr den
klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieRen sind, fir den Teilfonds nicht
erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

c) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) flir multinationale Unternehmen verstoRen.

Dies gilt nicht fur

- EU-Green Bonds gemaR § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaR § 2 Ziffer 6b), bei denen die Verwendung
der Emissionserlése nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitaten begrenzt
ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments*), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der Delegierten Verordnung (EU)
2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fiir Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende Unternehmen
gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsétze der
Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen
verstoRt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?* naher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren in
den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschéaftigung,
Achtung der Menschenrechte
und Bekdmpfung von
Korruption und Bestechung.

Die Nachhaltigkeitskennziffern kénnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschéaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das Nachhaltigkeitsniveau
des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen wie beispielsweise der
Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitét, der Wasserintensitat oder der Reduzierung
von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum
Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die Gewahrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards,
Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen
betreffen, gemessen. Im Bereich der guten Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die
Einhaltung guter Governance Standards auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von
Stimmrechtsberatern. Dabei wird das Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption,
Compliance, Transparenz sowie am Risiko- und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft
berucksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes
Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine
Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise (iberwachen und
steuern wir die Erfiillung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelmaRige Erstellung
von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erflillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des
Sondervermdgens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur
Erflllung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdgens in der Investmentstrategie definiert
wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern),
sind auerdem technische Kontrollmechanismen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den
Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermdgensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen hierbei
auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, 1SS ESG) zuriick, um von einer méglichst hohen
Datenqualitat zu profitieren. Zuséatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitét durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fiir nachhaltiges
Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr geringer Anteil
dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene geschatzt. Hierbei greifen
wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurlick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getétigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
bericksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Principal
Adverse Impact” oder ,PAI“) werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen beriicksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den
folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfélle sowie Soziales und
Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden
Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales bericksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb von
Investmentanteilen erfolgt die Beriicksichtigung der PAl insbesondere durch (1) die Festlegung von
Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchflihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen
auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung der
Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAl-Kategorien berlicksichtigt.
Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kénnen dazu fiihren, dass sich die im Abschnitt
»Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen
oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“
beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Darlber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft,
mit der Berlicksichtigung von PAIl in Unternehmensdialogen und bei der Ausiibung von Stimmrechten
eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.

Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dariiber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fiir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fiir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nahere Angaben:

n.a.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen* festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen dirfen, und
es sind spezifische EU-Kriterien beigefugt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen® findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitdten beriicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde
liegenden Investitionen berlicksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 0Okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
X Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale getétigt werden, beriicksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fir

nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?“ zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind auch im

Jahresbericht im Anhang ,RegelmaRige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten

Finanzprodukten“ des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch
die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Global Credit
MinRisk Defensive" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erlautert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen Geschaftspraktiken
oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser SI-Komitee verabschiedet und
quartalsweise Uberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen. Es
werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend gegen die Prinzipien des UN Global
Compact verstolRen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch die Produktion von Kohleférderung oder
Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion berticksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.

Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind tber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit flr das Portfoliomanagement verfiigbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien regelmaRig
Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfiillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale Uberpriift und gesteuert.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
»Sustainable Bonds*) erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fiir griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschéaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder

- die Verordnung (EU) 2023/2631 lber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
beriicksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,

- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) beriicksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),

- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir soziale Projekte unter anderem in den
Geschéftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitéreinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA beriicksichtigt,

- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und der
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Die Anlagestrategie dient als
Richtschnur fir
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz bertcksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergiitung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA berticksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und anhand
von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von CO2-Emissionen
bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA berticksichtigt
und darliber hinaus entweder

« eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an den
entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

« in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschéftsfeldern bzw. Nachhaltigkeitszielen
dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgroRen beachtet,
sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berticksichtigt. Diese Zielgroen werden insbesondere
dann befiirwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und damit den
langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Glaubigerrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand und
Aufsichtsrat, Kapitalmafnahmen, Wirtschaftspriifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fiir eine Engagement-Agenda mit, die in
Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitdten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fir die Ausiibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze der
Stimmrechtsaustbung. Darliber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fiir verantwortliches
Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berucksichtigt. Nahere Ausfiihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiilllung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der dkologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fir den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt
beworben werden, herangezogen?*)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden die
Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?*),

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in
Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fir den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien des Global Compact
der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstdRen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fiir die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstéatigkeit eintreten. Sie sollen die
Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das Umweltbewusstsein férdern
und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen gegen alle Arten der Korruption,
einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Darliber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand und
Aufsichtsrat, KapitalmalRnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft die
Unternehmensfiihrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
verdffentlichten Geschéfts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und Recherchen
von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft Gber die Ausubung ihrer
Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fiir eine gute Unternehmensfiihrung ein.
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Die Vermégensallokation
gibt den jeweiligen Anteil der
Investitionen in bestimmte
Vermdgenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlose, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen, z.
B. fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben
(OpEXx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fir
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien fir Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschriften

Welche Vermégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt.
Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermégen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fiir den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen Vermdgensgegenstande, die
im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt
werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, fir
die nicht genligend Daten vorliegen, um sie fiir die nachhaltige Anlagestrategie des Teilfonds bewerten zu kdnnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)* umfasst nachhaltige Investitionen gemaR Artikel 2 Ziffer 17
der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen* Umweltzielen,
+Anderen Okologischen” und sozialen Zielen (,Soziale*) beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale® umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und soziale
Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf

okologische/soziale

Investitionen Merkmale
100% = 51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung
der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die librigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale Merkmale
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der
EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1
investiert?
Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein
' Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz*) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erladuterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fir

EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten sind
Tatigkeiten, fir die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die unter
anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

° sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten geman
der EU-Taxonomie nicht
beriicksichtigen.

@

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in
gruner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitat von Staatsanleihen*
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitét in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschlieRlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitét nur in Bezug auf die
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 %

100,0 %

Il Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen® alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten ermoglichenden Tétigkeiten und der Ubergangstétigkeiten zéhlen, kann aus den
zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstéatigkeiten und ermdglichende Tétigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,,#2 Andere“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fir den Teilfonds werden Vermdgensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die nicht
zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele firr solche Investitionen sind Derivate, Investitionen,
fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditadtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz beriicksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?



Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird, ob
das Finanzprodukt die
beworbenen ékologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam+Funds+Selection+SICAV %3A+Nachhaltigkei
tsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten.
Nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel konnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Quoniam Funds Selection SICAV - Equities 529900VBLBCGFGDOVP40
Climate Transition

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

.n Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthélt es einen Mindestanteil von
% an nachhaltigen Investitionen

.Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit
einem Umweltziel getatigt: %

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der o .
nachhaltig einzustufen sind

EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit
einem sozialen Ziel getatigt: %

% Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getatigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert zu mindestens 80% in Vermdgensgegenstande, die unter
Transformations-Gesichtspunkten, bzw. Kriterien, ausgewahlt wurden. Unter Transformation versteht man einen
eindeutigen und messbaren Weg der Unternehmen zu einem sozialen oder 6kologischen Ubergang. Zu den
entsprechenden Kriterien, die auf die Transformation hinweisen, zéhlen unter anderem die Dekarbonisierung,
gesetzte Klimaziele, die Férderung nachhaltiger Praktiken, Investitionen in nachhaltige Projekte, eine
kontinuierliche Verbesserung der 6kologischen und sozialen Merkmale sowie das Potenzial eines Unternehmens,
sein Geschaftsmodell nachhaltig zu transformieren. Bei der Berlicksichtigung 6kologischer und/oder sozialer
Merkmale investiert die Gesellschaft in Vermdgensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfihrung anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erfullung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen
Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen berticksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen



und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaBgaben der Gesellschaft.

Mit Nachhaltigkeits- Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen

indikatoren wird gemessen, o6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,

|r.1W|ewe|t die mitdem herangezogen?
Finanzprodukt beworbenen

okologischen oder sozialen

] Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden anhand von
Merkmale erreicht werden.

Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:
Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fiir den Erwerb bestimmter Vermdgensgegenstande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
grundséatzlich ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken,

- mehr als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Rustungsguter erwirtschaften,

-mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes aus Teersand oder Fracking erzielen,

- Umséatze in Bezug auf geadchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen,

- aktuell Umséatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen,

- Umséatze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen,

- oder bei denen nach einer systematischen Analyse nur ein geringes transformatives Potenzial festgestellt
wurde.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungentigender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green
Bonds und sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt
verfolgt?” naher beschrieben). Genligend ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die
Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll
beendet wird und c) Klimaneutralitat bis spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermégen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fur das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermogensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemaf Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
.Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Darlber hinaus werden Vermogensgegenstande von Unternehmen, die gemaB Artikel 10 Absatz 1
Buchstaben a bis c der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Erganzung der Verordnung (EU)
2016/1011 des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fir
EU-Referenzwerte fir den klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den
Administratoren von Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen
sind, fur den Teilfonds nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermégensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen oder

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind, oder

¢) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) flir multinationale Unternehmen verstoB3en.

Dies gilt nicht fur

- EU-Green Bonds gemaR § 2 Ziffer 6 und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaf § 2 Ziffer 6, bei denen die Verwendung
der Emissionserldse nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitaten
begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der Delegierten

Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefuhrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fur Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
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Unternehmen gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen verstoBt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” ndher beschrieben.

Indikatoren fir nachhaltige Transformation

In unserem System fir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
ESG-Daten, wie gewichtete Kohlenstoffintensitat, Energieverbrauch, Emissionen in Gewasser, gefahrliche
Abfalle, Umsatze aus der Férderung fossiler Brennstoffe gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen.
Auf diese Weise liberwachen und steuern wir die Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem
ist durch die regelmaBige Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erflllung der
6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und
Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des
Sondervermdégens in der Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien),
sind auBerdem technische Kontrollmechanismen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den
Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermégensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zurlick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitdt zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Prifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zuriick

Im Rahmen des Transformationsansatzes wird fir den Teilfonds ein Nachhaltigkeitsindikator (Indikator fur
nachhaltige Transformation) je Dimension definiert.

Unternehmen, in welche der Teilfonds im Rahmen des Transformations-Ansatzes investiert, erhalten in jeder
der funf transformativen Dimensionen (Dekarbonisierung, Erméglichung, Investition, Verbesserung,
Potenzial) eine Kennziffer. Diese Dimensionen sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem
Finanzprodukt verfolgt?” naher beschrieben. Je mehr Kriterien einer Dimension das jeweilige Unternehmen
erflllt, desto héher wird die Kennziffer fur nachhaltige Transformation fir diese Dimension.

Diese sind:

- Dekarbonisierungs-Indikator: Dieser Indikator bewertet das Transformationspotenzial eines Unternehmens
im Bereich der Dekarbonisierung. Er berlcksichtigt Kriterien, wie unter anderem MaBnahmen zur Reduktion
von Treibhausgasemissionen des Unternehmens, Ausrichtung an dem Net-Zero-Fahrplans 2050 der
Internationalen Energieagentur (IEA) und die Erreichung der Net-Zero-Klimaziele (Scope 1,2 und 3 CO2
Emissionen).

- Ermoglichungs-Indikator: Hier wird das Engagement eines Unternehmens zur Férderung nachhaltiger
Praktiken und Innovationen bewertet. Dabei wird beispielweise analysiert, ob ein Unternehmen im Bau- oder
Transportgewerbe tatig ist oder Produkte fiir den Energiesektor herstellt und in welchem Umfang seine
Tatigkeit positiv, insbesondere zur Erreichung derjenigen Ziele fir nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen (,UN Sustainable Development Goals” oder ,SDGs") beitragt, die im Bereich der erneuerbaren
Energien liegen.

- Investitions-Indikator: Dieser Indikator bewertet die Geschaftstatigkeiten eines Unternehmens in Bezug auf
Transformation. Dabei werden Indikatoren, wie der Umfang der Investitionen in nachhaltige Projekte, die
Umsatze in nachhaltigen Geschéaftsfeldern, die zur Erreichung der SDGs beitragen, oder der Anteil an
taxonomiekonformen Investitionsausgaben (CapEx) sowie die von externen Dritten zugeordnete Kennziffer,
die Anreize in der Vorstandsvergltung beurteilt, bewertet.

- Verbesserungs-Indikator: Der Fokus dieses Indikators liegt auf der kontinuierlichen Verbesserung der
ESG-Kriterien eines Unternehmens. Unternehmen, die sich im Jahresvergleich in Relation zur Entwicklung
anderer Unternehmen uberdurchschnittlich verbessert haben, oder eine ihnen von externen Dritten
zugeordnete Nachhaltigkeitskennziffer eine Verbesserung aufweist, erhalten eine hohere Bewertung.

- Potenzial-Indikator: Dieser Indikator bewertet das Potenzial des Unternehmens, sein Geschaftsmodell
nachhaltig zu transformieren bzw. auszurichten. und basiert auf einer Transformationskennziffer. Auf Basis
einer systematischen Analyse werden dazu Nachhaltigkeitskriterien analysiert und aufbauend auf dieser
Analyse wird den Emittenten eine Kennziffer zugeordnet. Diese Kriterien beziehen sich nicht auf das
Verhalten der Unternehmen in der Vergangenheit oder der Gegenwart, sondern auf ihr Verhalten in der
Zukunft. Entsprechende Kriterien sind unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von
Klimaneutralitét durch das analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige
Produktangebote oder nachhaltige Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Unternehmen
(z.B. Hinterlegung von Nachhaltigkeitszielen in der Vorstandsvergltung).

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getdtigt werden sollen, und wie trégt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?
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Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Bei den wichtigsten

nachteiligen Auswirkungen Wie wurden die Indikatoren flr nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

handelt es sich um die berticksichtigt?

bedeutendsten nachteiligen

Auswirkungen von Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Investitionsentscheidungen (,Principal Adverse Impact” oder ,PAI") werden beim Erwerb von Wertpapieren und

auf Nachhaltigkeitsfaktoren Geldmarktinstrumenten berticksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese nachteiligen

in den Bereichen Umwelt, Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden,
Soziales und Beschaftigung, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfalle
Achtung der sowie Soziales und Beschaftigung.

Menschenrechte und Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen erfolgt die
Bekdampfung von Korruption Beriicksichtigung der PAl insbesondere durch (1) die Festlegung von Ausschlusskriterien sowie (2)
und Bestechung. das Durchfiihren von Unternehmensdialogen und die Austbung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Dartiber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Auslibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leijtsatzen fiir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nédhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
dirfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefligt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir 6kologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten beriicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen berlcksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getatigt werden, bericksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bericksichtigt?” zu finden.

Informationen Gber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelmaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfugbar.
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Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die transformationsbezogene Ausrichtung
des Teilfonds durch die Berticksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewahrleistet werden soll.

Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV-
Equities Climate Transition" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erlautert.

Far den Erwerb bestimmter Vermogensgegenstande des Teilfonds werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese
Kriterien sind im Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”
beschrieben.

Daran anschlieBend werden die vergangenen, gegenwartigen und angekindigten Nachhaltigkeitsaktivitaten von
Unternehmen als Emittenten der Vermogensgegenstande auf Basis eines Transformationsansatzes analysiert.
Dabei wird untersucht, inwieweit sich die Unternehmen auf einem klaren und messbaren Transformationspfad
befinden. Hierzu hat die Gesellschaft fiinf transformative Dimensionen definiert. Jede dieser Dimensionen
beschreibt Kriterien, anhand derer die Unternehmen analysiert werden. Unternehmen, die die Anforderungen
mindestens einer Dimension erfullen, werden als Unternehmen, die sich auf einem 6kologischen und/oder sozialen
Ubergang befinden (sogenannte ,Transformations-Unternehmen”), bezeichnet.

Die funf Dimensionen sind:

- .Dekarbonisierung”,
- .Ermoglichung”,

- Investition”,

- ,Verbesserung” und
- ,Potenzial”.

1. Dekarbonisierung:

Ein Unternehmen wird unter anderem als Dekarbonisierer betrachtet, wenn es

- sich umfassende Net-Zero-Klimaziele (Scope 1,2 und 3 CO2 Emissionen) mit einem Zieldatum bis spatestens 2050
gesetzt hat,

- prognostiziert unter dem Emissionsbudget bleibt, das der Net-Zero-Fahrplan 2050 der Internationalen
Energieagentur (IEA) vorsieht oder

- eigene publizierte Klimaziele zur Reduzierung von CO2 Emissionen nachweislich erreicht oder tibertroffen hat.

2. Erméglichung:

Ein Unternehmen gilt unter anderem als Ermoglicher, wenn es in Geschaftsfeldern wie Bau- oder Transportgewerbe
oder in der Herstellung fur den Energiesektor wichtiger Produkte (z.B. Kabel, Rohre, Transistoren) tatig ist und seine
Tatigkeit darber hinaus positiv insbesondere zur Erreichung derjenigen Ziele fir nachhaltige Entwicklung der
Vereinten Nationen (,UN Sustainable Development Goals” oder ,SDGs") beitragt, die im Bereich der erneuerbaren
Energien liegen (z.B. ,Bezahlbare und saubere Energie”).

3. Investition

Zu den Unternehmen der Dimension Investition gehéren zum Beispiel Unternehmen,

- deren Anteil an taxonomiekonformen Investitionsausgaben (CapEx) den von der Gesellschaft festgelegten
Mindestanteil von 10 Prozent Uberschreiten,

- die mindestens 50 Prozent ihrer Umsatze in nachhaltigen Geschaftsfeldern tatigen, die zur Erreichung der SDGs
beitragen oder

- in denen das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen ein Bestandteil der variablen Vorstandsvergiitung ist.

4. Verbesserung

Zu den Unternehmen der Dimension Verbesserung gehéren Unternehmen, die sich im Hinblick auf die
Berlicksichtigung von ESG-Kriterien stark verbessern. Um das Nachhaltigkeitsniveau eines Unternehmens zu
bewerten, erhebt die Gesellschaft eine Nachhaltigkeitskennziffer. Diese kann je nach Art des Emittenten die
Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensfiihrung umfassen. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien auf
Basis einer systematischen Analyse zusammengefihrt und den Unternehmen zugeordnet. Die Analyse
beriicksichtigt auch Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Dritter (z.B. Erreichung der U.N.
Sustainable Development Goals, Umsatzanteil fossiler Brennstoffe), um ein umfassendes Bild des
Nachhaltigkeitsprofils der Unternehmen zu erhalten. Verbesserer zeichnen sich dadurch aus, dass sich ihre von der
Gesellschaft ermittelte Nachhaltigkeitskennziffer im Jahresvergleich Gberdurchschnittlich verbessert hat. Hierbei
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wird die Verbesserung der Nachhaltigkeitskennziffer in Relation zur durchschnittlichen positiven Entwicklung der
Nachhaltigkeitskennziffern anderer Unternehmen gesetzt.Dartber hinaus werden Unternehmen als Verbesserer
angesehen, wenn eine ihnen von externen Dritten zugeordnete Nachhaltigkeitskennziffer eine Verbesserung zum
Vorjahr aufweist.

5. Potenzial

Zu den Unternehmen der Dimension Potenzial gehéren Unternehmen, deren von der Gesellschaft ermittelte
Transformationskennziffer einen vorab festgelegten Mindestwert von 3 auf einer Skala von 1 bis 5 erreicht. Diese
Transformationskennziffer bewertet das Potenzial des Unternehmens, sein Geschaftsmodell nachhaltig zu
transformieren bzw. auszurichten. Auf Basis einer systematischen Analyse werden dazu Nachhaltigkeitskriterien
analysiert, und aufbauend auf dieser Analyse wird den Emittenten eine Transformationskennziffer zugeordnet.
Entsprechende Kriterien sind unter anderem die Unternehmensstrategie (z.B. Anstreben von Klimaneutralitat durch
das analysierte Unternehmen), geplante Investitionen (z.B. in neue nachhaltige Produktangebote oder nachhaltige
Produktionsmethoden) und Governance der untersuchten Emittenten (z.B. Hinterlegung von Nachhaltigkeitszielen
in der Vorstandsvergltung).

Die Analyse der Kriterien und die Bewertung der Unternehmen im Rahmen der entsprechenden Dimensionen
erfolgt auf Basis von internen Recherchen, berichteten Informationen der Unternehmen,
Unternehmensbefragungen, sowie unter Verwendung von ESG-Kennzahlen externer Dritter.

Im Rahmen der Portfoliokonstruktion werden verschiedene Nachhaltigkeitskennziffern bertcksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einer niedrigeren CO2-Intensitat oder geringerem Energieverbrauch
auswahlen, verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern auf Portfolioebene zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu
bertcksichtigen. Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die
Investmentplattform von Quoniam jederzeit fur das Portfoliomanagement verfligbar. So kdnnen die verschiedenen
nachhaltigen Strategien regelmaBig tGberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die
Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale Gberprift und gesteuert.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
,Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fur griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Gber européische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
beriicksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) berlcksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserlose flr soziale Projekte unter anderem in den
Geschéaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitéreinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA berucksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserlése flr eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA bercksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
berticksichtigt und dariber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhédngigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

¢ in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die

Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.

Nachhaltigkeitszielen dienen.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
beriicksichtigt. Nahere Ausfihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?” erlautert.

Fir den Teilfonds konnen aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente
Vermoégensgegenstande erworben werden, deren Emittenten sich auf Basis zuvor beschriebener Prozesse auf dem
Transformationspfad befinden. Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden je nach Marktsituation flexibel
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur fur
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz bercksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
VergUtung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

angelegt, was zu einem jederzeitigen Wechsel von Anlageschwerpunkten fiihren kann. Bei der Entscheidung tGber
den Erwerb von Vermbgensgegenstanden werden wirtschaftliche, als auch nachhaltige Aspekte betrachtet.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fir die Auswahl der
Investitionen zur Erfillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”),

- der Transformationsansatz (,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?”),

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt?”).

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt naher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fur den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfiihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstoBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fiur die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein fordern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Daruber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftspriifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
die Unternehmensfihrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschéafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft tiber die
Austbung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fir eine gute
Unternehmensfihrung ein.
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Welche Vermoégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermégensallokation Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien

gibt den jeweiligen Anteil unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermoégen wird in Prozent dargestellt.

der Investitionen in Mit , Investitionen” werden alle fur den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande abzuglich der

bestimmte Vermégenswerte aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten erfasst.

an. Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale” umfasst diejenigen Vermégensgegenstande,
die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale
getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, fur die nicht
genugend Daten vorliegen, um sie fur die nachhaltige Anlagestrategie des Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltig” umfasst nachhaltige Investitionen gemaB Artikel 2 Ziffer 17 der
Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen” Umweltzielen,
+Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale") beigetragen werden soll.

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische/soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlése, die den

Anteil der Einnahmen aus #1 Ausgerichtet auf
umweltfreundlichen Skologische/soziale
Aktivitaten der Investitionen Merkmale
Unternehmen, in die T >80%

investiert wird,
widerspiegeln
— Investitionsausgaben #2 Andere
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die

investiert wird, aufzeigen, #1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur
z. B. fiir den Ubergang zu Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx), #2 Andere umfasst die Gbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
die die Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

° In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Erméglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstétigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

Q sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht berucksichtigen.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein

" Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen - siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen
Kriterien fir EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitét
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie) Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten zéhlen, kann
aus den zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?
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Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fur den Teilfonds werden Vermogensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz berticksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?g=Quoniam+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass
diese Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852 festgelegt
ist und ein Verzeichnis
von okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst kein
Verzeichnis der sozial
nachhaltigen
Wirtschaftstéatigkeiten.
Nachhaltige Investitionen
mit einem Umweltziel
kénnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

Quoniam Funds Selection SICAV - Global

Data Sentiment

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5299004TRNBMNBYCLZ82

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

.Ja

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
Umweltziel getatigt: %

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Es wird damit ein Mindestanteil an
nachhaltigen Investitionen mit einem
sozialen Ziel getatigt: %

beworben?

.n Nein

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben und obwohl keine
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden,
enthalt es einen Mindestanteil von % an
nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten, die
nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es werden damit 6kologische/soziale
Merkmale beworben, aber keine
nachhaltigen Investitionen getitigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt

Der Teilfonds investiert Uberwiegend in Vermdgensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten ausgewahlt
wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social — S) Kriterien sowie gute
Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kiriterien sind unter anderem CO2-Emissionen,
Schutz der natiirlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewéasser (Umwelt), Manahmen zur
Korruptionsbekampfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
(Soziales). Bei der Beriicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die Gesellschaft in
Vermdgensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflillung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam*). Dieses Unternehmen beriicksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den Malgaben der Gesellschaft.

175



Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
Okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird Giber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen. Die
Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fiir den Erwerb bestimmter Vermdgensgegensténde Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen,
die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken

- Umsétze in Bezug auf geachtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaRig Umsatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die

regelméaRig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim Erwerb
von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und sonstigen Green
Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ ndher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschéftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Darliber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als
10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Riistungsgliter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit der
Stromerzeugung durch Kohle bei ungeniligender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen. Dies gilt
nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Genligend ist eine
solche Strategie grundsétzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis spatestens
2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermdgen der
Gesellschaft) miissen sich grundsétzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fiir das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermdgensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemal Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
,Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International“) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariiber hinaus werden Vermdgensgegenstande von Unternehmen, die gemaR Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Erganzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des
Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fiir EU-Referenzwerte flr den
klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieRen sind, fir den Teilfonds nicht
erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitdten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

c) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) flir multinationale Unternehmen verstoRen.

Dies gilt nicht fur

- EU-Green Bonds gemaR § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaR § 2 Ziffer 6b), bei denen die Verwendung
der Emissionserlése nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher Aktivitaten begrenzt
ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments*), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der Delegierten Verordnung (EU)
2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fiir Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende Unternehmen
gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsétze der
Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fiir multinationale Unternehmen
verstoRt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?* naher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren in
den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaftigung,
Achtung der Menschenrechte
und Bekampfung von
Korruption und Bestechung.

Die Nachhaltigkeitskennziffern kdnnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschéaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das Nachhaltigkeitsniveau
des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen wie beispielsweise der
Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der Wasserintensitat oder der Reduzierung
von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum
Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die Gewahrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards,
Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen
betreffen, gemessen. Im Bereich der guten Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die
Einhaltung guter Governance Standards auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von
Stimmrechtsberatern. Dabei wird das Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption,
Compliance, Transparenz sowie am Risiko- und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft
beriicksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes
Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine
Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise liberwachen und
steuern wir die Erfiillung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelmaRige Erstellung
von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erfiillung der dkologischen und sozialen Merkmale des
Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von Anlagerestriktionen, die zur
Erflillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdgens in der Investmentstrategie definiert
wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern),
sind auRerdem technische Kontrollmechanismen fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den
Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermdgensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen hierbei
auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriick, um von einer moglichst hohen
Datenqualitat zu profitieren. Zuséatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fiir nachhaltiges
Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr geringer Anteil
dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene geschétzt. Hierbei greifen
wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurlick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getétigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getitigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berlcksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Principal
Adverse Impact” oder ,PAI“) werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Investmentanteilen beriicksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen ermittelt werden, ergeben sich aus den
folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen, Biodiversitat, Wasser, Abfélle sowie Soziales und
Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden
Indikatoren in den Kategorien Umwelt und Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb von
Investmentanteilen erfolgt die Beriicksichtigung der PAl insbesondere durch (1) die Festlegung von
Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchflihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéftspraktiken wesentliche nachteilige Auswirkungen
auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung der
Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAl-Kategorien berlicksichtigt.
Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kénnen dazu fiihren, dass sich die im Abschnitt
,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen
oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?“
beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Darliber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft,
mit der Beriicksichtigung von PAI in Unternehmensdialogen und bei der Ausiibung von Stimmrechten
eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.

Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dariiber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fiir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Nahere Angaben:

n.a.
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen* festgelegt, nach dem
taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen dirfen, und
es sind spezifische EU-Kriterien beigefugt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen® findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt
zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fiir okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitdten beriicksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde
liegenden Investitionen berlicksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 0Okologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?

Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
X Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen und/oder

sozialen Merkmale getétigt werden, beriicksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fir

nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?“ zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind auch im

Jahresbericht im Anhang ,RegelmaRige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und 2a der

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten

Finanzprodukten“ des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds durch
die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Global Data
Sentiment" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik® erlautert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen Geschaftspraktiken
oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser SI-Komitee verabschiedet und
quartalsweise Uberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen. Es
werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend gegen die Prinzipien des UN Global
Compact verstolRen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch die Produktion von Kohleférderung oder
Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion berticksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.

Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind tber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit flr das Portfoliomanagement verfiigbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien regelmaRig
Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfiillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale Uberpriift und gesteuert.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
»Sustainable Bonds*) erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserlése ausschlieRlich fir griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder

- die Verordnung (EU) 2023/2631 Uber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
beriicksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,

- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) beriicksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),

- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserldse fir soziale Projekte unter anderem in den
Geschéftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitéreinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA beriicksichtigt,

- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und der
Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA beriicksichtigt,
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Die Anlagestrategie dient als
Richtschnur fur
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berticksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergiitung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und anhand
von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von CO2-Emissionen
bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA beriicksichtigt und dartiber
hinaus entweder

« eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an den
entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

« in den Emissionsdokumenten oder im jéhrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschéftsfeldern bzw. Nachhaltigkeitszielen
dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgroRen beachtet,
sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berlicksichtigt. Diese Zielgroen werden insbesondere
dann befiirwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und damit den
langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Glaubigerrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand und
Aufsichtsrat, KapitalmalRnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fiir eine Engagement-Agenda mit, die in
Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitaten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fiir die Ausiibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundséatze der
Stimmrechtsausubung. Dartiber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fir verantwortliches
Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
beriicksichtigt. Nahere Ausfiihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fiir nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beruicksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen ¢kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt
beworben werden, herangezogen?*)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden die
Indikatoren fiir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?”),

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt ndher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in
Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fir den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung
anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn Prinzipien des Global Compact
der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstéRen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fiir die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit
sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstétigkeit eintreten. Sie sollen die
Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das Umweltbewusstsein férdern
und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen gegen alle Arten der Korruption,
einschliel3lich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Dariber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate Governance
Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergiitung von Vorstand und
Aufsichtsrat, KapitalmalRnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft die
Unternehmensfiihrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und Recherchen
von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft Gber die Ausubung ihrer
Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fiir eine gute Unternehmensfiihrung ein.

179



Die Vermégensallokation
gibt den jeweiligen Anteil der
Investitionen in bestimmte
Vermdgenswerte an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlose, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen, z.
B. fiir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben
(OpEXx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fir
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035. Die
Kriterien fir Kernenergie
beinhalten umfassende
Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschriften

Welche Vermégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdgensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien unterteilt.
Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermégen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fiir den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen Vermdgensgegenstande, die
im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt
werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)“ umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder Finanzinstrumente, fir
die nicht genligend Daten vorliegen, um sie fiir die nachhaltige Anlagestrategie des Teilfonds bewerten zu kdnnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)* umfasst nachhaltige Investitionen gemaR Artikel 2 Ziffer 17
der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen* Umweltzielen,
+Anderen Okologischen” und sozialen Zielen (,Soziale*) beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale® umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und soziale
Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf

okologische/soziale

Investitionen Merkmale
100% = 51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung
der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die librigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale Merkmale
ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.

In welchem MindestmaR sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der
EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1
investiert?
Ja:
In fossiles Gas In Kernenergie
X Nein
' Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn
sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz*) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie
erheblich beeintrachtigen — siehe Erladuterung am linken Rand. Die vollstandigen Kriterien fir

EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der
Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.
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Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag zu
den Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten sind
Tatigkeiten, fir die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die unter
anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

° sind nachhaltige

Investitionen mit einem
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftstatigkeiten geman
der EU-Taxonomie nicht
beriicksichtigen.

@

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in
gruner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitat von Staatsanleihen*
gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitét in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts
einschlieRlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitét nur in Bezug auf die
Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 %

100,0 %

Il Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und

Kernenergie)
Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen® alle Risikopositionen gegeniiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten ermoglichenden Tétigkeiten und der Ubergangstétigkeiten zéhlen, kann aus den
zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstéatigkeiten und ermdglichende Tétigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,,#2 Andere“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fir den Teilfonds werden Vermdgensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die nicht
zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele firr solche Investitionen sind Derivate, Investitionen,
fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditadtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz beriicksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?



Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird, ob
das Finanzprodukt die
beworbenen ékologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam+Funds+Selection+SICAV %3A+Nachhaltigkei
tsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

TR Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Investition ist gme Quoniam Funds Selection SICAV - Global 529900QVEBT8GAYNPJ16
Investition in eine Credit

Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines N
Umweltziels oder Okologische und/oder soziale Merkmale
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die

Unternehmen, in die . Ja () n Nein

investiert wird,

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Verfahrensweisen einer Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale

t f e n q
E ) nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
Unternehmensfiihrung o ) o
SEReEn. einem Umweltziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthélt es einen Mindestanteil von

Die EU-Taxonomie ist in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der % an nachhaltigen Investitionen
ein EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig
Klassifikationssystem, einzustufen sind
das in der Verordnung mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
(EU) 2020/852 die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der
EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

festgelegt ist und ein nachhaltig einzustufen sind
Verzeichnis von
okologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthalt. Diese
Verordnung umfasst mit einem sozialen Ziel
kein Verzeichnis der

sozial nachhaltigen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

Wi’:ﬁhlafts"éﬂgkeite“- Es wird damit ein Mindestanteil an x Eswerden damit 6kologische/soziale
Nachhaltige

Investiti = nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
nvestitionen mit einem . . . . . . e
Uil [Emimia einem sozialen Ziel getatigt: % nachhaltigen Investitionen getétigt.
taxonomiekonform sein

oder nicht.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert Gberwiegend in Vermégensgegenstande, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten
ausgewahlt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social - S)
Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsfiihrung (Governance — G). Entsprechende Kriterien sind unter
anderem CO2-Emissionen, Schutz der naturlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewasser (Umwelt),
MaBnahmen zur Korruptionsbekdmpfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berlicksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die
Gesellschaft in Vermogensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfihrung
anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erflllung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt (Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen berticksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaBgaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird tiber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fur den Erwerb bestimmter Vermogensgegenstande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken

- Umséatze in Bezug auf gedchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelmaBig Umséatze in Bezug auf die Férderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umsétze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die
regelmaBig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim
Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und
sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?”
néher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschaftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Dariber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr
als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Ristungsguter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungentigender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Genligend
ist eine solche Strategie grundsatzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und c) Klimaneutralitat bis
spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermégen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Grinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft fur das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermogensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemaf Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
.Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Darliber hinaus werden Vermégensgegenstidnde von Unternehmen, die gemaf Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergdnzung der Verordnung (EU) 2016/1011
des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fur EU-Referenzwerte fur den
klimabedingten Wandel und fir Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen sind, fir den Teilfonds
nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermégensgegenstande von Emittenten, die

a) an Aktivitaten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fur multinationale Unternehmen verstoBBen.

184



Dies gilt nicht far

- EU-Green Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b), bei denen die
Verwendung der Emissionserldse nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher
Aktivitdten begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefiihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fur Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
Unternehmen gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fur multinationale
Unternehmen verstoBt.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” nédher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern

Die Nachhaltigkeitskennziffern kénnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschaftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das
Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von
Themen wie beispielsweise der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der
Wasserintensitat oder der Reduzierung von Abfallen gemessen. Im sozialen Bereich wird das
Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die
Gewadhrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die
Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten
Unternehmens- und Staatsfiihrung analysiert die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance Standards
auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. Dabei wird das
Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz sowie am Risiko-
und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft beriicksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings
und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten
zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die
einen Vergleich der Emittenten ermdglicht.

In unserem System fiir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise Gberwachen
und steuern wir die Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelméBige
Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erflillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von
Anlagerestriktionen, die zur Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdégens in der
Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder
Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern), sind auBerdem technische Kontrollmechanismen
fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermégensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zuriuick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitat zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Priifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getatigt werden sollen, und wie trégt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getdtigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.
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Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschéaftigung,
Achtung der
Menschenrechte und
Bekampfung von Korruption
und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren fir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
(,Principal Adverse Impact” oder ,PAI") werden beim Erwerb von Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen bertcksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen
ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen,
Biodiversitat, Wasser, Abfalle sowie Soziales und Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente von Staaten werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und
Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb
von Investmentanteilen erfolgt die Berlcksichtigung der PAIl insbesondere durch (1) die Festlegung
von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchfihren von Unternehmensdialogen und die Ausiibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung
der Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien
berticksichtigt. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kdnnen dazu fiihren, dass
sich die im Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?” beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Dartber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Austibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.
Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dartber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Néhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
durfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefligt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fur okologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten berlcksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen bericksichtigen nicht die EU-Kriterien fir 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen diirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berticksichtigt?
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X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getéatigt werden, berlcksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bericksichtigt?” zu finden.

Informationen Uber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelmaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1,2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds
durch die Beriicksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewahrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- Global Credit"
dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erlautert.

Zunachst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen
Geschéaftspraktiken oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser
SI-Komitee verabschiedet und quartalsweise Gberprift. Zu den Kriterien zahlt unter anderem der Ausschluss von
Herstellern kontroverser Waffen. Es werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoBen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch
die Produktion von Kohleférderung oder Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion bertcksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu berucksichtigen.
Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit fur das Portfoliomanagement verfligbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien
regelméaBig Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erfullung der
okologischen und sozialen Merkmale tGberprift und gesteuert.

Zusatzlich fihren wir im Rahmen eines kollaborativen Engagement-Ansatzes (ESG-Engagement) mit unserem
Mutterunternehmen Union Investment Unternehmensdialoge und Gben unsere Stimmrechte aus. Durch die
Zusammenfuhrung der Stimmrechte vergréBern wir unseren Einfluss auf Hauptversammlungen und in Gesprachen
mit Unternehmensvertretern. In diesen Dialogen wird zum einen geprift, ob und inwiefern Nachhaltigkeit Teil der
Geschaftsstrategie ist. Zum anderen wird gefordert, Nachhaltigkeit konsequent zu verfolgen.

Es kénnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
.Sustainable Bonds”) erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserlose ausschlieBlich fir griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitdt verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Gber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
beriicksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) bericksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserlose fur soziale Projekte unter anderem in den
Geschaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitéreinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA berucksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse flr eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéaftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA berucksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
beriicksichtigt und dariber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur fur
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz berlcksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
VergUtung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

e in den Emissionsdokumenten oder im jahrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.
Nachhaltigkeitszielen dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgréBen
beachtet, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berlcksichtigt. Diese ZielgroBen werden
insbesondere dann beflirwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und
damit den langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Glaubigerrechte, Zusammensetzung und Vergiitung von
Vorstand und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fir eine Engagement-Agenda mit, die
in Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitdten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fir die Ausibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze
der Stimmrechtsaustbung. Darlber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fir
verantwortliches Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
beriicksichtigt. Nahere Ausfihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fir die Auswahl der
Investitionen zur Erfillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berlcksichtigt?”),

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt néher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Fur den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstoBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fiur die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein férdern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieBlich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Daruber hinaus fordert Quoniam mit Unterstiitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionéarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
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Die Vermdgensallokation
gibt den jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermogenswerte
an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerlése, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen,
z. B. fir den Ubergang zu
einer griinen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx),

die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

die Unternehmensfuhrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschéfts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstitzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft tber die
Ausubung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fiur eine gute
Unternehmensfuhrung ein.

Welche Vermdgensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermdgensgegensténde des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien
unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermdgen wird in Prozent dargestellt.

Mit ,Investitionen” werden alle fur den Teilfonds erwerbbaren Vermdgensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen
Vermégensgegenstande, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder
Finanzinstrumente, fir die nicht genligend Daten vorliegen, um sie fur die nachhaltige Anlagestrategie des
Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)” umfasst nachhaltige Investitionen gemaf Artikel 2
Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen”
Umweltzielen, ,Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale"”) beigetragen werden soll..

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf
okologische/soziale
Merkmale
=>51%

Investitionen
100%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur
Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die tbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstatigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

X Nein

T Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Eindammung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen — siehe Erlduterung am linken Rand. Die vollsténdigen
Kriterien fur EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitét
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitat der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

[ Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fiir Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstitigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten z&hlen, kann
aus den zuvor genannten Griinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betrégt derzeit 0
Prozent.
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@Smd redilielifeg Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die

Investitionen mit einem nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht beriicksichtigen.

e Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Fur den Teilfonds werden Vermogensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fiir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditdtszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermégensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz berticksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung
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Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstatigkeit, die
zur Erreichung eines
Umweltziels oder
sozialen Ziels beitragt,
vorausgesetzt, dass diese
Investition keine
Umweltziele oder
sozialen Ziele erheblich
beeintrachtigt und die
Unternehmen, in die
investiert wird,
Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfihrung
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist
ein
Klassifikationssystem,
das in der Verordnung
(EU) 2020/852
festgelegt ist und ein
Verzeichnis von
6kologisch
nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten
enthélt. Diese
Verordnung umfasst
kein Verzeichnis der
sozial nachhaltigen
Wirtschaftstatigkeiten.
Nachhaltige
Investitionen mit einem
Umweltziel kénnten
taxonomiekonform sein
oder nicht.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absétze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und
Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code):
Quoniam Funds Selection SICAV - 529900V84BDQ9RVORH64
European Small Cap

Okologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

.Ja .n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an Es werden damit 6kologische/soziale
nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben und obwohl keine
einem Umweltziel getétigt: % nachhaltigen Investitionen angestrebt
werden, enthalt es einen Mindestanteil von
in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der % an nachhaltigen Investitionen

EU-Taxonomie als 6kologisch nachhaltig

einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie als 6kologisch

in Wirtschaftstatigkeiten, die nach der o _
nachhaltig einzustufen sind

EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstatigkeiten,
die nach der EU-Taxonomie nicht als 6kologisch
nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wird damit ein Mindestanteil an % Es werden damit 6kologische/soziale
nachhaltigen Investitionen mit Merkmale beworben, aber keine
einem sozialen Ziel getstigt: % nachhaltigen Investitionen getatigt.

Welche 6kologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt
beworben?

Der Teilfonds investiert Uberwiegend in Vermoégensgegenstdnde, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten
ausgewahlt wurden. Unter Nachhaltigkeit versteht man 6kologische (Environment — E) und soziale (Social - S)
Kriterien sowie gute Unternehmens- und Staatsfihrung (Governance - G). Entsprechende Kriterien sind unter
anderem CO2-Emissionen, Schutz der naturlichen Ressourcen, der Biodiversitat und der Gewasser (Umwelt),
MaBnahmen zur Korruptionsbekampfung, Steuertransparenz (Unternehmensfiihrung) sowie Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz (Soziales). Bei der Berticksichtigung 6kologischer und sozialer Merkmale investiert die
Gesellschaft in Vermégensgegenstande von Emittenten, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiithrung
anwenden.

Es wurde kein Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob der Teilfonds auf die beworbenen 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist.

Erfullung 6kologischer und sozialer Merkmale durch Auslagerungsunternehmen

Die Gesellschaft hat ein anderes Unternehmen mit der (teilweisen) Verwaltung des Teilfonds beauftragt(Quoniam
Asset Management GmbH; ,Quoniam”). Dieses Unternehmen bercksichtigt die zuvor beschriebenen 6kologischen
und sozialen Merkmale des Teilfonds nach den MaB3gaben der Gesellschaft.
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Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird gemessen,
inwieweit die mit dem
Finanzprodukt beworbenen
okologischen oder sozialen
Merkmale erreicht werden.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen
okologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden,
herangezogen?

Die Erreichung der 6kologischen und/oder sozialen Merkmale des Teilfonds wird Gber die sog.
Nachhaltigkeitsindikatoren (bestehend aus Ausschlusskriterien und Nachhaltigkeitskennziffern) gemessen.
Die Nachhaltigkeitsindikatoren dieses Teilfonds sind:

Ausschlusskriterien

Von der Gesellschaft werden fiir den Erwerb bestimmter Vermégensgegenstéande Ausschlusskriterien
festgelegt. Unter anderem werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen
ausgeschlossen, die

- kontroverse Geschaftspraktiken verfolgen, die den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten
Nationen entgegenwirken

- Umséatze in Bezug auf gedchtete Waffen oder Atomwaffen/-systeme aufweisen oder

- aktuell regelméaBig Umséatze in Bezug auf die Forderung von Thermalkohle aufweisen oder

- Umséatze in Bezug auf den Anbau und die Produktion von Tabak aufweisen.

Zusatzlich sind grundsatzlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die
regelmaBig mehr als 0 Prozent Umsatz mit der Produktion von Ol oder Gas erzielen. Dies gilt nicht beim
Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen (EU-Green Bonds und
sonstigen Green Bonds sind im Abschnitt ,Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?”
naher beschrieben).

Des Weiteren sind Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als 5
Prozent Umsatz in folgenden Geschéaftsfeldern aufweisen:

- Fracking oder Teersand.

Darliber hinaus werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen ausgeschlossen, die mehr
als 10 Prozent ihres Umsatzes in Bezug auf Rustungsgulter erwirtschaften.

Auch Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die mehr als 25 Prozent ihres Umsatzes mit
der Stromerzeugung durch Kohle bei ungentigender Klimastrategie erwirtschaften, werden ausgeschlossen.
Dies gilt nicht beim Erwerb von EU-Green Bonds oder sonstigen Green Bonds dieser Unternehmen Gentigend
ist eine solche Strategie grundséatzlich nur dann, wenn a) die Kohleverstromung nicht ausgebaut wird, b) die
Kohleverstromung bis spatestens 2035 verantwortungsvoll beendet wird und ¢) Klimaneutralitat bis
spatestens 2050 erreicht werden soll.

Wesentliche CO2-Emittenten (im Sinne der Treibhausgasbilanz aller verwalteten Wertpapiervermdgen der
Gesellschaft) mussen sich grundsatzlich bis zum Jahr 2025 langfristige, ambitionierte Klimaneutralitatsziele
(Scope 1-3) setzen. Erfolgt dies trotz umfangreichem Engagement aus nicht nachvollziehbaren Griinden nicht
innerhalb der von der Gesellschaft flr das betroffene Unternehmen individuell gesetzten Fristen, werden die
Vermogensgegenstande dieser Emittenten aus den Wertpapierportfolios ausgeschlossen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten werden ausgeschlossen, wenn der Staat

- gemafB Freedom House-Index ,unfrei” ist,

- einen sehr hohen Korruptionsgrad (Ausschluss der unteren 20 % gemessen am
.Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International”) oder

- eine hohe Treibhausgasintensitat aufweist.

Dariuiber hinaus werden Vermégensgegenstande von Unternehmen, die gemaB Artikel 10 Absatz 2i. V. m.
12(1)(a) bis (c) der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 zur Ergdnzung der Verordnung (EU) 2016/1011
des Europaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards fiir EU-Referenzwerte fur den
klimabedingten Wandel und fur Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte von den Administratoren von
Paris-abgestimmten EU-Referenzwerten von diesen Referenzwerten auszuschlieBen sind, fur den Teilfonds
nicht erworben. Dabei handelt es sich um Vermdgensgegenstdnde von Emittenten, die

a) an Aktivitaten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen beteiligt sind;

b) am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind;

¢) nach Ansicht der Referenzwert-Administratoren gegen die Grundsatze der Initiative ,Global Compact” der
Vereinten Nationen (UNGC) oder die Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) fir multinationale Unternehmen verstoBen.

193



Dies gilt nicht fur

- EU-Green Bonds gemanB § 2 Ziffer 6b) und

- sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds gemaf § 2 Ziffer 6b), bei denen die
Verwendung der Emissionserlése nach den Emissionsdokumenten auf die Finanzierung wirtschaftlicher
Aktivitaten begrenzt ist (sogenannte ,Use of Proceeds Instruments”), die nicht in Artikel 12 (1)(a-b) der
Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 aufgefuihrt werden.

Die vorbezeichnete Ausnahme fir Use of Proceeds Instruments gilt nicht, wenn das emittierende
Unternehmen gegen die Grundséatze der Initiative ,Global Compact” der Vereinten Nationen (UNGC) oder die
Leitsatze der Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fir multinationale
Unternehmen verstoB3t.

EU-Green Bonds, sonstige Green Bonds, Social Bonds und Sustainability Bonds sind im Abschnitt ,Welche
Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?” naher beschrieben.

Nachhaltigkeitskennziffern

Die Nachhaltigkeitskennziffern konnen je nach Art des Emittenten die Dimensionen Umwelt, Soziales,
Governance, Nachhaltiges Geschéftsfeld und Kontroversen umfassen und bewerten das
Nachhaltigkeitsniveau des Emittenten. Im Umweltbereich wird das Nachhaltigkeitsniveau anhand von
Themen wie beispielsweise der Reduktion von Treibhausgasemissionen, Erhaltung von Biodiversitat, der
Wasserintensitit oder der Reduzierung von Abféllen gemessen. Im sozialen Bereich wird das
Nachhaltigkeitsniveau anhand von Themen, die zum Beispiel den Umgang mit Mitarbeitern, die
Gewadhrleistung von Gesundheits- und Sicherheitsstandards, Arbeitsstandards in der Lieferkette oder die
Sicherheit und Qualitat von Produkten und Dienstleistungen betreffen, gemessen. Im Bereich der guten
Unternehmens- und Staatsfihrung analysiert die Gesellschaft die Einhaltung guter Governance Standards
auf Basis von Daten verschiedener Anbieter und Recherchen von Stimmrechtsberatern. Dabei wird das
Nachhaltigkeitsniveau zum Beispiel an Themen wie Korruption, Compliance, Transparenz sowie am Risiko-
und Reputationsmanagement gemessen. Die Gesellschaft berlcksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsratings
und ESG-Kennzahlen externer Anbieter, um ein umfassendes Bild des Nachhaltigkeitsprofils der Emittenten
zu erhalten. Auf Basis dieser Kriterien wird den Emittenten eine Nachhaltigkeitskennziffer zugeordnet, die
einen Vergleich der Emittenten erméglicht.

In unserem System fir die Portfoliooptimierung kénnen unsere Portfolio Manager jederzeit verschiedene
Nachhaltigkeitskennziffern gleichzeitig abrufen und gegebenenfalls anpassen. Auf diese Weise Gberwachen
und steuern wir die Erfillung der 6kologischen und sozialen Merkmale. Zudem ist durch die regelmaBige
Erstellung von internen Analysen eine Nachverfolgung der Erfillung der 6kologischen und sozialen
Merkmale des Sondervermégens im Zeitablauf méglich. Zur Uberwachung und Sicherstellung von
Anlagerestriktionen, die zur Erfullung der 6kologischen und sozialen Merkmale des Sondervermdgens in der
Investmentstrategie definiert wurden (z.B. die Anwendung von Ausschlusskriterien oder
Mindestanforderungen an Nachhaltigkeitskennziffern), sind auBerdem technische Kontrollmechanismen
fester Bestandteil unseres Investmentprozesses (z. B. in den Handelssystemen).

Daten, die zur Analyse von Unternehmen und/oder Vermogensgegenstanden im Hinblick auf
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen werden, beziehen wir von externen Dienstleistern. Wir greifen
hierbei auf verschiedene Dienstleister (z.B. MSCI ESG Research LLC, ISS ESG) zurlick, um von einer méglichst
hohen Datenqualitat zu profitieren. Zusatzlich zur Diversifikation stellen wir eine hohe Datenqualitat durch
automatisierte, stichprobenartige Prifmechanismen sicher. Rohdaten flieBen in eine Software fur
nachhaltiges Portfoliomanagement, die entsprechende Daten automatisiert weiterverarbeitet. Nur ein sehr
geringer Anteil dieser Daten wird aufgrund einer fehlenden Berichterstattung auf Unternehmensebene
geschatzt. Hierbei greifen wir auf Durchschnittswerte von Industrien oder Sektoren zurtick.

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise

getatigt werden sollen, und wie tragt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise
getatigt werden sollen, keinem der 6kologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele
erheblich schaden?

Dieses Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

194



Bei den wichtigsten
nachteiligen Auswirkungen
handelt es sich um die
bedeutendsten nachteiligen
Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren
in den Bereichen Umwelt,
Soziales und Beschaftigung,
Achtung der
Menschenrechte und
Bekdampfung von Korruption
und Bestechung.

Wie wurden die Indikatoren fir nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
berticksichtigt?

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
(,Principal Adverse Impact” oder ,PAI”) werden beim Erwerb von Wertpapieren,
Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen berlcksichtigt. Indikatoren, anhand derer diese
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Investitionen in Unternehmen
ermittelt werden, ergeben sich aus den folgenden Kategorien: Treibhausgasemissionen,
Biodiversitat, Wasser, Abfalle sowie Soziales und Beschaftigung. Bei Investitionen in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente von Staaten werden Indikatoren in den Kategorien Umwelt und
Soziales beriicksichtigt.

Bei der Auswahl der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen sowie beim Erwerb

von Investmentanteilen erfolgt die Berticksichtigung der PAl insbesondere durch (1) die Festlegung
von Ausschlusskriterien, (2) die Bewertung mithilfe von Nachhaltigkeitskennziffern sowie (3) das
Durchfiihren von Unternehmensdialogen und die Austibung von Stimmrechten.

Beispielsweise werden Unternehmen, deren Geschéaftspraktiken wesentliche nachteilige
Auswirkungen auf die zuvor beschriebenen Kategorien haben, ausgeschlossen. Bei der Erhebung
der Nachhaltigkeitskennziffern werden ebenfalls die zuvor beschriebenen PAI-Kategorien
bertcksichtigt. Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kénnen dazu fiihren, dass
sich die im Abschnitt ,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der
einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben
werden, herangezogen?” beschriebene Nachhaltigkeitskennziffern verschlechtern. Dartiber hinaus
beabsichtigt die Gesellschaft, mit der Berlicksichtigung von PAl in Unternehmensdialogen und bei
der Austibung von Stimmrechten eine Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen zu erreichen.
Bei der Analyse von Staaten werden die PAI dadurch beriicksichtigt, dass solche Staaten
ausgeschlossen werden, die eine vergleichsweise hohe Treibhausgasintensitat aufweisen. Dartber
hinaus werden u. a. unfreie Staaten ausgeschlossen, die einen niedrigen Wert im von der
internationalen Nichtregierungsorganisation Freedom House begebenen Index besitzen.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsatzen fir multinationale
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen fir Wirtschaft und
Menschenrechte in Einklang? Ndhere Angaben:

n.a.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” festgelegt, nach
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeintrachtigen
durfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigeflgt.

Der Grundsatz ,Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen” findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien fir okologisch
nachhaltige Wirtschaftsaktivitaten berticksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts
zugrunde liegenden Investitionen bertcksichtigen nicht die EU-Kriterien fur 6kologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitaten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dirfen 6kologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich
beeintrachtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren beriicksichtigt?
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X Ja, im Rahmen der Anlagestrategie des Teilfonds werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei denjenigen Investitionen, die zur Erreichung der 6kologischen
und/oder sozialen Merkmale getatigt werden, bertcksichtigt.

Eine Beschreibung, wie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berlicksichtigt werden, ist im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fir
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt?” zu finden.

Informationen tber die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sind
auch im Jahresbericht im Anhang ,RegelmaBige Informationen zu den in Artikel 8 Absatze 1, 2 und
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten
Finanzprodukten” des Teilfonds verfligbar.

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrategie des Teilfonds verfolgt einen ESG Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Teilfonds
durch die Berlcksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsindikatoren gewéhrleistet werden soll. Die allgemeine
Anlagestrategie des Teilfonds wird in "Der Teilfonds im Uberblick- Quoniam Funds Selection SICAV- European Small
Cap" dieses Verkaufsprospekts unter der Rubrik ,Anlagepolitik” erlautert.

Zunéchst schlieBen wir im Rahmen von ESG-Screening Unternehmen auf Basis ihrer kontroversen
Geschaftspraktiken oder -tatigkeiten aus dem Investmentuniversum aus. Die Kriterien werden durch unser
Sl-Komitee verabschiedet und quartalsweise Uberprift. Zu den Kriterien zéhlt unter anderem der Ausschluss von
Herstellern kontroverser Waffen. Es werden auch Wertpapiere von Unternehmen ausgeschlossen, die gravierend
gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoBen, oder die einen festgelegten Anteil ihres Umsatzes durch
die Produktion von Kohleférderung oder Tabak erwirtschaften.

Bei der ESG-Integration werden Nachhaltigkeitskennziffern in der Portfoliokonstruktion bertcksichtigt. Indem wir
beispielsweise gezielt die Unternehmen mit einem besseren ESG-Profil oder niedrigerer CO2-Intensitat auswahlen,
verringern wir das ESG-Risiko des Teilfonds. In unserem Investmentprozess sind wir in der Lage, diese
Nachhaltigkeitskennziffern zu optimieren und so alle wesentlichen Indikatoren gleichzeitig zu bertcksichtigen.
Die Ausschlusskriterien und samtliche Nachhaltigkeitskennziffern sind Gber die Investmentplattform von Quoniam
jederzeit fur das Portfoliomanagement verfligbar. So kénnen die verschiedenen nachhaltigen Strategien
regelmaBig Uberprift und gegebenenfalls anpasst werden. Auf diese Weise wird auch die Erflllung der
okologischen und sozialen Merkmale Uberprift und gesteuert.

Zusatzlich fihren wir im Rahmen eines kollaborativen Engagement-Ansatzes (ESG-Engagement) mit unserem
Mutterunternehmen

Es konnen Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds oder Sustainability-Linked Bonds (sogenannte
.Sustainable Bonds") erworben werden, wenn

- bei einem Green Bond dessen Emittent die Emissionserldse ausschlieBlich fur griine Projekte in definierten
nachhaltigen Geschaftsfeldern wie beispielsweise aus den Bereichen Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder
nachhaltige Mobilitat verwendet und der Emittent entweder
- die Verordnung (EU) 2023/2631 Uber europaische griine Anleihen (sog. EU Green Bond Standard (EUGBS))
bericksichtigt (sogenannte EU-Green Bonds) oder,
- die Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) berucksichtigt (sogenannte
sonstige Green Bonds),
- bei einem Social Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir soziale Projekte unter anderem in den
Geschaftsfeldern bezahlbarer Wohnraum, Zugang zur Grundversorgung mit sozialen Dienstleistungen wie
Gesundheitswesen oder Schulen und bezahlbare Basisinfrastruktur wie sauberes Trinkwasser und
Sanitareinrichtungen verwendet und der Emittent die Social Bond Principles (SBP) der ICMA bercksichtigt,
- bei einem Sustainability Bond dessen Emittent die Emissionserldse fiir eine Kombination von griinen und sozialen
Projekten unter anderem in den von der ICMA beschriebenen Geschéftsfeldern der GBP und SBP verwendet und
der Emittent die Sustainability Bond Guidelines der ICMA berucksichtigt,
- bei einem Sustainability-Linked Bond die Nachhaltigkeitsentwicklung des Emittenten anhand von vordefinierten
Kennzahlen gemessen wird, die sich an 6kologischen, sozialen und/oder Governance-Herausforderungen des
jeweiligen Sektors wie den Sustainable Development Goals oder nationalen Klimaschutzzielen orientieren und
anhand von Nachhaltigkeitszielen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der Reduzierung von
CO2-Emissionen bewertet werden und der Emittent die Sustainability-Linked Bond Principles der ICMA
bericksichtigt und dartiber hinaus entweder

e eine Einschatzung einer vom Emittenten unabhangigen Organisation zum jeweiligen Sustainable Bonds
Programm des Emittenten vorliegt, mit dem diese die Ausrichtung des Emittenten an
den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS bestatigt oder

¢ in den Emissionsdokumenten oder im jéhrlichen Bericht, den der Emittent des Sustainable Bonds erstellt, die
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Die Anlagestrategie dient
als Richtschnur fur
Investitionsentscheidungen,
wobei bestimmte Kriterien
wie beispielsweise
Investitionsziele oder
Risikotoleranz bertcksichtigt
werden.

Die Verfahrensweisen einer
guten
Unternehmensfiihrung
umfassen solide
Managementstrukturen, die
Beziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergutung von Mitarbeitern
sowie die Einhaltung der
Steuervorschriften.

Ausrichtung an den entsprechenden Principles bzw. Guidelines der ICMA bzw. dem EUGBS
erklart wird und die Gesellschaft im Rahmen ihres Researchprozesses zu dem Ergebnis kommt, dass die durch die
Emission erhaltenen Mittel den zuvor beschriebenen Geschaftsfeldern bzw.
Nachhaltigkeitszielen dienen.

Wir erwarten eine verantwortungsvolle Unternehmensfiihrung, die nicht nur rein 6konomische ZielgréBen
beachtet, sondern auch soziale, ethische und umweltrelevante Aspekte berlcksichtigt. Diese ZielgréBen werden
insbesondere dann beflirwortet, wenn sie die langfristig ausgerichteten Aktionars- und Glaubigerinteressen und
damit den langfristigen Unternehmenswert férdern. Wir fordern von Unternehmen die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionars- und Glaubigerrechte, Zusammensetzung und Vergltung von
Vorstand und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz.

Wir wirken aktiv bei der Fokussierung auf relevante Nachhaltigkeitsthemen fir eine Engagement-Agenda mit, die
in Unternehmensdialogen adressiert werden sollen. Die Aktivitaten und Ergebnisse werden quartalsweise in einem
Engagement Report festgehalten. Grundlage fir die Ausiibung unserer Stimmrechte sind die aktuellen Grundsatze
der Stimmrechtsaustbung. Darlber hinaus haben wir unseren Nachhaltigkeitsansatz in den Leitlinien fur
verantwortliches Investieren beschrieben.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
bertcksichtigt. Nahere Ausfihrungen hierzu sind im Abschnitt ,Wie wurden die Indikatoren fur nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt?” erlautert.

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die fiir die Auswahl der
Investitionen zur Erfiillung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Ziele verwendet
werden?

Verbindliche Elemente der Anlagestrategie, die zur Erreichung der 6kologischen und sozialen Merkmale
herangezogen werden, sind

- die fur den Teilfonds festgelegten Ausschlusskriterien (,Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur
Messung der Erreichung der einzelnen 6kologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?”)

- die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (,Wie wurden
die Indikatoren fur nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bertcksichtigt?”),

deren Details jeweils im angegebenen Abschnitt nédher beschrieben werden.

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie
in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Der Umfang der betrachteten Investitionen wird vor Anwendung dieser Anlagestrategie nicht um einen
Mindestsatz (entspricht 0%) reduziert.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensfiihrung der Unternehmen, in
die investiert wird, bewertet?

Far den Erwerb von Wertpapieren im Rahmen der nachhaltigen Anlagestrategie des Teilfonds wird
vorausgesetzt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere Verfahrensweisen einer guten
Unternehmensfiihrung anwenden. Hierzu werden Ausschlusskriterien festgelegt, die sich an den zehn
Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen orientieren.

Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten,
Arbeitsrechten, Korruption und UmweltverstoBen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen
Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig
machen. Sie sollen fur die Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung aller Formen von
Zwangsarbeit sowie die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstatigkeit eintreten. Sie
sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen, das
Umweltbewusstsein férdern und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Sie sollen
gegen alle Arten der Korruption, einschlieB3lich Erpressung und Bestechung, eintreten.

Daruber hinaus fordert Quoniam mit Untersttitzung der Gesellschaft im Rahmen von ESG-Engagement von
Emittenten, in deren Wertpapiere der Teilfonds bereits investiert ist, die Einhaltung guter Corporate
Governance Standards u. a. im Hinblick auf Aktionarsrechte, Zusammensetzung und Vergltung von Vorstand
und Aufsichtsrat, KapitalmaBnahmen, Wirtschaftsprifer und Transparenz. Hierzu analysiert die Gesellschaft
die Unternehmensfiihrung der Emittenten. Diese Analyse beruht unter anderem auf den von den Emittenten
veroffentlichten Geschéafts- bzw. Jahresberichten und wird durch Daten verschiedener Anbieter und
Recherchen von Stimmrechtsberatern unterstltzt. Des Weiteren setzt sich die Gesellschaft Gber die
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Die Vermogensallokation
gibt den jeweiligen Anteil
der Investitionen in
bestimmte Vermogenswerte
an.

Taxonomiekonforme
Tatigkeiten, ausgedriickt
durch den Anteil der:

— Umsatzerldse, die den
Anteil der Einnahmen aus
umweltfreundlichen
Aktivitaten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

— Investitionsausgaben
(CapEx), die die
umweltfreundlichen
Investitionen der
Unternehmen, in die
investiert wird, aufzeigen,
z. B. fiir den Ubergang zu
einer grunen Wirtschaft

— Betriebsausgaben (OpEx),

die die
umweltfreundlichen
betrieblichen Aktivitaten
der Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Austbung ihrer Aktionarsrechte auf der Hauptversammlung der Emittenten fiir eine gute
Unternehmensfiihrung ein.

Welche Vermoégensallokation ist fiir dieses Finanzprodukt geplant?

Die Vermogensgegenstande des Teilfonds werden in nachstehender Grafik in verschiedene Kategorien
unterteilt. Der jeweilige Anteil am Teilfondsvermégen wird in Prozent dargestellt.

Mit , Investitionen” werden alle fur den Teilfonds erwerbbaren Vermégensgegenstande erfasst.

Die Kategorie ,#1 Ausgerichtet auf 6kologische / soziale Merkmale” umfasst diejenigen
Vermogensgegenstdnde, die im Rahmen der Anlagestrategie zur Erreichung der beworbenen dkologischen
oder sozialen Merkmale getatigt werden.

Die Kategorie ,#2 Andere (Andere Investitionen)” umfasst z. B. Derivate, Bankguthaben oder
Finanzinstrumente, fir die nicht genligend Daten vorliegen, um sie flir die nachhaltige Anlagestrategie des
Teilfonds bewerten zu kénnen.

Die Kategorie ,#1A Nachhaltige (Nachhaltige Investitionen)” umfasst nachhaltige Investitionen gemaB Artikel 2
Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung. Dies beinhaltet Investitionen, mit denen zu ,Taxonomiekonformen”
Umweltzielen, ,Anderen 6kologischen” und sozialen Zielen (,Soziale") beigetragen werden soll.

Die Kategorie ,#1B Andere 6kologische / soziale Merkmale” umfasst Investitionen, die zwar auf 6kologische und
soziale Merkmale ausgerichtet sind, sich aber nicht als nachhaltige Investition qualifizieren.

#1 Ausgerichtet auf

okologische/soziale

Investitionen Merkmale
100% >51%

#2 Andere

#1 Ausgerichtet auf 6kologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur
Erreichung der beworbenen 6kologischen oder sozialen Merkmale getatigt wurden.

#2 Andere umfasst die Gbrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 6kologische oder soziale
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen

o6kologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Die 6kologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden nicht durch den Einsatz von Derivaten erreicht.
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Mit Blick auf die
EU-Taxonomiekonformitat
umfassen die Kriterien fur
fossiles Gas die Begrenzung
der Emissionen und die
Umstellung auf erneuerbare
Energie oder CO2-arme
Kraftstoffe bis Ende 2035.
Die Kriterien fur
Kernenergie beinhalten
umfassende Sicherheits- und
Abfallentsorgungsvorschrift

en.

Ermoglichende Tatigkeiten
wirken unmittelbar
ermoglichend darauf hin,
dass andere Tatigkeiten
einen wesentlichen Beitrag
zu den Umweltzielen leisten.

Ubergangstitigkeiten sind
Tatigkeiten, fur die es noch
keine CO2-armen
Alternativen gibt und die
unter anderem
Treibhausgasemissionswerte
aufweisen, die den besten
Leistungen entsprechen.

In welchem MindestmaB sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit
der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds strebt keine nachhaltige Investition an.

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tatigkeiten im Bereich
fossiles Gas und/oder Kernenergie' investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

X Nein

' Tatigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform,
wenn sie zur Einddmmung des Klimawandels (,Klimaschutz”) beitragen und kein Ziel der
EU-Taxonomie erheblich beeintrachtigen — siehe Erlauterung am linken Rand. Die vollstandigen
Kriterien fur EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstatigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie
sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen
Investitionen in griiner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformitat
von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformitat in Bezug auf alle Investitionen des
Finanzprodukts einschlieBlich der Staatsanleihen, wahrend die zweite Grafik die Taxonomiekonformitat nur in
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

2. Taxonomiekonformitat der Investitionen
ohne Staatsanleihen*

1. Taxonomiekonformitdt der Investitionen
einschlieBlich Staatsanleihen*

100,0 % 100,0 %

Il Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

I Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und
Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100% der Gesamtinvestitionen wieder. **

* Fur die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff ,Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegentiber Staaten.
**Da der Umfang der Investitionen in Staatsanleihen im Fonds Veranderungen unterliegt, ist der angegebene Anteil fur Investitionen ohne
Staatsanleihen nicht verbindlich und kann variieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstétigkeiten und erméglichende
Tatigkeiten?

Eine Angabe, wie und in welchem Umfang die im Teilfonds enthaltenen Investitionen solche in
Wirtschaftstatigkeiten sind, die zu den Anteilen der in Artikel 16 beziehungsweise Artikel 10 Absatz 2 der
Taxonomie-Verordnung genannten erméglichenden Tatigkeiten und der Ubergangstatigkeiten z&hlen, kann
aus den zuvor genannten Grinden ebenfalls nicht vorgenommen werden.

Der Mindestanteil der Investitionen in Ubergangstatigkeiten und erméglichende Tatigkeiten betragt derzeit 0
Prozent.
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°sind el Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die

Investitionen mit einem nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?
Umweltziel, die die Kriterien
fur 6kologisch nachhaltige Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Wirtschaftstatigkeiten
gemaB der EU-Taxonomie
nicht beriicksichtigen.

@ Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Das Finanzprodukt tatigt keine nachhaltigen Investitionen.

Welche Investitionen fallen unter ,,#2 Andere”, welcher Anlagezweck wird mit ihnen
verfolgt und gibt es einen 6kologischen oder sozialen Mindestschutz?

Far den Teilfonds werden Vermdgensgegenstande zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben, die
nicht zu 6kologischen oder sozialen Merkmalen beitragen. Beispiele fiir solche Investitionen sind Derivate,
Investitionen, fur die keine Daten vorliegen oder Barmittel, die zu Liquiditatszwecken gehalten werden.

Beim Erwerb dieser Vermogensgegenstande wird kein 6kologischer oder sozialer Mindestschutz bertcksichtigt.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf
die beworbenen 6kologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Bei den Referenzwerten
handelt es sich um Indizes,
mit denen gemessen wird,
ob das Finanzprodukt die
beworbenen 6kologischen
oder sozialen Merkmale
erreicht.

n/a

” Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.union-investment.lu/services/formulareunddownloads?q=Quoniam-+Funds+Selection+SICAV%3A+Nachh
altigkeitsbezog%E2%80%8Bene+Offenlegung

200



Union
Investment

Union Investment Luxembourg S.A.

3, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

service@union-investment.com
institutional.union-investment.de

Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volkshanken Raiffeisenbanken



	Inhaltsverzeichnis
	All­ge­mei­ne In­for­ma­tio­nen
	Ver­kaufs­pro­spekt
	Die Ge­sell­schaft
	Die Rechts­stel­lung der Ak­tio­nä­re
	Die Ver­wal­tungs­ge­sell­schaft, der OGA-​Verwalter und die Haupt­ver­triebs­stel­le
	Die Ver­wahr­stel­le
	All­ge­mei­ne Richt­li­ni­en der An­la­ge­po­li­tik
	Be­wer­tung des Net­to­in­ven­tar­wer­tes pro Ak­tie, Aus­ga­be-​ und Rück­nah­me­preis pro Ak­tie
	Aus­ga­be von Ak­ti­en
	Ak­ti­en­klas­sen
	Form der Ak­ti­en
	Rück­nah­me von Ak­ti­en
	Um­tausch von Ak­ti­en
	Aus­set­zung der Be­rech­nung des Net­to­in­ven­tar­wer­tes pro Ak­tie so­wie der Aus­ga­be, der Rück­nah­me und des Um­tau­sches von Ak­ti­en
	Er­trags­aus­schüt­tung
	Steu­ern
	Kos­ten der Ge­sell­schaft und ih­rer Teil­fonds
	Be­rich­te, Ver­öf­fent­li­chun­gen und In­for­ma­tio­nen an die Ak­tio­nä­re
	Auf­lö­sung der Ge­sell­schaft und ih­rer Teil­fonds, so­wie Zu­sam­men­le­gung von Teil­fonds
	An­wend­ba­res Recht, Ge­richts­stand und Ver­trags­spra­che
	All­ge­mei­ne Ri­si­ko­hin­wei­se
	Ri­si­ko­pro­fil der Teil­fonds
	Da­ten­schutz

	Lis­te der Un­ter­ver­wah­rer bzw. La­ger­stel­len
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Eu­ro­pe­an Equi­ties
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Emer­ging Mar­kets Equi­ties MinRisk
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Glo­bal Equi­ties MinRisk
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Glo­bal Cre­dit MinRisk
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Euro Cre­dit
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Glo­bal High Yield MinRisk
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Glo­bal Cre­dit MinRisk Defensive
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Equi­ties Climate Transition
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Glo­bal Data Sentiment
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Glo­bal Cre­dit
	Der Teil­fonds im Über­blick – Quo­niam Funds Se­lec­ti­on SICAV – Eu­ro­pe­an Small Cap
	Vor­ver­trag­li­che In­for­ma­tio­nen zu den in Ar­ti­kel 8 Ab­sät­ze 1, 2 und 2a der Ver­ord­nung (EU) 2019/2088 und Ar­ti­kel 6 Ab­satz 1 der Ver­ord­nung (EU) 2020/852 ge­nann­ten Fi­nanz­pro­duk­ten
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk
	Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global High Yield MinRisk
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive
	Quoniam Funds Selection SICAV - Equities Climate Transition
	Quoniam Funds Selection SICAV - Multi Asset Global Data Sentiment
	Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit
	Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap

